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S t o h s, Dipl..lng. Fi nk, Dipl. .Ing. H ä m m e r l e  
und Genossen, betreffend Abänderung des 
Einkommensteuergesetzes 1967 (69/A) 

Anfragen der Abgeordneten 

H a b e r l, Josef S c h l ager, T r o l l  und Genossen 
an den Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft, betreffend die Pyhrnbachregulie
rung (771/J) 

Wi e l a n d n e r, Adam Pic h l er und Genossen 
an den Bundesminister für Verkehr und ver
staatlichte Unternehmungen, betreffend Post
amt Badgastein, Postamtssperre aro Wochen· 
ende und Aufstellung VOn Münzfernsprechern 
(772/J) 

R o b a k  und Genossen an den Bundesminister 
für Unterricht, betreffend Bundesrealgyrona
sium Oberschützen (773/J) 

Erich Hofs t e t t e r, S tröe r und Genossen an 
den Bundesminister für Inneres, betreffend 
einen Runderlaß an alle Sicherheitsbehörden 
(774/J) 

Z ankl,  Lukas und Genossen an den Bundes
minister für Verkehr und verstaatlichte 
Unternehmungen, betreffend Errichtung des 
Paketzusteller-Raumes in St. Veit/Glan (775/J) 

Z ankl, Pa nsi  und Genossen an den Btmdes
minister für Bauten und Technik, betreffend 
den Ausbau der Bundesstraßen im Raume 
St. Veit/Glan (776/J) 

S tr ö e r und Genossen an den Bundesminister 
für Unterricht, betreffend Dienstpostenplan 
für die Wiener Staatsoper (777/J) 

Robert W e i s z, J u n g w i r t h  und Genossen an 
den Bundesminister für Finanzen, betreffend 
den Erlaß des Bundesministeriums für Finan
zen vom 3. 11. 1967, AÖFV. NI'. 294, über das 
Gnadenrecht des Bundespräsidenten (778/J) 

Dr. van T o n g ei, Z e i l l i n g e r  und Genossen 
an den Bundeskanzler, betreffend die aus 
Steuergeldern bezahlte Propagandaschrift 
"für alle" (779/J) 

Pe t e r, Dr. van T o n g e l  und Genossen an den 
�undeskanzler, betreffend Betrauung des 
Osterreichischen Bundesjugendringes mit der 
Gestaltung der anläßlich des 26. Ol��ober 
stattfindenden "Feier für die Jugend Oster
reichs" (780/J) 

Pat e r  und Genossen an den Bundesminister für 
Finanzen, betreffend Steuerbegünstigung für 
Bausparer (781/J) 

Mel t e r und Genossen an den Bundesminister 
für Verkehr und verstaatlichte Unternehmun· 
gen, betreffend Ausbau des Bahnhofes BIu· 
denz (782jJ) 

DDr. Pit t e r m ann und Genossen an den Bun
desminister für Auswärtige Angelegenheiten, 
betreffend den militärischen Konflikt zwischen 
Nigeria und Biafra (783/J) 

Dr. van To n g e l  und Genossen an den Bundes
minister für Bauten und Technik, betreffend 
Ausschreibung und Kosten der "Wohnbau
fibel" (784jJ) 

Anfragebeantwortungen 

Eingelangt sind die Antworten 
des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage 

der Abgeordneten Dr. K r e i s k y  und Genossen 
(646/A. B. zu 716jJ) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge
ordneten Pa y und Genossen (647/A. B. zu 
633/J) 

des Bundesministers für soziale Verwaltung auf 
die Anfrage der Abgeordneten Cz e t t e l  und 
Genossen (648/A. B. zu 664/J) 

des Bundesministers für Auswärtige Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Cz e t t e l  und Genossen (649/A. B. zu 669/J) 

des Bundesministers für soziale Verwaltung auf 
die Anfrage der Abgeordneten Cz e t t e l  und 
Genossen (65OjA. B. zu 675/J) 

des Bundesministers für Auswärtige Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Cz e t t e l  und Genossen (651jA. B. zu 680/J) 

des Bundesministers für Bauten und Technik 
auf die Anfrage der Abgeordneten Pa y und 
Genossen (652/A. B. zu 649/J) 

des Bundesministers für Bauten und Technik 
auf die Anfrage der Abgeordneten Herta 
Win k l eI' und Genossen (653/A. B. zu 650/J) 

des Bundesministers für Bauten und Technik 
auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. van 
T o n g e l  und Genossen (654/A. B. zu 654/J) 

des Bundesministers für Bauten und Technik 
auf die Anfrage der Abgeordneten C z e t t e l  und 
Genossen (655/A. B. zu 670/J) 

des Bundesministers für Bauten und Technik 
auf die Anfrage der AbgeoI'dneten Cz e t t e l  
und Genossen (656/A. B .  zu 681jJ) 

des Bundesministers für soziale Verwaltung auf 
die Anfrage der Abgeordneten Gertrude 
Wo nd r ack und Genossen (657/A. B. zu 
687/J) 

des Bundesministers für Bauten und Technik 
auf die Anfrage der Abgeordneten Robert 
We i s z  und Genossen (658/A. B. zu 701/J) 

des Bundesministers für Unterricht auf die 
Anfrage der Abgeordneten Dipl.-Ing. Dr. Oskar 
We i h s  und Genossen (659/A. B. zu 456/J) 

des Bundesministers für soziale Verwaltung auf 
die Anfrage der Abgeordneten Robert W e i s z  
und Genossen (660/A. B .  z u  694/J) 

des Bundesministers für Landesverteidigung auf 
die Anfrage der Abgeordneten Cz e t t e l  und 
Genossen (661/A. B. zu 679/J) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. Tull und Genossen 
(662/A. B. zu 736/J) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. van T o ng e l  und Ge
nossen (663/A. B. zu 653/J) 

des Bundesministers für Auswärtige Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dipl.-Ing. Dr. Oskar W e i h s  und Genossen 
(664/A. B. zu 651/J) 

des Bundesministers für Auswärtige Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Cz e t t e l  und Genossen (665/A. B. zu 652/J) 

des Bundesministers für Landesverteidigung auf 
die Anfrage der Abgeordneten Cz e t t e l  und 
Genossen (666/A. B. zu 668/J) 

des Bundesministers für Landesverteidigung 
auf die Anfrage der Abgeordneten Robert 
W e i s z  und Genossen (667/A. B. zu 699/J) 

des Bundesministers für Verkehr und verstaat
lichte Unternehmungen auf die Anfrage der 
Abgeordneten Cz e t t e l  und Genossen (668/ 
A. B. zu 667/J) 
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des Bundesministers für Verkehr und verstaat
lichte Unternehmungen auf die Anfrage der 
Abgeordneten Cz e t t el und Genossen (669/ 
A. B. zu 678/J) 

des Bundesministers für soziale Verwaltung auf 
die Anfrage der Abgeordneten Gel'trude 
Wo n d r a c k  und Genossen (670/A. B. zu 711/J) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge
ordneten Robert We i s z  und Genossen (671/ 
A. B. zu 690/J) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge
ordneten Pet e r  und Genossen (672/A. B. zu 
689/J) 

des Bundesministers für Finanzen auf die 
Anfrage der Abgeordneten Ko s t el e c ky und 
Genossen (673/A. B. zu 640/J) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Cz e t t el und Genossen 
(674/A. B. zu 641/J) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An. 
frage der Abgeordneten T h alha m m el' und 
Genossen (675/A. B. zu 642/J) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Cz e t t el und Ge
nossen (676/A. B. zu 643/J) 

des Bundesministers für Finanzen auf die 
Anfrage der Abgeordneten Dipl.-Ing. Dr. 
Oskar We ihs und Genossen (677/A. B. zu 
644jJ) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Pe t er und Genossen 
(678/A. B. zu 656/J) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Ki n zl und Genossen 
(679jA. B. zu 659/J) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten He i n z  und Genossen 
(680/A. B. zu 682/J) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Ko n i r  und Genossen 
(681/A. B. zu 704/J) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten L a n c  und Genossen 
(682/A. B. zu 706/J) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge
ordneten Cz e t t el und Genossen (683/A. B. 
zu 660/J) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge
ordneten Cz e t t el und Genossen (684/A. B. 
zu 671/J) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge
ordneten Dr. van T o n g el und Genossen 
(685/A. B. zu 688/J) 

des Bundesministers für Verkehr und verstaat
lichte Unternehmungen auf die Anfrage der 
Abgeordneten Adam Pi c hl e r  und Genossen 
(686/A. B. zu 723/J) 

des Bundesministers für Verkehr und verstaat
lichte Unternehmungen auf die Anfrage der 
Abgeordneten Mel t e r  und Genossen (687/ 
A. B. zu 728/J) 

des Bundesministers für Verkehr und verstaat
lichte Unternehmungen auf die Anfrage der 
Abgeordneten Mel t e r  und Genossen (688/ 
A. B. zu 730/J) 

des Bundesministers für Landesverteidigung 
auf die Anfrage der Abgeordneten Ha b e rl 
und Genossen (689/A. B. zu 685/J) 

des Bundesministers für Auswärtige Angelegen. 
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Robert We i s z  und Genossen (690/A. B. zu 
700/J) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. Tull und Genossen 
(691/A. B. zu 636/J) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten lng. Hä u s e r  und Genossen 
(692/A. B. zu 637/J) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Cz e t t el und Genossen 
(693/A. B. zu 639/J) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Cze t t el und Genossen 
(694/A. B. zu 662/J) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Cze t t el und Genossen 
(695/A. B. zu 673/J) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Robert Wei s z  und Ge
nossen (696/A. B. zu 692/J) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Dkfm. A n d r o s ch 
und Genossen (697/A. B. zu 645/J) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Pr o b s t  und Ge
nossen (698/A. B. zu 683/J) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An. 
frage der Abgeordneten Robert Wei s z  und 
Genossen (699/A. B. zu 695/J) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge
ordneten L a ne und Genossen (700/A. B. zu 
634jJ) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Cze t t el und Ge
nossen (701/A. B. zu 684/J) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge
ordneten Pe t e r  und Genossen (702/A. B. zu 
655/J) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge. 
ordneten Cz et t el und Genossen (703jA. B. zu 
632/J) 

des Bundesministers für Bauten und Technik 
auf die Anfrage der Abgeordneten L i b al und 
Genossen (704jA. B. zu 757jJ) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten 
Cz e t t el und Genossen (705jA. B. zu 665/J) 

des Bundesministers für Land· und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten 
Cz e t t el und Genossen (706jA. B. zu 676/J) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten 
Robert We i s z  und Genossen (707jA. B. zu 
696jJ) 

des Bundesministers für Bauten und Technik 
auf die Anfrage der Abgeordneten L i b al und 
Genossen (708/A. B. zu 719JJ) 

des Bundesministers für Bauten und Technik 
auf die Anfrage der Abgeordneten Ha b e rl 
und Genossen (709/A. B. zu 724jJ) 

des Bundesministers für Bauten und Technik 
auf die Anfrage der Abgeordneten P ay und 
Genossen (710lA. B. zu 768/J) 

des Bundesministers für Unterricht auf die 
Anfrage der Abgeordneten Troll und Genossen 
(711jA. B. zu 548jJ) 
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des Bundesmimsters für Unterricht auf die 
Anfrage der Abgeordneten Wodica und Ge
nossen (712/A. B. zu 646/J) 

des Bundesministers für Unterricht auf die 
Anfrage der Abgeordneten Czettel  und Ge
nossen (713/A. B. zu 648/J) 

des Bundesministers für Unterricht auf die 
Anfrage der Abgeordneten Czettel  und Ge
nossen (714/A. B. zu 663/J) 

des Bundesministers für Unterricht auf die 
Anfrage der Abgeordneten Czettel  und Ge
nossen (715/A. B. zu 674jJ) 

des Bundesministers für Unterricht auf die 
Anfrage der Abgeordneten Dipl.-Ing. Doktor 
Oskar Weihs und Genossen (716/A. B. zu 
703jJ) 

des Bundesministers für Unterricht auf die 
Anfrage der Abgeordneten Lup to wits und 
Genossen (717/A. B. zu 721/J) 

des Bundesministers für Unterricht auf die 
Anfrage der Abgeordneten Lu p towits und 
Genossen (718/A. B. zu 722/J) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Hab er! und Genossen 
(719/A. B. zu 638/J) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage 
der Abgeordneten Robert Weisz und Ge
nossen (720/A. B. zu 691/J) 

des Bundesministers für Verkehr und verstaat
lichte Unternehmungen auf die Anfrage der 
Abgeordneten Mondl  und Genossen (721/ 
A. B. zu 725/J) 

des Bundesministers für Verkehr und verstaat
lichte Unternehmungen auf die Anfrage der 
Abgeordneten Heinz und Genossen (722/A. B. 
zu 758jJ) 

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Josef Schl ager und 
Genossen (723/A. B. zu 708/J) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Ro b ak und Genossen 
(724jA. B. zu 686/J) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. Hertha Firnberg und 
Genossen (725/A. B. zu 707/J) 

des Bundesministers für Unterricht auf die 
Anfrage der Abgeordneten Luptowits  und 
Genossen (726/A. B. zu 647jJ) 

des Bundesministers für soziale Verwaltung auf 
die Anfrage der Abgeordneten Libal  und 
Genossen (727/A. B. zu 761/J) 

Beginn der Sitzung: 11 Uhr 
V o r s i t z e n d e: PräsidentDr. Maleta, Zweiter 

Präsident Dip1.-Ing. Waldbrunner, Dritter 
Präsident Wallner. 

Präsident: Die Sitzung ist e r ö ff n e t. (Die 
Anwesenden erheben sich von ihren Plätzen.) 

Hohes Haus! Meine Damen und Herren! 
Wieder hat der Tod ein Mitglied dieses Hauses 
unerwartet aus unserer Mitte abberufen. Der 
Abgeordnete des Wahlkreises 6, Wien Süd
west, Willi Liwanec, der dem Nationalrat 
seit dem 30. März 1966 angehörte, ist am 
16_ Juni im Krankenhaus nach längerem 
schweren Leiden verschieden. 

Er war ein aufrechter Demokrat, ein ü ber
zeugter Sozialist und ein hochangesehener 
Funktionär seiner Partei. Schon seit 1932 
war er Mitglied der Sozialdemokratischen 
Partei. Durch das Vertrauen seiner poli
tischen Freunde wurde er Bezirkssekretär, 
dann Wiener Gemeinderat und Landtags
abgeordneter, sodann Bezirksobmann und 
Sekretär des Klubs der sozialistischen Ge
meinderäte Wiens. Schließlich wurde er einer 
der Zentralsekretäre der Sozialistischen Partei. 
Im Parlament war Abgeordneter Liwanec 
Mitglied des Unterrichtsausschusses, des Un
vereinbarkeitsausschusses und des seinerzei
tigen Sonderausschusses für die Rundfunk
reform. Weiters gehörte er als Ersatzmitglied 
dem Geschäftsordnungsausschuß, dem Immu
nitätsausschuß, dem Justizausschuß sowie dem 

Verfassungsausschuß alle Sein besonderes 
Interesse für die Fragen des Rundfunks war 
die Ursache, daß er zum Stellvertretenden Vor
sitzenden des Aufsichtsrates der Österrei
chischen Rundfunk Ges. m. b. H. berufen 
wurde. 

In diesem Hohen Hause war der Verstorbene 
vor allem auf kulturpolitischem Gebiete tätig. 
Er beteiligte sich zumeist an den Budget
debatten im Rahmen der Beratungsgruppe 
"Unterricht und Kunst". Auch bei Ausübung 
des Interpellationsrechtes ließ er sich vor 
allem Angelegenheiten der Kunst- und Film
förderung, der Publizistik und insbesondere 
natürlich auch die Belange des Österreichischen 
Rundfunks besonders angelegen sein. 

Abgeordneter Liwanec war ein vorzüglicher 
Parlamentarier; ein aufrechter Mann, der 
bei aller Härte in der sachlichen Argumentation 
trotzdem bemüht war, das Gespräch mit dem 
parteipolitischen Gegner zu suchen und frucht
bar zu gestalten. Er verstand es, seinen 
Standpunkt, den er stets mit aller Entschieden
heit vertrat, in kultivierter Sprache zu formu
lieren, wobei er immer auch die Form der 
Höf lichkeit zu wahren wußte. 

Das Bedauern über sein frühzeitiges Hin
scheiden verbindet alle Fraktionen dieses 
Hauses, denn mit Abgeordneten Liwanec hat 
nicht nur die Sozialistische Partei einen 
ihrer bewährtesten, treuesten und gewissen
haftesten Mitarbeiter verloren, sondern auch 
das Hohe Haus einen Abgeordneten, der weit 
über die Reihen seiner Parteifreunde hinaus 
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Präsident 
großes Ansehen und hohe Wertschätzung 
genoß. Wir werden dem Verstorbenen ein 
ehrendes Angedenken bewahren. 

Sie haben sich, meine Damen und Herren, 
zum Zeichen der Trauer von den Sitzen er
hoben. Ich werde diese Trauerkundgebung 
dem stenographischen Protokoll der heutigen 
Sitzung einverleiben lassen. (Die Anwesenden 

Präsident: Ich bitte zu wissen, daß die 
Mikrophone der ersten Reihe nicht ange
schlossen sind. (Abg. Zeil linger: Wir möchten 
gerne an der Debatte teilnehmen !) Dann muß 
sich der Herr Abgeordnete zu einem anderen 
Mikrophon begeben. (Abg. Dr. Pitt ermann 
begibt sich zu einem Mikrophon in der zweiten 
Bankreihe. - Heiterkeit.) 

nehmen ihre Plätze wieder ein.) 

Ich unterbreche die Sitzung 
Minuten. 

Abgeordneter DDr. Pittermann: Ich bin ja 
für einige der schwächer.en Oppositionspartei gegenüber 

auf diesem Gebiet gern gefällig. (Erne'UJe 
Heiterkeit.) 

Die Sitzung wird um 11 Uhr 3 Minuten 
unterbrochen und um 11 Uhr {) Minuten wieder
aufgenommen. 

Präsident: Ich nehme die unterbrochene 
Sitzung wieder auf. 

Die amtlichen P r o to k o l l e  der 101. Sitzung 
vom 15. Mai und der 102. Sitzung vom 16. Mai 
1968 sind in der Kanzlei aufgelegen, unbe
anständet geblieben und gelten daher als 
genehmigt. 

Fragestunde 

Präsident: Wir gelangen zur Fragestunde. 
Ich beginne jetzt - um 1 1  Uhr 5 Minuten -
mit dem Aufruf der Anfragen. 

Bundeskanzleramt 

Präsident: 1 .  Anfrage: Abgeordneter Doktor 
Pittermann (8 pO) an den Herrn Bundes
kanzler, betreffend Vorlage des Prüfungs
berichtes 1967 über die Österreichische Rund
funk Ges. m. b. H. 

1691/M 

Wann wurde der Prüfungsbericht über die 
"Österreichische Rundfunk Ges. m. b. H .", 
der gemäß § 14 des Rundfunkgesetzes alljährlich 
der Gesellschafterversammlung vorzulegen ist, 
im Jahre 1967 vorgelegt? 

Präsident: Bitte, Herr Bundeskanzler. 

Bundeskanzler Dr. Klaus: Der erste Prü-
fungsbericht für die Österreichische Rundfunk 
Ges. m. b. H. konnte im Jahre 1967 noch 
nicht vorgelegt werden, weil der Prüfungs
bericht die Zeit vom 1 .  Jänner 1967 bis zum 
31.  Dezember 1967 umfaßt hat. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter DDr. Pittermann: Herr Bundes
kanzler! Das· Rundfunkgesetz schreibt die 
Erstattung eines alljährlichen Prüfungsberich
tes über die Rundfunk Ges. m. b. H. vor. 
(Rufe bei der F pO: Lauter I) Nach Ihren 
Worten ist bisher ein solcher Prüfungsbericht 

(Abg. Z e il l i n ger: Lautsprecher, man 
hört nichts I) 

Herr Bundeskan'l.ler! Das Rundfunkgesetz 
sagt also ausdrücklich, daß die Kontroll
kommission alljährlich einen Prüfungsbericht 
vorzulegen hat. Sie haben erklärt: Er ist 
nicht vorgelegt worden. 

Ich stelle die Zusatzfrage : Welche Er
wägungen haben die Bundesregierung geleitet, 
trotz des Fehlens eines solchen Prüfungs
berichtes dem Nationalrat vorzuschlagen, die 
Bundeshaftung für eine Anleihe von 1200 Mil
lionen Schilling für die Rundfunk Ges. m. b. H. 
zu übernehmen, obwohl also der Prüfungs
bericht nicht vorlag � 

Präsident: Herr Bundeskanzler. 

Bundeskanzler Dr. Klaus: Ich muß noch ein
mal auf Ihre Frage zurückkommen. Herr 
Abgeordneter, Sie haben mich gefragt: Wann 
wurde im Jahre 1967 der Prüfungsbericht 
vorgelegt � Ich mußte Ihnen antworten: Im 
Jahre 1967 konnte er nicht vorgelegt werden. 

Zur Zusatzfrage, die damit nicht im· Zu
sammenhang steht (Abg. Dr. K reisky: D(},8 
entscheiden nicht Sie, Herr Bundeskanzler !), 
möchte ich Ihnen gerne sagen: Die Bundes
regierung hat auf Grund eines Antrages der 
Österreichischen Rundfunk Ges. m. b. H. eine 
solche Haftung zum Vorschlage gebracht. 

Präsident: Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter DDr. Pittermann: Herr Bundes
kanzler! Die Bundesregierung hat es also 
nicht für notwendig befunden, bevor sie einen 
solchen Antrag auf Haftungsübernahme an 
das Parlament gestellt hat, sich zu informieren. 
wie die wirtschaftliche Gestion bei der Rund
funk Ges. m. b. H. ist, und zwar auf Grund 
des im Gesetz vorgeschriebenen Prüfungs
berichtes � 

Präsident: Herr Bundeskanzler. 

Bundeskanzler Dr. Klaus: Die Bundes
regierung hat sich andere Informationen, vor 
allem die in dem Antrag der Rundfunkgesell
schaft bereits enthaltenen Informationen be
schafft. Der Prüfungsbericht jedoch liegt 
erst seit einigen Tagen, seit einer Woche, 
seit 11 .  Juni, vor. Mit ihm wird sich heute 
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Bundeskanzler Dr. Klaus 

nachmittag der Aufsichtsrat und wahrschein
lich in den ersten Julitagen die Gesellschafter
versammlung befassen. 

Präsident: 2. Anfrage: Abgeordneter Doktor 
Gruber (OVP) an den Herrn Bundeskanzler, 
betreffend Rechtsbereinigung. 

1668/M 

Werden Sie - für den Fall der �setzwerdung 
des neuformulierten Ersten Rechtsbereinigungs
Vorbereitungsgesetzes (701 der Beilagen) 
eine umfassende Rechtsbereinigung für die 
Zeit nach 1918 vorbereiten '! 
Präsident: Bitte, Herr Kanzler. 

Bundeskanzler Dr. Klaus: Ihre Frage, ob 
es nun zu einer Rechtsbereinigungsvorlage 
auch für weitere Zeiten kommt, kann ich 
mit Ja beantworten. 

Präsident: Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. Gruber: Herr Bundes
kanzler! Welchen Zeitraum nach 1918 würde 
ein eventuelles zweites Rechtsbereinigungs
gesetz umfassen � 

Präsident: Herr Bundeskanzler. 

Bundeskanzler Dr. Klaus: Dieses Gesetz 
wird den Zeitraum von 1918 bis zur Gegenwart, 
also etwa bis Ende 1967, umfassen. 

Präsident: 3. Anfrage: Abgeordneter Moser 
(8 pO) an den Herrn Bundeskanzler, betref
fend Vergabe eines Druckauftrages. 

1692/M 

Im Hinblick auf die Tatsache, daß Sie in 
einer Anfragebeantwortung vom 1 1 . Mä.rz 
1 968 (498jA. B.) angeführt haben, die Vergabe 
des Druckauftrages für die Nummer 1 der 
Propagandaschrift .,für alle" sei "in kurzem 
Wege" erfolgt, frage ich, welche konkrete Vor
gangsweise Sie mit dieser Redewendung be
zeichnet haben. 

Präsident: Bitte, Herr Bundeskanzler. 

Bundeskanzler Dr. Klaus: Die in Ihrer 
Frage, sehr geehrter Herr Abgeordneter, ent
haltene Formulierung, was die Redewendung 
"in kurzem Wege" bedeutete, kann ich dahin 
gehend beantworten, daß die Aufforderung 
zur Anbotstellung wegen der Kürze der 
Vorlagefrist nicht auf dem Postweg, sondern 
telephonisch ergangen ist. 

Präsident: Zusatzfrage. 

Abgeordneter Moser: Herr Bundeskanzler! 
Sie haben mir auf meine Frage in der Frage
stunde vom 26. Jänner 1968 ausdrücklich 
und wörtlich unter anderem erklärt: "Daher 
haben wir uns" - also offenbar die Bundes
regierung - "zu der in der Önorm vorgesehe
nen beschränkten Ausschreibung entschlossen." 
Und in letzter Zeit haben Sie auf eine Anfrage 
des Herrn Abgeordneten Dr. van Tongel, 

und zwar auf eine schriftliche Anfrage, in 
Ihrer Beantwortung vom 11. Juni neuerlich 
erklärt, daß daher in diesem Falle die übliche 
beschränkte Ausschreibung vorgenommen 
wurde. 

In Beantwortung meiner Frage im Jänner 
sagten Sie ausdrücklich: nach der Önorm. 
Die Önorm besagt, daß eine beschränkte 
Ausschreibung an die schriftliche Form ge
bunden ist. Sie erklären nun erstmals, Herr 
Bundeskanzler, daß diese Form offenbar ver
letzt worden ist, daß hier keine schriftliche 
Ausschreibung erfolgt wäre. 

Ich frage Sie jetzt zunächst, Herr Bundes
kanzler : Was haben Sie nun vorgekehrt, 
daß Verletzungen von auch die Regierung bin
denden Normen in Zukunft auf diesem Gebiete 
ausgeschlossen werden? 

Präsident: Herr Bundeskanzler. 

Bundeskanzler Dr. Klaus: Es wurde bereits 
bei der zweiten Ausschreibung dafür Sorge 
getragen, daß mehr Zeit vorhanden ist und 
damit eine schriftliche Anbotausschreibung 
stattfindet. 

Präsident: Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Moser: Herr Bundeskanzler! 
Ich nehme zur Kenntnis, daß die zweite 
Aussendung bereits vorher schriftlich ausge
schrieben wurde. Ich möchte Sie aber fragen: 
Wer hat die Einholung eines mündlichen 
Offertes bei der ersten Versendung dieser 
Propagandabroschüre veranlaßt beziehungs
weise beauftragt? 

Präsident: Herr Bundeskanzler. 

Bundeskanzler Dr. Klaus: Ich kann Ihnen 
im Augenblick den Namen nicht sagen, 
werde Ihnen aber gerne, nachdem ich die 
notwendigen Erhebungen getroffen habe, das 
schriftlich bekanntgeben. 

Präsident: 4. Anfrage: Abgeordneter Dr. van 
Tonget (F PO) an den Herrn Bundeskanzler, 
betreffend Wohnbaufibel. 

1653/M 

Wie hoch waren die Kosten der neuesten 
Ausgabe der Propagandaschrift "für alle", die 
als Sonderausgabe mit dem Titel "Die Wohnbau
fibel " erschienen ist? 

Präsident: Bitte, HerT' Bundeskanzler. 

Bundeskanzler Dr. Klaus: Die Druck- und 
Herstellungskosten der sogenannten Wohnbau
fibel haben 1,379.940 S betragen. Das ent
spricht bei einer Auflage von 2,400.000 
einem durchschnittlichen Stückpreis von 
57 Groschen. 

Präsident: Zusatzfrage. 
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Abgeordneter Dr. van Tongel: Wie schon 
bei Behandlung der vorigen Frage Kollege 
Mosel' erwähnt hat, haben Sie mir auf eine 
schriftliche Anfrage geantwortet, daß bei der 
vorigen Propagandaschrift "für alle", die 
gerade 1:ur Debatte stand, nur auf kurzem 
Wege eine Ausschreibung erfolgt ist, und 
zwar wegen der Weihnachtsfeiertage. 

Ich frage: Warum wurde abermals, trotz 
nachgewiesener um 50 Prozent höherer Kosten, 
bei der ÖVP-Druckerei Metten diese Wohn
baufibel hergestellt, und ist eine Ausschrei
bung erfolgt '? 

Präsident: Herr Bundeskanzler. 

Bundeskanzler Dr. Klaus: Diese Frage, 
Herr Abgeordneter, bitte ich Sie an den zu
ständigen Minister zu stellen. Die Wohnbau
fibel ist weder vom Bundeskanzler noch von 
der Bundesregierung, sondern vom Bundes
ministerium für Bauten und Technik heraus
gegeben und auch durch die Mittel, die diesem 
Ministerium zur Verfügung stehen, finanziert 
worden. 

Präsident: Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. van Tongel: Ich sehe mich 
nicht veranlaßt, diese Frage an den Herrn 
Bautenminister zu richten, denn wie Sie 
wissen - Sie haben die Wohnbaufibel ja 
in der Hand -, ist im Impressum angeführt: 
"Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Re
publik Österreich, Bundeskanzleramt, Bundes
pressedienst. Für den Inhalt verantwortlich: 
Peter Fuchs. Alle: Ballhausplatz 2. " (Ab 
geordneter Z e i II in ger: Staatsanwalt!) Also 
entweder ist das Impressum falsch (Abg. Zeil
linger: Staatsanwalt 1), oder man hat Ihnen 
jetzt hier eine falsche Information gegeben. 

Ich frage daher: Wurde ausgeschrieben � 
Und wenn nicht, warum nicht � Die Ausrede 
auf die Weihnachtsfeiertage und die Ausrede 
auf die "Wiener Zeitung", weil die Staats
druckerei das nicht machen kann, fällt jetzt 
fiach. 

Präsident: Herr Bundeskan�ler. 

Bundeskanzler Dr. Klaus: Das Impressum 
muß nach dem Pressegesetz so lauten, daß 
eine Rechtspersönlichkeit - und das ist die 
Republik Österreich, die in diesem Falle 
durch das Bundeskanzleramt vertreten wird -
angeführt werden muß. Die kaufmännische 
Gestion jedoch ist in diesem Falle vom Ressort
ministerium in eigener Verantwortung vor
genommen worden. (Abg. ZeilZinger: 
Falsch!) Ich bin daher nicht in der Lage, 
Ihnen darüber eine Auskunft zu geben. Ich 
darf aber meine Bitte wiederholen, eine solche 
Frage an den zuständigen Ressortminister 
zu richten. (Abg. Dr. van Tongel: Der wird 
sich auf Sie ausreden 1) 

Präsident (das Glockenzeichen gebend): 5. An
frage: Abgeordneter Probst (SPO) an den 
Herrn Bundeskanzler, betreffend Weisung an 
die "Wiener Zeitung". 

1695JM 

Im Hinblick auf die Tatsache, daß die amt
liche "Wiener Zeitung" über Ihre Rede vor 
der XI. CartellversammIung des CV ausführ
lich berichtete, jenen höchst bemerkenswerten 
Teil Ihrer Rede, wo Sie erklärten, "daß Dollfuß 
ein makelloser Demokrat gewesen sei", aber 
ausließ, frage ich, ob Sie der dem Bundes
kanzleramt unterstehenden "Wiener Zeitung" 
die Weisung gaben, Ihr Bekenntnis· zu Dollfuß 
von der Berichterstattung auszunehmen. 

Präsident: Bitte, Herr Kanzler. 

Bundeskanzler Dr. Klaus: Eine diesbezüg
liche Weisu.ng, sehr geehrter Herr Abge
ordneter, ist von mir an die "Wiener Zeitung" 
nicht ergangen. 

Präsident: Zusatzfrage. 

Abgeordneter Probst: Tatsache ist aber, 
Herr Bundeskanzler, daß es textliche Ver
schiedenheiten bei der Wiedergabe Ihrer Rede 
gibt. Auf fallend war eben beim Bericht in 
der "Wiener Zeitung", daß dieser Teil Ihrer 
Rede ausgelassen war. Trotzdem, Herr Bun
deskanzler, haben Sie den Text in anderen 
Zeitungen nicht dementiert. Da Sie nicht 
dementiert haben, frage ich Sie, ob Sie der 
Meinung sind, wenn der Herr Bundeskanzler 
Dollfuß ein makelloser Demokrat war, ob 
die, die ihn seinerzeit politisch bekämpft 
haben, keine makellosen Demokraten waren 
und ob Sie nicht au.ch eine solche historische 
Erklärung abgeben würden. 

Präsident: Ich muß feststellen, daß aber diese 
Frage nicht im Zusammenhang mit der ur
sprünglichen Frage steht. 

Danke, Herr Bundeskanzler. 

Bundesministerium tür Inneres 

Präsident: 6. Anfrage: Abgeordneter ZeH
linger (F PO) an den Herrn Innenminister , 
betreffend Zivilschutz. 

1654/M 

Welche Maßnahmen wurden auf dem Gebiete 
des Zivilschutzes seit meiner letzten diesbezüg
lichen mündlichen Anfrage (Nr. I038!M). die 
am 24. Oktober 1 967 noch von Ihrem Amts
vorgänger beantwortet worden ist, ergriffen ? 
Präsident: Bitte, Herr Staatssekretär. 

Staatssekretär im Bundesministerium für 
Inneres Minkowitsch: In Vertretung des Herrn 
Bundesministers für Inneres darf ich mir er
lauben, Ihre Anfrage wie folgt zu beantworten: 

Die Maßnahmen der Zivilen Landesverteidi
gung und insbesondere des Zivilschutzes stel-
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Staatssekretär Minkowitsch 

len eine durchaus komplexe Materie dar, die 
in Gesetzgebung und Vollziehung teils Bundes
sache nach Artikel 10 Bundes-Verfassungs
gesetz ist, teils aber gemäß der Generalklausel 
des Artikels 15 ( 1 )  Bundes-Verfassungsgesetz 
in die Kompetenz der Länder fällt. Auf Grund 
der Ergebnisse der Beratungen des Arbeits
ausschusses Z, der am 1 1 .  und 1 2. Juni 1968 
im Bundesministerium für Inneres getagt hat, 
ist ein Konzept vorgesehen, das der derzeit 
bestehenden Kompetenzregelung Rechnung 
trägt. Das Arbeitsergebnis des Ausschusses 
wird voraussichtlich im Septem ber dieses 
Jahres den Herren Landeshauptmännern zur 
Begutachtung und Beschlußfassung vorgelegt 
werden, worauf der Arbeitsausschuß Z noch 
im Spätherbst 1968 die endgültige Festlegung 
des Konzeptes vornehmen könnte. (Abg. Dok
tor Pittermann: Aber Gesetze beschließt f'or
läufig noch aas Parlament!) 

Als weitere Maßnahmen auf dem Gebiete 
des Zivilschutzes seit Ihrer letzten diesbezüg
lichen -f\nfrage dürfen genannt werden : 

die Erfassung und Beurteilung der be
stehenden Warn- und Alarmeinrichtungen im 
Wege der Ämter der Landesregierungen und 
der Sicherheitsbehörden ; 

die Erfassung und beabsichtigte Wertung 
jener Objekte, die für die Aufrechterhaltung 
der Funktionsfähigkeit der Behörden und 
sonstiger lebenswichtiger Einrichtungen von 
Bedeutung sind; 

Mitarbeit an der Ausarbeitung eines Strah
lenschutzgesetzes durch das Bundesministerium 
für soziale Verwaltung; 

Ausrüstung, Ausbildung und Nachbetreu
ung von Strahlenspürtrupps der Exekutive; 

fortlaufende Abhaltung von Kursen an der 
Zivilschutzschule des Bundesministeriums für 
Inneres an der Wilhelmskaserne; 

Entsendung von Vortragenden zu Zivil
schutzkursen in den Bundesländern; 

systematische Fortsetzung der Flutwellen
berechnungen, neuerlich unter Einbeziehung 
von Flu ßkraftwerken ; 

beabsichtigte Schaffung eines Beirats für 
Zivile Landesverteidigung im Bundesmini
sterium für Inneres neben dem Arbeits
ausschuß Z zum Zwecke der Koordinierung 
der Mitgliedsorganisationen auf allen Ebenen, 
dem unter anderen der Bundesfeuerwehr
verband, das Österreichische Rote Kreuz, der 
Arbeiter-Samariter-Bund und der Österreichi
sche Zivilschutzverband angehören sollen. 

In der am 7. 6. 1968 erstmalig abgehaltenen 
gemeinsamen Sitzung der genannten Ver
bände und Vereine wurde einhellig der Be-

reitschaft zu konstruktiver Mitarbeit unter 
Bedachtnahme auf die erforderliche Koordi
nierung Ausdruck verliehen. 

Präsident: Zusatzfrage. 

Abgeordneter Zeillinger: Herr Staats
sekretär! Nachdem der Herr Innenminister 
in der Anfragebeantwortung vom 24. Oktober 
der Hoffnung Ausdruck gab, daß eine be
friedigende, den tatsächlichen Erfordernissen 
entsprechende Kompetenzregelung auf dem 
Gebiete der Zivilen Landesverteidigung der 
interministeriellen Begutachtung in den ersten 
Monaten dieses Jahres zugeführt werden wird, 
und in einer jüngst gefaßten Resolution der 
Delegierten zum Beispiel des steirischen Zivil
schutzverbandes dringend verlangt wird, daß 
vor allem auf Bundesebene endlich jene ge
setzlichen Voraussetzungen geschaffen werden, 
die für einen wirksamen Schutz der Zivil
bevölkerung im Katastrophenfall notwendig 
sind, frage ich Sie, ob - wie vom Herrn 
Innenminister angekündigt - in den ersten 
Monaten dieses Jahres die konkreten Vor
schläge für die befriedigende Kompetenz
lösung der interministeriellen Erledigung zu
geführt worden sind. 

Präsident: Herr Staatssekretär. 

Staatssekretär Minkowitsch: Im April vori
gen Jahres hat der damals mit diesen Agenden 
betraute Herr Staatssekretär Dr. Haider einen 
Plan ausgearbeitet, der den Herren Landes
hauptmännern zur Begutachtung vorgelegt 
worden ist. Nach unserer Information hat 
sich sowohl eine Landeshauptmännerkonferenz 
wie eine Landesamtsdirektorenkonferenz mit 
diesen Kompetenzfeststellungen, die darin ge
troffen worden sind, beschäftigt, es ist aber 
dem Bundesministerium für Inneres eine end
gültige Stellungnahme bisher noch nicht zu
geleitet worden. Aus diesem Grunde und 
wegen Zeitmangels hat sich das Bundes
ministerium für Inneres eben veranlaßt ge
sehen, nicht weiter zuzuwarten und den Ar
beitsausschuß Z trotzdem einzuberufen, der 
am 11. und 12. Juni getagt hat. 

Präiident: Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Zeillinger: Die Beantwortung 
dieser ersten Zusatzfrage" geht leider an der 
Frage vorbei, denn ich habe nicht nach dem 
Arbeitsausschuß Z, den Sie schon erläutert 
haben, gefragt und auch nicht danach, was 
im April vorigen Jahres war - denn der 
Herr Innenminister hat ja, deswegen habe 
ich damals keine Zusatzfrage gestellt, am 
24. Oktober 1967 dezidiert erklärt, daß er 
in den ersten Monaten des Jahres 1968 kon
krete Vorschläge für eine befriedigende und 
den tatsächlichen Erfordernissen entsprechende 
Kompetenzregelung ausarbeiten und der inter-
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Zeillinger 

ministeriellen Erledigung zuführen wird -, 
sondern danach, ob der Herr Bundesminister 
das verwirklicht hat, was er am 24. Oktober 
1967 hier auf meine Anfrage angekündigt hat. 

Präsident: Herr Staatssekretär. 

Staatssekretär Minkowitsch: Herr Abge
ordneter! Der damalige Herr Bundesminister 
für Inneres konnte es nicht verwirklichen, 
weil er noch auf die Stellungnahme der Herren 
Landeshauptmänner gewartet hat. 

Präsident : 7. Anfrage: Abgeordneter Ströer 
(8PO) an den Herrn Innenminister, betreffend 
Veranlassungen der Sicherheitsbehörden wegen 
tJberschreitung der Staatsgrenze ohne Reise
dokumente. 

1696/M 

Da nach den seinerzeit veröffentlichten 
Presseberichten Herr Erich Rajakovich im 
Herbst 1967 auf der Flucht aus Jugoslawien 
die österreichische Staatsgrenze ohne gültige 
Reisedokumente überschritten hat, frage ich, 
welche Veranlassungen die Sicherheitsbehörden 
in diesem Zusammenhang gegen Erich Raja
kovich getroffen haben. 

Präsident : Herr Staatssekretär. 

Staatssekretär Minkowitsch : Sehr geehrter 
Herr Abgeordneter! Zur gegenständlichen An
frage beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Erich Rajakovich hat nach seiner am 2. Ok
tober 1967 erfolgten Flucht von Jugoslawiennach 
Österreich bei der Bundespolizeidirektion Graz 
angegeben, daß er die österreichische Grenze 
mit einem italienischen Ausweispapier für 
Ausländer, der sogenannten "Carta d'Identita.", 
überschritten habe. Da der Genannte als 
österreichischer Staatsbürger gemäß § 1 des 
Paßgesetzes zum Grenzübertritt einen öster
reichischen Reisepaß oder einen vom Bundes
ministerium für Inneres anerkannten Paß
ersatz benötigt hätte, hat er durch den Grenz
übertritt eine Verwaltungsübertretung nach 
§ 24 des Paßgesetzes begangen. Rajakovich 
gab jedoch glaubhaft an, daß er sich in einer 
Zwangslage befunden habe, da seine Ver
haftung in Jugoslawien unmittelbar bevor
gestanden sei. Aus diesem Grunde war die 
Bundespolizeidirektion Graz der Ansicht, daß 
im vorliegenden Fall der Schuldausschließungs
grund des Notstandes nach § 6 des Ver
waltungsstrafgesetzes vorgelegen sei, und hat 
aus diesem Grunde von der Durchführung 
eines Verwaltungsstrafverfahrens gegen Raja
kovich abgesehen. 

Hingegen wurden von der Polizeidirektion 
Graz, da Zweifel an der Echtheit der von 
Rajakovich benützten italienischen Identitäts
karte aufgetaucht sind, Ermittlungen wegen 
Verdachtes des Vergehens nach § 23 Paß
gesetz eingeleitet. Die Erstattung einer dies
bezüglichen Strafanzeige an die zuständige 

Staatsanwaltschaft kann jedoch erst dann 
erfolgen, wenn von den italienischen Be
hörden, die im Wege des Bundesministeriums 
für Auswärtige Angelegenheiten um über
prüfung der Echtheit des erwähnten Doku
mentes ersucht worden sind, eine diesbezüg
liche Antwort einlangt. Das Bundesmini
sterium für Inneres hat die Betreibung der 
Erledigung durch die italienischen Behörden 
in dieser Angelegenheit bereits veranlaßt. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Ströer: Herr Staatssekretär! 
Wurde das Bundesministerium für Inneres 
unmittelbar nach der Entscheidung der Polizei
direktion in Graz über diese Entscheidung 
informiert 1 

Präsident : Herr Staatssekretär. 

Staatssekretär Minkowitsch: Ob die Unter
richtung unmittelbar darauf erfolgt ist, kann 
ich im Augenblick nicht angeben. Wenn Sie 
aber Wert darauf legen, bin ich selbstver
ständlich gern bereit, Ihnen das zeitliche 
Intervall bekanntzugeben. 

Präsident : Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Ströer: Herr Staatssekretär! 
Sind Sie bereit, mir über diesen gegenständ
lichen Fall einen Bericht zu übermitteln � 

Präsident :  Herr Staatssekretär. 

Staatssekretär Minkowitsch : Ich bin auch 
dazu gern bereit. 

Präsident : Danke, Herr Staatssekretär. 

Bundesministerium für Justiz 

Präsident : 8. Anfrage: Abgeordneter Doktor 
Broda (8PO) an den Herrn Bundesminister 
für Justiz, betreffend Amnestie 1968. 

1651/M 

Bereitet das Justizministerium aus Anlaß 
des bevorstehenden 50jährigen Jubiläums der 
Republik Österreich ein Amnestiegesetz in ähn
lichem Umfang vor, wie dies bei früheren An-
1ässen (Amnestie 1 955 und 1965) der Fall ge
wesen ist? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Justiz Dr. Klecatsky: 
Sehr geehrter Herr Abgeordneter! Das Bundes
ministerium für Justiz bereitet aus Anlaß 
des 50jährigen Bestandes der Republik Öster
reich ein Amnestiegesetz vor, das zur Begut
achtung versendet und dann als Regierungs
vorlage den Organen der Bundesgesetzgebung 
zugeleitet werden soll. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. Broda: Herr Bundes
minister! Ich bin sehr froh über diese Ant
wort, weil das sicherlich keine Parteienfrage ist 
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und wir alle darin übereinstimmen, daß der 
50. Geburtstag der Republik Österreich ein 
würdiger Anlaß für eine Amnestie für Delikte 
mit geringfügigem Unrechtsgehalt sein wird. 

Herr Bundesminister ! Darf ich daher fra
gen : In welchem Umfang wird sich diese 
Amnestie für Strafnachsicht, Rechtsfolgennach
sicht und vorzeitige Tilgung nach den Vor
stellungen des Bundesministeriums für Justiz 
bewegen 1 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Klecatsky: Sehr ge
ehrter Herr Abgeordneter ! Der Umfang der 
vorgesehenen Amnestie steht noch nicht end
gültig fest. Es ist nä.mlich einerseits darauf 
Bedacht zu nehmen, daß der 50. Jahrestag 
der Entstehung der Republik Österreich zwei
fellos ein sehr bedeutsames Ereignis ist, an
dererseits aber darauf, daß die letzte Amnestie 
erst im Jahre 1965, also erst vor drei Jahren, 
ergangen ist. Vor allem ist zu bedenken, daß 
der Herr Bundespräsident mir gegenüber 
bereits erklärt hat, allenfalls aus demselben 
Anlaß von seiner Befugnis Zur Begnadigung 
in Einzelfällen Gebrauch zu machen. Der 
Herr Bundespräsident will dabei eine ähnliche 
Vorgangsweise pflegen, wie sie bei den sonst 
vorgesehenen Weihnachtsbegnadigungen üb
lich ist. Ich muß und möchte daher übor 
diesen Gegenstand noch mit dem Herrn 
Bundespräsidenten sprechen. 

Präsident : Zweite Zusatz frage. 

Abgeordneter Dr. Broda : Herr Bundes
minister I Es ist richtig, daß die letzte Amnestie 
erst drei Jahre zurückliegt. Andererseits gibt 
es eben nicht jedes Jahr einen 50. Geburtstag 
unseres Staates. Ich möchte daher folgendes 
anregen und fragen : Die Zahl der Fahrlässig
keitsdelikte mit geringem Unrechtsgehalt, der 
nicht weiter beschwerten und nicht quali
fizierten Verkehrsdelikte hat enorm zuge
nommen. Wir haben jetzt 1 Million Autos 
in Österreich. Stimmen Sie mit mir überein, 
Herr Bundesminister, daß es besonders sorg
fältiger Prüfung wert sein wird, diese große 
Zahl von nicht beschwerten Fahrlässigkeits
delikten in die Amnestie 1968 einzubeziehen 1 

Präsident : Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Klecatsky : Ich stimme 
Ihnen, sehr geehrter Herr Abgeordneter, zu, 
wenn Sie sagen, daß es sich hier um eine 
sehr erwägenswerte Sache handelt. 

Präsident : 9. Anfrage : Abgeordneter Doktor 
van Tongel (F pO) an den Herrn Justiz
minister , betreffend Gründe für die Einstellung 
des Strafverfahrens gegen einen ehemaligen 
Vorstandsdirektor der Conti-Bank. 

1657/M 

Welcher Grund war dafür maßgeblich, daß 
die strafrechtliche Untersuchung gegen Müllner 
junior eingestellt wurde 2 
Präsident : Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Klecatsky : Sehr ge
ehrter Herr Abgeordneter ! Ich habe anläßlich 
der am 19. April dieses Jahres erfolgten 
Beantwortung einer schriftlichen Anfrage des 
Herrn Abgeordneten Czettel und anderer 
Herren Abgeordneten die Gründe mitgeteilt, 
welche die Staatsanwaltschaft Wien zur Ab
gabe einer Einstellungserklärung in Ansehung 
des Beschuldigten Viktor Müllner junior ver
anlaßt haben. Ich bin darüber hinaus nicht 
in der Lage, einen Sachverhalt in einer öffent
lichen Sitzung des Nationalrates zu erörtern, 
der einen Gegenstand der von der Staats
anwaltschaft Wien gegen Viktor Müllner senior 
erhobenen Anklageschrift bildet und den 
daher derzeit ein unabhängiges und unpartei
isches, auf Gesetz beruhendes Gericht zu 
prüfen und zu beurteilen 4,at, wie das auch 
den völkerrechtlichen Verpflichtungen der 
Republik Österreich entspricht, die Österreich 
durch den Artikel 6 der Europäischen Men
schenrechtskonvention übernommen hat. 

Präsident : Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. van Tongel : Zunächst 
möchte ich feststellen, Herr Bundesminister 
und Universitätsprofessor, daß es dem Respekt 
vor dem Anfragerecht des Nationalrates ent
sprochen hätte, wenn Sie auf meine Anfrage 
wenigstens kursorisch den Inhalt Ihrer seiner
zeit an den Kollegen Czettel gegebenen Antwort 
wiederholt hätten. Zunächst diese Feststellung. 

Zum zweiten hat das Justizministerium 
anläßlich der Verlautbarung der Einstellung 
der Strafverfolgung gegen Müllner junior eine 
amtliche Erklärung herausgegeben, in der es 
hieß, und zwar ohne auf die Straßburger 
Menschenrechtskonvention Bezug zu nehmen, 
die Einstellung sei erfolgt, weil es sich bei 
der Vorgangsweise von Müllner junior um 
eine straflose Deckungshandlung gehandelt 
habe. Ich bitte Sie, Herr Minister, den Ab
geordneten des Hohen Hauses, unter denen 
sich ja auch einige Juristen befinden, denen 
der Terminus " straflose Deckungshandlung" 
nicht geläufig ist, diesen Begriff zu erläutern. 
Das ist meine Frage. 

Präsident :  Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Klecatsky : Sehr ge
ehrter Herr Abgeordneter ! Ich wiederhole, 
daß die Fälschung der Kontoblätter, um die 
es Ihnen offenbar zu tun ist, einen Gegenstand 
einer bereits eingebrachten Anklageschrift 
biJdet und daß dieser Gegenstand im Rahmen 
der derzeit gegen Viktor Müllner senior statt-
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Bundesminister Dr. Klecatsky 
findenden Hauptverhandlung behandelt wird. 
Derzeit befaßt sich mit dieser Angelegenheit 
ein unabhängiges Gericht, und ich bin nicht 
bereit, in ein Verfahren eines unabhängigen 
Gerichtes auch nur entfernt einzugreifen. 

Präsident: Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr . van Tonge) : Herr Minister ! 
Es hat Ihnen niemand zugemutet, in ein 
anhängiges Gerichtsverfahren, das sich im 
Stadium der Hauptverhandlung befindet, ein
zugreifen, sondern die konkrete Frage hat 
gelautet : Warum wurde gegen einen Mann, 
gegen den keine Gerichtsverhandlung statt
findet und auch kein Strafverfahren mehr 
stattfindet, unter dem Begriff "straflose 
Deckungshandlung" , um dessen Erläutel'Ung 
ich Sie gebeten habe, das Verfahren eingestellt 1 
Das war die Frage. 

Präs ident : Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Klecatsky : Sehr ge
ehrter Herr Abgeordneter ! Das Verfahren 
wurde eingestellt, weil die zur Prüfung dieser 
Angelegenheit zuständige Staatsanwaltschaft 
Wien mit Billigung der Oberstaatsanwalt
schaft Wien und nach Prüfung durch die 
Juristen der zuständigen Sektion des Bundes
ministeriums für Justiz zu der Überzeugung 
gelangt ist, daß hier kein strafbarer Tat
bestand gegeben ist. 

Ich möchte aber, sehr geehrter Herr Abge
ordneter, weil Ihre Anfrage ja offenkundig 
darauf gerichtet ist, folgendes sagen : Sollten 
sich in der derzeit stattfindenden Hauptver 
handlung gegen Viktor Müllner senior neue 
Tatsachen oder' Beweismittel ergeben, die ge
eignet erscheinen, die Überführung des Viktor 
Müllner junior zu ermöglichen, dann wird 
die Staatsanwaltschaft Wien selbstverständ
lich diE) Wiederaufnahme des Strafverfahrens 
gegen Viktor Müllner junior gemäß dem § 352 
der Strafprozeßordnung beantragen. 

Präsident : 10. Anfrage : Abgeordneter Konir 
( 8 PO) an den Herrn Justizminister, betreffend 
Strafverfahren gegen einen ehemaligen Vor
stands direktor der Conti-Bank. 

1656/M 

Wie begründen Sie die von Ihnen genehmigte 
Einstellung des Strafverfahrens gegen den ehe
maligen Vorstandsdirektor der Conti· Bank Viktor 
Müllner junior im Hinblick auf sein Geständnis, 
daß eine Angestellte dieser Bank auf seine 
Weisung Kontenblätter gefälscht hat ? 

Präsident: Herr Minister. 

Ich habe anläßlich der am 19. April 1968 
erfolgten Beantwortung einer schriftlichen 
Anfrage des Herrn Abgeordneten Ozettel 
und anderer Herren Abgeordneten die Gründe 
mitgeteilt, welche die Staatsanwaltschaft Wien 
zur Abgabe einer Einstellungserklärung in 
Ansehung des Beschuldigten Viktor Müllner 
junior veranlaßt haben. Ich bin heute und 
hier nicht in der Lage, einen Sachverhalt 
in einer öffentlichen Sitzung des Nationalrates 
zu erörtern, der einen Gegenstand der von 
der Staatsanwaltschaft Wien gegen Viktor 
Müllner senior erhobenen Anklageschrift bildet 
und den daher entsprechend der von Österreich 
übernommenen völkerrechtlichen Verpflich
tungen - Artikel 6 der Europäischen Menschen
rechtskonvention - ein unabhängiges, un
parteiisches und auf Gesetz beruhendes Gericht 
zu prüfen und zu beurteilen hat. 

Präsident: Zusatzfrage. 

Abgeordneter Konir : Herr Minister ! Wir 
- der Kollege Czettel und ich - haben am 
14. März an Sie die Anfrage gestellt : "Welchen 
vollständigen Wortlaut haben die Gründe 
für den von der Staatsanwaltschaft "Wien 
abgegebenen Einstellungsantrag � "  Wir haben 
nicht am 19. ,  sondern am 24. April von Ihnen 
die Antwort bekommen. Da sie der Kollege 
van Tongel anscheinend nicht in Erinnerung 
hat, darf ich sie wiedergeben : 

"Die Staatsanwaltschaft Wien hat am 
14. November 1967 der Oberstaatsanwaltschaft 
Wien unter Hinweis auf die angeschlossenen 
Akten unter anderem berichtet, daß sichere 
Anhaltspunkte für eine Mitwirkung des Viktor 
Müllher junior an den unter Anklage gestellten 
strafbaren Handlungen seines Vaters nicht 
gefunden werden konnten. Viktor Müllner 
junior sei, wie in der Anklageschrift gegen 
Viktor Müllner senior ausgeführt werde, an 
der Fälschung der Konten NI'. 33. 154 und 
33. 1 7 1  beteiligt gewesen, indem er der An
gestellten der Continentale Bank A. G. Wal
traud J aeggle den Auftrag des Beschuldigten 
Viktor Müllner senior, die genannten Konten 
umzuschreiben, weitergab. Diese Tathandlung, 
welche auch zugegeben werde, steHe aber nur 
eine straflose Deckungshandlung dar . . .  " Und 
so weiter. 

Wenn das so ist, Herr Minister, dann kann 
wohl jeder Bankdirektor in Wien Auftrag 
geben, Konten zu fälschen, und es wird ihm 
Ihrer Ansicht nach nichts geschehen. 

Bundesminister Dr. Klecatsky: Sehr ge- Darf ich aber trotzdem auf unsere Anfrage 
zurückkommen und Sie fragen, ob Sie uns ehrter Herr Abgeordneter ! Die Beantwortung 

Ihrer Anfrage deckt sich mit der Beantwortung den vollständigen Wortlaut bekanntgeben 
wollen 1 der Anfrage des Herrn Abgeordneten Dr. van 

Tongel. Präsident: Herr Minister. 
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Bundesminister Dr. Klecatsky: Sehr ge
ehrter Herr Abgeordneter ! Sie sprechen von 
einer Ansicht in bezug auf künftig anhängig 
�erdende Fälle. Ich darf Ihnen sagen, daß 
Im vorliegenden Fall die dafür zuständige 
Staatsanwaltschaft Wien mit Billigung der 
Oberstaatsanwaltschaft Wien, mit Billigung 
der juristisch versierten Beamten der zustän
digen Sektion des Bundesministeriums für 
Justiz zu diesem Ergebnis gekommen ist 
(Abg. Dr. Pit termann: Alle weisungsgebun
den !) - ja, alle weisungsgebunden ! - und 
daß ich gegen diese Beurteilung nichts einzu
wenden habe. Haben Sie , sehr geehrter Herr 
Abgeordneter, einen Anhaltspunkt dafür, daß 
ich eine Weisung gegeben habe, die der Rechts
lage widerspricht ? (Zwischenrufe bei der SPÖ.) 

Präsident :  Zweite Zusatzfrage. 

. Abgeordneter Konir : Meiner Meinung nach 
gIbt es, Herr Minister, in Ihrer Antwort 
schon einen Widerspruch. Denn einmal ist 
von "Unschuld" und dann von "Schuld" die 
Rede. Aber ich möchte noch einmal aus
drücklich fragen : Warum haben Sie uns 
damals auf unsere Anfrage - ich möchte sie 
jetzt wörtlich wiederholen : "Welchen voll
ständigen Wortlaut haben die Gründe für 
den von der Staatsanwaltschaft Wien abge
gebenen Einstellungsantrag 1 "  ' - diesen voll
ständigen Wortlaut nicht bekanntgegeben 1 
Ich glaube, das Parlament hätte ein Recht 
darauf. 

Präsident : Herr Minister. 

Bundesminister Dr . Klecatsky : Sehr ge
ehrter Herr Abgeordneter ! Dieser Ein
s�ellungsantrag ist in der gleichen gesetz
bchen und üblichen Weise vorgenommen 
worden, wie seit Jahrzehnten in Österreich 
Einstel1ungsanträge von den Staatsanwalt
schaften gestellt werden. Einstellungsanträge 
dieser Art sind selbstverständlich nur im 
Zusammenhalt mit den gesamten angelegten 
Akten über den betreffenden Fall zu verstehen. 

Verstehe ich Sie richtig, daß Sie von mir 
erwarten, daß ich Ihnen auch die Akten 
des Strafverfahrens vorlege 1 

Präsident :  Danke. - Keine Frage mehr. 
(Zw�'ichenrufe bei den Sozialisten. - Abg. 
W e z khart: Hier fragt der Minister, und der 
Abgeordnete a.ntwortet ! - Der Präsident gibt das 
Glockenzeichen.) Die Frage braucht ja auch 
nicht beantwortet zu werden, weil ich jetzt 
zur 11 . Anfrage komme. 

Abgeordneter Moser (SPO) an den Herrn 
Justizminister, betreffend Strafverfahren gegen 
Sektionschef Seidl. 

1698/M 

In welchem Stadium befindet sich das Straf
verfahren gegen Sektionschef Dr. Seidl ? 

Präsident: Herr Minister. (Ruf bei der SP(J: 
EingestelU !) 

Bundesminister Dr. Klecatsky : Sehr ge
ehrter Herr Abgeordneter ! In der Strafsache 
gegen Sektionschef Dipl.-Ing. Alois Seidl hat 
der Untersuchungsrichter des Landesgerich
tes Innsbruck am 18. April 1968 ein Ersuchen 
an die Bundespolizeidirektion Wien, und 
z�ar an �.e Wirtschaftspolizei, um umfang
reIche erganzende Erhebungen übermittelt. 
Diese Erhebungen werden - wie mir berichtet 
worden ist - in absehbarer Zeit durchgeführt 
sein. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck wird 
dann nach Prüfung der Erhebungsergebnisse 
die der Sach- und Rechtslage entsprechenden 
weiteren Anträge stellen. 

Präsident : Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Moser : Herr Minister ! Sie 
haben mir mitgeteilt, daß derzeit noch Er
hebungen gepflogen werden, die in "abseh
barer Zeit" abgeschlossen werden sollen. Ich 
kann mit dem Begriff "absehbarer Zeit" 
zunächst nichts anfangen und möchte Sie 
daher zunächst einmal fragen : Bis wann 
werden diese Untersuchungen abgeschlossen 
sein 1 Ich frage deshalb, weil doch allgemein 
bekannt ist, daß Sektionschef Dr. Seidl 
Vorsitzender beziehungsweise Mitglied einer 
Reihe von Aufsichtsräten von Aktiengesell-
8chaften ist - ich glaube, noch immer ist -, 
die zum überwiegenden T�i1 dem Bund 
gehören. 

Ich frage Sie daher auch gleich in diesem 
Zusammenhang, ob Sie veranlassen werden 
oder veranlaßt haben, daß dem Herrn Bundes
minister für Finanzen von den bisherigen 
Ergebnissen Mitteilung gemacht wird, um die 
Abberufung des vom Dienst suspendierten 
Sektionschefs Dr. Seidl vorzunehmen. 

Präsident:  Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Klecatsky : Sehr geehrter 
Herr Abgeordneter ! Sie haben einige Fragen 
an mich gestellt. Darf ich sie beantworten 1 

Sie fragen, was ich unter "absehbarer Zeit" 
verstehe. Unter "absehbarer Zeit" verstehe 
ich eine Zeit, die in diesem Fall in erster Linie 
von der Wirtschaftspolizei zu beurteilen ist. 
Ich habe gesagt, daß sich der Untersuchungs
richter an die Wirtschaftspolizei gewendet 
hat, ein unabhängiger Richter an ein polizei
liches Organ, das nicht meinem Wirkungs
bereich untersteht. (Abg. M oser: In abseh
barer Zeit !) Ja, in absehbarer Zeit. (Abg. 
Prob st: Das ist eine nicht absehbare Zeit ! Wenn 
Sie nicht wissen, wie lange die Polizei braucht, 
dann ist sie nicht absehbar !) Sicher. 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter ! Sie haben 
noch eine zweite Frage an mich gerichtet, 
nämlich, ob ich dem. Herrn Bundesminister 
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Bundesminister Dr. Klecatsky 

für Finanzen entsprechende Mitteilungen ge
macht habe. Dazu darf ich sagen, daß alle 
Mitteilungspflichten, die im Zuge eines Straf
verfahrend anfallen, die Gerichte treffen. 

Präsident: Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Moser: Herr Minister ! Das 
Wort "ab'lehbar" stammt offenbar von Ihnen, 
nicht aber von dem Untersuchungsrichter 
und offenbar auch nicht von der Wirtschafts
polizei. Daher meine Frage an Sie, was unter 
"absehbar" zu verstehen wäre. Wenn Sie sagen, 
die Mitteilungspflicht treffe die Gerichts
behörden, so bin ich dennoch der Meinung, 
daß auch das Bundesministerium für Justiz 
nach Kenntnis von Handlungen beziehungs
weise Tatbeständen doch auch seinerseits 
geradezu verpflichtet wäre, eine gewisse Amts
hilfe dem Kollegen im Finanzministerium zu 
leisten, und ich frage Sie, ob Sie auch dazu 
bereit wären. 

Präsident : Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Klecatsky: Sehr ge
ehrter Herr Abgeordneter ! Der Herr Bundes
minister für Finanzen ist darüber informiert, 
daß gegen den Dipl.-Ing. Seidl ein Straf
verfahren stattfindet. 

Präsident : Danke, Herr Minister. 

Bundesministerium. für Unterricht 

Präsident : 12 .  Anfrage : Frau Abgeordnete 
Dr. Hertha Firnberg (Sp(j) an den Herrn 
Bundesminister für Unterricht, betreffend 
Lehrkanzel für Wirtschaftsgeschichte an der 
Hochschule für Welthandel. 

1648/M 

Wann wird die von Professor Dr. Taras 
Borodajkewycz innegehabte Lehrkanzel für 
Wirtschaftsgeschichte an der Hochschule für 
Welthandel neu besetzt werden ? 
Präsident : Bitte, Herr Minister . 

Bundesminister für Unterricht Dr. Pifff-
Percevic : Sehr geehrte Frau Abgeordnete ! 
Eine Verfügung über die Lehrkanzel ist erst 
möglich, wenn Professor Dr. Borodajkewycz 
aus dem Bundesdienst ausgeschieden ist. 
Das ist erst mit rechtskräftigem Abschluß 
des Disziplinarverfahrens vorstellbar. (Rufe 
bei der SP(J: Im Jahre Schnee !  Am Sankt 
N immerlein8tag ! ) 

Präsident :  Zusatzfrage. 

Abgeordnete Dr . Hel'tha Firnberg : Herr 
Minister ! Ich darf also Ihrer Antwort ent
nehmen, daß das Disziplinarverfahren noch 
nicht beendet ist. Ich muß sagen, daß es auch 
andere Fälle gibt. Erfreulicherweise konnte 
man feststellen, daß zum Beispiel diese un
qualifizierbaren Ereignisse an der Wiener 

Universität sehr rasch im Disziplinarverfahren 
erledigt wurden, und zwar innerhalb weniger 
Tage. Ich betone, erfreulicherweise ! Nun, der 
Fall Dr. Borodajkewycz dauert schon mehr als 
drei Jahre ; im März waren es drei Jahre. Es 
zeigt sich am Beispiel der Universität, daß 
es auch anders geht. Ich kann mich des 
Eindrucks nicht erwehren, daß hier schon 
mit zweierlei Maß gemessen wird. Wir be
kommen von Ihnen, Herr Minister, seit Mo
naten - ich möchte fast sagen seit Jahren -
in dieser Angelegenheit hinhaltende Ant
worten. Ich habe hier das Protokoll vom 
26. Jänner 1968. Da antworteten Sie mir 
auf meine Frage, ob Sie Weisung erteilt 
haben, um das Verfahren zu beschleunigen, 
wörtlich, daß Sie solche Weisungen selbst
verständlich erteilen, wenn eine Ihnen nicht 
erklärliche Langsamkeit eintreten sollte. 

Herr Minister ! Ich frage Sie nun : Finden 
Sie die Langsamkeit von mehr als drei Jahren 
noch erklärlich, oder haben Sie Weisung 
el teilt , das Verfahren zu beschleunigen und · 
diesen skandalösen Fall, der wirklich eine 
Schande für Österreich ist, endlich zu be
reinigen � 

Präsident : Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Pifff-Percevic: Frau 
Abgeordnete ! Die Situation ist insbesondere 
dadurch zu erklären, daß Professor Dr. Boro
dajkewycz den Verfassungsgeri<;htshof gegen 
das Erkenntnis der Disziplinaroberkommission 
angerufen hat, sodaß sich alle Akten beim 
Verfassungsgerichtshof befinden und das Diszi
plinarverfahren daher nicht weiter durch
geführt werden kann, solange nicht das Er
kenntnis des Verfassungsgerichtshofes r ück
langt. Die Verhandlung vor dem Verfassungs
gerichtshof findet nach meiner Information 
in wenigen Tagen, am 26. Juni, statt. 

Präsident: Zweite Zusatzfrage . 

Abgeordnete Dr. Hertha Firnberg: Herr 
Minister ! Sind Sie in der Lage und bereit, 
uns endlich einen Termin zu sagen, wann wir 
mit einer Beendigung rechnen können 1 Sind 
Sie bereit, uns zu sagen, ob bis Ende des Jahres 
dieser Fall bereinigt werden und die Lehr
kanzel für Wirtschaftsgeschichte neu besetzt 
sein wird 1 

Präsident : Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr . Piffl-Percevic: Frau 
Abgeordnete ! Ihre zweite und dritte Zusatz
frage beantworte ich wie folgt : Es ist mir in 
rechtlicher Hinsicht nur die Möglichkeit ge
geben, durch den Disziplinaranwalt auf eine 
Beschleunigung zu dringen ; die Disziplinar
kommissionen selbst sind meiner Weisung 
vollkommen entzogen. Ich kann daher die 
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Bundesminister Dr. Pifft-Percevic 

Frage, bis zu welchem Termin die Disziplinar
kommissionen mit ihrer Arbeit fertig sein 
werden, nicht beantworten. 

Die Frage hinsichtlich der Neubesetzung 
der Lehrkanzel ist deswegen nicht von dieser 
Dringlichkeit, weil in der Zwischenzeit, bereits 
seit zwei oder drei Jahren, eine Parallellehr
kanzel errichtet wurde, die vom Herrn Pro
fessor Dr . Brusatti versehen wird, sodaß das 
Fach Wirtschaftsgeschichte an der Hochschule 
für Welthandel sehr wohl gelehrt wird. 

Präsident : 13 . Anfrage : Abgeordneter Gug
genberger (Ö V P) an den Herrn Unterrichts
ministel' , betreffend Abendhandelsakademien. 

1731JM 

Werden Sie, Herr Minister, die Möglichkeiten 
einer Verkürzung der Dauer der Abendhandels
akademien für Berufstätige in Ihrem Ressort 
prüfen lassen ? 

Präsident : Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Piffl-Percevic: Sehr ge
ehrter Herr Abgeordneter ! Ihr Anliegen, die 
Handelsakademien für Berufstätige - alter 
Begriff: Abendhandelsakademien - auf vier 
Jahre zu verkürzen, ist im Auftrage des 
Unterrichtsministeriums von den Fachleuten 
in Zusammenarbeit mit den Landesschul
räten geprüft und positiv beurteilt worden. 
Da es sich aber bei der fünf jährigen Dauer 
dieser Handelsakademien für Berufstätige um 
eine Bestimmung des Schulorganisationsge
setzes handelt, ist eine Abänderung nur durch 
Gesetz möglich. W ir haben uns dieses An
liegen für einf::l diesbezügliche Novelle in Vor
merkung genommen. 

Präsident : Zusatzfrage. 

Abgeordneter Guggenberger : Herr Bundes
minister ! Wann ungefähr wird es Ihrer Mei
nung nach möglich sein, eine diesbezügliche 
Novelle in Form einer Regierungsvorlage dem 
Hohen Haus zuzuleiten � 

Präsident : Herr Minister. 

Bundesminister Dr . PiffI-Percevic : Auch hier 
kann ich Ihnen keinen verläßlichen Termin 
nennen. 'Vir befinden uns eben im Stadium 
der Beratung einer Abänderung des Schul
organisationsgesetzes. Vielleicht ergeben sich 
daraus Perspektiven, welche Aussicht eine 
Änderung an anderen Stellen des Gesetzes 
haben wird. (Abg. Pay : In "absehbarer 
Zeit" ,  Herr Kollege 1) 

Präsident : 14. Anfmge : Abgeordneter Ströer 
(SPÖ) an den Herrn Unterrichtsminister, be
treffend Subventionen für Jugendheime. 

1701/M 

An welche Jugendorganisationen wurden 
die Subventionen in Höhe von 1,395.000 S 

vergeben, die 1967 im finanzgesetzlichen An
satz 1/12236 Post 3 1  (Zuschüsse für Jugend
heime ) aufscheinen ? 

Präsident : Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Piffl-Percevic: Sehr ge
ehrter Herr Abgeordneter ! Die vorgesehene 
Summe von 1 ,395.000 S, die im Ansatz 1/12236 
Post 31, Zuschüsse für Jugendheime, aus
gewiesen ist, wurde restlos vergeben unter Be
l ücksichtigung sämtlicher eingelangter An
träge. Es ist also kein Antrag unberück
sicht geblieben. 

Dies vorausgeschickt, erlaube ich mir jetzt 
die Liste mit den entsprechenden Zahlen be
kanntzugeben. Für Zwecke der Ausgestaltung 
oder Neuerbauung von Jugendheimen er
hielten : 

Österreichischer Alpenverein, 
Ortsgruppe Losenstein . . . . . . . . . . . 24.000 ,S 

Österreichischer Alpenverein, 
Sektion Schwaz . . . . . . . . . . . . . . . . .  45.000 S 

Christlicher Verein Junger Män-
ner und Christlicher Verein Junger 
Frauen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.000 S 

Katholische österreichische 
Mittelschulverbindung "Forchten-
stein", in Eisenstadt . . . . . . . . . . .  4.000 S 

Evangelisches Jugendwerk . . . .  40.000 S 
Ring Freiheitlicher Jugend . . . .  50.000 S 
Österreichische .Jugendbewegung, 

Landesführung Oberösterreich . . .  , 100.000 S 
Österreichischt. J ungarbeiter-

bewegung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200.000 S 
Katholische Jugend, Diözese 

Klagenfurt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 100.000 S 
Kennedyhaus Innsbruck . . . . . . .  100.000 S 
Österreichische Kolpingsfamilie . 300.000 S 

Kolpingsfamilie Wien-Zentral . .  30.000 S 

Kolpingsfamilie St. Pölten . . . . .  210.000 S 

Marianische Studenten-
kongregation . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 39.000 S 

Österreichische N aturschutz-
jugend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.000 S 

Pfadfinder Österreichs, Gruppe 
Haslach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.000 S 

Jungscharheim Stift Schotten, 
Wien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 S 

Katholische Jugend Unter-
bildein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 S 

Präsident: Zusatzfrage. 

Abgeordneter Ströer: Ihrer Antwort, Herr 
Bundesminister, ist zu entnehmen, daß diese 
Mittel doch sehr einseitig vergeben werden. 
Ich frage Sie, ob es stimmt, daß, wie mir 
von der Sozialistischen Jugend mitgeteilt 
wurde, von dem Gesamtbetrag von 802.000 S -
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Ströer 

das ist unter der Budgetpost "Parteipolitische 
Jugendorganisationen" zu finden - die so
zialistische Jugendorganisation als parteipoJi
tische Organisation nur einen Betrag von 
1 1 1 .000 S bekommen hat. (Unruhe.) Ent
spricht das den Tatsachen � 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Piffl-Percevic : Herr Ab
geordneter ! Das betrifft einen Budgetansatz, 
der nicht mit Ihrer Hauptfl'age in Zusammen
hang steht. Ich bitte, dieser Feststellung ent
schuldigend entnehmen zu wollen, daß ich 
die Aufgliederung dieses Budgetpostens nicht 
mitgenommen habe. Ich verweise aber darauf, 
daß die politischen Organisationen aus diesem 
Ansatzposten, den Sie vermutlich im Auge 
haben - ich weiß es nicht präzise, ich muß 
es aber annehmen -, im Wege über den Bun
desjugendring abgewickelt werden. Aber hier 
würde ich eben vorgeschlagen haben, daß 
Sie Ihre Frage schon vorher in diese Richtung 
unter Angabe dieses Postens an mich stellen. 
Dann hätte ich das entsprechende Konten
blatt, möchte ich sagen, mitgebracht. 

Präsident :  Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Ströer : Herr Minister ! Wir 
finden in der Liste der Subventionsempfänger, 
auf die wir sehr lange gewartet haben und 
die leider nicht immer präzise genug ist, 
in der zu viele "Sonstige" und "Verschiedene 
Organisationen" aufscheinen, noch eine in
teressante Post ; und zwar werden an Stu
dentenheime und Mensen mehr als 4 Mil
lionen Schilling unter dem Haupttitel "Son
stige Heimorganisationen" 4,056.000 S aus
gegeben. 

Könnten Sie mir, Herr Bundesminister, 
sagen, welche Organisationen unter "Sonstige 
Heimorganisationen" fallen � (Abg. Hart l :  
Da8 Kontenblatt muß her !) 

Präsident : Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Piffl-Percevic : Ich er
laube mir die Feststellung - ohne Ihrer Frage 
ausweichen zu wollen --, daß Sie sich von der 
Hauptfrage noch weiter entfernt haben und 
ich daher auch nicht in der Lage bin, Ihnen 
jetzt diese "Sonstigen Organisationen" aus 
dem Stegreif oder aus einer mitgebrachten 
Unterlage zu sagen. Ich bin aber gerne bereit, 
Ihnen das schriftlich mitzuteilen, wie ich mir 
ja überhaupt bei der Abfassung dieser großen 
Liste vollkommen bewußt war, daß Zusatz
fragen kommen werden ; nur wollte ich sie 
rationell auf jene Punkte hinlenken, die wirk
lich von Interesse sind. Sonst würde nämlich 
diese Liste, die Sie in der Hand haben, mög
licherweise noch drei- oder viermal 80 groß 
ausgefallen sein. 

Präsident : 15. Anfrage : Abgeordneter Peter 
(FPÖ) an den Herrn Unterrichtsminister, 
betreffend Vollziehung des Schulgesetzwerkes 
1962. 

1706/M 

Werden Sie in Ihrem Ressort prüfen lassen, 
in welchen Teilen die Voll ziehung des Schul
gesetzwerkes 1962 auf Schwierigkeiten stößt ? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr . Piffl-Percevic : Sehr ge
ehrter Herr Abgeordneter ! Es ist selbstver
ständliche Pflicht und brennende Sorge der 
Unterrichtsverwaltung, alles zu beobachten 
und sich zu bemühen, vorzusorgen, ob und 
wie das Schulgesetzgebungswerk 1962 vollzogen 
werden kann. 

Um hierüber möglichst fr'ühzeitig Ergeb
nisse zu gewinnen, haben wir die Organisation, 
die den OECD-Bericht vertragsgemäß zu 
erarbeiten hatte, zur sogenannten Wissen
schaftlichen Abteilung des Ministeriums um
gebildet und schon im Zuge der Arbeiten für 
den OECD-Bericht beauftragt, über die Ver
pflichtungen dieses Berichtes hinaus zusätz
liche Erwägungen anzustellen. Sie finden 
diese in dem sehr umfangreich gewordenen 
OECD-Bericht, den wir uns jedem Abge
ordneten zur Verfügung zu stellen erlaubt 
haben. Daraus möge ersehen werden, daß wir 
diesen Fragen sehr große Sorge zuwenden. 

Wir haben hiebei gesehen, daß das Schul
gesetzgebungswerk in Gefahr kommt, nicht 
vollzogen werden zu kömlen, vor allem in der 
Frage der Klassenschülerhöchstzahl und 
- zeitlich gesehen - in zweiter Linie, aber 
damit zusammenhängend, hinsichtlich der not
wendigen vollgeprüften Lehrkräfte. 

Schließlich verweisen wir darauf, daß uns 
auch andere Sorgen bedrücken, die laufend 
einer überprüfung unterzogen werden ; aber 
insbesondere sind es die im Zusammenhang 
mit der - erlauben Sie mir diesen Ausdruck -
"drohenden" Klassenschülerhöchstzahl 36 
akut gewordenen Probleme. Hier sind wir zu 
einer verstärkten Untersuchung der Situation 
angetreten und glauben, in Kürze sehr hand
greifliche Zahlen vorlegen zu können, die 
zeigen, wo die Durchführung des Schulgesetz
gebungswerkes auf echte Schwierigkeiten stößt. 

Präsident : Zusatzfrage. 

Abgeordneter Peter: Herr Bundesminister ! 
Ich nehme namens meiner Fraktion diese 
Bereitschaft zu weiteren überprüfungen mit 
Genugtuun,g zur Kenntnis, weil sie uns in die 
Lage versetzen, unter den gegebenen Um
ständen der 3. Schulorganisationsgesetz-Novelle 
zuzustimmen. 

103. Sitzung NR XI. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)16 von 103

www.parlament.gv.at



Nationalrat XI. GP. - 1 03. Sitzung - 19. Juni 1968 8185 

Peter 
Ich erlaube mir nur die konkrete Frage, 

ob Sie etwa in der Herbstsession in der Lage 
sein werden, uns zusätzlich über diesen 
Gegenstand zu berichten. 

Präsident : Herr Minister. 
Bundesminister Dr. Piffi-Percevic : Selbst

verständlich, Herr Abgeordneter, werden wir 
mit voller Bereitschaft dem Hohen Hause die 
sich bis zum Herbst ergebenden Untersuchun
gen vorlegen. 

Präsident : 16 .  Anfrage : Frau Abgeordnete 
Dl'. Stella Klein-Löw (SPÖ) an den Herrn 
Unterrichtsminister, betreffend Studienbei
hilfen für Schüler der allgemeinbildenden 
höheren Schulen. 

Abgeordnete Dr. Stella Klein-Löw : Ich 
frage Sie nun, Herr Bundesminister : Ist der 
Umstand, daß fast 4000 österreichische Schüler 
und Schülerinnen auf Grund ihrer sozialen 
Bedürftigkeit und besonderen Würdigkeit 
solche Stipendien erhalten haben, für Sie, 
Herr Minister, nicht Grund genug, einzu
sehen, wie notwendig die staatlichen Studien
beihilfen und deren Gewährung durch ein 
Gesetz in Wirklichkeit sind ? 

Präsident: Herr Minister. 
Bundesminister Dr. Piffi-Percevic :  Fr au 

Abgeordnete ! In Erkenntnis dieser N otwendig
keiten hat das Unterrichtsministerium die 
Beratung mit den Landesregierungen und mit 
Kammern in die Wege geleitet, von welchen 

1726/M Stellen nämlich auch nicht unbedeutende 
Nach welchen Gesichtspunkten wurden die Stipendien ausgeworfen werden, um hier nach 

in der Anfragebeantwortung 659/A.B. ausge- einheitlichen Richtlinien eine besonders wirk
wiesenen .

. 
Studienbei�:lilf�n an insgesa�t same Unterstützung der berlürftigen Schüler 3�I O  Schule� und Schulermnen der �llgemüm- I zu gewährleisten. Leider sind wir auf diesem bIldenden hoheren Schulen vergeben . G b' t l" ] d b i t S lb t" d' e le e ZUIO ge er a so U en e s an 19-

Präsident : Herr Minister. keitswünsche dieser Stellen noch nicht ent
Bundesminister Dr . Piffi-Percevic : Sehr ge

ehrte Frau Abgeordnete ! Hinsichtlich der 
Budgetmittel, die für die Unterstützung der 
Schüler vorgesehen sind und 3910 Schülern 
zuteil wurden, haben wir einen Erlaß an die 
Landesschulräte gerichtet, in welchem fest
gelegt ist, welche Kriterien bei der Beurteilung 
durch die Schulkonferenzen maßgeblich sein 
sollen. Die Überlegungen werden für das 
ganze Land vom Landesschulrat angestellt. 
Auf Grund dieser neuerlichen Überprüfung 
und Überlegung des Landesschulrates erfolgt 
dann an Hand dieser Richtlinien die Vergabe 
an die Schüler in drei verschiedenen Größen, 
nämlich in Stipendien zu 1000 S, zu 1500 S 
und zu 2000 S. 

Präsident : Zusatzfrage. 
Abgeordnete Dr. Stella Klein-Löw: Ist 

Ihnen bekannt, Herr Bundesminister, ob bei 
der Vergabe der Stipendien und bei der Reihung 
durch die Konferenz die Gesichtspunkte der 
sozialen Bedürftigkeit und der schulischen 
Würdigkeit ausschlaggebend sind ? 

Präsident: Herr Minister. 
Bundesminister Dr. Piffl-Percevic : Diese 

zwei Kriterien sind analog zum Hochschul
beihilfengesetz selbstverständlich die aus
schlaggebenden Kriterien. Dazu treten als 
zusätzliche Charakteristika etwa die Frage : 
Fahrschüler oder Nicht-Fahrschüler, dadurch 
also höhere Ausgaben oder keine, Heimbe
dürftigkeit oder keine, und ähnliche sicher 
berücksichtigungswürdige Punkte. 

Präsident : Zweite Zusatzfrage. 

sprechend weit vorgedrungen, sodaß wir auch 
noch nicht einen Gesetzentwurf in Angriff 
nehmen konnten, der etwa in dieser Richtung 
Klarheit und Präzision bietet. 

Präsident : Danke, Herr Minister. 

Bundesministerium für soziale Verwaltung 

Präsident : 17. Anfrage : Abgeordneter Sup
pan (Ö V P) an die Frau Bundesminister für 
soziale Verwaltung, betreffend berufliche Um
schichtung der Lavanttalcr Bergleute. 

1669/M 

'Velche Maßnahmen hat das Bundesministe
rium für soziale Verwaltung getroffen, um die 
mit der beruflichen Umschichtung der Lavant
taler Bergleute allenfalls verbundenen sozialen 
Härten auszugleichen ? 

Präsident : Frau Minister. 
Bundesminister für soziale Verwaltung Grete 

Rehor : Herr Abgeordneter Suppan ! Jeder 
Bergarbeiter kann sich einer kostenlosen Um· 
schulung unterziehen. Darüber hinaus wird 
ihm Unterstützung gewährt. An Unter
stützung kann er insgesamt bis zu 65 Prozent 
seines Lohnes erreichen, bis zum Betrag von 
1950 S im Monat. Wenn er einen Arbeits
platz auswärts annimmt, kann er durch sechs 
Monate eine zusätzliche Beihilfe von 300 S i m  
Monat erhalten. 

Präsident : Z usa tzfrage. 
Abgeordneter Suppan : Frau Bundesminister I 

Können Sie mir sagen, wie viele Bergarbeiter 
nun schon an solchen Umschulungen teil· 

576 
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genommen haben und welche Maßnahmen Sie 
ergriffen haben, diese umgeschulten Bergarbei
ter in den Arbeitsprozeß einzugliedern � 

Präsident : Frau Minister. 

Bundesminister Grete Rehor : Herr Abge
ordneter Suppan ! Bis jetzt haben sich zweimal 
je 40 Bergarbeiter zur Umschulung gemeldet. 
Ein solcher Kurs mit rund 40 Teilnehmern 
läuft derzeit . Diese werden in St . Stefan 
bei der Firma Zimmer als qualifizierte Ar
beiter eine Arbeits- und Existenzmöglichkeit 
finden. Die Firma Zimmer wird in zirka 
einem Jahr rund 180 Arbeiter beschäftigen. 
Darüber hinaus werden mit drei Firmen Ver
handlungen gepflogen. Es ist anzunehmen, 
daß im Bereich von St. Stefan in abseh
barer Zeit drei neue Betriebe entstehen, die 
Bergarbeiter aufnehmen werden. 

Im Kupferbergwerk arbeiten derzeit rund 
15  LAKOG-Arbeiter. Es wären für rund 
weitere 20 Arbeiter Arbeits- und Wohn
gelegenheiten vorhanden. 

Präsident: Danke, Frau Minister. 
Die 60 Minuten der Fragestunde sind abge

laufen, somit ist die Fragestunde b e end et. 

Seit der letzten Haussitzung sind 82 schrift
liche A n frage  bean  twortungen eingelangt, 
die den Anfragestellern übermittelt wurden. 
Diese Anfragebeantwortungen wurden auch 
vervielfältigt und an alle Abgeordneten ver
teilt. 

Ich ersuche die Frau Schriftführerin Abge
ordnete Herta Winkler um die Verlesung 
des E i n l a ufes.  

Schriftführerin Herta Winkler : 
"An Herrn Präsidenten des Nationalrates. 
Der Herr Bundespräsident hat mit Ent-

schließung vom 1 1 .  Juni 1968, Zl. 5035/68, 
über meinen Antrag, gemäß Artikel 73 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung 
von 1 929 für die Dauer der zeitweiligen Ver
hinderung des Bundesministers für Auswärtige 
Angelegenheiten Dr. Kurt Waldheim in der 
Zeit vom 17.  bis 20. Juni 1968 mich mit 
dessen Vertretung betraut. 

Hievon beehre ich mich , mit dem Ersuchen 
um gefällige Kenntnisnahme Mitteilung zu 
machen. 

Klaus" 

Präsident : Dient zur Kenntnis. Bitte fort
zufahren. 

Schriftführerin Herta Winkler : Von der 
Bundesregierung sind folgende R e g i erungs
v o r  lagen eingelangt : 

Vertrag zwischen der Republik Österreich 
und der Bundesrepublik Deutschland über 
Auswirkungen der Anlage und des Betriebes 

des Flughafens Salzburg auf das Hoheits
gebiet der Bundesrepublik Deutschland 
(852 der Beilagen) ; 

Bundesgesetz , mit dem die Straßenver
kehrsordnung 1960 neuerlich abgeändert und 
ergänzt wird (3. Straßenverkehrsordnungs
novelle) (879 der Beilagen) ; 

Bundesgesetz, mit dem das Bauarbeiter
Urlaubsgesetz 1957 neuerlich abgeändert wird 
(880 der Beilagen) ;  

Bundesgesetz, mit dem das Tierärztekam
mergesetz abgeändert und ergänzt wird (882 der 
Beilagen) ; 

Bundesgesetz, mit dem das Marktordnungs
gesetz 1967 abgeändert wird (Marktordnungs
gesetz-Novelle 1968) (883 der Beilagen) ; 

Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bun
des-Verfassungsgesetz in der Fassung von 
1929 durch eine Bestimmung über die Zu
ständigkeit der Länder zur Regelung des 
Grundstücksverkehrs für Ausländer oder im 
Ausland wohnhafte Personen ergänzt wird 
884 der Beilagen) ;  

Bundesgesetz, mit dem das Einführungs
gesetz zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen 
neuerlich abgeändert wird (EGVG.-Novelle) 
(885 der Beilagen) ; 

Bundesgesetz , mit dem das Musterschutz
gesetz 1 953 abgeändert und ergänzt wird 
(888 der Beilagen) ; 

Bundesgesetz, mit dem zum Bundesgesetz 
über Wohnungsbeihilfen für das Geschäfts
jahr 1969 eine Sonderregelung getroffen wird 
(939 der Beilagen) ; 

Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz, 
betreffend die übernahme der Bundeshaftung 
für Kredite an die Felbertauernstraße-Aktien
gesellschaft, neuerlich abgeändert wird (952 der 
Beilagen) ; 

Bundesgesetz, mit dem weitere Überschrei
tungen der Ansätze des Bundesfinanzgesetzes 
1968 genehmigt werden (3. Budgetüberschrei
tungsgesetz 1 968) (957 der Beilagen). 

Präsident : Die soeben von der Frau Schrift
führer als eingebracht bekanntgegebenen Re
gierungsvorlagen werde ich gemäß § 41 Ge
schäftsordnungsgesetz in der nächsten Sitzung 
zur Zuweisung bringen. 

Die bereits in der letzten Sitzung als einge
bracht bekanntgegebene Regierungsvorlage 878 
der Beilagen : Bundesgesetz, mit dem das 
Bundesgesetz über die Verleihung des 
Doktorat�s unter den Auspizien des Bundes
präsidenten neuerlich abgeändert wird, w e i s e  
ich dem Unterrichtsausschuß zu.  

Außerdem weise ich die eingelangten B e
r i c h t e  zu wie folgt : 
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Bericht des Bundesministers für Handel, erkennung von Entscheidungen auf dem Ge
Gewerbe und Industrie zur Entschließung biet der Annahme an Kindesstatt (915 der 
des Nationalrates vom 19. April 1968, Beilagen), 
betreffend Wochenend- und Feiertagsfahr- 5. Bericht des Justizausschusses über die 
verbot für Lastkraftwagen, dem Handelsaus- Regierungsvorlage (822 der Beilagen): Er
schuß; klärung des Bundespräsidenten betreffend die 

Bericht des Verwaltungsgerichtshofes über Zustimmung der Repub1ik Österreich zu der 
seine Tätigkeit im Jahre 1966 - Vorlage durch von Frankreich gewünschten Inkraftsetzung 
den Bundeskanzler - und des Übereinkommens vom 15. April 1958 über 

Bericht der Bundesregierung, betreffend den die Anerkennung und Vollstreckung von Ent
Tätigkeitsbericht des Verwaltungsgerichtshofes scheidungen auf dem Gebiet der Unterhalts
über das Jahr 1966, pflicht gegenüber Kindern für die französischen 

Gebiete in übersee (916 der Beilagen) ,  dem Verfassungsausschuß ; 
Bericht der Bundesregierung zu den Ent

schließungen des Nationalrates vom 21 .  Juni 
1967, betreffend Zuckergesetz, Stärkegesetz 
und Ausgleichsabgabegesetz, 

Bericht des Bundesministers für Finanzen 
zur Entschließung des Nationah'ates vom 
31 .  Mai 1967, betreffend Verteilungsgesetz 
Ungarn, 

Bericht des Bundesministers für Finanzen 
zur Entschließung des Nationalrates vom 
24. Juni 1966, betreffend Reform der Be
förderungssteuer, 

Bericht des Bundesministers für Finanzen 
zur Entschließung des Nationalrates vom 
1 .  Juli 1967, betreffend Neuordnung der ein
kommensteuerrechtlichen Bestimmungen auf 
dem Gebiete des Wohnungs- und Mieten-
wesens, 

Bericht des Bundesministers für Finanzen 
zur Entschließung des Nationalrates vom 
20. Dezember 1967, betreffend Neufassung des 
Gebührengesetzes, und 

Bericht des Bundesministers für Finanzen 
zur Entschliaßung des Nationalrates vom 
23. Juni 1967, betreffend erweiterten Schutz 
für Verkehrsopfer, 

dem Finanz- und Budgetausschuß. 
Gemäß § 38 Abs. 5 Geschäftsordnungsgesetz 

beantrage ich, auf die heutige Tageso rdnung 
folgende Verhandlungsgegenstände zu setzen : 

1 .  Bericht des .Justizausschusses über die 
Regierungsvorlage (866 der Beilagen) : 5. Kar
teHgeset!?;llovelle (951 der Beilagen), 

2. Bericht des Justizausschusses über die 
Regierungsvorlage (628 der Beilagen): Euro
päisches Übereinkommen über die Rechts
hilfe in Strafsachen (913 der Beilagen), 

3.  Bericht des Justizausschusses über die 
Regierungsvorlage (812 der Beilagen) : Bundes
gesetz, mit dem der § 9 der Anfechtungs
ordnung geändert wird (914 der Beilagen), 

4. Bericht des Justizausschusses über die 
Regierungsvorlage (820 der Beilagen) ;  über
einkommen über die behördliche Zuständig
keit, das anzuwendende Recht und die An-

6. Bericht des Justizausschusses über die 
Regierungsvorlage (470 der Beilagen): Bundes
gesetz über den Obersten Gerichtshof (912 der 
Beilagen), 

7. Bericht des Finanz- und Budgetaus
schusses über die Regierungsvorlage (709 der 
Beilagen) : Bundesgesetz betreffend Ver
äußerung von bundeseigenen Liegenschaften 
(899 der Beilagen), 

8. Bericht des Finanz- und Budgetausschus
ses über die Regierungsvorlage (861 der Bei
lagen): Bundesgesetz betreffend Veräußerung 
und Belastung von unbeweglichem Bundes
vermögen (925 der Beilagen), 

9.  Bericht des Finanz- und Budgetaus
schus8es über die Regierungsvorlage (858 der 
Beilagen) :  2. Budgetüberschreitungsgesetz 1968 
(924 der Beilagen),  

10. Bericht des Finanz- und Budgetaus
schusses über die Regierungsvorlage (838 der 
Beilagen) : 18.  Gehaltsgesetz-Novelle (905 der 
Beilagen), 

1 1 .  Bericht des Finanz- und Budgetaus
schusses über die Regierungsvorlage (839 der 
Beilagen) : 14. Vertragsbedienstetengesetz-No
velle (906 der Beilagen), 

12. Bericht des Finanz- und Budgetaus
!'!chusses über die Regierungsvorlage (864 der 
Beilagen): Kunstakademiegesetz-Novelle 1968 
(929 der Beilagen), 

13.  Bericht des Finanz- und Budgetaus
schusses über die Regierungsvorlage (869 der 
Beilagen): Urkunde betreffend die Kündigung 
des Abschnittes II des Abkommens zwischen 
der Republik Österreich und dem Fürstentum 
Liechtenstein zur Vermeidung der Doppel
besteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom 
Einkommen und vom Vermögen sowie der 
Erbschaftssteuern durch die Republik Öster
reich (933 der Beilagen), 

14. Bericht des Zollausschusses über die 
Regierungsvorlage (816 der Beilagen) :  Ab
kommen zwischen der Republik Österreich 
und der Sozialistischen Republik Rumänien 
über die Gewährung begünstigter Zollsätze 
(942 der Beilagen), 

103. Sitzung NR XI. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 19 von 103

www.parlament.gv.at



8188 Nationalrat XI. GP. - 103. Sitzung - 19. Juni 1968 

Präsident 

15.  Bericht des Zollausschusses über die 
Regierungsvorlage (846 der Beilagen) : Ab
kommen zwischen der Republik Österreich 
und der Sozialistischen Föderativen Republik 
Jugoslawien über die Verbringung von Waren 
im Kleinen Grenzverkehr (943 der Beilagen),  

16. Bericht des Zollausschusses über die 
Regierungsvorlage (848 der Beilagen) : De
klaration über den vorläufigen Beitritt der 
Vereinigten Arabischen Republik und Dritte 
Niederschrift (Proces-Verbal) betreffend die 
Verlängerung der Deklaration über den vor
läufigen Beitritt der Vereinigten Arabischen 
Republik (944 der Beilagen), 

17 .  Bericht des Zollausschusses über die 
Regierungsvorlage (870 der Beilagen) : Ab
kommen zwischen der Republik Österreich 
und der Volksrepublik Bulgarien über die 
Gewährung begünstigter Zollsätze (945 der 
Beilagen), und 

Berichterstatter Dr. Bassetti : Hohes Haus l 
Durch den vorliegenden Gesetzentwurf sollen 
verschiedene Formen der Zusammenarbeit von 
Unternehmungen zum Zweck der R.ationali
sierung erleichtert werden. Ferner soll die 
Möglichkeit der Einführung des sogenannten 
Nettopreissystems geschaffen werden. Die im 
Kartellgesetz vorgesehene Möglichkeit der 
Überprüfung von Vereinbarungen soll nun 
dahin gehend ergänzt werden, daß Voraus
setzungen für eine Vereinbarung dann nicht 
mehr gegeben sind, wenn die im geschäftlichen 
Verkehr vom Letztverbraucher bezahlten 
Preise die in der Vereinbarung bestimmten 
Verkaufspreise erheblich unterschreiten. 

Der Justizausschuß hat den erwähnten 
Gesetzentwurf in seiner Sitzung am 1 1 .  Juni 
1968 der Vorberatung unterzogen. Hiebei 
nahm dei' Ausschuß auf Grund eines gemein
samen Antrages der Abgeordneten Dr . Mussil, 
Dr. Staribacher und Genossen zahlreiche Ab
änderungen und Ergänzungen am Text der 
Regierungsvorlage vor. 

18 . Erste Lesung des Antrages der Abge
ordneten Probst und Genossen (66/A) , betref
fend Versammlungsgesetz-Novelle 1967 . 

Zu den einzelnen Abänderungen des Gesetz
bereits allen entwurfes wäre zu bemerken : Ein diesbezügliches Aviso ist 

Abgeordneten zugegangen. 
Ich bitte jene Damen und Herren, die 

meinem Vorschlag zustimmen, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Einstimmig angenommen. 

Es ist mir der Vorschlag zugekommen, 
die Debatte über die Punkte 10, 1 1  und 12  
der heutigen Tagesordnung unter einem abzu
führen. 

Es sind dies : 
die 18 .  Gehaltsgesetz-Novelle, 
die 14. Vertragsbedienstetengesetz-Novelle 

und 

die Kunstakademiegesetz-Novelle 1 968. 

Falls dieser Vorschlag angenommen wird, 
werden zuerst die Berichterstatter ihre Be
richte geben, sodann wird die Debatte über 
alle drei Punkte unter einem abgeführt. 
Die Abstimmung erfolgt selbstverständlich 
wie immer getrennt. 

Wird gegen diesen Vorschlag ein Einwand 
erhoben 1 - Dies ist nicht der Fall. 

1. Punkt : Bericht des Justizausschusses über 
die Regierungsvorlage (866 der Beilagen) : 
Bundesgesetz, mit dem das Kartellgesetz 1959 
geändert wird (5. Kartellgesetznovelle) (951 der 

Beilagen) 

Präsident: Wir gehen in die T a g e s ordnung 
ein und gelangen zum 1 .  Punkt : 5 .  Kartell
gesetznovelle. 

Berichterstatter ist der Abgeordnete Doktor 
Bassetti. Ich bitte um den Bericht. 

Zu Artikel I Z. 1 :  Der Ausschuß vertritt 
die Auffassung, daß bei Kartellen, die aus
schließlich der Rationalisierung dienen, eine 
längere Bindung der Vertragsteilnehmer er
forderlich sein kann. Aus diesen Erwägungen 
wurde die bisherige Frist von drei Jahren auf 
fünf Jahre verlängert. 

Zu Artikel I Z. 2 :  Im Sinne der ständigen 
Praxis wird klargestellt, daß die rechtskundigen 
Verwaltungsbeamten, die Beisitzer des Kartell
obergerichtes sind, nicht auf Grund von 
Anträgen der Bundeskammer der gewerb
lichen Wirtschaft und des Österreichischen 
Arbeiterkammertages vorzuschlagen sind. Aus 
der Vollzugsklausel des Kartellgesetzes ergibt 
sich, daß hinsichtlich ihrer Ernennung der 
Bundesminister für Justiz im Ministerrat 
antragsberechtigt ist. 

Zu Artikel I Z. 3 und 4 :  Bei bloßen Ratio
nalisierung8kartellen soll das Verfahren soweit 
als möglich beschleunigt werden. Aus diesem 
Grunde soll die einmonatige Frist, innerhalb 
der beim Kartellgericht die Anforderung 
fehlender oder erläuternder Meldungen begehrt 
werden kann, auf 14 Tage abgekürzt werden. 

Aus derselben Erwägung wird durch einen 
neuen Absatz des § 17 die dem Paritätischen 
Ausschuß zur Erstattung seines Gutachtens 
gestellte Frist auf drei Wochen abgekürzt. 

Zu Artikel I Z. 5 :  Das Kartellobergericht 
hat die Rechtsauffassung vertreten, daß sowohl 
ein Verfahren nach § 3 1  als auch ein solches 
nach § 36 b als streitähnliches Verfahren 
aufzufassen ist - vergleiche Entscheidungen 
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des Kartellobergerichtes vom 29. Juni 1965, 
Okt 2/65, und vom 22. September 1966, 
Okt 1/66 - und daher die Bestimmungen der 
Zivilprozeßordnung über den Kostenersatz 
analog anzuwenden sind. 

Der Ausschuß war der Meinung, daß diese 
Auffassung zwar für Fälle des § 36 b ange
messen ist, nicht jedoch für Fälle der §§ 30 
und 3 1 .  Es wurde daher durch Artikel I Z. 5 
klargestellt, daß ein Kostenersatz unbeschadet 
der Sonderregelung des neuen § 36 b Abs. 2 
nicht Platz greift. Selbstverständlich ist der 
Begriff Kostenersatz im Sinne des § 41 der 
Zivilprozeßordnung zu verstehen ; daraus folgt, 
daß auch die Kosten eines Sachverständigen 
darunter fallen. 

Zu Artikel I Z. 6 und 8 :  Diese Neuregelung 
entspricht einem Wunsche der Präsidenten
konferenz der Landwirtschaftskammern Öster
reichs. 

Zu Artikel I Z. 7 :  Wenn der Paritätische 
Ausschuß mangels Einigung kein Gutachten 
erstattet, hat er die Äußerungen seiner Mit
glieder dem Vorsitzenden deR Kartellgerichtes 
bekanntzugeben. Die bisherige Regejung, wo
nach dieser so dann d ie Stellungnahmen der 
Interessenvertretungen zu den widersprechen
den Punkten dieser Äußerungen innerhalb 
einer festzu setzenden, a,ngemessenen Frist ein
zuholen hat, hat sich in der Praxis als Leerlauf 
erwiesen. Neue Gesichtspunkte sind dabei 
in der Regel nicht aufgetreten. Diese Ver
pflichtung des Vorsitzenden des Kartellge
richtes konnte daher ersatzlos gestrichen wer
den. Darin liegt ein wenn auch bescheidener 
Beitrag zur Verwaltungsvereinfachung. 

Zu Artikel I Z. 9 :  Der Ausschuß war be
müht, eine praktikable Lösung zu finden, 
welche einen Mittelweg zwischen den ursprüng
lich unterschiedlichen Auffassungen seiner Mit
glieder darstellt. 

Der Tatbestand wird insbesondere dann 
vorliegen, wenn die Listenpreise oder die 
empfohlenen Preise nicht mehr repräsentativ 
erscheinen. 

§ 35 Abs. 1 Z. 9 sagt, daß die dort ge
nannten Bestimmungen des § 33 auf Emp
fehlungen im Sinne des § 1 Abs. 2 lit . b nicht 
anzuwenden sind. Alle anderen Bestimmungen 
des § 33 gelten daher auch für Empfehlungen. 
Soweit dies der Fall ist, ist das Wort "Ver
einbarung" jeweils als "Empfehlung" zu lesen. 
Dies gilt auch für die nunmehr in § 33 Abs. 1 
neu eingefügte Z. 8 :  Bei Empfehlungen treten 
an die Stelle der "in der Vereinbarung be
stimmten Verkaufspreise" die empfohlenen 
Preise. 

Zu Artikel I Z. 10 : Auf die Ausführungen 
unter Artikel I Z. 5 wird verwiesen. 

Zu Artikel I Z. 1 1 : Die ersten beiden Absätze 
der Ausführungen zu Artikel I Z. 9 gelten 
in gleicher Weise. Der Ausschuß vertritt die 
Auffassung, daß Verordnungen nach § 36 1 
der üblichen Begutachtung durch die drei 
antragsberechtigten Organisationen zu unter
ziehen sind. 

Zu Artikel I Z. 13 : Die Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft und der Österrei
chische Arbeiterkammertag sind gemäß § 46 
verpflichtet, im Strafverfahren nach dem 
Kartellgesetz Gutachten zu erstatten. Dem 
Ausschuß erscheint es daher angebracht, daß 
die Urteile den beiden Kammern übermittelt 
werden. Da die Urteile auch für die Präsiden
tenkonferenz der Land wirtschaftskammern 
Österreichs von Interesse sind, sollen sie au ch 
dieser übermittelt werden. 

Nach einer Debatte, an der sich außer 
dem Berichterstatter die Abgeordneten Doktor 
Mussil und Dr. Staribacher sowie der Bundes
minister für Justiz Dr. Klecatsky beteiligten, 
wurde der Gesetzentwurf in der dem Bericht 
beigedruckten Fassung einstimmig angenom
men. 

Der Justizausschuß stellt somit den A n t r a g, 
der Nationalrat wolle dem dem Aus8chußbericht 
angeschlossenen Gesetzentwurf die verfas
sungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Im Falle von 'Wortmeldungen beantrage 
ich, General- und Spezialdebatte unter einem 
abzuführen. 

Präsident : Der Herr Berichterstatter bean
tragt, General- und Spezialdebatte unter einem 
durchzuführen. - Einwand wird nicht erhoben. 
Wir gehen somit in die Debatte ein. 

Als erster zum Wort gemeldet ist der 
Abgeordnete Erich Hofstetter. Ich erteile 
es ihm. 

Abgeordneter Erich Hofstetter (SPÖ) :  Hohes 
Haus ! Das heute zur Beratung stehende 
Gesetz, die 5. Novelle zum Kartellgesetz, 
hat eine sehr wechselvolle Entwicklung. Dieses 
Gesetz zeigt bis zur Regierungsvorlage die 
internen Differenzen und die mangelnde Ko
ordinierung innerhalb der Regierungspartei 
und zwischen den einzelnen Ministerien auf. 
Man sollte doch meinen, daß, wenn wirklich 
eine ehrliche Absicht besteht, den Konsu
menten gegen Übervorteilungen zu schützen, 
schon in der Gesetzesvorlage jene Maßnahmen 
enthalten sind, die den ständigen Bemühungen 
unserer Fraktion, den Konsumenten, aber 
auch der \l\lirtsch aft zu nützen, entsprechen 
würden. 

Ich möchte gleich vorwegnehmen, daß 
meine Fraktion diesem Gesetz die Zustimmung 
geben wird - wenngleich auch festzustellen 
ist, daß es nicht den Wünschen und Vor-
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stellungen meiner Fraktion, aber auch . nicht 
den Forderungen und Wünschen des Öster
reichischen Gewerkschaftsbundes und des 
Arbeiterkammertages voll entspricht. Erst 
im Ausschuß wurden nennenswerteAbänderun
gen erreicht. Gerade die Details in 

.
den A�

änderungen der Regierungsvorlage zeIgen, mIt 
welcher Oberflächlichkeit bei der Erstellung 
der Regierungsvorlage vorgegangen wurde. 
So konnten Abänderu.ngen im Justizausschuß 
vorgenommen werden, die eine echte Ver
fahrensvereinfachung darstellen. Man sollte 
meinen, daß hier der zuständige Ressort
minister von selbst tä.tig geworden wäre. 

Es sei noch zum Ausdruck gebracht, daß 
gerade die Art, wie diese Novelle entstanden 
ist, ein typisches Merkmal für die Arbeits
methoden der jetzigen Bundesregierung ist. 
Man hat es im Justizministerium nicht für 
nötig gehalten, vor Beschlußfassung der 
Novelle eine Aussprache mit den Interessen
verbänden durchzuführen - so wie es in 
der Ära des früherenJustizministers Dr. Broda 
der Fall war -, um eine möglichst einheitliche 
Auffassung über die Vorlage zu erreichen. 
Das Ergebnis ist nun, daß dieser Gesetzentwurf 
bei der Begutachtung von fast allen Gruppen 
als undurchführbar und indiskutabel bezeichnet 
wurde. Erst die Abänderungen, die wir im 
Ausschuß im Interesse der Konsumenten er
reichten, geben uns nun auch die Möglichkeit, 
dem Gesetz die Zustimmung zu geben. 

Als man die Einführung des N ettopreis
systems in Österreich ankündigte, glaubten 
vielleicht manche, daß nun ein Durchbruch 
in der Denkungsart der Österreichischen 
Volkspartei, der Mehrheitspartei, eing�tre�e� 
sei. Als aber der Entwurf deg Ju shzmml
steriums vorlag und auf die Wirkung, Mög
lichkeit u.nd Durchführung überprüft wurde, 
zeigte sich sehr bald, daß dieses Gesetz niemals 
im Interesse der Konsumenten zur Anwendung 
hätte kommen können. 

So hat der Gesetzentwurf Formulierungen 
enthalten, die wesentliche Mängel enthielten, 
zum Beispiel die Formulierung bei beab
sichtigten Erleichterungen von Normen- und 
Typenkartellen. Dieser Passus war im Gesetz 
so verfaßt, daß er eine weitgehende Umgehung 
des Kartellgesetzes ermöglicht hätte. 

Aber auch die Formulieru.ng betreffend 
Nettopreissystem und Streichung von Preis
kartellen war praktisch unanwendbar. Der 
Beweis für die "überwiegende" Unterbietung 
eines Preises kann mangels genauer Unter
lagen über Umsatzziffern und die Situation 
auf dem Markt von den zuständigen Mini
sterien praktisch niemals erbracht we!den. 
Diese Feststellung haben nicht nur der Öster
reichische Gewerkschaftsbund und der Arbei-

terkammertag getroffen, sondern auch das die 
Verordnung durchführende Ministerium, näm
lich das Handelsministerium, hat das fest
gestellt. 

Trotz der negativen Gutachten wurde dieses 
unzulängliche Gesetz als Regierungsvorlage 
im Parlament eingebracht. Wenn wir als Partei 
wie auch der ÖGB und der Arbeiterkammertag 
gerade auf die N ovellierung des Kartellgesetzes 
entsprechenden Wert gelegt haben, so deshalb, 
weil wir die Meinung vertreten, daß gerade 
jetzt, wo wir einen stärkeren Preisauftrieb 
erleben, die Verschärfung des Kartellgesetzes 
und die notwendige Einführung des Netto
preissystems als dringlich und notwendig 
erachtet werden. 

Aber trotz der auoh vom Herrn Finanz
minister Professor Dr. Koren vorgeschlagenen 
Verschärfung der Wettbewerbsbestimmungen, 
zu denen auch ein brauchbares Kartellgesetz 
gehört, wurde von der Regierung ein Gesetz 
vorgelegt, welches keine echten Möglichkeiten 
der Einführung des Nettopreissystems ge
boten hätte. Der ÖGB und der Arbeiter
kammertag haben in verschiedenen Beschlüssen 
immer wieder konkrete Überlegungen zur 
Einführung dieses Systems und zum Übergang 
zum Nettopreissystem bei einzelnen Branchen 
angestellt und diesen verlangt, um den Wett
bewerb in Österreich zu fördern. Was wir 
verlangten, waren nichts anderes als gesetz
liche Bestimmungen, wie sie bereits in ähnlicher 
Form in den verschiedensten Staaten bestehen : 
in den USA, in Großbritannien, in den skandi
navischen Ländern und in anderen Staaten 
mehr. 

Unsere Stellungnahmen als Partei zum 
Kartellgesetz sind auch in den Gutachten 
des ÖGB und des Arbeiterkammertages zu
sammengefaßt worden, wo unter anderem 
verlangt wird : völliges Verbot aller Preis
kartelle, beschränkte Gültigkeit von Ein
tragungen im Kartellregister , höchstens auf 
fünf Jahre, Beseitigung von Ausnahmen wie 
Zeitschriftenhandel und so weiter, Hin weis 
auf Unverbindlichkeit bei Preisangaben in 
Rundfunk und Fernsehen, jährlicher Bericht 
an den Nationalrat über Kartelle und markt
beherrschende Unternehmen und anderes mehr. 
Die Forderung nach einem generellen Verbot 
jeglicher Preisempfehlungen erscheint als die 
rechtsdogmatisch einfachste und wirtschafts
politisch zweckmäßigste Lösung der zahl
reichen Probleme, die sich aus den ver
schiedenen Preisempfehlungen ergeben haben. 

Ein Verbot der sogenannten Markenartikel
kartelle wäre erforderlich. Diese Marktbin
dungen, die vor allem die Massenartikel des 
täglichen Verbrauchs erfassen, sind für den 
Käufer besonders schädlich, weil die Händler, 
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vor allem aber die Kleinhändler, durch die 
Erzeuger verpflichtet werden, nicht unter 
den vorgeschriebenen Preisen zu verkaufen. 
Dadurch ist ein Wettbewerb zwischen den 
Händlern ausgeschlossen. Auch die Klein
händler, die geringe Verkaufsregien haben, 
sind gezwungen, alle Waren zum gleichen 
Preis zu verkaufen wie der unrentabel 
arbeitende Betrieb. Im Wettbewerb bemühen 
sich die Produzenten, den Kleinhändler durch 
hohe Rabatte am Abverkauf ihrer Waren 
zu interessieren. An die Stelle eines Preis
wettbewerbs, der letzten Endes dem Ver
braucher zugute kommt, tritt ein Wettbewerb 
im Bereich der Handelsspannen beziehungs
weise der Rabattgewährung. 

Zur Rechtfertigung der Markenartikel
kartelle wird häufig ins Treffen geführt, daß 
der Erzeuger eine einheitliche Qualität und 
Ausstattung seiner Waren garantiere. Deshalb 
müßten auch überall die gleichen Preise ge
fordert werden. Von der Tatsache abgesehen, 
daß weder Qualität noch Ausstattung stets 
gleichbleibend sind, muß berücksichtigt we�
den, daß gerade die Markenartikelindustrle 
durch ein übermaß an Reklame für ihre 
Erzeugnisse ein Meinungsmonopol zu begrün
den versucht. Das von der Bevölkerung mit 
Recht schon als unerträglich empfundene 
Ausmaß der Reklame in Rundfunk, Film, 
Zeitung, Fernsehen und so weiter ist fast 
ausschließlich ein Werk der Markenartikel
industrie. 

Andererseits beweisen aber immer wieder 
Händler, daß sie billiger verkaufen können, 
als es die Erzeuger vorschreiben. Dort, wo 
dem kaufenden Publikum infolge Konzentra
tion der Verkäufer ein Preisvergleich leichter 
möglich ist, kann man die Produkte der 
Markenartikelindustrie verhältnismäßig häufig 
unter den von ihr vorgeschriebenen Listen
preisen erstehen. Da sich die Markenartikel
kartelle vor allem unmittelbar gegen die 
Käufer richten und, wie schon angeführt, 
Markenartikel Artikel des täglichen Bedarfes, 
zum Beispiel Waschmittel, Parfümeriewaren, 
Haushaltartikel, Elektrowaren und anderes 
mehr, sind, erschiene ein Verbot gerechtfertigt. 

Meine Damen und Herren ! Wie Sie vom 
Herrn Berichterstatter hörten und auch aus 
dem Ausschußbericht wissen, konnte im 
Ausschuß die Regierungsvorlage gründlich 
umgearbeitet werden, und es konnte auch 
den Einwendungen der Arbeitnehmerorgani
sationen Rechnung getragen werden. Zwar 
ist - ich habe das schon erwähnt - die 
Erfüllung noch vieler Wünsche der Arbeit
nehmerorganisationen in diesem Gesetz nicht 
enthalten, aber immerhin wird es nun dem 
Herrn Handelsminister möglich sein, das 

Nettopreissystem für einige Waren, darunter 
vor allem für Elektrogeräte, Waschmittel und 
andere Artikel, in ganz Österreich einzuführen. 

Es wurden im Ausschuß die Worte "über
wiegender Anteil" - was mehr oder minder 
über 51 Prozent der Waren bedeutet hätte -
in der nunmehr zur Beschlußfassung vor
gelegten N oveUe durch die Worte "größerer 
Anteil" ersetzt, und es wurden dadurch dem 
Herrn Handelsministe.r die Voraussetzungen 
zu bestimmten gesetzlichen Maßnahmen 
gegeben, nämlich zur Untersagung von unver
bindlichen Preisempfehlungen. 

Warum uns gerade die Möglichkeit der 
gesetzlichen Grundlagen zur Einführung des 
Nettopreissystems so wichtig erscheint, dazu 
gestatten Sie mir auch einige Hinweise zu 
geben. 

Nehmen wir zum Beispiel die Listenpreise 
bei Elektrogeräten her. Die Listenpreise 
steigen ununterbrochen. Die Handelsspannen, 
die in diesen Listenpreisen enthalten sind, 
sind so extrem hoch, daß es sich die Händler 
leisten können, ohne weiteres 20 bis 40 Prozent 
Rabatt zu geben. Dies kommt vorwiegend 
den Konsumenten in den großen Städten 
und Industriezentren zugute, wo es Diskont
läden gibt. Die Konsumenten in kleineren 
Orten müssen jedoch für die Waren Listen
preise bezahlen. Darauf hat auch eine Aus
sendung der Tiroler Handelskammer hinge
wiesen. 

Welche Kuriositäten zutage treten, sei auch 
noch an einigen Beispielen aufgezeigt. Wie 
hoch und differenziert Preige sind, zeigt uns 
ein Vergleich der österreichischen und der 
Schweizer Listenpreise eines bekannten Welt
unternehmens der Elektrobranche. Schauen 
wir uns die Listenpreise genauer an. Ich möchte 
betonen, daß es sich jeweils um haargenau 
die gleichen Typen und Geräte handelt. Der 
Unterschied liegt lediglich im Preis. Da kostet 
ein Bügeleisen in Österreich 312 S, in der 
Schweiz kostet es nur 234 S. Ein Haartrockner 
kostet in Österreich 525 S, in der Schweiz 
372 S. Ein Tischventilator kostet in Österreich 
375 S und in der Schweiz 210 S. So könnte 
man noch eine große Anzahl von Gebrauchs
artikeln anführen, nicht nur in der Elektro
branche, sondern auch in anderen Produktions
zweigen. Zum �eil beruhen nämlich diese 
hohen Preise in Österreich auf dem Umstand, 
daß wir uns vor Importen noch weitgehend 
durch hohe Zölle und durch Einfuhrverbote 
schützen, zum Teil auch darauf, daß die 
Handelsspannen bei uns weit höher sind als 
in anderen europäischen Ländern. 

In dieser Situation soll nun das N ettopreis
system korrigierend eingreifen, und zwar da
durch, daß durch die Verordnung des He,rrn 
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Handelsministers auf Grund der gesetzlichen 
Möglichkeit die Untersagung dieser Preis
empfehlungen erfolgt. 

Wenn an der Regierungsvorlage im Ausschuß 
doch einige wesentliche Bestimmungen im 
Interesse der Konsumenten abgeändert werden 
konnten, wird es nach der Beschlußfassung 
über d iese wesentliche Vorlage durch das 
Hohe Haus davon abhängen, ob dieses Gesetz 
durch den Herrn Handelsminister auch ange
wendet wird. Wir als Oppositionspartei werden 
dafür Sorge tragen, daß,  wie es das Gesetz 
nunmehr verlangt, auch immer entsprechende 
Anträge gestellt werden. Die Anwendung der 
gesetzlichen Bestimmungen aber wird ein 
Prüfstein sein, wie weit Sie als Regierungs
partei bereit sind, eine Politik zum Schutz 
der Konsumenten zu machen und nicht eine 
Politik der Begünstigung der wirtschaftlich 
Stärkeren wie bisher. 

Gerade im Interesse der Konsumenten und 
der österreichischen Wirtschaft stimmen wir 
der Gesetzesvorlage daher zu. (Beifall be1: der 
BPÖ.) 

Präsident : Zum Wort gemeldet ist der 
Abgeordnete Zeillinger. Ich erteile es ih m. 
(Abg. Z e i l l i n g e r  begibt sich mit drei lan
gen wehenden Papierstreifen zum Rednerpult. -
Ruf bei der BPÖ ,' E'f kommt daher wie ein 
Mandarin ! - Heiterkeit.) 

Abgeordneter Zeillinger (FPÖ) : Hohes Haus ! 
Meine Damen und Herren ! Was Ihre Heiter
keit erregt hat, ist nicht etwa eine Unterlage 
des "Klosettpapiererlasses" des Herrn Unter
richtsministers - das k ommt dann beim 
Kunstakademiegesetz zur Sprache -, son
dern schlicht und einfach die Tagesordnung, 
die wir heute hier zur Diskussion haben. Ich 
glaube , es ist nicht unbillig, wenn ein Abge
ordneter, der sich zum Wort meldet, sich die 
Tagesordnung mitnimmt. 

Ich erlaube mir, vor meinen Ausführungen 
zum Kartellgesetz dazu grundsätzlich einige 
Worte zn sagen. Das führe ich deswegen an, 
weil ich hoffe, daß sich vielleicht doch die 
Öffentlichkeit, die hier durch die Presse ver
treten wird, einmal dieser Frage annimmt. 
(Der Redner heftet die drei langen Papier
streifen vorne nm Rednerpult an.) 

Das erste, was Sie hier sehen, ist jene Mit
teilung, die wir als Abgeordnete bekommen 
haben, und Z'VtlJr' - ich möchte das aner
kennend feststeHen - rechtzeitig bekommen 
haben. Sie umfaßt alles das, ,vas im Laufe 
der Wochen erledigt worden ist und nun zur 
Beschlußfassung im Hause ansteht. Das sind 
65 Regierungsvorlagen, Berichte und so weiter, 
die im Laufe der Wochen auf die Tages
ordnung kommen werden. Ein solches Aviso 

ist dann wertvoll, weJm wir Abgeordneten 
uns entRprechend darauf vorbereiten können 
und rechtzeitig erfahren, was in der "Lotterie" 
der Präsidialkonferenz aus diesen 65 heraus
gezogen wird und zur Debatte kommt. 

Ich darf darauf aufmerksam machen -
ich habe auch das einmal zum Spaß statistisch 
nachgewiesen - :  Ich habe die Unterlagen, die 
Regierungsvorlagen, die Ausschußberichte und 
die Gutachten, die Sie ja alle kennen lInd, 
ich hoffe, ebenfalls eingehend bearbeiten, auf
einandergelegt. Sie waren gen au 1 , 10 m hoch. 
Es kann also niemandem zugemutet werden, 
daß er ständig mit einem derartigen Papier
pack im Rucksack oder in der Aktentasche 
herumgeht. Anders aber sind Sie ja nicht 
in der Lage, den Beratungen hier in diesem 
Hohen Hause zu folgen. 

Meine Versuche, vor der Abreise nach Wien 
zu erfahren, was von diesen 1 , 10 m heute, 
Mittwoch, hier zur Debatte kommt, sind daran 
gescheitert, daß die Präsidialkonferenz so 
spät zusammengetreten ist. Herr Präsident ! 
Hier darf ich eine Anregung geben : daß in 
solchen Situationen vielleicht die Herren Prä
sidenten und Ausschußobmänner einmal frü
her zusammentreten. Es gibt nicht nur Ab 
geordnete, die in Wien wohnen, es gibt auch 
Abgeordnete, die in den Bundesländern woh
nen, und es gibt auch noch Abgeordnete, 
die sich dafür interessieren, was auf die Tages
ordnung kommt, um sich auf die Sitzungen 
vorbereiten zu können. Die Präsidialkonferenz 
war am Montag. Es war also nicht mehr 
möglich, vor der Abreise der Abgeordneten 
zu erfahren, was auf die Tagesordnung kommt. 

Heute morgen - ich bin gestern in Wien 
gewesen, da habe ich sie noch nicht be
kommen - fanden wir dann im Postfach 
die Liste 2, das ist die heutige Tagesordnung. 
Nun liegen aber die Unterlagen zu Hause, 
Herr Präsident ! Es wal' nicht möglich, 
sie hier im Hause zu bekommen. Das ist 
(auf den ersten Papier8treij'en wet'send) die 
heutigE; Tagesordnung, die ich Ihnen auch 
zur Ansicht gebe, das ist das, was wir heute 
zur Beratung haben, und es ist ein Auszug 
aus jenen 65 Punkten, die (auf den zweiten 
Streifen zeigend) darauf stehen. 

Ich erkläre hier : Es ist ausgeschlossen, 
auch nur einen Bruchteil dessen zu studieren, 
was wir heute um 9 Uhr bekommen und vor 40 Mi
nuten beschlossen haben : das ist die end
gültige Tagesordnung ; das (auf den dritten 
Papierstreifen weisend) ist auch noch nicht 
die Tagesordnung gewesen, sondern für heute 
war nur - ich weiß gar nicht, wie es heißt -
ein "Aviso" ; der Herr Präsident hat uns also 
nur als Aviso mitgeteilt, nachdem erst am 
Montag die Sitzung war, daß möglicherweise 
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heute zum Beispiel das Kartel1gesetz 
um beim ersten TageRordnungspunkt zu blei
ben - und alles andere, was da drauf steht, 
zur Beratung kommt. Ich glaube, daß es 
keinem Abgeordneten möglich war, in den 
40 Minuten, während die Haussitzung be
reits lief, sich nur die Unterlagen für jene 
Punkte zURammenzutragen, die hier stehen. 
Dieser Zustand wird sich auch nicht ändern, 
denn gleichzeitig haben wir eine Mitteilung 
in der Lade gefunden, daß in der Präsidial
konferenz am Montag festgesetzt worden ist, 
daß die heutige Sitzung bis 22 Uhr dauert. 

Hen Präsident ! Ich bitte einmal zu über
legen - ich werde Ihnen gleich meinen per
sönlichen Weg der letzten drei Tage sagen, 
nur gezeichnet v om Parlament - :  Wir sind 
seit drei Tagen praktisch üherhaupt nicht 
mehr ins Bett gekommen. Wir müssen heute 
bis 22 Uhr arbeiten . Die Vorschläge der 
Freiheitlichen, so aufzuhören, daß sich die 
Abgeordneten auf die morgige Tagesordnung 
vorbereiten können, sind von der Regierungs
mehrheit, vom Spr€cher der Volkspartei ab
gelehnt worden. \Vir werden also heute um 
22 Uhr aufhören, dann "'-f,rden wir natürlich 
die übliche Klubsitzung haben, denn es muß 
ja beraten werden, was weiter geschieht, 
und dann, nach der KIn bsitzung - das wird 
zwischen 12 und 1 Uhr Nacht sein -, können 
wir uns auf die morgige Tagesordnung vor
bereiten, sofern wir dazu körperlieh über
haupt noch in der Lage Rind. 

sidialkonferenz immer so spät Rtattfinden 
muß, daß die Abgeordneten nie rechtzeitig 
erfahI en können, was 48 Stunden später in 
der Haussitzung drankommt. Auch am Diens
tag war nichts zu machen. Ich war so "schlau", 
mich gestern zu erkundigen ; ich wollte gestern 
schon das Aviso für heute haben. Das war 
bis zum Abgang des Zuges nicht möglich ; 
erst heute in der Früh um 9 Uhr konnten wir 
es ausgefolgt erhalten. 

Warum ich gestern in Wien war, datf ich 
auch sagen : Für gestern, 9 Uhr früh, war 
ein Ausschuß einberufen, und zwar der Unter
ausschuß des Justizausschusses zur Beratung 
def:! Strafvollzuges, um Ihnen nur ein Detail 
zu erzählen. Nicht nur ich, sondern eine ganze 
R0ihe von Abgeordneten sind nach Wien an
gereist. Wir sind um 9 Uhr zusammen
gekommen und haben dort erfahren, daß 
der Herr .Justi2.minister - unbestritten, ich 
glaube, ein ausländischer Besuch war es -
verhindert war und nicht erscheinen konnte. 
Das stand aber sicher schon in der vorigen 
·Woche fest . Der AUf:!schußvorsitzende ist 
ebenfalls verhindert gewesen und konnte 
nicht ei·scheinen. Das stand auch, wie ich 
hörte, zu mindest schon am Tag vorhe-r fest. 
Man hat uns aber nicht telegraphisch gesagt : 
Kommt nicht nach Wien. Der stellvertretende 
Ausschußvorsitzende hat mit Recht aus die
Ren und anderen Gründen, die ich Ihnen gleich 
sagen werde, erklärt, daß er sich außerstande 
sehe, den Ausschuß zu führen ; er eröffnete 
nur, um zu f:!chließen. Es war ein Angehöriger Darauf darf ich einmal hinweisen, Herr der sozialistischen Oppositionspartei. AnwePräsident, mit der Bemerkung : ER wäre send war noch der zweite Stellvertreter, aJIes vermeidbar. Auch die Opposition hat der wieder der Regierungspartei angehört, Verständnis dafür - Herr Vizekanzler, darf und der hat erklärt, daß er unter fliesen Umich das hier ausdrücklich �agen -, daß die ständen auch nicht bereit sei ,  den Vorsitz R�gieru�gspartei ihre V?rl�g�n d�Tchbring�n zu übernehmen, denn wenn er den Vorsitz wIll. .:Wlr .haben .. als FreIheItlIche J�doch �em übernommen hätte _ (auf Abg. Dr. Halder Verstamhus dafur, daß be�ßt Dmge �llcht weisend) Herr Kollege, Sie sind es gewesen _, nur monatelang, sondern Ja�relang hegen I wäre nur mehr ein Mitglied von der Regiemngsgelass�n �er:len

. 
und dann dIe sch�ers:en i partei in diesem Ausschuß gesessen, das :M�ter.len m Jenen Stunden, w� es WIChtIge, 

I noch dazu bisher nicht der Sprecher in plotzhch aufgetretene Fragen gIbt,  behandelt d]·ecU'[' l\lat -, ' wa Da h · ßt d· R . 
, •• .'=., .I. el le r. s el , Ie eglel ungs-wer.�len mus�en. Ich gebe Z:l, . dIe Steuor-

i partei selber ist gestern, ohne vorher etwas er�ohungen smd et-:as, .was Wl�' Je�zt beratf:�l l zu sagen, zu der Ausschußsitzung nicht er-mussen . Aber damIt WJr uns Ja mcht damIt "'eh ·ene B ·tt . t Ih t R I t S·  ..  . '" 1 Il. I e, es ]s r gu es ec I ,  Ie befassen konnen� werd�.n �lUn ��setze, dle können natürlich als Regierungspartei auch l l
.? .J ahl"e al

.
t smd, plotzhch geandert und Opposition gflgen die Opposition betreiben. 

mussen auf dIe TagesOi'dnung gesetzt werden. Aber wunder R· f'1ich . ht d d· Das ist. der Grund waru m Si d· Abcre- · . .  . n deo � 
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heIßt : DIe Volksparte] , dIe RegIerungsparteI, 
Ich darf hinzufügen, was sich weiter er

eignet hat. Am Montag war die Pl'äsidial
konferenz. lch gehöre 15 Jahre dem Haus 
an ; es ist mir unerklärlich, warum die Prä-

hat den eigenen Justizausschuß sabotiert, 
sie hat rechtzeitig gewußt, daß der Minister 
und der Vorsitzende nicht kommen. Um 
9.03 Uhr, nach 3 Minuten, wovon 2 Minuten 
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damit vergingen, daß die heiden Oppositions
parteien, die vollständig erschienen und die 
verhandlungs bereit waren, gegen diese Methode 
protestierten, ist die Sitzung geschlossen wor
den. 

Herr Präsident ! Darf ich Ihnen das auch 
einmal in aller Öffentlichkeit vortragen und 
Sie bitten, als Präsident dieses Hauses dafür 
Sorge zu tragen, daß die Abgeordneten nicht 
in einer derartigen Art und Weise abgenützt 
werden. Das hat nämlich bedeutet, daß 
zum Beispiel ich - ich bin aber nicht der 
einzige - das letztemal am Montag in der 
Nacht aus dem Bett aufgestanden bin. Denn 
in der Nacht von Montag auf Dienstag, 
um 1 . 10 Uhr, geht mein Zug, da mußte ich 
nach Wien fahren ; ich kam um 6 Uhr in der 
Früh an ; um 9 Uhr war die Sitzung, die dann 
nicht stattgefunden hat ; dann habe ich wieder 
nach Hause fahren können, und heute in 
der Nacht mußte ich wieder nach Wien 
fahren. Das ist die Situation, in der wir heute 
in der Früh eine !:lolche Tagesordnung vor
gefunden haben und feststellen konnten, daß 
es einfach ausgeschlossen ist, unter solchen 
Umständen hier zu verhandeln. 

Ich verstehe vollkommen, Herr Präsident, 
daß hier alles sehr stark auf die Kollegen 
aus Wien ausgerichtet wird. Ich darf aber 
hier an die Wiener Kollegen, gleich von 
welcher Partei, die Bitte richten, daran zu 
denken, daß es uns, die wir nicht in Wien 
wohnen, nicht so gut geht, daß wir in der 
Früh nach dem Frühstück den Akt, den zu
fälligerweise gestern die Präsidialkonferenz 
aus dieser großen Lotterie herausgenommen 
hat, unter den Arm nehmen und hieher 
gehen können. Wir sind darauf angewiesen, 
entweder alles zu Hause zu lassen oder ein 
kleines Lastauto zu nehmen und ständig mit 
diesem Lastauto zwischen Wien und etwa 
Salzburg hin- und herzupendeln. 

Meine Damen und Herren ! Das ist die 
Situation, und solange nicht jemand das 
Gegenteil beweist, möchte ich feststellen, 
daß das ein ganz klares Konzept ist. So 
wie es hier Konzept ist, uns, das Parlament, 
ich möchte sagen, mit den kleinen Angelegen
heiten, mit den kleinen Sorgen so lange hinzu
halten, bis Sie die große, drohende Sorge des 
Bundesrates wegbekommen haben, weil Sie 
genau wissen : wenn die Gesetze, bei denen 
mit einem Einspruch zu rechnen ist, zu früh 
in den Bundesrat gelangen, kommt es zu 
einem Einspruch ; also beschäftigt man das 
Parlament. Ja wozu beruft man es dann ein ? 
Wozu wartet man wochenlang, Herr Präsident ? 
Jetzt haben wir wochenlang nichts getan, 
und nun kommen wir hieher und werden in 
eine Situation versetzt, die uns praktisch 
hindert, ordentlich zu arbeiten. 

Ich möchte noch einmal erklären : Es gibt 
Abgeordnete - Gott sei Dank ! -, die sich 
zumindest die Unterlagen und die Beilagen 
durchlesen, und ich erkläre als einer, der das 
nur mehr bei einem Bruchteil der Gesetze 
will - ich habe längst kapituliert - :  Ich 
bin nicht in der Lage, das zu tun ; ich werde 
einerseits von der Regierungspartei und an
dererseits durch die Art und Weise, wie die 
Einladungen, die Avisos hinausgehen, wie 
die Tagesordnungen erstellt werden, gehindert, 
auch nur 1 Prozent desjenigen zu lesen, was 
hier zur Debatte steht. 

Das möchte ich sagen, damit nicht wieder 
in den Zeitungen steht : Die Abgeordneten 
haben gehudelt, sie haben nicht zur Sache 
gesprochen , sie haben hier im Hause ein 
schlechtes Bild geboten. 

Nehmen Sie zur Kenntnis, meine Herren 
von der Presse : Es gibt viele Abgeordnete, 
bei aUen Parteien, die damit nicht zufrieden 
sind. Es kann das nur nicht jeder so fre 
sagen wie ein Freiheitlicher. Es gibt viel 
Abgeordnete, die hier ehrlich arbeiten möchten 
sie stehen aber vor der Tatsache, daß di 
Regierungspartei aus taktischen Gründen i 
den Juli hineinkommen muß. Daher mu 
das Parla me nt vorher durch viele Kleini 

keiten aufge halten werden. 

Zweitens stehen wir vor der Tatsache, 
daß die Regierungspartei bewußt Dinge zu
sammenkommen läßt, anstehen läßt, Dinge, 
die sechs Jahre im Ministerium liegen, die 
monatelang im Parlament liegen, auf die 
Tagesordnung setzt, damit wir uns mit den 
wichtigen Fragen nicht beschäftigen können, 
außerdem - auch das werden Sie wissen -
damit diese Fragen abends drankommen, 
wenn die Presse, der Rundfunk und das 
Fernsehen nicht mehr im Hause anwesend 
sein können. Das ist ja das berühmte Spiel 
und der berühmte Trick mit den Sitzungen 
bis 22 Uhr. 

Und drittens ist es selbstverständlich - es 
ist nicht mehr jeder 30 Jahre alt -, daß 
einer, der nach einer 30stündigen Bahnfahrt 
zwölf Stunden hier gearbeitet hat, physisch 
einfach nicht mehr in der Lage ist, den Ver
handlungen so zu folgen und die Interessen 
seiner Wähler so zu vertreten, wie er es sollte. 

Das ist ein klares Konzept. Und damit 
dieses Konzept noch unterstrichen wird, be
haupte ich, daß genauso eine Absicht darin 
gelegen war, am Montag den Justizausschuß 
nicht abzusagen, sondern uns nach Wien 
reisen zu lassen und uns um 9 Uhr mitzu
teilen, daß es leider nicht geht, obwohl alle 
Umstände, die uns dort mitgeteilt wurden, 
am Montag bekannt waren und, da Österreich 
bereits ein Telephon hat, es ein leichtes gewesen 
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wäre, die Abgeordneten anzurufen und zu 
sagen : Ihr braucht nicht hieher zu fahren. 
Aber dann wäre der ZwecJr. verfehlt gewesen.  
Dann hätten wir uns ja vorbereiten können 
und dann hätten wir ja hier das eine oder 
andere Gesetz lesen können. 

Es ist nur ein großer Irrtum, Herr Präsident, 
zu glauben, daß damit die Sitzungen abge
kürzt werden. Ich erkläre Ihnen für meine 
Person - was die anderen Abgeordneten 
machen, weiß ich nicht -: Ich werde mich zu 
jedem Punkt genauso ZU Wort melden, wie 
wenn ordentliche Verhandlungen möglich ge
wesen wären, nur mit einem Unterschied : es 
wird wesentlich länger dauern, weil ich mich 
- ich sage es Ihnen ganz ehrlich - beim 
Lesen nicht auskenne. Ich muß teilweise 
beim Reden die Unterlagen zusammensuchen. 
Eskommendoch auch heute Dinge zur Beratung, 
die noch "warm" sind, die wir also noch nicht 
einmal lesen konnten. Wir müssen das zu
sammensuchen. Sie haben hier bereits aus 
dem Bericht des Berichterstatters gehört, 
daß es sich um einen ungewöhnlich langen 
Ausschußbericht gehandelt hat, der praktisch 
über die Regierungsvorlage hinausgegangen 
ist. Die Regierungsvorlage ist kürzer als der 
Ausschußbericht, der heute hier verlesen 
worden ist ! 

Ich möchte hier den Berichterstatter einmal 
fragen, ob er momentan sagen kann, welche 
Punkte der ursprünglichen Regierungsvorlage 
nach dem Entwurf 1 mit jener Vorlage, dem 
Entwurf 2, die wir hier beraten haben, noch 
übereinstimmen. Die Hinweise sind falsch ! 
Wenn Sie nach den Hinweisen suchen, kommen 
Sie auf vollkommen falsche Stellen. 

Die einzige Schwierigkeit : es tut mit leid, 
daß ich Sie länger aufhalten muß .  Ich muß 
länger hier stehen, denn ich muß das suchen, 
ich muß diese Hinweise finden, ich muß den 
Herrn Minister um Auskünfte bitten, was man 
ansonst vielleicht auf eine andere Art und 
Weise hätte erledigen können. 

Meine Herren von der Regierungspartei 
und Herr Präsident ! Die Sitzungen dauern 
mit dieser Methode länger, das Parlament 
kommt in einen schlechten Ruf, und wir 
Abgeordneten, wir freiheitlichen Abgeordneten 
wollen es einfach nicht auf uns sitzen lassen, 
daß man sagt : Ihr arbeitet schlecht, ihr 
arbeitet schlampig, ihr kommt nicht mit ! 
Nein, wir wollen, aber wir werden hier bewußt 
gehindert. Wir werden bei jedem Tagesord
nungspunkt dagegen protestieren, und wir 
werden uns bei jedem Punkt melden und bei 
jedem Punkt das sagen, was zu sagen wir 
für notwendig halten. 

Lassen Sie mich nochmals erklären : Diese 
und viele andere Gesetze hätten vor 14 Tagen 

- ausgenommen das jetzige Gesetz, das sollte 
eigentlich heute noch nicht behandelt werden, 
aber die meisten auf dieser langen Liste, die 
Sie hier sehen -, hätten vor drei Wochen 
genauso beraten werden können. Aber da 
ist alles getan worden, da gab es keinen Kniff, 
der nicht versucht wurde, um das zu ver
hindern und zurückzuhalten und jetzt das 
Abgeordnetenhaus unter jenen Druck zu 
setzen, den Sie brauchen, um möglichst unter 
Ausschluß der Öffentlichkeit dann jene Ge
setze in diesem Haus zu beraten, bei denen Sie 
ein Interesse daran haben, daß sich die Abge
ordneten damit weniger beschäftigen können, 
daß dieses Haus weniger Zeit hat, sich damit 
zu befassen. 

Das habe ich mir erlaubt einmal einleitend 
zu sagen. Ich darf aber gleich auch bemerken, 
daß es leider Gottes - ich bitte um Ent
schuldigung - eine ganze Reihe von Punkten 
sind, zu denen ich mich wieder zu Wort melden 
werde, denn wir Freiheitlichen haben grund
sätzlich festgestellt : Sicher, man kann jeden 
Abgeordneten kritiseren. Ich behaupte nie, 
daß ich keine Fehler mache. Ich mache viel
leicht mehr Fehler als so mancher andere. 
Ich gebe es ja auch zu. Aber nur soll man uns 
nicht ungerechtfertigt kritisieren. Man soll 
auch die Bedingungen kennenlernen, unter 
denen ein Abgeordneter hier zu arbeiten hat, 
daß er bewußt dahin gebracht wird, daß er 
tagelang nicht ins Bett kommt, daß er bis 
um 22 Uhr hier sitzt. Sie wissen genau : An
schließend müssen wir Klubsitzungen ab
halten. 

Morgen habe ich soeben gehört, hat man 
für 8 Uhr 30 - das ist besonders raffiniert, 
denn um 10 Uhr fängt die Sitzung an - einen 
Ausschuß einberufen - auch bei uns sind nicht 
mehr alle die Jüngsten -, damit man sich ja 
nicht in der Früh vielleicht noch vorbereiten 
kann. Ja wie weit wollen Sie das Parlament 
denn noch abwirtschaften ? Es ist leider Gottes 
heute schon so, daß die Leute sagen : Die sollen 
nur drankommen, die leisten ohnehin nichts 1 
Aber, meine Herren, denken Sie doch darüber 
nach : Liegt das im Interesse unseres Hauses, im 
Interesse von uns Abgeordneten und im 
Interesse der Demokratie ? Denn ich halte 
uns frei gewählte Abgeordnete für eine wesent
liche demokratische Einrichtung dieses Staates. 
Und je mehr diese abgewirtschaftet wird, 
und zwar nur aus Gründen der Tagespolitik, 
einen umso schlechteren Dienst erweisen Sie 
letzten Endes sich selbst damit. 

EI"! tut mir leid, daß das einmal gesagt 
werden mußte, und ich bitte, Herr Präsident, 
auch um Entschuldigung, wenn darin eine 
gewisse Kritik gegenüber der Präsidialkonfe
renz gelegen ist, der ich mich sonst immer 
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in Hochachtung beuge. Aber ich könnte 
mir vorstellen, da ß man sich auch am :Freitag 
hätte einigen können, welche 15 Punkte heute 
drankommen. Dann hätten sich am Wochen
ende die aus den Bundesländern kommenden 
Abgeordneten vorbereitet. 

Ich erkläre : Ich konnte keine Unterlagen 
mitbekommen, weil ich gestern nicht die 
Tagesordnung für heute bekommen habe und 
heute - auch das möchte ich sagen : das ist 
ein Zustand, der auf die Dauer nicht an
geht - erst um 9 Uhr früh ein Aviso ausge
geben wurde, was um 12 Uhr auf die Tages
ordnung kommen wird. Ich glaube, wir 
müssen wieder einmal zu ordentlicher Arbeit 
zurückkommen. Diesen Stil der Regierung 
KJaus-Withalrn können wir uns als Abge
ordnete nicht gefallen lassen ! 

13 Jahre, seit ich hier bin, ist eS gegangen ; 
es waren damals auch große Schwierigkeiten 
innerhalb der Parteien, aber was in den 
let�ten zwei .Jahren geschieht, ist eine bewußte 
Abwertung des Parlamentes, gegen die ",ir 
rechtzeitig unsere Stimme erheben müssen ! 

Präsident : Dacf ich mir jetzt hiezu eine 
kurze Bemerkung erlauben. Ich war in deI' 
Auslegung der Geschäftsordnung sehr groß
z iigig und habe Sie zu einem Gegenstand 
sprechen lassen, der nicht im Zusammenhang 
m it der Tagesordnung steht, um nicht in den 
Verdacht zu kommen, eine Kritik zu unter
binden. 

Ich m öchte den Herrn Abgeordneten nur 
aufmerksam machen, daß die Beschlüsse be
züglich Tagesordnung und des Zeitpunktes des 
Zusammentretens in der Präsidialkonferenz 
einstimmig gefaßt werden . 

Bitte, wieder fortzufahren. 
Abgeordneter Zeillinger (fort8etzend) : Danke, 

Herr Präsident, daß Sie mich haben reden 
lassen. Ich hoffe nur, Sie haben so viel Ver
trauen zu meiner Geschicklichkeit, um zu 
",-issell, daß ich auch in der Lage gewesen 
wäre, bei jedem Satz das Kartellgesetz zu 
erwähnen und alles das zu sag6n, was ich 
sagen wollte. (Heiterkeit bei F PÖ und SPO.) 
Es hätte nur immer um den jeweiligen Hinweis 
auf das Kartellgesetz länget gedauert. 

Präsident: Das hätte mich gar nicht gestört. 
Ich bin vollkommen von Ihrer rednerischen 
Begabung überzeugt. 

Abgeordneter Zeillinger (fort8etzend) : Ich 
bitte das nicht nur als Kritik zu sehen, sondern 
auch als eine Anregung zu werten. Es ist 
nicht nur eine Kritik, es ist eine Anregung. 
Wir Abgeordneten werden doch kritisiert. 
Wann immer wir Zeitung, Rundfunk und 
Fernsehen 18l::ien und hören, wird uns gesagt, 
wie schlecht wir arbeiten. Da können wir 

doch einmal auf die Arbeitsbedingungen hin
weisen. Hier gibt es kein Arbeitsinspektorat. 
Ich bin überzeugt : Wenn es hier im Hause 
ein Arbeitsinspektorat geben würde, dann 
könnte überhaupt keine Sitzung stattfinden, 
weil die Bedingungen, unter denen wir arbeiten 
müssen, wahrscheinlich von jedem Arbeits
inspektorat laufend kritisiert werden würden. 

Das gilt auch, um beim Tagesordnungspunkt 
zu bleiben, bei dem zur Diskussion stehenden 
Kartellgesetz, wozu ich folgendes sagen möchte. 
Ich möchte aber gleich betonen, daß ich den 
Hinweis des Herrn Präsidenten zum Anlaß 
nehmen möchte - da muß ich mich allerdings 
zu einem anderen Tagesordnungspunkt zu · 
Wort melden -, eine Behauptung des Herrn 
Bundeskanzlers hinsichtlich des Impressums 
und der Rechtspersönlichkeit der Bundes
ministerien dann richtigzustellen, weil sehr 
leicht mit einem Griff in die nächsten zwei Bro
schüren festgestellt werden konnte, daß sich 
der Herr Bundeskanzler heute bei seiner 
Antwort an meinen Parteifreund Tongel geirrt 
hat. Bitte, allerdings darf ich meinem Partei
freund Tongel sagen : Uns ist mitgeteilt worden, 
daß der freiheitliche Vertreter in der Präsidial
konferenz einen früheren Schluß der Sitzung 
beantragt hätte, was abgelehnt worden wäre. 
Der Herr Präsident scheint das zu sagen ver
gessen zu haben, oder es besteht hier ein 
Widerspru ch . Ich darf meinen Parteifreund 
Dr. Tongel bitten, das zu klären, denn wir 
haben das im freiheitlichen Klub anders 
geschildert bekommen. (Prä8ident Dipl .-Ing. 
Waldbrun n e r  übernimmt den Vorsitz.) 

Ich darf auch ganz offen sagen, da ß vieles 
von dem, was ich gesagt habe, eine persönliche 
Er klärung war. Vieles war im Namen der 
Freiheitlichen gesagt. Das, was ich als 
Bundesländer-Vertreter gesagt habe,  habe ich 
persönlich erklärt. Denn auch mein Partei
freund Tongel kann in der Früh in der Prinz 
Eugen-Straße in die Straßenbahn einsteigen 
und herfahren. Ich muß aber dann erst 
300 km hin- und herradeln, um die Unterlagen 
zu holen. 

Nun zum Kartellgesetz. Ja, meine Damen 
und Herren, die 5. Kartellgesetznovelle , die 
hier vorliegt - als BeHage 866, glaube ich, 
auf dieser langen Wurst Nummer 2 -, gibt es 
ja  praktisch gar nicht mehr, die ist ja irgendwo 
in den letzten Tagen zu Grabe getragen worden. 
Und wer sich bemüht hat, in der Beilage 95 1,  
die hier der Schriftführer vorgelesen hat, 
noch Spuren der Beilage 866 zu finden, der 
wird feststellen, daß hier so entscheidende 
Änderungen durch einen Antrag, den die 
Kollegen Dr. Mussil und Dr. Staribacher ein
gebracht haben, vorgenommen wurden, daß 
von der Regierungsvorlage praktisch nichts 
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mehr übriggeblieben ist außer dem Titel 
und dem guten Willen, h ier noch im Juli 
plötzlich das Kartellgesetz zu ändern. 

Das Schicksal der Regierungsvorlage ist 
zum Teil schon vom Vorr·':)dner erläutert 
worden. Wenn Sie die Unterlagen durchgelesen 
haben, werden Sie festgestellt haben, daß es 
kaum eine Stelle gegeben hat, die sich nicht 
gegen die vom Justizministerium ausgesch ickte 
Regierungsvorlage gewendet hat, Bedenken 
vorgebracht hat oder Verbesserungsvorschläge 
vorgelegt hat. Die Folge davon war eine 

Herr Justizminister, eines zu bedenken : Nicht 
alle Abgeordneten haben Kammerapparate 
hinter sich, die ihnen alles ausarbeiten, die 
ihnen Reden vorbereiten ; Sie sehen, ich muß 
hier ohne jede schriftliche Unterlage sprechen, 
nur auf Grund der Unterlagen, die ich bekom
men habe, dieser beiden Unterlagen und der 
Begutachtungen dazu. Ich erkläre Ihnen : Das 
ist auch für einen durchschnittlichen Juristen 
nicht möglich . Da muß einer schon ein 
Genie sein, oder er braucht drei Wochen dazu, 
bis er sich dabei auskennt. 

gänzliche Umarbeitung der Regierungsvorlage Ich muß noch einmal erklären : Auf gewissen ' 
im Justizausschuß .  Da wir Freiheit.lichen Gebieten war so etwas schon bisher der Fall, 
dem Justizausschu ß nicht angehören, war es aber bei der Justiz war es bisher nicht üblich. 
für uns natürlich ein großes Geheimnis , was Die Vorlage 866 leidet schon darunter, daß es 
nun herausgekommen ist, und das konnte 

I 

bisher ein Kartellgesetz gab, und jetzt kommt 
durch den Bel'icht des Herrn Berichterstatters eine Novelle. Herr Minister, wer soll nun - ent
auch nicht geklärt werden. Wenn Sie die schuldigen Sie - das geltendtl Recht dem 
Beilage 95 1 hernehmen, können Sie zum I gegenüberstellen, was Sie vorschlagen � Ich 
Beispiel lesen : "Zu Artikel I Z. 1" . Lesen Sie darf Ihnen sagen - Sie sind nie Abgeordneter 
dann Artikel I Z. 1 der Regierungsvorlage in gewesen, Herr Bundesministcr- : Das kann ein 
der Meinung, daß es darauf bezogen sei, dann Abgeordneter nur dann, wenn er sich freiwillig 
werden Sie feststellen, daß es darauf gar nicht einer Körperschaft unterwirft und praktisch 
bezogen ist, sondern "Zu Artikel I Z .  1"  alles von ihr entgegennimmt , auch deren 
bezieht sich auf den Gesetzestext im Bericht Meinung und deren Redemanuskripte . Die 
des .Justizausschuf:lses, der in keiner Weise Mehrheit dieses Hauses tut das nicht. Das ist 
mit der ursprünglichen Regierungsvorlage begrüßenswert. Das ist auch immer von einer 
übereinstimmt. Reihe von Ministerien , zu denen auch das 

H B cl . . t . h .. I S' 1 Justizministerium zählte, unterstützt worden . er1' un eSmInlS er, IC WUl'C e Je a s . .. ' . . . 
h h R· ht d S' f htb Es Ist iUT Jenen Mann, der slCh SIcherlIch o en Je er, er Ie waren, ure ar gerne . .  . . I 't d' U t 1 . ' K I ' monatelang nut dIeser Matene befassen kann, e�nma mI Ie

d
scn

lh 
n Jer

d
agen m e

h
ln

h 
ammer ('ine Kleinigkeit , die Arbeitsunterlagen zur eInsperren un nen ann nac er sagen : . .  T '  • 

J tzt r f, S' . 
R d d . A b 't Verfugung zu stellen. W Ir haben sie mcht 

. 
e 1e 

. 
ern. 

1e eIne e e 0 er ClUC r �.1 , bekommen m der SIe SICh noch auskennen ! Ich erklare . 
Ihnen, daß ich heute Nacht drei oder vier Nun habe ich - das gebe ich zu - den 
Stunden über diesen Unterlagen gesessen bin. Versuch gemacht, die Regierungsvorlage des 
Ieh kenne mich nicht aus. Sie können nichts Ministel iums dem geltenden Recht gegenüber
dafür . Sie können n ur insofern etwas dafül', 1 zustellen, um einmal zu sehen : Was geschieht 1 ,  
als damit eine Regierungsvorlage i n  das Haus was wird geändert 1 Nachdem ich damit fertig 
gekommen ist, VOll der festgestanden ist, daß war, hat sich herausge'ltellt : Ich kann das in 
sie in dieser Form hier in diesem Hause bei den Papierkorb schmeißen, denn jetzt kommt 
der eigenen Partei, bei der Regierungspartei , eine neue Vorlag"', die Vorlage , die eben der 
keine Liebe finden wird, daß sie natürlich von Berichterstatter hier vorgetragen hat, eine 
den Sozialisten bekämpft wird und daß sie Vorlage , bei der man wieder mit dem Suchen 
auch bei uns in dieser FOl'm kaum Zustimmung anfangen muß - Herr Kollege , ich glaube, 
gefunden hätte. Das ist ja schon auf Grund Sie werden mir objektiverweise zugeben, daß 
der vorher eingeholten Gutachten praktisch das sehr schwer ist - :  Was stimmt jetzt in 
festgestanden. Es ist auch festgestanden, daß dem Bericht des Justizausschusses mit dem, 
der Ausschuß - was d urchaus begrüßenswert was der .Justizminister vorgeschlagen hat, 
ist - ein völlig neues Gesetz wird erarbeiten überein und wie verhält sich das ganze zum 
müssen. geltenden Recht 1 Ich möchte meinen Kollegen 

Sie müssen sich vorstellen : Es gibt ein 
Gesetz. Dieses Gesetz wird durch eine Re
gierungsvorlage zerpflückt. Das geht nur 
immer so : Da kommt ein Beistrich hin, lind 
hier tritt an die Stelle der Z. 1 7  die Z. 16  und 
ähnliche Veränderungen . Das ist für einen 
Abgeordneten, der nicht über einen Kammer
apparat verfügt, sehr schwer . Ich bitte Sie, 

nicht nahetreten, aber wenn drei im Hause 
überhaupt in der Lage sind, diese Frage ein
deutig zu beantworten, dann bin ich bereit, 
zu kapitulieren. 

Ich darf Sie, Herr Minister, ersuchen, 
die wiederholt vorgetragene Bitte zu erfüllen , 
uns die Arbeit doch nicht so schwer zu 
machen, und wieder zu dem zurückzukehren, 
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was früher einmal geschehen ist, nämlich 
den Abgeordneten die Gegenüberstellung, diese 
Arbeitserleichterung, zu geben, oder Sie er
leben dann - das ist die Folge davon -, 
daß die Sitzungen länger dauern, daß hier 
Fragen auftauchen, daß hier dann eine Fülle 
von Arbeit geleistet werden muß, die man 
viel einfacher bei den Vorarbeiten hätte 
leisten können. Das sei einmal im allge
meinen zum Kartellgesetz festgestellt. 

Ich werde dem Herrn Minister einige Fragen 
stellen in der Hoffnung, daß er sie beant
wortet. Im Justizausschuß kann ich nicht 
fragen, weil wir dort nicht vertreten sind, 
und eine andere Möglichkeit haben wir nicht. 
Diese Beilage - ich habe leider den Eingangs
stempel nicht darauf trägt das 
Datum 1 1 .  Juni, sie ist also vor wenigen Tagen 
gekommen, es war also ganz ausgeschlossen, 
das überhaupt noch zur Kenntnis zu nehmen. 
Ich habe sie praktisch gestern in Wien be
hoben und in der Nacht in der Bahn versucht, 
im Zusammenhang mit der Regierungsvorlage 
einigermaßen eine Übersicht zu bekommen. 

Ich weiß nicht, ob Sie das Kartellgesetz 
so wenig wichtig nehmen. Früher haben wir 
weniger wichtige Gesetze wichtiger genommen. 
Ich bin zwar nicht so optimistisch wie mein 
Vorredner, hier wirklich im großen günstige 
Auswirkungen auf die Käufer und Kon
sumenten zu erwarten, aber wir Freiheit
lichen werden trotzdem dem Gesetz zu
stimmen, weil wir hoffen, daß darin etwas 
verborgen ist, was eine Besserung bringt. 
Sagen können wir es nicht, behaupten wollen 
wir schon gar nicht etwas, was wir nicht be
weisen können. Konkret behaupten kann 
man es einfach nicht, weil es ausgeschlossen 
ist, diese Beilagen alle zu lesen. 

Ich darf also dem Herrn Minister diese 
Bitte von hier aus noch einmal unterbreiten 
und ihn ersuchen, dafür zu sorgen, daß die 
Gesetze, die wir jetzt machen, wenigstens 
drei Jahre überstehen. Wir haben heute 
einige Gesetze, die 100 Jahre und älter 
sind. Aber ich glaube, das Gesetz, das wir 
jetzt beschließen, wird eigentlich nur durch 
die Kammern gerettet. · Ich möchte das ohne 
weiteres anerkennen. So unerfreulich es in 
der Sache selber ist, so erfreulich ist es, daß 
sich plötzlich zwei Kammern dafür finden. 
Wir Freiheitlichen müssen das jetzt prüfen. 
Das, was wü jetzt haben, ist ja eigentlich 
ein Kammervorschlag. Hier hat sich die 
Arbeiterkammer mit der Handelskammer zu
sammengesetzt, und sie haben gesagt : Das, 
was das Justizministerium gemacht hat, ist 
eigentlich in der Form nicht anwendbar . 
Ich · glaube nicht, daß jemand anderer Mei
nung war, sonst hätten sie keinen so ab-

weichenden Antrag gestellt. Nun haben die 
Sprecher der beiden Kammern, die schon 
vor dem ersten Regierungsentwurf ihre Wün
sche mitgeteilt und dann zum Regierungs
entwurf Stellung genommen haben, hier einen 
Antrag unterbreitet, der praktisch vom Justiz
ausschuß übernommen wurde und heute hier 
vom Sprecher des Justizausschusses vertreten 
worden ist. Ich muß noch einmal wieder
holen : Das soll nicht gegen die Kammern 
gerichtet sein, sondern nur vom Standpunkt 
des Gesetzgebers und des Ministeriums fest
gestellt werden. Erfreulich ist dieser Zu
stand nicht ! Im wesentlichen sollten sich 
die Kammern dazu vorher äußern. Wenn 
man bereit ist, deren Wünsche zu berück
sichtigen, dann müssen sie diese vorher vor
bringen, aber nicht drei oder vier Tage vor 
der Beschlußfassung. Ich werde Ihnen einige 
Dinge vorlesen, von denen ich Ihnen ganz 
ehrlich sage : Mit dem normalen Menschen
verstand - die anderen Kollegen sind sicher 
geschulter als wir - ist man nach einer 
15jährigen parlamentarischen Tätigkeit noch 
nicht in der Lage, das alles zu erfassen und 
die Auswirkungen voll und ganz festzustellen. 

Im Bericht des Justizausschusses steht 
zu Artikel I Z. 1, daß der Ausschuß die Auf
fassung vertritt, "daß bei Kartellen, die aus
schließlich der Rationalisierung dienen, eine 
längere Bindung der Vertragsteilnehmer er
forderlich sein kann". Ich darf hier auch 
gleich sagen : Wir stimmen absolut zu, daß 
es hier zu dieser Rationalisierung und zu der 
Normen- beziehungsweise Typenkartellierung 
kommt, aber die Erfahrungen in anderen 
Ländern haben uns eigentlich gezeigt, daß 
die Auswirkung zwischen "negativ" oder "keine 
Bedeutung" steht. Wir wollen hoffen, daß 
das "keine Bedeutung" das ausschlaggebende 
ist. Man hat jedenfalls nicht den Versuch 
gemacht - auch die Antragsteller nicht -, 
aus den Erfahrungen anderer Länder etwas 
zu lernen, denn soweit wir Mitteilungen be
kommen haben, sprechen die Erfahrungs
berichte doch auch gegen die jetzt neu vor
geschlagene Lösung. 

In Artikel I Z. 2 der Regierungsvorlage 
steht, daß die Voraussetzung des § 33 
und so weiter gegeben ist, "wenn die im 
geschäftlichen Verkehr vom Letztverbraucher 
bezahlten Preise die in der Vereinbarung be
stimmten Verkaufspreise erheblich unterschrei
ten. " 

Unter "Zu Artikel I Z. 2" des Ausschuß
berichtes, den wir jetzt auch zur Diskussion 
haben - denn es stehen ja beide zur Dis
kussion, die Regierungsvorlage laut Tages
ordnung und der Ausschußbericht -, steht : 
"Im Sinne der ständigen Praxis wird klar-
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gestellt, daß die rechtskundigen verwaltungs- I und wie groß der Spielraum des Unterschrei
beamten, die Beisitzer des Kartelloberge- tens sein darf, tatsächlich bedeuten kann, daß 
richtes sind, nicht auf Grund von Anträ- die Kartellvereinbarung volkswirtschaftlich 
gen . . .  " und so weiter. Ich weiß schon, nicht mehr gerechtfertigt ist. Gerade die 
daß das ganz etwas anderes ist, aber, Herr Vielgestalt der Märkte in unseren Tagen und 
Kollege Dl'. Mussil, Sie müssen das auch ver- ihre oft mangelnde Transparenz läßt zu, daß 
stehen : Jetzt muß ich wieder suchen : Worauf ohne echten Bezug auf getroffene Kartell
in der Regierungsvorlage bezieht sich "Zu vereinbarungen durch gewisse Zeiträume Preis
Artikel I Z. 2" 1 Sie haben eines übersehen : unterschreitungen vorliegen. "  
Wir behandeln ja  heute hier laut Tages
ordnungspunkt die Regierungsvorlage 866, 
und nun bringt uns - das halte ich nebenbei 
auch formell für falsch - der Ausschuß
bericht Hinweise auf die Regierungsvorlage, 
aber mit Zitaten, die sich auf den Ausschuß
bericht beziehen. Dann dürfen wir aber 
nicht die Regierungsvorlage behandeln, denn 
erst wenn man das Ganze gelesen hat, kommt 
man hinterher darauf, daß sich das vermut

Herr Minister ! Nun darf ich Sie bitten, 
auch hier eine Aufklärung darüber zu geben. 
Nach meiner Ansicht ist diesen Bedenken 
nicht Rechnung getragen worden, denn - ich 
bitte um Entschuldigung, ich muß immer 
blättern, denn die Zitate sind leider Gottes 
sehr verstreut - in Artikel I Punkt 9 des 
Gesetzestextes im Ausschußbericht - den 
entsprechenden Hinweis in der Regierungs
vorlage finde ich jetzt nicht, er stimmt aber 
jedenfalls nicht überein - heißt es nach wie 

lich auf den Ausschußbericht bezieht. Sie 
müssen doch zugeben, daß es fast ausge
schlossen ist, diese beiden Vorlagen, also vor : 

die Regierungsvorlage und den Bericht des "Die Voraussetzung des § 33 . . .  ist ins
Ausschusses, noch irgendwie in Einklang zu besondere dann nicht gegeben, wenn die im 
bringen. geschäftlichen Verkehr vom Letztverbraucher 

Herr Minister ! Ich möchte hier eine Frage 
an Sie richten. In einem Gutachten sind 
vorher Bedenken gekommen. Ich kann es 
verstehen, daß es vom praktischen Standpunkt 
her brave und schlimme Kartelle gib 
aber hier geht es um den rechtlichen Stand 
punkt, das ist nämlich eine Vorlage des 
Justizministeriums. Vor allem sind von jenen 
Stellen, deren Stellungnahme uns besonders 
zu denken geben sollte, Bedenken dagegen 
geäußert worden, daß man die Kartelle in 
brave und schlimme Kartelle einteilt. 

Es war ganz klar, daß diese Einteilung vom 
Justizministerium beabsichtigt war. Es ist 
vom Ausschuß eine Änderung vorgenommen 
worden. Nicht klar ist mir dabei geworden, 
ob diesen Bedenken tatsächlich Rechnung 
getragen worden ist, das heißt, ob die Änderung 
des Justizausschusses an der Regierungsvor
lage so weitgehend ist, daß diese Unterschei
dung zwischen den braven Kartellen, die 
sich nur anzumelden brauchen, und den 
schlimmen Kartellen, die warten müssen, ob 
sie genehmigt werden, wirklich im Sinne jener 
Stellen, die dagegen Bedenken erhoben haben, 
die eigentlich vom Justizministerium hätten 
kommen müssen, beseitigt worden ist. 

Ich darf dann auf einen weiteren Punkt 
hinweisen. In einem Gutachten der Rechts
anwaltskammern heißt es : "Es scheint frag
lich, ob das Unterschreiten der effektiv von 
den Letztverbrauchern bezahlten Preise im 
Vergleich zu jenen, die in der Kartellverein
barung bestimmt sind, ohne Festlegung, für 
welchen Zeitraum dieses Prinzip gelten sollte 

bezahlten Preise bei einem größeren Anteil 
des Gesamtabsatzes" - das scheint neu zu 
sein, soweit ich mich jetzt erinnern kann -
"der betreffenden Ware oder Warengattung 
die in der Vereinbarung bestimmten Verkaufs
preise erheblich unterschreiten." 

Herr Minister ! Bei dem Begriff "erheblich" 
brauche ich Ihnen als Jurist nicht zu sagen, 
wie sehr wir Freiheitlichen uns immer gegen 
solche Kautschukparagraphen, die nichts sa
gen, zur Wehr gesetzt haben. Was ist "erheb
lieh" ? Bezieht sich das "erheblich" auf den 
Käufer, der einkauft ? Na gut, es ist ein 
Unterschied, ob heute einer mit einem Durch
schnittseinkommen oder ein Rentner hin
kommt. Für den Rentner ist ein Nachlaß 
von 10 S erheblich, für einen besser Ver
dienenden können auch 1000 S unter Um
ständE'n nicht so viel bedeuten. Was heißt 
es also "die Verkaufspreise erheblich 
unterschreiten" ? Ich darf Sie aufmerksam 
machen, daß von allen juristischen Kreisen 
gegen diese Stelle schon in der Regierungs
vorlage - dort war es noch schlechter, dort 
ist noch ein zweites Wort dabei gewesen -
Bedenken geäußert wurden. 

Im Artikel I Punkt 2 der Regierungsvorlage, 
der mit Artikel I Punkt 9 in der vom Ausschuß 
geänderten Form übereinstimmt - das ist 
nicht so einfach -, heißt es : "Die Voraus
setzung . . .  ist insbesondere dann gegeben, 
wenn die im geschäftlichen Verkehr vom Letzt
verbraucher bezahlten Preise die in der Verein
barung bestimmten Verkaufspreise erheblich 
unterschreiten. " 
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Hineingenommen wurde : "bei einem größeren 
Anteil des Gesamtabsatzes" , wobei ich an
nehme, daß Sie unter "größerem Anteil" ver
stehen, daß es mehr als die Hälfte ist. Nach 
wie vor ist übriggeblieben das doch allgemein 
kritisierte "erheblich unterschreiten". Es wäre 
demnach die Frage, ob Sie tatsächlich glau
ben, Herr Bundesminister, daß man mit 
diesem Ausdruck das Auslangen finden wird. 

Es heißt dann hier in Artikel I Z. 1 1  der 
Ausschußvorlage - die sicher nicht mit der 
Regierungsvorlage übereinstimmen wird, hier 
ist es im Punkt 3 :  "IV. Abschnitt : Verbot 
von Bruttopreisen" -, und zwar im IV. Ab
schnitt § 36 I :  "bei einem größeren Anteil 
des Gesamtabsatzes einer bestimmten Ware 
oder Warengattung die empfohlenen Preise 
erheblich unterschreiten, mit Verordnung 
untersagen . . .  " und so weiter. Auch hier 
haben wir wieder dieses "erheblich unter
schreiten" . 

Wir Freiheitlichen schließen uns den Be
denken an, daß natürlich in Kürze ein Streit 
darüber entstehen wird : Was ist "erheblich" ? 
Bezieht sich das "erheblich" auf einen Prozent
satz zum Verkaufspreis 1 Wieviel Prozente 
wären es dann ? Oder bezieht sich das "erheb
lich" auf die übliche Marktlage in dem betref
fenden Gebiet - da kann ich Ihnen gleich 
sagen, daß das in Salz burg ganz anders sein 
wird als in Niederösterreich -, oder bezieht 
sich das "erheblich" auf die Person des Käu
fers, auf den es erheblich wirkt oder nicht ? 

Hier schließen wir uns den von den Juristen 
einhellig übermittelten Bedenken an und 
dürfen Sie fragen : Was hat Sie veranlaßt, 
entgegen allen Warnungen mit diesem Kaut
schukwort "erheblich" weiterhin im Rennen 
zu bleiben ? 

Eine Frage noch, weil ich es gerade hier als 
nächsten Punkt vorliegen habe. Sie betrifft 
die Verlängerung. Es heißt hier in der 
Regierungsvorlage - der Tisch wird zu klein, 
Herr Präsident ; bei dieser Arbeitsweise wird 
es notwendig sein, einen größeren Tisch 
hieher zu stellen, weil wir leider Gottes hier 
die Ausschußarbeit leisten müssen, da 
die Ausschüsse abgesagt werden - in Punkt 9 
, ,30. Juni 1973", und hier haben Sieim Ausschuß 
bericht in Punkt 1 6  jetzt den , ,31 . Dezember 
1972 ." Ich darf Sie fragen, welche Um
stände dafür maßgeblich waren, daß man das 
Datum vom 30. Juni 1973 auf 31.  Dezember 
1972 verlegt hat, sodaß das künftige Parlament 
genau wieder in der Budgetzeit zu entscheiden 
hat. Wir Freiheitlichen haben uns eigentlich 
immer bemüht, ein bißehen dafür zu sorgen, 
daß nicht alle Arbeiten - darunter leiden 
wir heute auch so - gleichzeitig den Abge
ordneten auf den Kopf fallen. Es wird also 

auch hier, obwohl man ursprünglich em 
besseres Datum im Auge gehabt hat - das 
ist sogar von verschiedenen Stellen begrüßt 
worden -, genau wieder in der Budgetzeit 
im Dezember 1972, wo man ohnedies keine 
Zeit hat, der dann amtierende Justizminister 
in dieses Haus kommen, und es wird wieder 
die große Debatte über das Kartellgesetz zum 
Ausbruch kommen. 

Ich darf noch darauf hinweisen, daß wir 
Abgeordneten aus allen Kreisen bis in die 
letzten Stunden Warnungen bekommen haben. 
Nun muß man immer wieder unterscheiden, 
ob sich die Bitten, Vorstellungen, Resolutionen 
und so weiter auf das beziehen, was der 
Minister ursprünglich wollte, oder auf das, 
was er im Hause vorgebracht hat, oder ob 
die Leute schon erfahren haben, daß in den 
letzten drei Tagen wieder alles geändert 
worden ist und wir eine Vorlage haben, die 
mit der ursprünglichen nicht einmal den Geist, 
nicht einmal den Sinn, nur mehr den Namen 
gemeinsam hat. Auch hier wird es sehr schwer 
sein, unseren Wählern eine Auskunft zu 
geben. 

Herr Minister ! Ich darf Ihnen ganz offen 
sagen, daß ich nicht anstehen werde, allen 
diesen Kreisen aus dem Elektro- und dem 
Lebensmittelhandel bei der ersten Gelegenheit 
einen Brief zu schreiben, wo ich sage, welche 
Schwierigkeiten hier bestanden haben, daß 
es ausgeschlossen war, all diese Wünsche 
oder Resolutionen hier auch nur :zur Sprache 
zu bringen, weil ich erst fragen müßte : Be
zieht ihr euch auf das, was der Justizminister 
vorgelegt hat und was bis vor drei Tagen 
gegolten hat, oder auf das, was heute der 
Berichterstatter dem Haus zur Kenntnis 
gebracht hat, wobei außer dem Titel weder 
die Hinweise noch der Inhalt übereinstimmen. 

Der Kollege Dr. Mussil war einer der 
Antragsteller des Abänderungsantrages, der 
sozusagen mitgeholfen hat, aus einer voll
kommen verfahrenen Situation - auch ein
mal ein oppositionelles Anerkenntnis, wenn 
etwas geschieht, was eine Verbesserung ist -
das Bestmögliche herauszuholen. 

Ich habe jetzt gerade die "Salzburger Nach
richten" vorgelegt bekommen mit den Be
denken der Lebensmittelhändler. Dab scheint 
mir bereits auf die Änderung des Kartell
gesetzes bezogen zu sein, also auf die auch 
von Ihnen in Ihrer Eigenschaft als General
sekretär der Bundeswirtschaftskammer mit
beantragte Änderung des Kartellgesetzes. 
Es heißt hier - ich darf mir erlauben, Herr 
Präsident, hier einige Sätze zu zitieren , 
"von der Kartellgesetznovelle habe sich der 
Lebensmittelhändler, soweit er einer der be
stehenden Handelsketten angeschlossen sei, 
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ebenfalls eine Verschlechterung zu erwarten." 
Das ist also allgemein die Sorge, die vorge
bracht wurde und die interessant ist ; denn 
als das zum erstenmal in der Zeitung ge
standen ist, haben uns Wähler gefragt - ein 
Großteil kauft natürlich dort ein -: Muß 
ich in Zukunft also mehr zahlen 1 - Ich weiß 
bis zur Stunde noch nicht, was man darauf 
antworten soll. 

Es heißt hier : "Um der sogenannten ,Preis
bindung der zweiten Hand' entgegenzuwirken, 
soll den Handelsketten das Inserieren ihrer 
Angebote mit den empfohlenen Richtpreisen 
nicht mehr gestattet sein. Dies bedeute eine 
Benachteiligung gegenüber den Filialbetrieben 
und den Konsumgenossenschaften, die einem 
solchen Verbot nicht unterworfen werden 
können." 

Ich muß hier allerdings folgendes sagen : 
Wie das in der Praxis werden soll, kann ich 
mir gar nicht vorstellen. Sie wissen, daß 
bei uns in den Grenzländern der Handel 
darunter leidet, daß bereits ganze Kolonnen 
Hausfrauen mit ihrer Handtasche über die 
Grenze gehen und in jenem vielgelästerten 
EWG-Raum einkaufen, wo man die EFTA
Waren billiger bekommt als im EFTA-Raum 
Österreich. Es sind Kolonnen, die täglich 
hinüberpilgern . ,  . (Abg. K abes c h :  Kolonnen
handel I) Das ist ein Kolonneneinkauf, Herr 
Kollege ! (Abg. P e t  e r  : Eine positive Leistung 
vom OAAB I) Wir können natürlich un
möglich verbieten, daß diese, zum Beispiel 
über den Rundfunk, weiter in den österreichi
schen Raum herein werben. Man hört natür
lich : Die Hausfrauen - meine Herren, bei 
allen nationalen Appellen verstehe ich das, 
ich werde mich dann auch noch mit etwas 
beschäftigen, was mein Vorredner hier ge
sagt hat - gehen dorthin, wo man billiger 
einkauft. Wenn die Hausfrau eine Ware 
400 m weit entfernt wesentlich billiger be
kommt - das ist leider Gottes der Fall -, 
so wird das nur bedeuten, daß vor allem 
in den Grenzländern ein erheblicher Teil in 
gewissen Bereichen, wie im Buchhandel und 
so weiter - hier ist ein ernstes Problem ent
standen -, in noch stärkerem Maße ab
wandert. 

"Eine derartige Absicht" - heißt es hier 
weiter - "stehe nicht nur in Widerspruch 
zu der immer wieder propagierten Mittel
standspolitik, erklärte Bundesgremialvor
steher Zach, sondern auch zu den Empfeh
lungen nach Strukturbereinigung auf dem 
Weg einer überbetrieblichen Zusammenar
beit. " 

Da ich weiß, daß Sie sich, Herr Dr. Mussil, 
als einer der nächsten zum Wort gemeldet 
haben, möchte ich Sie bitten, daß vielleicht 

Sie, weil das ja weniger mit dem Justiz
minister , sondern mehr mit der praktischen 
Auswirkung des Gesetzes zu tun hat, uns 
und auch jenem Kreis, für den wir das Ge
setz machen, hier eine Aufklärung darüber 
geben, ob diese Befürchtungen zu Recht be
stehen. Denn die Befürchtungen, die der 
Händler natürlich hat, treffen dann ja in 
weiterer Folge den Konsumenten, den Ein
käufer, in gleicher Weise. 

Ich glaube, allein aus der heute wieder 
vorgetragenen Stimme, die zweifellos schon 
auf Grund der neuausgearbeiteten Vorlage 
aufgebaut ist, zeigt sich, daß wir auf dem 
Wege sind, eine Besserung herbeizuführen, 
die aber viel von dem, was sich bisher als 
Fehler herausgestellt hat, nicht wird be
seitigen können. 

Wir müssen uns darüber klar werden, daß 
die Auswirkungen dieses Gesetzes auf den 
Konsumenten nicht immer die erwartete Wir
kung haben. Der Kreis derjenigen, die auf 
eine ihnen liebgewordene Rabattvereinbarung 
nicht verzichten möchten und die in ein Ge
schäft mit der Erwartung hineingehen, dort 
etwas herunterhandeln zu können, ist in 
den letzten Jahren erheblich größer geworden. 
Wir Freiheitlichen sagen ja auch grund
sätzlich ja zu diesem Weg, aber wir müssen 
uns im klaren sein, daß wir damit einer immer 
stärker um sich greifenden allgemeinen Ent
wicklung entgegenarbeiten und daß wir hier 
manchem etwas Liebgewonnenes wegnehmen 
werden. 

Nun darf ich noch meinem Vorredner et
was antworten. Sie haben die hohen Zölle 
und die hohen Preise beklagt. Ich möchte 
keine Preisdebatte auslösen. Aber warum 
haben Sie - ich weiß nicht, wo der be
treffende Kollege momentan ist - als So
zialist und Gewerkschafter diese hohen Zölle 
bedauert 1 Die Zölle sind doch so hoch, 
weil Sie sie mitbeantragt und mitbeschlossen 
haben. Bitte nennen Sie mir doch jene Zölle, 
vor denen wir Freiheitlichen in den ver
gangenen Jahren immer wieder gewarnt haben, 
bei denen Sie nicht mitgegangen wären ! 
Da gibt es keine Ausrede hier in diesem Haus I 
Das kann man in Versammlungen machen, 
dort kann die ÖVP sagen : "Die Roten sind 
schuld !",  und die Sozialisten können sagen : 
"Die Schwarzen sind schuld !" Hier aber 
wollen wir mit offenen Karten spielen. In 
den 15 Jahren, in denen ich hier saß, meine 
Herren, haben Sie doch bis 1966 alles ge
meinsam beschlossen. Sie haben die Umsatz
steuer gemeinsam mit der Volkspartei von 
2 auf 5,25 Prozent hinaufgetrieben. Nennen 
Sie mir doch die hohen Zölle, gegen die Sie 
gestimmt hätten ! Wir hätten nämlich bis 

577 
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1966 in diesem Hause die Mehrheit gehabt, 
um eine gewisse Entwicklung zu verhindern. 
Aber klagen Sie doch nicht heute über hohe 
Zölle ! Sie sind von Sozialisten und V olks
partei gemeinsam beantragt und gemeinsam 
beschlossen worden und daher meiner An
sicht nach auch gemeinsam zu verantworten. 

Meine Damen und Herren ! Noch ein letzter 
Punkt : In einem Gutachten habe ich einen 
Hinweis gefunden, den ich gerade als Frei
heitlicher noch besonders herausarbeiten 
möchte. 

Es heißt hier : "Bedauerlich ist, daß die 
5. Kartellgesetznovelle, die nun doch materiell
rechtliche Änderungen bringen soll" - als das 
Gutachten geschrieben wurde, hat man aller
dings noch nicht gewußt, welche Änderungen 
das sein sollten, deIUl das bezieht sich noch auf 
die anderen Änderungen, gilt aber natürlich 
für die geänderten Änderungen genauso -, 
"eine wenigstens grundsätzliche Anpassung an 
die Kartellgesetzgebung in den EWG-Mitglied
staaten nicht einmal versucht hat." 

Auch das bedauern wir. Es erfolgte keine 
Anpassung, im Gegenteil. Soweit wir es in der 
Eile überprüfen konnten, muß ich sagen : 
Es ist mit dem, was vorgeschlagen und auch 
geändert worden ist, die Kluft sogar noch 
größer geworden, und man hätte doch wenig
stens den Versuch einer Anpassung machen 
sollen. Man soll nicht immer nur von der 
EWG reden, man soll sich vielmehr bemühen, 
tatsächlich zu einem Arrangement zu kommen, 
dessen Datum, Ausmaß,  Umfang und so weiter 
man natürlich noch in keiner Weise kennt. 
Man soll nicht immer von der EWG wie von 
einem Flirt reden, der nie erfüll bar wird und 
den man sich immer als das größte Ziel vorstellt, 
sondern man soll doch wenigstens dort, wo es 
leicht möglich wäre, dieses Europa vorbereiten. 
Dann dürfte man allerdings weder die Kartell
gesetznovelle, die das Ministerium vorgelegt 
hat, noch jene, die vom Berichterstatter in 
Abänderung der Regierungsvorlage vorge
bracht wurde, beschließen, deIUl beides bedeu
tet einen Rückschritt. 

Ich würde es begrüßen, wenn der Herr 
Minister die sicher schwerwiegenden Umstände 
bekanntgäbe, warum er entgegen der Zusage 
der Regierung, der er angehört, daß man 
nämlich ehrlich eine Annäherung an den EWG
Raum anstrebe und man alles tun werde, 
um sich diesem Raum möglichst anzugleichen, 
handelt. Wir wissen, daß man in all den Jahren 
eine Anpassung nicht einmal dort, wo sie mög
lich wäre, versucht hat. Ich darf also den 
Herrn Minister, da diese Frage ja recht
zeitig, in diesem Falle von den Rechtsanwalts
kammern, aufgeworfen worden ist, um eine 
Aufklärung bitten, warum nicht einmal diese 

grundsätzliche Anpassung an die Kartellgesetz
gebung in den EWG-Mitgliedstaaten versucht 
worden ist. Denn das heißt, wenn morgen nun 
doch das in Erfüllung geht, was wir erhoffen, 
müssen wir uns wieder zusammensetzen, dann 
wird das Ministerium wieder ein Kartellgesetz 
ausarbeiten, wir werden uns wieder nicht aus
kennen, und wieder werden die Abgeordneten 
eine Abänderung der Regierungsvorlage aus
arbeiten müssen. Kein Mensch wird sich mehr 
auskennen, und daIUl, wenn wir keine Zeit 
haben, wenn wir bis tief in die Nacht hinein 
arbeiten müssen, wird man uns das Ganze 
herlegen, es wird irgend jemand sagen : Wir 
haben ja vor zwei Jahren nicht g1WUßt, daß 
das, was wir wollen, auch tatsächlich in Er
füllung geht, und daher die Sache nicht vor
bereiten können. 

Wenn Sie wirklich, Herr Minister, auch inner
lich eine Annäherung der Regierung an die 
EWG wollen, dann darf ich Sie fragen : Warum 
machen Sie nicht auch auf legistischem Gebiet 
diesen mutigen Schritt 1 Hier hätte - das 
muß ich sagen - ein sozialistischer Minister 
in keiner Weise eine andere Formulierung vor
legen und auch keine weitere Entfernung von 
den EWG-Mitgliedstaaten vornehmen können, 
als es unter der jetzigen ÖVP-Regierung ge
schehen ist. 

Meine Damen und IIerren ! Das ist nur ein 
Bruchteil der Fragen, die auftauchen. Ich 
möchte nochmals sagen : Es ist überaus be
dauerlich, daß dieses Kartellgesetz, das ja 
wichtige Aufgaben und Funktionen hat, das 
den Grauen Markt beseitigen soll, in einer Art 
und Weise behandelt worden ist, daß praktisch 
kein Mensch heute die Auswirkungen voraus
sagen kann. Denn entweder war das gut und 
richtig, was das Ministerium wollte, dann 
müßte das Ministerium genau genommen jetzt . 
gegen das opponieren, was die AbgJordneten 
daraus gemacht haben. Oder es ist das richtig, 
was der Herr Berichterstatter heute als den 
Willen der Abgeordneten vorg ytragcn hat 
- ich möchte gleich sagen : wir Freiheitlichen 
werden uns dem hier anschließen -, dann war 
ja das grundlegend falsch, was vom Ministe
rium vorgeschlagen worden war. Es müßte hier 
wieder der Herr Minister in irgendeiner Form 
eine Erklärung darüber abgebon, zumal sich, 
Herr Minister, das möchte ich nochmals sag:m, 
der Kreis ja schließt . Sie sind vor der Ausarb9i
tung aufmerksam gemacht worden, Sie sind 
nach der Aussendung im Begutachtungsver
fahren gewarnt, hingewiesen und aufmerksam 
gemacht worden, man hat Ihnen Vorschläge 
gemacht, aber Sie haben nicht darauf reagiert. 
Jetzt beschäftigt sich das Abgeordnetenhaus 
damit, und ich darf zum Abschluß jetzt die 
Frage stellen : Was empfinden Sie jetzt für 
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besser : das, was Sie dem Hause vorgelegt haben 
- wovon sich das Haus abgewendet hat -, 
oder das, was das Haus vorschlägt 1 Es wäre 
begrüßenswert, wenn Sie das noch vor der ent
gültigen Beschlußfassung dem Hohen Hause 
mitteilen würden, damit wir uns ein Bild ma
chen können. Ich darf namens der Freiheit
lichen erklären : Wir sind bereit, der Vorlage 
zuzustimmen, hoffen jedoch, daß es dem Parla
ment möglich sein wird, sich aus diesem Druck 
der Verhandlungen zu befreien und wieder zu 
einer normalen, durch Jahrzehnte geübten 
soliden Arbeitsweise, bei der wir auch 
wissen, was beschlossen wird, zurück
zukehren. 

Namens der Freiheitlichen erkläre ich : Wir 
werden, wenn auch mit Einschränkung : -
niemand kann die Wirkungen sehen -, nicht 
der Regierungsvorlage, sondern der Beilage, 
die der Herr Berichterstatter vertreten hat und 
die etwas ganz anderes will als die Regierungs
vorlage, zustimmen. Wir lehnen also das ab, 
was uns das Ministerium vorschlägt, was der 
Herr Minister hier vertritt, und schließen 
uns dem an, was der Herr Berichterstatter hier 
vertritt, und werden dem bei der Abstimmung 
unsere Zustimmung geben. (Beifall bei der 
FPÖ.) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner: Als 
nächstem Redner erteile ich dem Abgoordneten 
Dr. Mussil das Wort. (Abg. Hartl: Was ist 
mit dem Plakat ? - Abg. Ze illinger: Soll 
ich es dalassen ? - A bg. Pet  er: M ussil braucht 
aber auch die Tagesordnung ! - Abg. Zeil l in
ger  entfernt das am Rednerpult angeheftete 
Arbeitsprogramm.) 

Abgeordneter Dr. Mussil (ÖVP) : Hohes 
Haus ! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren ! Eingedenk der, wie wir gehört haben, 
1 ,20 m umfassenden Tagesordnur.g werde 
ich mich bemühen, mich recht kurz zu fassen, 
damit für die anderen Angelegenheiten - ich 
glaube, 65 Tagesordnungspunkte hat der 
Kollege Zeillinger erwähnt - auch noch ent
sprechende Zeit bleibt. 

Es tut mir leid, daß Kollege Zeillinger 
bei den Beratungen im Justizausschuß nicht 
dabeisein konnte. Ich habe absichtlich den 
Klubobmann der Freiheitlichen Partei ver
ständigt und gebeten, einen Beobachter in 
diesen Ausschuß zu entsenden. Ein Beobachter 
der Freiheitlichen Partei war bei den Ver
handlung,m anwesend. Wenn innerhalb der 
Freiheitlichen Partei die Verständigun.g funk
tioniert hätte, so hätte Kollege Zeilling0r von 
den Änderungen viel früher erfahren und nicht 
die nächtlichen Stunden zum Studium dieser 
Probleme verwenden müssen. 

Meine Damen und Herren, es ist zunächst 
klarzustellen : Der Antrag, den wir im J ustiz
ausschuß einvernehmlich beschlossen haben, 
bringt keine grundsätzliche Änderung gegen
über der Regierungsvorlage. Es wurden 
einzelne Klarstellungen, einzelne Umtextie
rungan vorg :mommen, und es wurden Ver
fahrensbestimmungan in den Text der Vorlage 
hineing�nommen, wie etwa das Berufungs
recht d '}r Präsidentenkonferenz der Landwirt
schaftskammern und auch gewisse Verschär
fun.gen, wie es b 3i einem Komprorniß erforder
lich ist. Aber die Zielsetzung an decken sich 
hundertprozentig mit dem, was in der Regie
rungsvorlag3 enthalten war und was auch im 
Koren-Plan steht. 

Auf die Ausführungen des Abgeordneten 
Hofstetter möchte ich jetzt nur hinsichtlich 
zweier Dinga zurückkommen, auf das andere 
später. Er hat zuerst moniert, warum die 
Interessenvertretungen nicht rechtzeitig einge
schaltet word,m sind. Ich darf darauf hin
weisen, daß im Herbst des vergangenen 
Jahres üb3r diese Probleme im Rahmen der 
Besprechung m unter dem Vorsitz des damali
gen StaatssL,kretärs Dr. Koren sehr eingehend 
diskutiert worden ist. Wir haben den Stand
punkt eir.gemommen, daß die Kartellfragen 
als Preisfra gen eiukommenspolitischer Natur 
sind und daß sie mit den anderen Fragen 
einkommenspolitischer Natur gemeinsam ver
handelt werden müssen. Das ist auch der 
Grund, warum wir

· 
ursprünglich für eine 

unverändorte Verlängerung des Kartellgesetzes 
eingetreten sind. 

Ich darf zweitens mit aller Deutlichkeit 
feststellen : Ein modernes Marketing, zu dem 
die Reklame gehört, können wir in Österreich 
nicht ausschalten ; das wäre ein Rückschritt. 
Wir würden in Europa und in der ganzen Welt 
als hinterwäldlerische Wirtschaftspolitiker be
trachtet werden, gingen wir einen solchen 
Weg. 

Nun darf ich noch auf einige konkrete 
Freg :m zurückkommen, die der Herr Abge
ordnete Zoillir.g }r aufgeworfen hat : Zuerst 
einmal auf die Fraga, warum wir nicht die 
Verhandlur.g m mit der EWG abgawartet 
haben, warum das Gesetz nicht zunächst 
unverändert verlängart wurde und dann eine 
entsprecher..de Harmonisierung oder Anpassung 
an das EWG-Recht auf dam Gebiete der 
Kartelle durchg ,führt worden ist. Ich darf 
dazu sag:m : Auch in der EWG, Herr Abge
ordneter ZeilIir.g )r, gibt es noch kein ein
heitliches Kartellrecht. Vor allem wird zum 
Beispiel in der Bundesrepublik die Frage, 
die wir heute im besonderen behandeln, 
nämlich die Frage der Netto- und Bruttopreise, 
seit zwei Jahren diskutiert, die Bundesrepublik 
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konnte aber bis heute zu keinem Ergebnis 
kommen ; dort sind die Schwierigkeiten noch 
wesentlich größer als bei uns. 

Bezüglich des Grundsätzlichen darf ich 
feststellen : Wenn Sie, Herr Zeillinger, auf 
dem Standpunkt stehen, wir hätten im Parla
ment gegenüber der Regierungsvorlage zuviel 
abgeändert, so darf ich Ihnen dazu sagen, 
daß ich darin eine gewisse Aufwertung des 
Parlaments erblicken muß. Sie haben immer 
gesagt, wir übernehmen das tel quel, was 
uns in einer Regierungsvorlage unterbreitet 
wird. Wir haben Ausschußberatungen durch-

. geführt, wir haben uns bemüht, uns in einer 
Diskussion einander zu nähern und eine 
gemeinsame Plattform zu finden, wir haben 
einen Abänderungsantrag im Justizausschuß 
beschlossen und damit die Möglichkeit ge
geben - ohne Koalition ! -, bei einem Regie
rungssystem mit einer Regierungspartei und 
einer Oppositionspartei doch innerhalb des 
Parlaments maßgebliche Gesichtspunkte zur 
Geltung zu bringen. Ich glaube, daß diese 
Tatsachen nicht unterschätzt werden dürfen. 

Bezüglich der Kündigungsfrist bei den 
Rationalisierungskartellen darf ich darauf hin
weisen, daß das eine Notwendigkeit war. 
Wir haben die Frage der Rationalisierungs
kartelle systematisch im Gesetz umgestellt, 
obwohl wir im Grundsätzlichen auf der gleichen 
Linie waren. Wir waren aber der Meinung, 
daß bei Rationalisierungskartellen, wo ins
besondere Investitionsprogramme aufeinander 
abgestimmt werden müssen, eine längere 
Sicherheit bestehen muß, daß nicht ein Kartell
teilnehmer vorzeitig aus dem Kartell aus
springen kann. 

Wir haben absichtlich vermieden, eine Unter
scheidung zwischen "braven" und "schlimmen" 
Kartellen zu treffen. Wir sind grundsätzlich 
beim Mißbrauchsprinzip geblieben. 

Wenn Sie das Wort "erheblich" sehr er
heblich kritisiert haben, darf ich dazu sagen : 
Das Wort "erheblich" ist ausjudiziert. Es 
gibt eine Reihe von Entscheidungen, die genau 
umreißen, was der Begriff "erheblich" be
deutet. Vor allem zum Preisregalungsgesetz 
sind derartige Entscheidungen getroffen wor
den. Worauf sich das Wort "erheblich" bezieht, 
geht nach meinem Dafürhalten aus der Regie
rungsvorlage eindeutig hervor : Es bezieht 
sich auf die Preisdifferenz zwischen dem 
Listenpreis und dem Marktpreis. Es kann 
sich nur darauf und nicht auf den Marktanteil 
oder auf sonstige Dinge beziehen. Das ist 
entsprechend klargestellt worden. 

Ich möchte, meine Damen und Herren, 
meiner besonderen Freude Ausdruck gehen, 
daß es uns im Justizausschuß doch gelungen 

ist, dieses Einvernehmen herbeizuführen. Es 
hat anfangs wirklich so ausgesehen, als wären 
die Standpunkte so weit voneinander entfernt, 
daß man sehr schwer zu einer Einigung kommen 
könnte. Der Arbeiterkammertag hatte ur
sprünglich - Herr Abgeordneter Hofstetter 
hat darauf hingewiesen - fast eine Total. 
reform des Kartellgesetzes angestrebt. Dem
gegenüber sind wir auf dem Standpunkt 
gestanden - ich habe schon darauf hinge
wiesen -, daß wir das Kartellgesetz nur im 
Rahmen einkommenspolitischer Maßnahmen 
betrachten können. Der damalige Staats
sekretär Koren hat im Herbst - ich habe 
auch darauf bereits hingewiesen - die Ver
handlung:m auf diesem Gebiete aufgenommen. 

Meine Damen und Herren ! In der Ein
kommenspolitik ist bei den Selbständigen 
die Frage der Preise und bei den 11 nselb
ständigen die Frage der Löhne das Ausschlag
gebende. Gestatten Sie mir also in diesem 
Zusammenhang, auch einige Worte über die 
Lohnpolitik zu sagen. In einer kürzlich 
vorgenommenen Untersuchung über die Ur
sachen des Preis- und Kostenauftriebes ist 
dJr Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen 
zu dem Ergebnis g �langt, daß Österreich his 
zum Jahre 1960 mit einer Nachfrageinfiation 
und seit diesem Zeitpunkt mit einer aUB
g 3sprochenen Kosteninfiation zu kämpfen ge
habt hat. Von 1 956 bis 1965 sind die Stück
kosten je Produktionseinheit um 40 Prozent 
gastiflgan, die Preise im gleichen Zeitraum 
um 34 Prozent. Meine Damen und Herren, 
diese Differenz b eleuchtet mit aller Deutlichkeit 
die Aushöhlung der Gewinnmargen in Öster
reich. Hier liegt eine der Hauptursachen für 
die Investitionss<,hwäche unserer Wirtschaft. 

Es ist nachgewiesen, daß auf längere Sicht 
keine der sozialen Gruppen aus der Lohn
und Preisspirale dauernde Vorteile ziehen 
könnte. Diese Überlegung führt folgerichtig 
zu einer gesamtwirtschaftlich koordinierten 
Lohnpolitik. Man soll endlich die vorhandenen 
Kräfte nicht länger im Kampf um die Ver
teilung des Sozialproduktes verzetteln - Kol
lege Czettel ist leider nie ht da -, sondern 
gemeinsam zur Steigerung des Sozialproduktes 
verwenden. 

Unsere Forderung naCh einer konzeptiven, 
gesamtwirtschaftlich orientierten Lohnpolitik 
ist j a  bisher leid::r nur auf wenig Verständnis 
gestoßen. Sämtliche Wirtschaftsprogramme, 
Konzepte und Pläne enthalten überhaupt 
nichts über die Lohnpolitik oder nur 
Mäßigungsappelle an die Sozialpartner. Alle 
Konzepte, ohne Unterschied ihrer Herkunft 
- ich glaube, ich habe das schon einmal in 
diesem Hause gesagt -, zeichnen sich durch 
eine ausgesprochene Lohnscheu aus. 
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Bei den erwähnten Verhandlungen unter liche Berichterstattung. Ich möchte die Stirn. 
dem Vorsitz des damaligen Staatssekretärs mung in diesem Hause nicht anheizen, es 
Dr. Koren im vergangenen Herbst über Fragen ist draußen ohnehin viel zu heiß ; i ch möchte 
der Einkommenspolitik sind diese Zusammen· mich mit dieser Bemerkung begnügen. Eine 
hänge ebenfalls im Vordergrund gestanden . derartige Berichterstattung trägt aber sicher 
Die Wirtschaft hat beide Probleme als ein nicht dazu bei, bestehende Kompromißbereit. 
Paket betrachtet : solange in Richtung auf schaft zu erhöhen. 
eine konzeptive, wachstumsorientierte Lohn· Die Regierungsvorlage ist in der Öffentlich. politik keine Annäherung erzielt werden kann, keit, außer in der "Arbeiter-Zeitung", kaum müßten zusätzliche preispolitische Maßnahmen auf Widerspruch gestoßen. Im Gegenteil, die ebenfalls zurückgestellt werden. Die Wirtschaft Kommentare waren allgemein durchaus positiv. ist daher auch aus diesem Grunde ursprünglich (Abg. E. H ofs t e t t er: Ihre eigenen Zeitungen für eine unveränderte Verlängerung des Kartell. auch ?) Unsere eigenen Zeitungen waren die gesetzes eingetreten. kritischesten, so wie das immer bei uns der 

Im Zuge der weiteren Verhandlungen über Fall ist - im Gegensatz zur "Arbeiter. 
den Koren·Plan hat sich die gewerbliche Zeitung" !  (Abg. P eter: Die Zeitungen sind 
Wirtschaft entschlossen, einschneidende Maß· kritischer als die Abgeordneten !) Wenn sich 
nahmen auf dem Gebiete der Wettbewerbs. die "Arb�!ter-Zeitung" aber selbst als die 
politik auf sich zu nehmen, ohne daß gleich- gesamte Offentlichkeit fühlt, dann hat sie zeitig die gesamte Einkommenspolitik einer mit ihrem Hinweis in irgendeiner Form sogar 
konzeptiven Lösung zugeführt worden wäre. I recht. 

Über die 5. Kartellgesetznovelle, die vor . . 
allem helfen soll, den Grauen Markt zu be. Es darf a"?er vor allem emes ��cht . vergessen 
seitigen und zu einer Stabilisierung, womöglich werden : DIe Verordnungsermac.htlgung zur 
zu einer Senkung von Preisen auf den in Unter�agung auch .von solchen P�eIse.mpfehl�n. 
B t ht k d G bI'ete 1 zu f" hr gen, dIe ausdrücklIch als unverbmdlIch erklart e rac ommen en e I u en, . . Ö '  . 
beraten wir heute. Die neue Gewerbeordnung �.m� , stellt m . sterreI�h und au�h m der 
ist bereits ausgesendet worden ; sie soll in ub�I�en Welt em rechtlIches �nd wI�tschaft.s. 
breiter Front bisherige Wettbewerbshemmnisse pohtI�ches . Neu�and dar. NIcht elI�mal m 
beseitigen und die Leistungsfähigkeit der Be- den . SIcherlich mcht als ka:tell�reundhch ver· 
triebe erhöhen. schfle�nen USA und auch mcht m der Bundes· 

republIk Deutschland bestehen Untersagungs. 
möglichkeiten von Bruttopreisen in einer 
Form, wie wir sie heute beschließen. Das muß 
unterstrichen werden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren ! 
Die Wirtschaft hat damit auf dem Gebiete 
ihrer Einkommenspolitik eine Vorleistung er
bracht. Wir sind überzeugt, daß der übergang 
zu einer allgemeinwirtschaftlich ausgerichteten, Meine verehrten Kolleginnen und Kollegen ! 
wachstumsorientierten Lohnpolitik auch in Daß bei einer derartigen legistischen Arbeit 
Österreich nur eine Frage der Zeit sein kann und bei einem derartigen legistischen Vorhaben 
und daß auch auf diesem Gebiet über kurz im Zuge der Beratungen Klarstellungen, aber 
oder lang eine Einigung zustandekommen Wird. , �uch Verbesserungen notwe�dig . sind, liegt 

Ich habe eingangs mit besonderer Freude m der Natur der Sache. DIe ZIelsetzungen 
auf die einvernehmliche Beschlußfassung im - ich möchte das ausdrücklich feststellen -
Justizausschuß hingewiesen. Wir haben uns des Koren-Planes sind aber auch nach dem 
sicherlich alle redlich um diesen Komprorni ß  Abänderungsantrag im Justizausschuß voll· 
bemüht. Weniger Freude habe ich allerdings inhaltlich gewahrt. 
gehabt, als ich am nächsten Tag die "Arbeiter. 
Zeitung" gelesen habe. (Abg. Gra tz: Die 
erscheint nicht zur Freude der Ö V P !) Hier 
stand folgendes drinnen, Herr Kollege Gratz : 

"Einer wesentlich verbesserten Novelle zum 
Kartellgesetz stimmte Dienstag der Justiz
ausschuß zu. Die Regierungsvorlage, die völlig 
unzureichende Maßnahmen zur Überwindung 
von überhöhten Preisen vorgeschlagen hatte, 
war auf so einhelligen Widerstand in der 
Öffentlichkeit gestoßen, daß nunmehr nicht 
einmal die ÖVP.Abgeordneten es wagten, sie 
zu verteidigen . "  

Meine Damen und Herren ! Das ist - fried
liehst ausgedrückt - eine wirklich unsach· 

Demgegenüber, meine verehrten Kolleginnen 
und Kollegen von der Sozialistischen Partei, 
darf ich sagen : Ihr Wirtschaftspr6gramm ent· 
hält über die Kartellpolitik ganz andere Vor. 
stellungen, als sie in der 5. Kartellgesetznovelle 
auch nach dem Abänderungsantrag enthalten 
sind. Die seitherige Entwicklung ist außer. 
ordentlich zu begrüßen. Wir können Ihr 
Eingehen auf unsere Gedankengänge nur so 
verstehen, daß Sie endlich auch zur Einsicht 
gelangt sind, daß der Koren·Plan doch der 
bessere Plan ist. (Abg. Dr. Starib acher  
lacht laut auf.) Wir hoffen, daß sich diese 
Einsicht nicht nur in der Frage des Kartell· 
gesetzes, sondern auch bei allen anderen 
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Punkten des Koren-Planes über kurz oder 
lang durchsetzen wird. (Abg. Wei 1chart:  
Eine FehlhoUnung!) 

Des weiteren möchte ich mit aller Deut
lichkeit klarstellen, daß es in der Preispolitik 
zwei Wege gibt, die zum gleichen Ziele führen 
sollen, mitunter auch führen können, die aber 
im Grundsätzlichen diametral auseinander
gehen : der Weg der Preisreg}lung, des Preis
dirigismus, des Preispolizismus - oder der 
Weg, den die westliche Welt geht : die Preis
polizei weitestmöglich durch den Wettbewerb 
zu ersetzen. Die 5. Kartellgasetznovelle be
kennt sich erneut zu den Wettbßwerbspreisen 
und nicht zu administrativen Preisen. 
Dieses Bekenntnis bedeutet, daß die Preis
administration in der österreichischen Wirt
schaftsordnung keinen Platz hat. 

Meine Damen und Herren ! Der Mann auf 
der Straße hat vielfach von Kartellen nur 
sehr nebulose Vorstellungen. Sicherlich ist 
die Materie in ihrer Kompliziertheit schwer 
durchschaubar. Durch die ständige Propa
gandatrommeJ gegen die Kartelle wird mit 
diesem Begriff mitunter etwas Unheimliches, 
ja sogar etwas Gefährliches ver bunden. Wir 
sind daher der Meinung, daß gerade auf diesem 
Gebiete viel mehr Aufklärung notwendig wäre. 
Der Österreichische Städtetag hat vor kurzem 
das Thema "Die Wirtschaft geht jeden an" 
diskutiert. Diese Initiative des Städtetages 
ist außerordentlich zu begrüßen und müßte 
auch von anderen Institutionen aufgegriffen 
werden. Wenn die in Betracht kommenden 
Kreise der österreichischen Bevölkerung mehr 
Einblick in die Auswirkungen der Kartel1e 
hätten, wäre ihre Einstellung eine andere 
als die aus der ausschließlichen Perspektive 
der "Arbeiter-Zeitung" heraus. 

Ich möchte heute keinen Vortrag über 
Vor- und Nachtei1e der Kartelle halten. Darauf, 
daß wir keine Klassifizierungen in schlechte 
und in gute Kartelle vornehmen wollen, habe 
ich schon hingewiesen. Ich möchte nur eines 
sagen : Ohne Rationalisierungskartelle, durch 
welche Erzeugungsprogramme in zwischen
betrieblicher Kooperation gegenseitig abge
stimmt werden, gäbe es weit weniger 
Spezialisierung und damit noch weniger 
Groß serien in Österreich und weniger Kosten
ersparnisse . 

Auch die gebundenen oder empfohlenen 
Endverbraucherpreise, das sogenannte Brutto
preissystem - das Hauptgegenstand der 
Novelle ist -, wird in der öffentlichen Meinung 
sehr unterschiedlich beurteilt. Es wird häufig 
übersehen, daß die Bruttopreise nach zwei 
Richtungen hin wirken : nach unten und nach 
oben. Nach unten wirken sie bei einze1nen 
Warengattungen nicht ; das ist das, was 

Kollege Zeillinger mit dem "erheblich" und 
so weiter heute herausgeeMichen hat. Hier 
soll die Novelle Abhilfe schaffen. Daß Listen
preise oder Preiskataloge oder sonst empfohlene 
Verbraucherpreise nach oben hin nicht ein
gehalten, also überschritten werden, das ist 
bisher, soweit ich weiß, auch von Ihrer Seite 
nicht behauptet worden. Die Listenpreise 
bringen also jedenfalls einen Preisschutz nach 
oben. Dieser Schutz ist umso notwendiger, 
als Teile unserer Bevölkerung leider nach dem 
Prinzip einkaufen : " Was teurer ist, ist besser", 
vor allem, wenn es aus dem Ausland kommt. 

Dabei ist es erwiesen , daß an den Preis
steigerungen der letzten 15 Jahre - das 
Institut für Wirtschaftsforschung hat dies in 
einer Untersuchung festgestellt -die Industrie
produkte am wenigsten beteiligt waren ; das 
hängt auch mit den Rationalisierungsmöglich
keiten, im Gegensatz zum Handel und zu 
den Difmstleistungsberufen, zusammen. Von 
den Industrieprodukten waren am wenigsten 
wieder die Markenartikel beteiligt, bei denen 
die Bruttopreise am gebräuchlichsten sind. 

Ich darf Ihnen ein Beispiel vor Augen füh
ren, aus dem Sie ersehen, wie unendlich wich
tig gerade für die Verbraucher Listenpreise, 
Kataloge, also Bruttopreise sind. Es gibt 
Autofirmen - ich möchte keinen Namen nen
nen, weil das sonst einer Werbung gleichkom
men könnte -, die ihre Vertragshändler und 
ihre Vertragswel'kstätten verpflichten, die Er
satzteile, aber auoh die einzelnen Servicelei
stungen zu den Katalogpreisen zu verrechnen. 
Die Kunden bekommen bei Lieferung des Wa
gens den Katalog in die Hand und können 
jederzeit die Preise kontrollieren. 

Die gebundenen oder empfohlenen End
verbraucherpreise sollen vom Erzeuger- und 
vom Händlerstandpunkt vor allem eine Preis
grenze nach unten schaffen. Sie sollen gerade 
bei Markenartikeln verhindern, daß durch das 
Aufkommen von Schleuderpreisen die Quali
tät nach dem Prinzip " Was teurer ist, ist bes
ser" in Zweifel gezogen wird. Hauptzweck 
der gebundenen oder empfohlenen Marken
artikelpreise ist daher die Qualitätsgarantie 
und die verbesserte Markttransparenz, also 
lauter Dinge, die im Interesse der Verbraucher 
liegen. 

Wenn die Preisgrenzen nach unten mit einem 
größeren Marktanteil nicht eingehalten und 
die gebundenen oder empfohlenen Preise erheb
lich unterschritten werden, dann sind sie nicht 
mehr repräsentativ. In diesem Falle wird nach 
der Novelle bei eingetragenen Preisbindungen 
und bei empfohlenen Preisen die überprüfung 
für diese nicht mehr marktgerechten Preise 
erleichtert, was zu einer Senkung der Listen
preise, aber auch zu einer Löschung im Kar
tellregister führen kann. 

103. Sitzung NR XI. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)38 von 103

www.parlament.gv.at



Nationalrat XI. GP. - 103. Sitzung - 1 9. Juni 1 968 8207 

Dr. MU8Sil 
Bei unverbindlich empfohlenen Endver

braucherpreisen soll unter den gleichen Vor
aussetzungen der Handelsminister durch eine 
Verordnungsermächtigung die Untersagungs
möglichkeit auf höchstens zwei Jahre erhalten. 
Die Verlängerung derartiger Verordnungen ist 
möglich. 

Meine Damen und Herren ! Das ist der so 
oft diskutierte übergang vom Brutto- zum 
Nettopreissystem : Was sich ab Fabrikstor 
im Groß- und Einzelhandel ereignet, wird, 
wenn das Nettopreissystem eingeführt wird, 
eigenständig kalkuliert werden müssen. So 
werden sich marktgerechte Preise im Wett
bewerb einspielen. Wir nehmen aber an, daß 
schon der Androhungseffekt von Bruttopreis
verboten, den die Novelle bringt, dazu beitra
gen wird, die Bruttopreise, sofern sie nicht 
mehr marktgerecht sind, von selbst zu über
prüfen. 

Eines wird mit einem Nettopreissystem auf 
alle Fälle verhindert - Kollege Hofstetter hat 
dieses Problem auch angeschnitten - :  der 
Kampf um den größeren Marktanteil durch 
eine Erhöhung der Handelsrabatte. Meine 
Damen und Herren, wir sind ebenfalls der 
Meinung : Der Sinn der Konkurrenz kann es 
nur sein, preissenkend, zumindest preisstabili
sierend zu wirken. Die erwähnte Rabatt
konkurrenz, die Kollege Hofstetter angeführt 
hat, geht in die umgekehrte Richtung : sie 
wirkt verteuernd. Eine derartige Entwicklung 
soll durch das Nettopreissystem ausgeschaltet 
werden. 

Meine Damen und Herren ! Wir sind uns 
bei dieser Kartellgesetznovelle der Schwierig
keiten bewußt, die die Umstellung auf das 
Nettopreissystem vor allem für eine Reihe 
von kleineren Betrieben mit sich bringen wird. 
Diese Betriebe sind durch die bisherige Praxis 
an das selbständige Kalkulieren kaum mehr 
gewöhnt, sie beherrschen auch vielfach die 
komplizierten Kalkulationsvorgänge nicht ent
sprechend. Hier müssen die Fachorganisatio
nen, vor allem die Wirtschaftsförderungs
institute der Handelskammern, mit Schu
lungsmaßnahmen einsetzen. Vor allem wird 
die Wirtschaftspolitik darauf zu sehen haben, 
daß der Übergang zum Nettopreissystem wirk
lich nur dort vorgenommen wird, wo es wirt
schaftspolitisch unerläßlich ist. 

Ausgenommen vom Empfehlungsverbot 
- darauf hat Kollege Zeillinger hingewiesen -
sollen die Ketten-Großhändler werden. Das, 
Kollege Zeillinger, ist ein außerordentlich 
schwieriges und ein sehr umstrittenes Pro
blem. Alle beteiligten Kreise fühlen sich dis
kriminiert : die Industrie, weil sie überhaupt 
nicht empfehlen kann, der Handel, weil er 
nach dem Antrag des Justizausschusses keine 

Preiswerbung mit den Artikeln, für die ein 
solches Verbot erlassen worden ist, durch
führen kann, und er ist darüber hinaus dadurch 
diskriminiert, daß diese Ausnahme aus dem Ver
bot dann nicht gilt, wenn die Händler eigene 
Handelsmarken verwenden. Der Konsumenten
standpunkt geht dahin, daß mit dieser Aus
nahme aus der Bruttopreis-Verbotsverordnung 
ein erheblicher Teil des Marktanteiles erfaßt 
werden würde und daß dadurch der Effekt der 
Novelle irgendwie in Zweifel gezogen werden 
kann. 

Meine Damen und Herren ! Wir haben 
dieses Problem außerordentlich ernst genom
men und haben - auch im Justizausschuß und 
in den Zwischenbesprechungen - stundenlang 
über diese Frage diskutiert. Wir glauben , daß 
die Lösung, die jetzt als Kompromiß gefunden 
worden ist, noch die beste ist. 

Die Kettenorganisationen fürchten, daß ge
rade dort, wo das Nettopreissystem eingeführt 
wird, Großfilialunternehmungen starke Wer
bung mit Lockvogelpreisen betreiben werden 
und sie selbst daran gehindert sind. Hier 
muß die Entwicklung abgewartet werden. 
Die Werbepraktiken mit den Lockvogelange
boten machen uns überhaupt das größte 
Kopfzerbrechen. Wenn es uns gelänge, ein 
System zu erfinden, das es den Hausfrauen 
ermöglicht, in jedem Geschäft nur die Lock
vogelangebote zu kaufen, würde sich diese 
Werbemethode von selbst aufhören, weil die 
Händler ,dann nicht bei den anderen Artikeln 
das verdienen können, was sie bei den Lock
vogelangeboten verlieren. Leider ist ein solches 
System bis heute noch nicht erfunden worden. 

Auch der sogenannte Graue Markt wird beim 
übergang zum Nettopreissystem bei den betref
fenden Wal'ennur teilweise beseitigt werdenkön
nen. Durch das Nettopreissystem werden zwar 
die Listenprei8e, wird aber nicht die Rabatt
gewährung des Einzelhändlers an den Konsu
menten untersagt. Vor allem werden durch 
diese Novelle die üblen Werbetricks mit den 
sogenannten Mondpreisen, dem gleichzeitigen 
Anschreiben überhöhter Preise und entspre
chender Rabatte, nicht getroffen. Diese Metho
den werden vom seriösen Händler seit eh und je 
verurteilt. Hier müssen wir Wege suchen, um 
eine Abhilfe zu schaffen. Gegen diese Markt
auswüchse - man muß sie so bezeichnen -
kann das Gesetz gegen den unlauteren Wett
bewerb, vor allem aber das Rabattgesetz ein
gesetzt werden. Ich wundere mich immer, daß 
das Rabattgesetz (sich der sozialistischen Frak
tion zuwendend) von Ihrer Fraktion so stark 
bekämpft wird ; Sie haben damit de facto 
erreicht, daß es kaum zur Anwendung kommt. 
Obwohl die Straf tatbestände nach dem Rabatt
gesetz Offizialdelikte sind, findet sich kaum 
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ein Organ der Wirtschaftspolizei, der Preis
polizei, der Staatsanwaltschaft - oder wer 
immer -, das diese Dinge aufgreifen oder ver
folgen würde. 

Meine verehrten Kollegen von der sozialisti
schen Fraktion ! Das Rabattgesetz enthält in 
erster Linie ein Diskriminierungsverbot der 
einzelnen Kunden, also der Konsumenten. 
Die Kunden sollen gleich behandelt werden ; 
darum die Barzahlungsrabattbegrenzung mit 
3 Prozent. Wenn der Händler billiger verkaufen 
kann, soll er die Preise senken, aber nicht die 
Rabatte erhöhen. Das wäre für uns doppelt 
wichtig, weil dann die gesenkten Preise in 
die Preisindizes eingehen würden. Wir geben ja 
mit den Rabatten völlig verkehrte Preise in die 
Indizes ein. Die uns immer wieder vorgewor
fenen Preissteigerungsraten, meine verehrten 
Kollegen von der sozialistischen Partei, stim
men überhaupt nicht, wenn man das einkalku
liert. 

Meine Damen und Herren ! Es hat in der 
Monarchie einmal ein Sprichwort gegeben, das 
besagt hat, daß der Balkan östlich der Reisner
straße beginnt. Damals hat es diese Rabattie
rungen und diese Usancen in Österreich nicht 
gegeben, die sind erst seit dem zweiten Welt
krieg aufgekommen. Wenn man jetzt den Din
gen nachginge, müßte man sagen : Die Balkani
sierung beginnt wesentlich weiter westlich. 
Ich möchte mich nicht lokal festlegen, um nicht 
mit einzelnen Bundesländern in Konflikt zu 
kommen, aber jedenfalls nicht ostwärts der 
Reisnerstraße. 

Meine Damen und Herren ! Wir müssen 
also trachten - und dazu gehört das Rabatt
gesetz -, daß in Österreich so wie früher das 
seriöse Fixpreissystem eingehalten wird und 
daß wir von dem Rabattierungssystem möglichst 
weit wegkommen. Dazu gehört auch eine 
Aufklärung der Konsumenten. Es ist leider 
so - darauf kann nicht stark genug hingewie
sen werden -, daß viele Teile unserer Bevölke
rung durchaus D icht preisbewußt einkaufen, 
sondern ausgesprochen rabattbewußt. Auch 
das muß ausgeschaltet werden. 

Zum Schluß noch ein Wort zu den soge
nannten Submissionskartellen. Im Kartell
strafprozeß gegen den sogenannten Linzer 
Kreis von Bauunternehmungen ist in erster 
Instanz ein Freispruch erfolgt. Dagegen wurde 
Berufung erhoben. Ich möchte nicht in ein 
laufendes Strafverfahren eingreifen, möchte 
aber doch eines ganz kurz grundsätzlich fest
steHen : 

80 Prozent der Bauaufträge in Österreich 
werden direkt oder indirekt von der öffentli
chen Hand finanziert und damit auch vergeben. 
Das ist ein ausgesprochenes Nachfragemono
pol der öffentlichen Hand, der ein sehr stark 

aufgefächertes Angebot gegenübersteht. Das 
Bestreben nach einer Koordinierung des Ange
botes zum Ausgleich der Marktmacht auf der 
Nachfrageseite liegt daher irgendwie in der 
Natur der Sache. Es muß daher bei den Bemü
hungen um ein eigenes Vergabegesetz getrach
tet werden, eine marktgerechte Abgrenzung 
der zulässigen von der unzulässigen Zusammen
arbeit von Anbotstellern bei der Anbotser
stellung zu finden. Das wird eine schwere 
Aufgabe sein, aber ich glaube, wir müssen uns 
ihr unterziehen. 

Der Regierungsvorlage in der Form des 
Abänderungsantrages werden wir unsere Zu
stimmung geben. (Beifall bei der Ö V P.) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Zum 
Wort gemeldet hat sich der Herr Abgeordnete 
Dr. Staribacher. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Dr . Staribacher (SPÖ) : Herr 
Präsident ! Hohes Haus ! Der Herr Abgeordnete 
Mussil hat gerade ausgeführt, daß die Gedan
kengänge, die wir jetzt in diesem Gesetzentwurf 
finden, von der Österreichischen Volkspartei 
stammen und daß wir unsere Vorstellungen 
von der ÖVP abgeschrieben hätten. Ich möchte 
gerne wissen, Herr Abgeordneter Mussil, wo 
die Österreichische Volkspartei, ja selbst die 
Handelskammer, die Landwirtschaftskammer 
oder auch der ÖAAB jemals das Problem 
der Grauen-Markt-Preise aufgezeigt haben. 
Die Arbeiterkammer hat 1963 eine Studie 
herausgebracht, in der auf diese Tatsache 
hingewiesen wurde. Damals wurde auf Ihrer 
Seite aber gar nichts unternommen, um dieser 
Entwicklung Einhalt zu gebieten. Das war 
eine Studie. Unsere Argumente haben wir 
seit 15 Jahren vorgebracht. 

Heute zu sagen, der Balkan beginne nicht 
auf der Reisnerstraße, sondern schon am 
Bodensee, weil wir Zustände haben 
(Abg. Dr. Muss i l :  Um Gottes willen ! Das 
habe ich nicht gesagt ! - Heiterkeit.) " Weiter 
westlich", haben Sie gesagt ; gemeint haben 
Sie, daß diese Zustände in Österreich heute 
gang und gäbe sind. Dafür können Sie doch 
jetzt nicht die Bevölkerung schuldig werden 
lassen. Das ist doch eine Angelegenheit, 
die Sie in Ordnung bringen hätten müssen, 
nämlich als Handelskammer und als Inter
essenvertretung der Händler. Dadurch ist 
es zu dieser Entwicklung gekommen. 

Jetzt komme ich zum Rabattgesetz, zu dem 
Sie fragen : Meine Herren von der Sozialisti
schen Partei, warum unternehmen Sie denn 
nichts, daß dieses Gesetz angewendet wird 1 -
Ja, ist das Aufgabe einer Regierungspartei 
oder einer Oppositionspartei 1 Ist es nicht 
vielleicht Aufgabe der Bundesregierung, die 
dasdurchzuführenhat, die Gesetzeanzuwenden � 
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(Abg. Dr. Mussi l :  Unter Minister Broda weil Sie nämlich, wenn die Regierungsvorlage 
hat es angefangen, daß die Anwendung nicht Gesetz geworden wäre, überhaupt keine Chance 
st�tgefunden hat !) Aber das stimmt ja gar gehabt hätten, unsere Gedankengänge - so 
lUcht ! Sie können sich noch so bemühen, behaupte ich - zu verwirklichen ! Seien Sie 
Herr Abgeordneter Dr. Mussil, dem }'1inister mir nicht böse : Bei aller Hochachtung vor 
Broda die Schuld in die Schuhe zu schieben, Koren - ich werde noch darauf zurück
es wird Ihnen nicht gelingen ! kommen -, das hat nicht er erfunden gehabt. 

Angefangen hat es mit dem Problem (Abg. Dr . MU8 8 i l :  Wer denn sonst ?) Das 
das ich in diesem Hause in meiner Jungfernred� können wir Ihnen nachweisen ! Sie kennen 
aufgezeigt habe - das ist jetzt schon etliche I das !?allZ genau. Sie haben ja unsere Schreiben 
Jahre her - und das vor allem die Arbeiter- gekrIegt, unsere Schreiben, die die Arbeiter
kammer und der Gewerkschaftsbund schon kammer und der Gewerkschaftsbund an den 
immer aufgezeigt haben, daß unsere Händler Koren, an Sie, an die Bundesregierung und 
das italienische "Patschensystem" eingeführt s� we�ter geschickt hab�n. Und darin haben 
haben. Man sieht da irgendv.'elche Patschen SIe dIese �orderung SeIt eh und je ! (Abg. 
um 3000 Lire - diesen Preis verlangt der Dr: M u

.
s s t l :  Das w�r vor sechs Wochen !) 

Händler -, um 1000 Lire kriegt man sie, NP.I�, neI�., das war mcht vor sechs Wochen, 
und man glaubt,  ma,n ist wei ß Gott ,yif� gut ��s 1st seIt Jahren u�ser�. Forderung gewesen. 
dran ; dann geht man um die Ecke und sieht Sie brauchen nur beIm OAAB nachzufragen, 
sie in einem Geschäft um 800 Lire. Dieses was auf dem Bundeskongreß des Gewerkschafts
System der "Mondpreise" wurde von der b�lllde.s beschlossen worden ist . Dort finden 
Handelskammer toleriert ! ( W  iderspruch des SIe dIese Forderungen. Da kann von sechs 
Abg. Dr. Mussi l.) Jawohl, das wurde tole- Wochen keine Rede sein ! Schmücken Sie 
riert ! (Abg. Dr . .Jlussil : Das haben wir sich nicht mit fremden Federn ! Es wird sich 
ständig verlangt, auch unter 111 inister Broda !) ol�nehin er.st h�rausstellen, ob das für Ihre Mit
Sie haben gar nichts verlangt, Herr General- glIeder, die SIe zu vertreten haben, günstig 
sekretär ! Sie haben nur immer wieder gesagt, sein wir�. �ir glaub�n es ja nicht. Aber Sie 
Sie könnten die Unschuldigen nicht schützen haben . SICh Jetzt endlIch dazu durchgerungen, 
vor den Schuldigen, die Sie auch nicht gerne da ß dlC��r Zustand a?geä�dert werden muß,  
haben wollen ; aber dieser Zustand muß bleiben ! und daruber kann es Ja kemen Zweifel geben. 

Wir haben daher - und das muß man fest- Wie ist die Situation überall in der westlichen 
halten _ ein anderes System gewünscht . vyelt � Sie sagen : Wir wollen keinen Poli
Wir können sagen, daß wir j etzt endlich zIstenstaat haben, wir sollen also den Wett
dieses andere System erreicht haben. Aber bewerb fördern ! - Einverstanden. Sie machen 
Herr Generalsekretär Dr. Mussil, geben Si� es .. unzulä�glic�. Nach der Regierungsvorlage 
sich kein.e Mühe : Sie werden nirgends nach- ware es . Ja 

.. 
uberha�pt unmöglich gewesen. 

weisen �önne?, daß das. von Ih�en verlangt Denn .. WIe . h��te�. SIe de.llll fest?estellt, was 
worden 1st. SIe werden me nachweIsen können "betrachthch uberschntten ISt ? (Abg. 

daß die Regierungsvorlage dem, was wi; D�. M uss i l : Zwischen den Begriffen "über
verlangt haben, entsprochen hätte. (Zwischen- w�egend" und "beträchtlich", "gräßer" und "er
r�f des Abg. Dr. Mussi l .) Daß wir j etzt heblich",  u:ie .man das fe�tstellt, sind wirklich 
diesem Entwurf zustimmen können, liegt nur quantttatwe Unterschtede !) 
eben daran, daß eine wesentliche Änderung Herr Generalsekretär ! In der Regierungs-
vorgen.ommen wurde, yo!lage stand das Wort "überwiegend".  

Sie sagen : Die "Arbeiter-Zeitung" hätte "Üb3rwiegend" ist aber eindeutig mindestens 
berichtet, im Justizausschuß wäre niemand 5 1 Prozent : Denn was nicht mehr als die 
mit dieser Regierungsvorlage zufrieden ge- Hälfte ist, ist nicht "überwiegend".  Daran 
wesen. Daß das eine einwandfreie Bericht- gibt es gar keinen Zweifel ! Damit wäre die 
erstattung ist, wissen alle Leute, die im Justiz- Regierungsvorlage für den Handelsminister 
ausschuß gewesen sind. Das wissen alle Leute ! unanwendbar gewesen. Deshalb hat der Herr 
Erlassen Sie es mir, zu zitieren, was Sie dazu Handelsminister auch erklärt, er könne damit 
gesagt haben. Erlassen Sie mir das ! nichts anfangen. Der Herr Justizminister 

Es ist gar keine Frage, . . . (Abg. Dr. Mus- hat es leider nur so übernommen ; daher ist 
s i l : Ich habe lediglich gesagt, daß das eine es so in die Regierungsvorlage hineingekommen. 
Formulierungsfrage ist !) Das ist doch keine Unserer Meinung nach wäre nicht zu judizieren 
Formulierungsfrage, Herr Generalsekretär gewesen, das heißt, Sie hätten keine Verord
Dr. Mussil und meine Herren von der Öster- nung gemacht. 
reichischen Volkspartei, sondern das ist ein 
ganz anderes System, das jetzt zur Anwendung 
kommt und zur Anwendung kommen muß, 

Was hat die Arbeiterkammer vorgeschlagen � 
Wir haben zu dem ersten Entwurf des Herrn 
Justizministers eine 14 Seiten lange Stellung-
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nahme abgegeben ; ich will sie nicht vorlesen, 
ich will Sie nicht aufhalten. Darin haben 
wir verlangt, daß der Herr Justizminister 
so lieb sein möge, das zu tun, was üblich 
war, insbesondere bei der 4. Kartellgesetz
novelle, wo ich bei den Beratungen selbst 
dabei war ; ich möchte das ausdrücklich fest
halten. Stundenlang haben wir in den Amts
räumen des damaligen Herrn Justizministers 
Dr. Broda diese Probleme diskutiert. Ent
sprechende Anregungen sind gekommen. 

Das ist nicht aufgegriffen worden. Da 
ist eine Regierungsvorlage gekommen, und 
diese Regierungsvorlage hat leider nicht ent
sprochen. Sie hat dem Prinzip, das heute 
in der westlichen Welt angewendet wird, 
nicht Rechnung getragen. Ich darf Ihnen hier 
einige Beispiele sagen. Sie sagen : In der 
EWG gibt es keine eigene Auffassung, keine 
einheitliche Auffassung zu diesem Problem. 
Ich darf Ihnen aber zum Beispiel vorlesen, 
was zu diesen Punkten die EWG in der Durch
führungsverordnung zu den Artikeln 85 und 
86 des EWG-Vertrages sagt : 

, ,Lassen in einem Wirtschaftszweig 
Umstände vermuten, daß der Wettbewerb 
eingeschlänkt oder verfälscht ist, so kann 
die Kommission beschließen, eine allgemeine 
Untersuchung dieses Wirtschaftszweiges ein
zuleiten rind im Rahmen dieser Untersuchung 
von den diesem Wirtschaftszweig angehörigen 
Unternehmen die Auskünfte verlangen, die 
zur Verwirklichung der in Artikel 85 und 86 
des Vertrages niedergelegten Grundsätze und 
zur Erfüllung der der Kommission übertra
genen Aufgaben erforderlich sind. 

Die Kommission kann insbesondere von 
allen Unternehmen und Gruppen von Unter
nehmen des betroffenen Wirtschaftszweiges 
verlangen, ihr sämtliche Vereinbarungen, Be
schlüsse und aufeinander abgestimmte Ver
haltensweisen mitzuteilen, die . . .  von der 
Anmeldepflicht befreit sind. Leitet die Kom
mission die . . .  Untersuchung ein, so verlangt 
sie gleichfalls von den Unternehmen und 
Gruppen von Unternehmen, deren Größe 
zu der Vermutung Anlaß gibt, daß sie eine 
beherrschende Stellung auf dem Gemein
samen Markt oder auf einem wesentlichen 
Teil desselben innehaben, der Kommission, 
die sich auf die Struktur der Unternehmen und 
ihr Verhalten beziehenden Faktoren anzu
geben, die erforderlich sind, um sie im Hin
blick auf Artikel 86 des Vertrages zu beur
teilen. " 

Sie sehen also, daß die Kommission zur 
Durchführung der Artikel 85 und 86 sehr 
weitgehende Vollmachten hat und diese Voll
machten auch aufgreifen wird. Warum � 
In Deutschland stellt sich nämlich heraus, 

daß das deutsche Bundeskartellamt feststellen 
muß, daß auch dort die zunehmenden Wett
bewerbsbeschränkungen immer stärkeren Ein
fluß ausüben. 

Im Jahre 1958 hat es zum Beispiel 949 Unter
nehmer gegeben, die 1 69 Verkaufseinheiten 
preisgebunden gehabt haben. Jetzt gibt es 
976-also um zirka 30 mehr-mit 175.000 Preis
bindungen. Was die Preisempfehlungen be
trifft, die sozusagen nicht wie bei uns größten
teils dmch diese neue Bestimmung vom Han
deIsministerium erfaßt werden sollen, so hat 
es 1960 1 20 Unternehmer mit 6900 Preis
empfehlungen gegeben, jetzt gibt es schon 
1365 mit 141 .000 Preisempfehlungen. Die 
Preisempfehlungen nehmen immer mehr über
hand. Das heißt, in Deutschland sind sich das 
Bundeskartellamt und Dr. Günther - der 
Ihnen sicher ein Begriff ist - sehr bewLßt 
und klar, daß hier etwas gemacht werden muß. 
Die deutschen Konsumenten und die Gewerk
schaften hoffen, daß mit Hilfe der Durch
führungsverordnung, die ich gerade zitiert 
habe, entsprechende Maßnahmen ergriffen 
werden, denn diese sind zweifellos unerläßlich. 

Bei uns ist ein anderer Weg gegangen 
worden. Sie wissen, wir mußten Ihnen ja alles 
stückweise abringen. Es war ja leider nicht 
so, wie Sie es jetzt darstellen wollen, daß alles 
das, was j etzt da ist, Ihre Gedankengänge 
waren. (Zwischenruf des Abg. Dr. M ussi l.) 
Ja, vielleicht im stillen Kämmerlein, aber Sie 
haben es niemandem verraten. Wir mußten 
Stück für Stück aus Ihrer Phalanx heraus
brechen, um zu einem einigermaßen erträg
lichen Kartellgesetz zu kommen. 

Als also diese Preisbindung eingeführt wur
de, hat es bei uns nicht Hunderte und nicht 
Tausende gegeben, von denen man ja gewußt 
hat, daß sie existieren. Ich will auch keine 
Firma nennen, aber ich will die Branchen 
sagen. Es sind ja in einer Branche meistens 
nur ein oder zwei Firmen, wie zum Beispiel die 
Glühlampen-Erzeugung, die Kamera-Erzeu
gung, die Erzeugung von Radio- und Fern
sehapparaten, dann ist eine Firma darunter, 
die Bett- und Tischwäsche erzeugt, eine mit 
Klopapier, eine mit Rasierapparaten, eine mit 
Taschentüchern und eine Autofirma. Dann 
sind die Preisbindungen in Österreich schon zu 
Ende, weil man sich auf die Preisempfehlungen 
verlegt hat und weil man mit Hilfe der 
Preisempfehlungen die Preispolitik und die 
Wettbewerbspolitik gemacht hat. 

Hinsichtlich der Preisbindungen, die gelegent
lich unterschritten werden, und zwar von einem 
beträchtlichen Anteil - nur wäre es furchtbar 
schwer gewesen, zu j udizieren -, haben wir 
feststellen müssen, daß bei den preisgebundenen 
Waren die Preisbindungen gar nicht so stark 
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sind wie bei den Preisempfehlunge!l!t. wo geletz
lieh keine Möglichkeit ist. Wenn sm heute zum 
Beispiel Ski kaufen wollen, wenn Sie heute 
Spielzeug kaufen wollen . . .  (Abg. S t a u din
ger:  Das ist klar !) Das ist gar nicht so klar ! 
Es ist interessant, daß die Preisbindung - also 
dort, wo eine kartellmäßige Bindung vorhanden 
ist und sogar Strafen verhängt werden kön
nen - "unterfahren" wird, während die Preis
empfehlungen halten. Obwohl natürlich - neh
men Sie Ski, nehmen Sie Spielzeug her, neh
men Sie Autos her -, wenn versucht wird, 
Autos billiger zu bekommen, das ungleich 
schwieriger ist als bei einem Fernsehapparat 
oder einem Radioapparat. 

Es ist daher notwendig, daß wir gegen diese 
Preisempfehlungen etwas unternehmen. Wir 
glauben, daß das jetzt der Herr Handelsminister 
durchführen wird. Sie werden sicher entspre
chende Anträge von der Arbeiterkammer und 
vom Gewerkschaftsbund erhalten. Wir hoffen, 
daß diesem Zustand wirklich ein Ende gesetzt 
wird, der, wie ich vom Herrn Abgeordneten 
Mussil höre, mit Balkanmethoden verglichen 
wird und von dem gesagt wird, daß er aufhören 
muß. Wir hoffen, daß Sie das jetzt wirklich 
durchführen werden. (Abg. Dr. M u ssil : 
Im Zusammenhang mit dem Rabattgesetz habe 
ich das erwähnt !) Sehr erfreulich ! Wenn diese 
Preisempfehlungen ver boten sind, dann kann 
dieses Rabattgesetz nämlich gar nicht wirken. 
(Abg. Dr. M u ssil : Das ist ein falscher Irrtum ! 
- Abg. Ko nir : Was ist ein falscher Irrtum ?) 
Nein, das ist kein falscher Irrtum. Natürlich 
kann der Betreffende draußen anschreiben. 
Der Fernsehapparat - den Fernsehapparat 
darf ich ja nicht nehmen, weil der preisgebun
den ist. Ich darf also nur eine Preisempfehlung 
nehmen, also zum Beispiel das Waschmittel. 
Das Waschmittel kostet 20 S. Wenn sich heraus
stellt, daß dieses Waschmittel überall 10 S 
kostet, dann kann er nicht sagen : Bei mir 
bekommst du es um 20 S, und dann gebe 
ich dir 30 Prozent Rabatt. Denn das überzieht 
sofort jeder Konsument. Das ist also voll
kommen hoffnungslos. 

Was wir, wie ich glaube, dringendst brauchen, 
ist, daß die Bundeskammer und die ÖVP - in 
dem Fall sind sie zwar nicht identisch, aber 
leider wird meistens das ausgeführt, das hat 
sich ja jetzt auch wieder bei Gesetzentwürfen 
gezeigt, was die Bundeskammer hier vorge
schlagen hat - endlich eine andere Preispoli
tik machen, und zwar auch im Hinblick auf 
die modernen Erkenntnisse, die die National
ökonomie jetzt aufzuweisen hat. Ich will 
jetzt nicht auf Schiller verweisen, denn sonst 
sagen Sie gleich : Natürlich, ein Sozi 
in Deutschland, der wird hier sofort zitiert 
( Abg. Dr. Mus  8 il : Der ist viel besser als Sie !), 

sondern ich will hier auf Kantzenbach, einen 
Professor der Frankfurter Universität ver
weisen, der herauskristallisiert hat, daß die 
dynamische Funktion, die Schumpeter noch 
dem Unternehmer gegeben hat, leider nicht 
eintritt, daß es im Gegenteil heute die Markt
form ist, die entscheidend auf die Konkurrenz. 
verhältnisse Einfluß nimmt. Bei dieser Markt
form wird die 80 gewünschte und von allen 
erstrebte absolute Konkurrenz jetzt mit "Schlaf. 
mützenkonkurrenz" bezeichnet, weil man sagt : 
Da tut einer dem anderen in Wirklichkeit gar 
nichts, wenn sich scheinbar, wie in den Lehr
büchern steht, jeder konkurrenziert ; da pas
siert nichts. Die wirkliche Konkurrenz tritt 
dort ein, wo diese oligopole Marktsituation 
gefunden wird, wo die großen Firmen sich unter
einander Konkurrenz machen, wo es auf den 
Vorsprung ankommt, den einer erreichen will, 
und wo ihm der andere sofort nachfolgen muß, 
um auf dem Markt zu bleiben. 

Aber diese Marktform und diese Konkurren
zierung hat auch zu Erscheinungen geführt 
- und darauf mache ich Sie aufmerksam, 
meine Herren von der Österreichischen V olks
partei und von der Handelskammer, da müssen 
wir schauen, daß wir es in den Griff bekommen ; 
insbesondere Sie, denn Sie sind der Interessen
vertreter dieser Gruppe -, das hat dazu ge
führt, daß hier eine kartellmäßige Absprache, 
eine Preisempfehlung, eine sogenannte un
verbindliche Preisempfehlung das erst ermög
licht. Denn wie geht das in Wirklichkeit vor 
sich 1 Statt der wirklichen Konkurrenz im 
Preis kommt es zu einer Wettbewerbsverlage
rung auf die Reklame. 

Nichts gegen die Reklame. Es ist ganz selbst
verständlich, beim Marketing muß es Reklame 
geben. Aber was heute auf diesem Sektor 
getrieben wird, daß man in das Waschpulver 
Stäbchen hineingibt und dann dem Konsu
menten sagt . . .  (Zwischenrufdes Abg. Dr. M U8-
sil.) Darauf komme ich noch einmal zUlück. 
Ich werde Sie auch noch zitieren, Herr General
sekretär. Daß man beim Benzin, anstatt den 
Preis zu senken, ganz einfach an den Spieltrieb 
der Menschen appelliert und sagt : Du kannst 
gewinnen !,  das ist eine Entwicklung, die uns 
auch wieder in Situationen führen wird, die 
Sie gerade vorher angeprangert haben und von 
denen wir glauben, daß das nicht richtig ist und 
daß wir daher Abhilfe schaffen müssen. 

Um bei dem Beispiel Waschmittel zu blei
ben. Sie wissen ja ganz genau, was die Firmen 
gemacht haben. Sie haben den Begriff "Fa
milienpaket" geschaffen, dann haben sie den 
Begriff "Familienpaket" immer wieder belassen, 
aber die Familie muß ununterbrochen zusam
mengeschrumpft sein, weil sie ununterbrochen 
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weniger Waschmittel in dieses Familienpaket 
hineingegeben haben. (Zwischenruf des Abg. 
Dr. Muss il .) Und jetzt sagen Sie mir bloß, 
diese Verordnung sei auch auf Ihre Initiative 
hin erstanden. (Abg. Weikh art: Da8 
traut er sich nicht zu sagen !) Herr General
sekretär, wenn wir stundenlang, tagelang, 
wochenlang mit Ihnen gerauft haben, bis Sie 
sich endlich durchgerungen und gesagt haben : 
Jetzt werden wir diesen Antrag beim Handels
minister doch stellen, obwohl wir die größten 
Schwierigkeiten haben !,  können Sie mir beim 
besten Willen nicht sagen, daß Sie die Initiative 
ergriffen haben. (Abg. Dr. Muss i l .· Sie wollten 
ja etwas ganz andere8 8agen . . . !) Nein, nein, Herr 
Generalsekretär, Sie wollten das bis zum letzten 
Moment nicht. Wir konnten Ihnen aber dann 
beweisen, daß es unseriös ist,unseriös bis dahin
aus . Wenn man den Inhalt der Familienpackung 
von 200 Liter auf 135 Liter Laugeninhalt 
senkt und wenn man dann großzügig sagt, 
wir haben dafür den Preis gesenkt, nämlich 
von 13,72 S Fabriksabgabepreis auf 1 2,40 S 
- von 1 966 auf 1 967 ist das geschehen, noch 
sehr jungen Datums -, und wenn man sich 
dann den Literpreis ausrechnet, der von 6,86 S 
auf 9,90 S gestiegen ist, dann ist das ein be
wußtes Hineinlegen der Konsumenten. (Abg. 
Dr. Gorbach : Da8 ist Sunil !) Nein, das war 
nicht Sunil. Nur keine falsche Reklame für 
Firmen ! Ich werde mich hüten, die Firmen zu 
nennen, sonst komme ich in Schwierigkeiten 
mit Kollegen Mussil. Dieses Prinzip kennt er 
sehr genau, und deshalb wurde jetzt versucht, 
die Verpackungsgrößen einigermaßen zu sor
tieren, und ich glaube, damit werden wir auch 
einen Erfolg erzielen können. 

"Veil Sie sich gerade über die Bericht
erstattung der SPÖ in der "Arbeiter-Zeitung" 
beschwert haben, möchte ich folgendes sagen : 
Was der Herr Abgeordnete Hauser im ÖVP
Pressedienst am 1 1 .  Juni 1 968 veröffentlicht 
hat, dafür ist er auch den Beweis schuldig 
geblieben. Er kann ihn nämlich gar nicht 
erbringen. Dort heißt es : "Die Zustimmung 
der sozialistischen Abgeordneten zu einem der 
wesentlichsten Punkte des ÖVP-Wirtschafts
konzeptes - der Kartellgesetznovelle 1 968 -
zeigt, daß die SPÖ endHch die Qualität des 
Koren-Planes erkannt hat." Das ist meiner 
Meinung nach genau das Gegenteil von dem, 
was wir im Justizausschuß, wo er Vorsitzender 
war, schlüssig bewiesen haben. Denn der Herr 
Abgeordnete Hauser weiß ganz genau, daß der 
Herr Staatssekretär Koren in seinem ersten 
Bericht - ich werde ihn immer wieder zitie
ren - zuerst Vorschläge auf dem Sektor des 
Wettbewerbes gemacht hat. Er ist bekanntlich 
mit diesen Vorschlägen nicht durchgedrungen. 
Denn er spricht davon, daß man handels
politische Maßnahmen setzen sollte, daß man 

die Zölle senken sollte. Ich brauche nicht zu 
sagen, was die österreichische Bundesregie
rung diesem Haus bezüglich der Erhöhung der 
Umsatz-Ausgleich-Steuer von 8,25 auf 13 Pro. 
zent vorgelegt hat . Auch die sonstigen Er. 
höhungen waren genau konträr dem Bericht 
des Koren-Planes. (Abg. Dr. Mussi l :  Er hat 
Spielgleichheit hergestellt !) 

Dann kommen die Probleme der Kontin
gente, wozu er meint ; Jetzt haben wir gerade 
mit Ach und Krach verhindern können, daß die 
Kontingente nicht wieder eingeführt werden. 
Beim Kalbßeisch wäre es für den Fremden
verkehr eine Katastrophe gewesen, wenn diese 
Wünsche durchgedrungen wären ; wir konnten 
das verhindern. Ich muß sagen ; es ist uns 
von der Arbeiterkammer und vom Gewerk
schaftsbund geglückt, wir haben sogar zu 
unserer größten Verwunderung die Handels
kammer dafür gewinnen können. Der Herr 
Generalsekretär wird zwar dann wieder sagen : 
Das haben wir ja schon immer verlangt ! 
Er wird uns aber auch hier den Beweis dafür 
schuldig bleiben. 

Man kann sagen, daß hier im Koren-Bericht 
etwas ganz anderes steht als im Koren-Plan. 
( Widerspruch bei der () V P.) Also bitte : sehr 
weitgehend. Hier steht auch : Förderung des 
Wettbewerbes, also genau das, was in die 
Regierungsvorlage hineingekommen ist und 
wo letzten Endes Sie, meine Herren von der 
ÖsteITeichischen Volkspartei, durch Ihre Ab
änderungsanträge dokumentiert haben, daß es 
schlecht gewesen ist und daß wir jetzt etwas 
Besseres gemacht haben. Wenn die Bestim
mungen, die der Regierungsvorlage und dem 
Koren-Plan entsprochen haben, Gesetz gewor
den wären, dann hätte der Herr Handelsminister 
nichts anfangen können, gar nichts anfangen 
können. (Abg. Dr. Hauser :  Das ist ein Irr
tum !) Das ist gar kein Irrtum. Sonst hätten 
Sie es ja nicht ändern müssen. (Abg. Dr. Mus· 
s i l :  Das ist Ihre Meinung !) Das ist nicht meine 
Meinung, das ist das Ergebnis unserer Beratun
gen, meine Damen und Herren von der 
Österreichischen Volkspartei. 

Versuchen Sie jetzt nicht, etwas zu beschöni
gen, was Sie nicht beschönigen können. Eine 
schlechte Regierungsvorlage kann man nur 
verteidigen, wenn man sagt : Die Regierung hat 
einen Willen, ein Ziel gehabt, es wäre aber 
nicht zu erreichen gewesen. Jetzt haben wir 
etwas Besseres daraus gemacht, und das 
ist der Grund, warum wir zustimmen können [ 
Nicht, wie der Herr Abgeordnete Hauser meint, 
weil sich jetzt "die SPÖ unter der Führung ihres 
Vorsitzenden Kreisky in einem Zwiespalt" be
findet, weil angesichts der wirtschaftlichen 
Situation nötige und zudem als richtig erkannte 
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Maßnahmen nur deshalb von der SPÖ abge
lehnt werden, weil sie vom ÖVP-Minister 
Koren ausgearbeitet und vorgeschlagen wur
den. 

Wir werden uns jeden Vorschlag, den der 
Herr Minister Koren machen wird, sehr genau 
anschauen, wir werden jeden Vorschlag, der 
von der Österreichischen Volkspartei respektive 
von der Bundesregierung kommt, sehr genau 
anschauen. Wir werden rücksichtslos aufzeigen, 
daß Sie, die Bundesregierung, in Wirklichkeit 
momentan nicht imstande waren - das 
Kartellgesetz beweist es -, einen Vorschlag 
zu bringen, der dem Ziel, das sich das Gesetz 
stellen müßte, entspricht. Das ist eindeutig 
durch die Abänderungsanträge erwiesen. Wir 
hoffen daher, daß wir imstande sein werden, 
auch die anderen Vorschläge, die von der Bun
desregierung kommen, zu verbessern. 

Ich weiß, es fragen viele unserer Mitglieder, 
unserer Wähler, ob das eine richtige Politik 
ist, ob es nicht vielleicht besser wäre, alle 
diese schlechten Gesetze, die die Österreichische 
Volkspartei macht, zu belassen. Wenn sie 
mit uns verhandelt und nicht nachgibt, müssen 
wir dann ja dagegen stimmen. Es wäre dem
nach also viel gescheiter gewesen, dieses 
schlechte Kartellgesetz hier machen zu lassen, 
um dann zu beweisen, daß sich die Österreichi
sehe Volkspartei selbst ad absurdum führt, 
wie sie es schon einige Male gemacht hat, wenn 
sie Gesetze beschlossen und sie gleich wieder 
aufgehoben hat, bevor sie noch in Kraft getre
ten sind. Das ist ein Novum, Herr Bundes
kanzler Dr. Gorbach, das ist in Ihrer Regie
rung nie vorgekommen. Das ist einmalig, 
daß ein Gesetz aufgehoben wurde, bevor es noch 
Gesetz war. (Zwischenrufe bei der Ö V P.) 
Wann � Welches � Zählen Sie mir ein einziges 
auf! Seien Sie vorsichtig, Sie können mir keines 
sagen, aber ich kann Ihnen eines sagen, zum 
Beispiel das Versicherungssteuergesetz. 

Wir wissen, daß die Volkspartei-Regierung 
leider nicht imstande ist, die Interessen 
wahrzunehmen, das heißt, Ihre Interessen 
schon, aber nicht die der österreichisehen 
Bevölkerung, insbesondere nicht die der Kon
sumenten. Wir müssen uns daher jedes Gesetz 
sehr genau anschauen. 

Wenn wir dem vorliegenden Gesetz zustim
men, so nicht deshalb, weil Koren seinen Plan 
verwirklicht hat - er hat ihn nicht verwirk
licht, er hat ihn zuerst verwässert ; was in 
seinem grünen Hefter! herausgekommen ist, 
hätte zwar Hoffnungen erweckt, aber sie sind 
nicht eingetreten, weil Sie es eben ändern 
mußten -, sondern weil wir verbessern konn
und weil wir jetzt ein wirklich zweckmäßiges 
Gesetz schaffen konnten. 

Damit ist aber nicht gesagt, daß die Forde
rungen, die der Arbeiterkammertag und der 
Gewerkschaftsbund erhoben haben, hundert
prozentig erfüllt werden. Das wurde schon 
von meinem Kollegen Hofstetter eindeutig 
festgestellt, und wir erwarten das schon gar 
nicht von einer ÖVP-Regierung. Vielleicht 
würde auch jede andere Regierung sagen : 
Das ist ein Interessenstandpunkt, und wir 
müssen die Interessen abwägen. 

Aber eines haben wir allerdings erwartet : 
daß die Österreichische Volkspartei, wenn sie 
sich ein Konzept, einen Plan setzt, dann die 
Regierungsvorlagen bringt, die diesem Plan 
entsprechen, und diese nicht so schlecht 
sind, daß in Wirklichkeit von dem alten Gesetz 
nur der Titel und Eingang unverändert bleiben 
und alles andere abgeändert wird - wenn man 
ganz kraß nach den Worten des Kollegen Zeil
linger redet. (Beifall bei der SPÖ. - Abg. 
Staudinger : Durch Ihre Ausführungen wurde 
kein Beweis erbracht !) 

Aber Herr Kollege ! Sie brauchen 
gar nicht meine Ausführungen anzuhören, 
lesen Sie nur den Bericht des Herrn Bericht
erstatters. In der "Arbeiter-Zeitung" haben 
Sie genau die Stimmung des Justizausschusses 
gehabt, und es bleibt Ihnen unbenommen, die 
Differenzierung zu sagen . (Abg. Dr. M ussil .· 
Sie wissen ganz genau, daß der Inhalt genau der 
gleiche ist und mit dem Koren-Plan überein
stimmt ! Es wurden nur Formulierungen abge
ändert !) Herr Generalsekretär ! Wir haben 
schon einmal über den Koren-Bericht gestrit
ten, als Sie sagten, daß schon alles das darinnen 
gestanden wäre, was im SPÖ-Konzept schon 
viel länger war. Ich will gar nicht immer 
streiten ! Es ist richtig, daß Wissenschaftler 
und auch Arbeiten von unserer Seite zu dem
selben Ergebnis kommen können. Es steht auf 
alle Fälle fest, daß der Bericht, den der Staats
sekretär Koren gegeben hat, umfangreicher und 
in sich geschlossener war. Der nun vorliegende 
Plan - manche Leute sagen : es ist überhaupt 
nur mehr eine Überschriften sammlung ; so 
kraß würde ich damit nicht ins Gericht gehen
bringt aber zweifelsohne nur mehr Vorschläge, 
wie jetzt beim Kartellgesetz klar zu beweisen 
ist. Sie haben in die Regierungsvorlage genau 
das hineingenommen, was der Koren-Plan 
vorschlägt (Zwischenruf des Abg. Dr. Mussil) ,  
und Sie haben selbst z u  erkennen gegeben, 
daß das ein unzulängliches Gesetz ist und Sie 
es daher ändern mußten. Wir wollen jetzt nur 
hoffen, daß der Herr Handelsminister auch 
verwirklicht, was ihm diese Gesetzesermächti
gung ermöglicht, und diese Zustände, die Sie 
als "Balkan vom Bodensee an" bezeichnet 
haben, in Österreich endgültig beseitigt. (Abg. 
Dr. M u88i l .· Habe ich nicht ! - Beifall bei der 
SPÖ.j 

103. Sitzung NR XI. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 45 von 103

www.parlament.gv.at



8214 Nationalrat XI. GP. - 1 03. Sitzung - 19. Juni 1968 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner: Zum Wort 
ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist 
geschlossen. Der Herr Berichterstatter ver
zichtet auf ein Schlußwort. - Wir stimmen ab. 

Bei der A bs t immung wird der Gesetzentwurf 
in der Fassung des AUsschußberichtes in zweiter 
und dritter Lesung e ins t immig zum Beschluß 
erhoben. 

2. Punkt : Bericht des Justizausschusses über 
die Regierungsvorlage (628 der Beilagen) : 
Europäisches übereinkommen über die Rechts

hilfe in Strafsachen (913 der Beilagen) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Wir kom
men zum 2. Punkt der Tagesordnung : Europä
isches Übareinkommen über die Rechtshilfe 
in Strafsachen. 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Dr. 
Geischläger. Ich bitte ihn um seinen Bericht. 

Berichterstatter Dr. Geischläger: Herr Prä
sident ! Hohes Haus ! Der Rechtshilfeverkehr 
in Strafsachen wurde zwischen den Mitglied
staaten des Europarates bisher teils auf der 
Grundlage bilateraler zwischenstaatlicher Ver
einbarungen, teils auf der Grundlage der tat
sächlichen Gegenseitigkeit durchgeführt. Durch 
das vorliegende Europäische Übereinkommen 
über die Rechtshilfe in Strafsachen wird der 
Rechtshilfeverkehr im europäischen Bereich 
erstmalig auf eine multilaterale Basis gestellt. 

Das Übereinkommen wird zu einer Verein
fachung des Rechtshilfeverkehrs in Strafsachen 
vor allem deshalb beitragen, weil der heute 
vielfach noch einzuhaltende diplomatische Weg 
durch den einfacheren Geschäftsweg zwischen 
den beiderseitigen Justizministerien ersetzt 
wurde und weil im übrigen für einen erheblichen 
Teil der Rechtshilfeersuchen der unmittelbare 
Geschäftsverkehr zwischen den beteiligten 
JustizbJhörden der in Betracht kommenden 
Staaten vorgesehen wurde. 

daher nur mit Genehmigung des Nationalrates 
gemäß Artikel 50 Bundes-Verfassungsgesetz 
abgeschlossen werden. 

Dem Übereinkommen sind Vorbehalte und 
Erklärungen der Republik Österreich ange
schlossen. 

Der Justizausschuß hat die gegenständliche 
Regierungsvorlage in seinen Sitzungen am 
8. März und 5. Juni 1968 in Beratung gezogen. 
In der Debatte ergriffen außer dem Bericht
erstatter einige weitere Abgeordnete sowie 
der Bundesminister für Justiz Dr. Klecatsky 
das Wort. Im Zuge seiner Beratungen sah 
sich der Ausschuß veranlaßt, im Text der Re
gierungsvorlage zahlreiche Druckfehlerbe
richtigungen vorzunehmen. 

Abschließend hat der Ausschuß einstimmig 
den Beschluß gefaßt, dem Nationalrat die 
Genehmigung dieses Übereinkommens unter 
Berücksichtigung der beigedruckten Druck
fehlerberichtigungen zu empfehlen. 

Der Justizausschuß ist der Meinung, daß in 
diesem Falle die Erlassung eines Bundesge
setzes - im Sinne des Artikels 50 Abs. 2 
Bundes-Verfassungsgesetz in der geltenden 
Fassung - zur überführung dieses Vertrags
inhaltes in die innerstaatliche Rechtsordnung 
nicht notwendig ist. 

Ich stelle sohin namens des Justizaus
schusses den A n t r a g, der Nationalrat wolle 
dem Europäischen Übereinkommen über die 
Rechtshilfe in Strafsachen samt Vorbehalte 
und Erklärungen der Republik Österreich 
(628 der Beilagen) mit den dem schriftlichen 
Ausschußbericht angeschlossenen Druckfehler
berichtigungen die verfassungsmäßige Geneh
migung erteilen. 

Sofern Wortmeldungen vorliegen, beantrage 
ich , General- und Spezial debatte unter einem 
abzuführen. 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Danke. 
Zum Wort ist niemand gemeldet. Wir stimmen 
daher sofort ab. 

Bei der Abstimmung wird dem tlberein
kommen samt Vorbehalte und Erklärungen der 
Republik Österreich unter Berücksichtigung der 
Druckfehlerberichtigungen e inst immig die Ge
n ehmigung  erteilt. 

3. Punkt : Bericht des Justizausschusses über 
die Regierungsvorlage (812 der Beilagen): 
Bundesgesetz, mit dem der § 9 der Anfech
tungsordnung geändert wird (914 der Bei-

lagen) 

Einzelne Bestimmungen des Übereinkom
mens b"treffen vor allem die Zustellung von 
Schriftstücken, insbesondere Ladungen und 
gerichtlichen Entscheidungen, die vorüber
gehende Üb3rstellung eines Häftlings in einen 
anderen Staat als Zeuge oder zur Gegenüber
stellung, die Erteilung von Auskünften aus 
dem Strafregister und den periodischen Aus
tausch von Strafnachrichten. Weitere Be
stimmungen sehen vor, daß von den Vertrags
staaten b3stimmte Erklärungen abgegeben 
werden können, während Vorbehalte zu jeder 
Bestimmung des Übereinkommens zulässig 
sind. 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner :  Wir kom
men zum 3. Punkt der Tagesordnung : Bundes

Das vorliegende Übereinkommen ist in gesetz, mit dem der § 9 der Anfechtungsord
einigen Bestimmungen gesetzändernd und darf nung geändert wird. 
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Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner 

Berichterstatter ist wieder Herr Abgeord- und mir gefällt es auch nicht. Es wäre besser, 
neter Dr. Geischläger. man hätte von Haus aus gesagt, er antwortet 

Berichterstatter Dr. Geischläger :  Ich gebe 
folgenden Bericht des Justizausschusses : Durch 
den vorliegenden Gesetzentwurf soll die heute 
gegebene Möglichkeit, die Anfechtungsfristen 
zugunsten des Gläubigers einer Forderung 
um einen starren Zeitraum von höchstens zwei 
Jahren zu verlängern, dergestalt erweitert 
werden, daß die Verlängerung in eine beweg
liche Ablaufshemmung umgewandelt wird. 
Damit wird die zeitlich erweiterte Anfechtungs
möglichkeit mit der Möglichkeit verbunden, 
rechtzeitig einen vollstreckbaren Exekutions
titel zu erlangen. 

Der Justizausschuß hat den erwähnten 
Gesetzentwurf in seiner Sitzung am 5. Juni 
1968 in Anwesenheit des Herrn Justizministers 
der Vorberatung unterzogen. Nach einer 
Debatte, an der sich außer dem Berichterstatter 
die Abgeordneten DipL.lng. Dr. Johanna. 
Bayer, Dr. Broda und Dr. Kranzlmayr betei
ligt haben, wurde der Gesetzentwurf mit der 
dem schriftlichen Ausschußbericht beige
druckten Abänderung einstimmig angenommen. 

Weiters hat der Ausschuß im Gesetzestext 
der Regierungsvorlage auch eine Druckfehler
berichtigung vorgenommen, die in der vor
erwähnten Abänderung gleichfalls angeführt ist. 

Ich stelle somit namens des Justizausschusses 
den Antrag , den vorliegenden Gesetzentwurf 
anzunehmen sowie General- und Spezialde
batte unter einem abzuwickeln, sofern Wort
meldungen vorliegen. 

Präsident DipL-Ing. Waldbrunner : Danke. 
Es ist beantragt, General- und Spezialdebatte 
unter einem durchzuführen. - Kein Wider
spruch. 

Zum Wort gemeldet hat sich der Herr Ab
geordnete Zeillinger. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Zeillinger (F PO) : Hohes 
Haus ! Ich habe zu der zur Debatte stehenden 
Regierungsvorlage nur eme kurze Frage 
aufzuwerfen. 

Der Hauptgrund, weshalb ich mich gemeldet 
habe, ist der, hier mit Bedauern festzustellen, 
daß der Justizminister seine Wortmeldung 
wieder zurückgezogen hat , nachdem er sich 
auf Grund der von den Abgeordneten aufge
worfenen Fragen zum Wort gemeldet hatte. 
Ich glaub�, daß die Beratung des Kartell
gesetzes doch wohl eine Antwort des Herrn 
Ministers erforderlich gemacht hätte. Er 
hatte sich zum Wort gemeldet, und wir haben 
uns im Vertrauen, jetzt eine Auskunft über 
diese verworrene Situation zu erhalten, darauf 
verlassen. Nun hat sich herausgestellt, daß 
er seine Wortmeldung zurückgezogen hat. 
Ich muß ehrlich sagen : Ich bedaure das, 

nicht. 
Jetzt geht also meine Frage ins Leere, 

denn ich kann mir kaum vorstellen, daß der 
Herr Bundesminister, der den Herrn J ustiz
minister offensichtlich vertritt, die Frage, 
die ich ganz kurz anschneiden möchte, be
antworten kann. Es betrifft nur die Formu
lierung eines Wortes. Ich möchte hier gleich 
feststellen : Es ist gar kein Zweifel , und ich 
stimme damit überein, daß der § 9 der An
fechtungsordnung geändert werden soll und 
daß hier, ich möchte fast sagen, einem Rechts
bedürfnis Rechnung getragen wird. 

Um den Fall kurz zu erklären, es ist so : 
Wenn nun ein Schuldner sein Vermögen zu 
verschleudern beginnt, So soll der Gläubiger 
eine Möglichkeit haben, die Rechtsgeschäfte, 
mit denen der Schuldner das Vermögen ver
schenkt oder billig verkauft hat, anzufechten. 
Es ist also ein Schutz des Gläubigers gegenüber 
dem Schuldner, der überschuldet ist und 
sagt : Weg mit meinem Vermögen, damit mich 
der mit den Klagen, die anhängig sind, nicht 
packen kann ! Das ist der Sinn dieser An
fechtungsordnung. 

Nun heißt es hier in der Regierungsvorlage -
und das ist das einzige, wogegen ich eventuell 
Bedenken habe, es in dieser Form zu be
schließen ; wir Freiheitlichen werden ja grund
sätzlich zustimmen, ich möchte lediglich dar
auf aufmerksam machen - :  Der Ablauf der 
Anfechtungsfrist wird für den Gläubiger ver
längert, wenn der Gläubiger, nachdem er 
von der anfechtbaren Rechtshandlung des 
Schuldners erfahren hat - das heißt also, wenn 
er erfahren hat, daß der Schuldner 
das Vermögen verkauft , erstens 
die Klage fortsetzt, zweitens den Schuldner 
unverzüglich klagt, wenn er noch nicht ge
klagt hat - er muß sofort gegen den Schuldner 
etwas machen -, und drittens "in beiden Fäl
len" - wenn er also schon geklagt hat oder 
erst klag:m muß - "demjenigen, dem gegen
über die Rechtshandlung vorgenommen wor
den ist, oder dessen Erben seine Anfechtungs
absicht vor dem Ablauf der Anfechtungsfrist 
mit einem gerichtlich oder notariell zugestell
ten Schriftsatz mitteilt". Das heißt, er muß 
also auf jeden. Fall, ob er nun geklagt hat oder 
nicht, den anderen mit einem Schriftsatz auf
merksam machon : Du, paß auf, dieses Rechts
g3schäft, das du g3macht hast, ist nicht 
gültig. 

N ach der g'"\genwärtigen Regierungsvor
lage bezieht sich diese Rechthandlung zweifel
los auf die - vielleicht kann mir der Herr 
Berichterstatter folgen - "Rechtshandlung 
des Schuldners", die oben im ersten Absatz 

103. Sitzung NR XI. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 47 von 103

www.parlament.gv.at



8216 Nationalrat XI. GP. - 103. Sitzung - 19. Juni 1968 

Zeillinger 

vor dem Punkt 1 angeführt ist - es kann 
grammatikalisch nichts anderes gemeint sein -, 
das heißt, nicht auf andere Rechtshandlungen. 

Ein praktisches Beispiel : Der Schuldner A 
verschleudert sein Vermögen an den B.  
Sobald B erfährt, daß es "heiß" wird, gibt er 
es an den C weiter. Es ist selbstverständlich, 
daß der betrogene Gläubiger dem C einen 
Schriftsatz schickt mit dem Inhalt : Du hast 
das Vermögen billig erworben, ich fechte an. 
Und dieser' wird darauf antworten können : 
Mich trifft es nicht, denn nach der jetzigen 
Gesetzesregelung ist nur die Rechtshandlung 
des Schuldners anfechtbar und keine weitere 
mehr. 

Bisher war die Formulierung so, 
sodaß ich mich veranlaßt sehe, dem Herrn 
Berichterstatter vorzuschlagen und zur über
legung zu stellen, ob es hicht zweckmäßiger 
wäre, bei Punkt 3 zu schreiben : "in beiden 
Fällen demjenigen, dem gegenüber eine an
fechtbare Rechtshandlung vorgenommen wor
den ist".  

Das würde also bedeuten, daß auch gegenüber 
dem Dritten, der das Vermögen billig erwor
ben hat, angefochten werden kann und der 
Gläubiger geschützt ist sowohl gegenüber dem 
Schuldner als auch gegenüber dem Dritten, 
wenn der Schuldner mit einem Dritten zu
sammenarbeitet. 

Wir müssen also lediglich - ich überlas&e 
es dem Herrn Berichterstatter oder dem Herrn 
Minister, sich dazu zu äußern - anstatt 
"dem gegenüber die Rechtshandlung vorge
nommen worden ist" schreiben : "dem gagen
über eine anfechtbare Rechtshandlung 
vorgenommen worden ist". 

Das wäre alles. Wir Freiheitlichen werden 
aber trotzdem, auch wenn das nicht geändert 
werden sollte, zustimmen, haben aber Be
denken bezüglich dieser Formulierung und 
würden es begrüßen, wenn diese zweifellos 
die Rechtslage klarstellende Änderung noch 
vorgenommen werden könnte. (Beifall bei der 
FP(j.) 

Präsident Dipl. -Ing. Waldbrunner: Zum 
Wort gemeldet hat sich Herr Bundesminister 
für Handel. Ich erteile es ihm. 

Ich möchte noch mitteilen, daß sich Herr 
Bundesminister für Justiz bei mir entschuldigt 
und es der Herr Bundesminister für Handel 
übernommen hat, ihn in diesen Fragen hier 
zu vertreten. Danke. 

Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie Mitterer: Herr Abgeordneter ! Ich 
bitte zu entschuldigen, wenn ich das vielleicht 
nicht so rechtskundig darlege, wie Sie es 
erwarten könnten, wenn der Herr J ustiz
minister anwesend wäre. Ich glaube, Sie sind 

einem gawissen Irrtum oder einer Fehl
meinung unterlegen, wenn Sie den § 9 an
ziehen. Er betrifft ja nur eine Fristverlänge
rung, während die Frage, die Sie angeschnitten 
haben, wenn ich recht verstanden habe, 
im § 1 1  geregelt ist, nämlich die Vorausset
zungen gegen einen weiteren Nachfolger des 
Begünstigten. Ich würde also bitten, daß Sie 
in diesem § 11 die Antwort finden, die Sie 
eigentlich im § 9 erwartet haben. 

Im übrigen bitte ich, da der Herr JUf�tiz
minister bereits gekommen ist, daß vielleicht er 
eine ergänzende Auskunft gibt, wenn es ge
wünscht wird. Es ging um die Frage des 
§ 9 respektive § 1 1  hinsichtlich der Voraus
setzungen bei Abtretungen an den weiteren 
Begünstigten und dessen Nachfolger. 

Präsident DipI.-Ing. Waldbrunner: Herr 
Abgeordneter ZeiJlinger meldet sich. Bitte. 

Abgeordneter Zeillinger (FPÖ) : Ich wiederhole 
kurz mit einem Satz, Herr Bundesminister, 
eine ganz kleine Rechtsfrage. Haben Sie 
die Vorlage bei sich, damit Sie mitlesen 
können � 

Bitte, darf ich vielleicht zuerst das beant
worten, was Sie, Herr Handelsminister, ge
sagt haben : Ich bin nicht dieser Ansicht. 
Mir ist schon klar, daß im § 1 1  der Personen
kreis geregelt wird. Aber auch die Frist
erstreckung soll nicht nur für die Rechts
handlung A, die Weitergabe von dem Schuld
ner an den Nächsten, sondern muß auch für die 
Rechtshandlung B, die Weitergabe an einen 
Dritten, gegenüber dem Empfänger gelten. 

Nun darf ich, Herr Bundesminister, folgendes 
sagen : Es heißt hier im § 9, und zwar in der 
letzten Zeile, unter 3. : "in beiden Fällen 
demjenigen, dem gegenüber die Rechtshand
lung vorgenommen worden ist " Ich 
spreche langsam, damit Sie die Möglichkeit 
haben, sich zu informieren. Und oben heißt 
eS : "der anfechtbaren Rechtshandlung des 
Schuldners". Es bezieht sich also auch diese 
Rechtshandlung auf die Rechtshandlung des 
Schuldners. 

Nun kann folgender Fall eintreten : Der 
Schuldner A verschleudert sein Vermögen 
an den B. Als dieser sieht, daß nun der Gläu
biger anfechten will, gibt B an den C weiter. 
Wenn es nun heißt : "eine anfechtbare Rechts
handlung",  dann ist die Frist in jedem Fall, 
auch gegenüber dem C, erstreckt, also ver
bessert. Wenn es aber nur heißt : "die Rechts
handlung", dann ist es lediglich die übergabe 
oder V erschleuderung des Vermögens vom 
Schuldner A an den B, weil sich dann zweifellos 
"die Rechtshandlung" auf die "Rechtshand
lung des Schuldners" im gleichen Satz be
zieht. 
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Mein Vorschlag war also, anstatt "dem 
gegenüber die Rechtshandlung vorgenommen 
worden ist" zu formulieren : "dem gegenüber 
eine anfechtbare Rechtshandlung vorgenom
men worden ist". Das würde übrigens dem 
entsprechen, was ich gesagt habe, �aß der 
jetzige § 9 abgeändert gehört - es heIßt 

,
�uch 

jetzt "eine anfechtbare Rechtshandlung -, 
und es wäre zweifellos klargestellt, daß auch 
der C unter den gleichen Bedingungen wie 
der B der Anfechtung unterliegt, während 
nach der gegenwärtigen Formulierung der 
C mehr Schutz hätte als der B.  

Mein Vorschlag wäre also, statt der Wörter 
"die Rechtshandlung", die Wörter "eine an
fechtbare Rechtshandlung" zu setzen. Ich 
darf das nur noch einmal wiederholen. 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner: Herr 
Bundesminister für Justiz Dr. Klecatsky. 
Bitte. 

Bundesminister für Justiz Dr. Klecatsky : 
Sehr geehrter Herr Abgeordneter ! Ich glaube, 
ich habe richtig verstanden, daß Sie statt dem 
Wort "die" das Wort "eine" eingesetzt haben 
wollen. (Abg. Zei l l inge r :  "eine anfecht
bare" I) Ja, aber das ergibt sich ja von selbst, 
weil im ganzen § 9 nur von "anfechtbaren 
Rechtshandlungen" die Rede ist. Es ist auch 
im ersten Teil des § 9 Abs. 1 nur von "der 
anfechtbaren Rechtshandlung" die Rede. Ich 
glaube daher, daß der Wortlaut, wie er in der 
Regierungsvorlage vorgesehen ist, auch Ih:.en 
Wünschen und Vorstellungen Rechnung tragt 
und daß gerade die Änderung, die Sie anr�
gen, nicht den Erfolg haben würde, den SIe 
anstreben. 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Zum 
Wort ist niemand mehr gemeldet. Die De
batte ist geschlossen. Wünscht der Herr 
Berichterstatter das Schlußwort ? - Das ist 
der Fall. 

Berichterstatter Dr . Geischläger (Schluß
wort) : Ich möchte nur sagen, daß der Gedanke�
gang des Abgeordneten Zeillinger meiner Mel
nung nach wohl einiges für sich hat, daß aber 
trotzdem - so wie der Herr Justizminister ge
sagt hat - das, was erreicht werden soll, durch 
die Formulierung "die" klarer zum Ausdruck 
gebracht ist und wir durch eine solche Ände
rung eine Verallgemeinerung, bis zu einem 
gewissen Grad vielleicht eine gefährliche Ver
nebelung erreichen würden, denn es würde 
ja dann die Fristerstreckung unter Umstän
den auch auf den C und D ausgedehnt wer
den . , . (Abg. Zei l l ing e r ,'  Da8 80ll e8 ja !) 
Das soll aber bis zu einem gewissen Grad nicht 
durch den § 9, sondern durch § 1 1  geregelt wer
den. Daher habe ich die Bedenken des Herrn 
Justizministers insoweit zu teilen und zu 
empfehlen, bei dem Wortlaut zu bleiben. 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Damit 
stimmen wir ab. 

Bei der A bstimmung wird der Gesetzent
wurf mit der im Ausschußbericht angeführten 
Abänderung und Druclcfehlerberic�tigu.ng �n 
zwei ter  und drit ter  Lesung e 'l, n 8hmm�g 
zum Beschluß erlwben. 

4. Punkt : Bericht des Justizausschusses über 
die Regierungsvorlage (820 der Beilagen) :  
Übereinkommen über die behördliche Zustän
digkeit, das anzuwendende Recht und die An
erkennung von Entscheidungen auf dem Ge
biet der Annahme an Kindesstatt (916 der 

Beilagen) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Wir kom
men zum 4. Punkt der Tagesordnung : Über
einkommen über das anzuwendende Recht 
auf dem Gebiet der Annahme an Kindes
statt. 

Berichterstatter ist die Frau Abgeordnete 
Dipl.-Ing. Dr. Johanna Bayer. Ich bitte sie, 
zum Gegenstand zu berichten. 

Berichterstatterin Dipl.-Ing. Dr. Johanna 
Bayer: Nach dem Ende des zweiten 

.
Welt

krieges hat die Anzahl der Annahmen an Kmdes
statt bedeutend zugenommen. Da sich mehr 
"Wahleltern" um Wahlkinder bewarben, als 
geeignete Kinder zur Verfügung g�standen 
haben, hat sich eine Entwicklung dahm ange
bahnt, daß die Vermittlung von Kindern zur 
Annahme an Kindesstatt zu einem Geschäfts
zweig gemacht worden ist. 

Sehr bald hat man sich auch auf internatio
naler Ebene gefunden, um die Erscheinungen 
der neuen Entwicklung zu beobachten und Vor
schläge für eine Gesundung zu e�statten. l!nter 
der Schirmherrschaft der Veremten NatIOnen 
ist ein europäischer Studienkreis zusammen
getreten, der Empfehlungen zur Ausar�eitung 
eines neuen Übereinkommens über ZWischen
staatliche Kindesannahmen beschlossen hat. 
Gleichzeitig erstattete der Internationale Sozial
dienst der Haager Konferenz für Internationales 
Privatrecht einen eingehenden Bericht über die 
Entwicklung der zwischenstaatlichen Kindes
annahme. Im Oktober 1960 hat die IX. Session 
der Haager Konferenz für Internationales Pri
vatrecht einen Sonderausschuß eingesetzt, der 
sich mit der zwischenstaatlichen Kindesan
nahme befassen sollte. 

Die Arbeiten dieses Sonderausschusses und 
der X. Session der Haager Konferenz im Okto
ber 1964 haben das nun vorliegende Überein
kommen geschaffen. 

Das vorliegende Übereinkommen ist in eini
gen Bestimmungen gesetzändernd und darf 
daher nur mit Genehmigung des Nationalrates 

578 
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Dipl.-Ing. Dr. Johanna Bayer 
gemäß Artikel 50 Bundes-Verfassungsgesetz ' der von Frankreich gewünschten Inkraftset
abgeschlossen werden. zung des tJbereinkommens vom 15. April 1958 

Der Justizausschuß hat die gegenständliche über die Anerkennung und Vollstreckung von 
Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 5. Juni Entscheidungen auf dem Gebiet der Unter-

1968 in Anwesenheit des Bundesministers für haltspfiicht gegenüber Kindern für die fran
Justiz Dr. Klecatsky in Verhandlung gezogen. zösischen Gebiete in Übersee (916 der Beilagen) 
In der Debatte ergriffen außer dem Bericht
erstatter die Abgeordneten Dr. Stella Klein
Löw und Dr. Kranzlmayr das Wort. Im Zuge 
seiner Beratungen sah sich der Ausschuß 
veranlaßt, im Text der Regierungsvorlage einige 
Druckfehlerberichtigungen vorzunehmen. 

Der Ausschuß hat einstimmig beschlossen, 
dem Hohen Hause die Genehmigung des Über
einkommens unter Berücksichtigung der beige
druckten Druckfehlerberichtigungen zu emp
fehlen. 

Der Justizausschuß ist der Meinung, daß in 
diesem Falle die Erlassung eines Bundesgeset
zes - im Sinne des Artikels 50 Aba. 2 Bundes
Verfassungsgesetz in der geltenden Fassung -
zur Überführung dieses Vertragsinhaltes in die 
innerstaatliche Rechtsordnung nicht not
wendig ist. 

Der Bundespräsident der Republik Öster
reich gibt die in Artikel 13 des Übereinkom
mens vorgesehene Erklärung hinsichtlich der 
in lit. d, e und f dieses Artikels angeführten 
Verbote der Annahme an Kindesstatt ab. 

Der Justizausschuß steHt somit den Antrag, 
der Nationalrat wolle dem Übereinkommen 
über die behördliche Zuständigkeit, das anzu
wendende Recht und die Anerkennung von 
Entscheidungen auf dem Gebiet der Annahme 
an Kindesstatt (820 der Beilagen) unter 
Berücksichtigung der Druckfehlerberichti
gungen sowie der Erklärung Österreichs nach 
Artikel 13 des Übereinkommens die verfas
sungsmäßige Genehmigung erteilen. 

Der Justizausschuß beantragt weiter, falls 
erforderlich, General- und Spezialdebatte unter 
einem durchzuführen. 

Präsident Dipl. -Ing. Waldbrunner: Danke. 
Es ist niemand zum Wort gemeldet . Wir s t i m
men daher a b. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
Antrag des Berichterstatters beitreten, dem 
gegenständlichen Übereinkommen unter Be
rücksichtigung der im Ausschußbericht ange
führten Druckfehlerberichtigungen sowie der 
Erklärung Österreichs nach Artikel 13 dieses 
Übereinkommens die Genehmigung zu erteilen, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Danke. 
Ist e i n s t i m m i g  a n g e n o m m en. 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner: Wir kom
men zum 5. Punkt der Tagesordnung : Erklä
rung des Bundespräsidenten betreffend die 
Zustimmung der Republik Österreich zu der 
von Frankreich gewünschten Inkraftsetzung 
des Übereinkommens vom 15. April 1958 
über die Anerkennung und Vollstreckung von 
Entscheidungen auf dem Gebiet der Unterhalts
pflicht gegenüber Kindern für die französischen 
Gebiete in Übersee. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Dr. Geischläger. Ich bitte ihn, zum Gegenstand 
zu berichten. I 

Berichterstatter Dr. Geischläger : Anläß
lich der Hinterlegung seiner Ratifikations
urkunde am 26. Mai 1966 hat Frankreich 
erklärt, das Übereinkommen solle sich auf das 
gesamte Gebiet der französischen Republik 
erstrecken. Diese Erklärung ist nach einer an 
die österreichische Botschaft in Paris ergan
genen Mitteilung des französischen Außen
ministeriums in dem Sinne zu verstehen, daß 
sie auch die französischen Gebiete in Übersee 
erfaßt. Soll nunmehr das Übereinkommen auch 
im Verhältnis zwischen Österreich und den 
überseeischen Gebieten in Kraft treten, müßte 
Österreich eine Annahmeerklärung abgeben. 

Diese AlUlahmeerklärung bedarf gemäß Ar
tike1 50 Bundes-Verfassungsgesetz der Genehmi
gung durch den Nationalrat. 

Der Justizausschuß hat die gegenständliche 
Regierungsvorlage in Anwesenheit des Bundes
ministers für Justiz Dr. Klecatsky in seiner 
Sitzung am 5. Juni 1968 in Verhandlung gezo
gen. 

Der Ausschuß hat einstimmig beschlossen, 
dem Hohen Hause die Genehmigung der An
nahmeerklärung zu empfehlen. 

Ich stelle sohin namens des Justizausschus
ses den A n t r a g, der Nationalrat wolle der 
Erklärung des Bundespräsidenten betreffend 
die Zustimmung der Republik Österreich zu 
der von Frankreich gewünschten Inkraftset
zung des Übereinkommens vom 15. April 1958 
übar die Anerkennung und Vollstreckung von 
Entscheidungen auf dem Gebiet der Unterhalts
pflicht gegenüber Kindern für die französischen 
Gebiete in Übersee die verfassungsmäßige 

5. Punkt : Bericht des Justizausschusses über I Genehmigung erteilen. 
die Regierungsvorlage (822 der Beilagen) : Soweit Wortmeldungen vorliegen, beantrage 
Erklärung des Bundespräsidente!1 betreffend ! ich, Spezial- und Generaldebatte unter einem 
die Zustimmung der Republik Österreich zu ; abzuwickeln. 
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Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Danke. 
Zum Wort ist niemand gemeldet. Wir s t i m m e n  
ab. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
Antrag des Berichterstatters beitreten, der 
vorliegenden Erklärung des Bundespräsidenten 
die Genehmigung zu erteilen, sich von ihren 
Sitzen zu erheben. - Danke. E i ns t i m m i g  
a n g e n o m m e n. 

6. Punkt : Bericht des justizausschusses über 
die Regierungsvorlage (470 der Beilagen) : 
Bundesgesetz über den Obersten Gerichtshof 

(912 der Beilagen) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Wir be
handeln Punkt 6 der Tagesordnung : Bundes
gesetz über den Obersten Gerichtshof. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Dr. Bassetti. (Der Präsident  übernimmt wieder 
den Vorsitz .) 

unter bestimmten Voraussetzungen auch Stel
lungnahmen zu Gesetz- und Verordnungsent
würfen in der Vollversammlung erstattet, die 
nicht als Senat bezeichnet werden kann. 

Zu § 6 Abs. 2 :  Die Regelung der Frage, in wel
cher Form ein Bericht zu erstatten ist, soll als 
Angelegenheit des Verfahrensrechtes den Ver
fahrensvorschriften überlassen bleiben. 

Zu § 8 Ahs. 1 :  Durch die Einschaltung der 
Worte "in dieser Rechtsfrage zuletzt ergan
genen" wird in einer jeden Zweifel ausschließen
den Weise verdeutlicht, daß bei Befassung 
des verstärkten Senates nach der Z. 2 des 
§ 8 Abs. 1 ab seiner Entscheidung eine einheit
liche und keine widersprechende Judikatur 
vorliegt. 

Zu § 8 Abs. 3 :  Bezüglich der Zustellung des 
Beschlusses über die Verstärkung des Senates soll 
ein Abweichen von den geltenden Verfahrens. 
vorschriften vermieden werden. 

Zu §§ I I  und 13 : Die Bestimmungen der 
Berichterstatter Dr. Bassetti : Hohes Haus ! §§ 1 1 , 13 und 16 sollen dahin geändert werden, 

�ie Org��sa�ion �es Obersten Gerichtsho�es 
I daß zur Stellungnahme zu Gesetz. und Ver. 

1st derzeIt m elUer VIelzahl. von �echtsvorschnf- i ordnungsentwürfen nicht ein einziger, sondern 
ten �eregelt. A�ßerdem .smd die maßgebend?n i zwei oder mehrere Begutachtungssenate auf. 
BestImmungen In zahlr�lChen Rechtsvorschnf- . gestellt werden. Hiedurch wird einem jüngst 
ten verstreut, sodaß eme zusammenfassende geäußerten Wunsch des Obersten Gerichtshofes 
Neuregelung zweckmäßig erscheint.  entsprochen. 

Durch den vorliegenden Entwurf sollen nun· Zu § 14 : Die Änderung des ersten Absatzes 
mehr die die Organisation dieses Gerichtshofes des § 14 ist rein stilistischer Art. Durch die 
betreffenden Normen soweit wie möglich zu- Anderung des zweiten Satzes des zweiten Ab
sammengefaßt und gleichzeitig die gegen die satzes dieser Gesetzesstelle soll in einer jeden 
geltende Regelung bestehenden verfassungs- Zweifel ausschließenden Weise zum Ausdruck 
rechtlichen Bedenken beseitigt werden. I gebracht werden, daß das Evidenzbüro des 

Der Justizausschuß hat in seiner Sitzung am 'li Obersten Gerichtshofes z�nächst den Mitglie-

24. Jänner 1 968 zur Vorberatung der Regie- dern des Obersten Ge�lChtshofes
. 

und �er 

rungsvorlage einen Unterausschuß eingesetzt, Generalprokuratur zu dienen bestImmt 1st. 

dem von der Österreichischen Volkspartei die Zu § 15 (neu) : Durch die Bestimmung des 
Abgeordneten Dr. Bassetti, Dr. Halder, Dok- Abs. 1 soll in Anlehnung an die Bestimmungen 
tor Hauser und Dr. Kranzlmayr und von der des Art. 7 der Geschäftsordnung des Verwal
Sozialistischen Partei Österreichs die Abgeord- tungsgerichtshofes, BGBL Nr. 45/1965, die 
neten Dr. Broda, Dr. Kleiner und Skritek Verpflichtung zur amtlichen Veröffentlichung 
angehörten. von Entscheidungen festgelegt werden. 

Dieser Unterausschuß hat die Regierungs- Um einen echten Dialog zwischen Forschung 
vorlage unter Anhörung von Sachverständigen und Lehre einerseits und der Judikatur des 
eingehend beraten und eine Reihe von Abände- j Obersten Gerichtshofes anderseits zu ermög-
rungen vorgeschlagen. lichen, räumt der zweite Absatz den Profes· 

D J t· I ß h . d S't 
soren, die an inländischen Hochschulen Rechts· 

er us lzaussc lU at m en I zungen vom f' h I h ' d R ht . 
f' "  h ft 

24 A 'l d 5 J 
. 

1968 d B '  ht d 
ac er e l en, as ec eIn, ur WIssensc a . 

. pn un . um en erlC �s liehe Zwecke Einsicht in die Entscheidungen 
Unt�rausschusses en�g�gengenommen und dIe des Obersten Gerichtshofes zu nehmen. Ort 
RegIerungsvorlage mIt den vom Unterausschuß und Zeit der Einsichtnahme soll in der Ge. 
vorgeschlagenen Abänderungen in Beratung I schäftsordnung des Obersten Gerichtshofes 
gezo

.
gen. 

. geregelt werden. 
DIe Beratung . des JustIzausschusses hatte Zu § 16 (ursprünglich § 15) : Die Änderung 

folgendes Ergebms : der lit. d des § 1 6  Abs. 2 ist notwendig, weil 
Zu § 5 :  Durch diese Änderung soll auf den nach der geänderten Fassung des § 13 beim 

Umstand Bedacht genommen werden , daß der Obersten Gerichtshof zwei oder mehrere Be
Oberste Gerichtshof den Tätigkeitsbericht und I gutachtungssenate aufgestellt werden können. 

103. Sitzung NR XI. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 51 von 103

www.parlament.gv.at



8220 Nationalrat XI. GP. - 103. Sitzung - 1 9. Juni 1 968 

Dr. Bassetti 

Durch die Streichung der lit. k wird erreicht, 
daß die Amtsbibliothek nicht als Teil der Ge
schäftsstelle des Obersten Gerichtshofes anzu
sehen ist. 

Zu § 23 (ursprünglich § 22) Abs. 2 Z. 1 :  
Ob aus der Frage des seinerzeit im § 14 des 
Statuts des Obersten Gerichtshofes, RGBL 
Nr. 325/1850, geregelten Ranges des Präsi
denten dienst- und besoldungsrechtliche oder 
sonstige Folgerungen gezogen werden können, 
kann nur in anderem Zusammenhang geprüft 
werden. 

Zu § 23 (ursprünglich § 22) Abs. 2 Z. 3 :  
Die Änderung der Z. 3 berücksichtigt, daß die 
Kaiserliche Entschließung vom 3. Oktober 1854 
nicht ausdrücklich von einem Ziviljudikaten
buch sprach. 

Zu § 23 (ursprünglich § 22) Abs. 2 Z. 7 :  
Durch die Streichung der Z .  7 wird die Frage 
der Aufhebung des § 27 des Arbeitsgerichts
gesetzes einer Neuregelung der Arbeitsgerichts
barkeit vorbehalten. 

Zu § 23 (ursprünglich § 22) Abs. 3 :  Zu den 
hier erwähnten Rechtsvorschriften, auf Grund 
deren Auszüge von Entscheidungen laufend 
einer Stelle abgegeben werden, gehören außer 
§ 63 des Handelskammergesetzes, BG BI. 
Nr. 1 82/1946, auch § 31 Aba. 1 des Arbeiter
kammergesetzes, BGBI. Nr. 105/1954, und 
sonstige Bestimmungen, welche die den gesetz
lichen beruflichen Vertretungen zu gewährende 
Amtshilfe regeln. 

Zu § 24 (ursprünglich § 23) Abs. 1 und 3 :  
Diese Änderung wird durch den neuen In
kraftsetzungstermin nötig. 

Die Regierungsvorlage wurde nach einer ein
gehenden Beratung unter Berücksichtigung 
der vom Unterausschuß vorgeschlagenen Ab
änderungen mit Stimmenmehrheit beschlossen. 

An der Debatte beteiligten sich die Abge
ordneten Dr. Josef Gruber, Dr. Kleiner und 
Dr. Broda sowie der BundesministeI' für Justiz 
Dr. Klecatsky und der Ausschußobmann 
Abgeordneter Dr. Hauser. 

Der Justizausschuß stellt somit den A n t r a g, 
der Nationalrat wolle dem dem Ausschuß
bericht angeschlossenen Gesetzentwurf die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Im Falle von Wortmeldungen beantrage ich, 
General- und Spezialdebatte unter einem abzu
führen. 

Präsident : Der Herr Berichterstatter be
antragt, General- und Spezialdebatte unter 
einem vorzunehmen. Einwand wird nicht 
erhoben. Wir gehen somit in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet ist der Abgeordnete 
Dr. Kleiner. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Dr. Kleiner (SPÖ) : Herr 
Präsident ! Hohes Haus ! Der Herr Abgeord
nete Zeillinger hat in den Einleitungsworten 
seiner Rede über die 5. Kartellgesetz
novelle durch die Anbringung eines langen 
sichtbaren Verzeichnisses der Regierungs
vorlagen der heutigen Tagesordnung 
und der noch bei den Ausschüssen 
und sonst in Verhandlungsvorbereitung ste
henden Vorlagen eine sehr eindrucksvolle 
Schau veranstaltet. Er konnte darauf hin
weisen, daß sich darunter Gesetzesvorlagen 
befinden, die durchaus nicht so eilig sind, 
daß sie in den uns noch zur Verfügung ste
henden 14 Tagen zur Erledigung zusammen
gedrängt werden müssen, Gesetzesmaterien, 
die bisher durch mehr als 100 Jahre in ihrem 
derzeitigen Bestand gehalten haben, für die 
Rechtsprechung eine durchaus taugliche, wenn 
auch nicht nach allen Gesichtspunkten unserer 
Verfassung und der Entwicklung des Rechts
lebens formal vollständige Ordnung darstellen, 
daß sie aber nun partout in diese Drängerei 
der Erledigung von Regierungsvorlagen mit 
hineingenommen werden müssen und auch 
danach aussehen, übereilte, niemanden be
friedigende Vorlagen zu sein. 

Der Vorwurf, daß wieder etwas 
dem Nationalrat zur Erledigung aufgedrängt 
wird, obwohl eigentlich aus dem Rechtsleben 
heraus nichts dazu zwingt, muß auch gegen 
die Vorlage eines neuen Gesetzes über den 
Obersten Gerichtshof erhoben werden. 

Die Absichten, die man mit dieser Regie
rungsvorlage verfolgt, sind nicht verfehlt, 
aber sie sind hinsichtlich der Notwendigkeit 
ihrer Durchführung keinesfalls zeitgemäß. Es 
ist auch gar nicht gelungen, das restlos zu 
bereinigen, worauf es nach der Ansicht unsereS 
Herrn Justizministers und nach der Ansicht 
der Redaktoren der Regierungsvorlage ange
kommen wäre. 

Das tritt auch schon im Wortlaut der Er
läuternden Bemerkungen in Erscheinung, wo 
wir lesen, daß "durch den vorliegenden Ent
wurf eines Bundesgesetzes über den Obersten 
Gerichtshof . . .  nunmehr die die Organisation 
dieses Gerichtshofes betreffenden Normen so
weit wie möglich zusammengefaßt" werden 
sollen. Also "soweit wie möglich". Das heißt 
also, daß es gar nicht gelungen ist, aus der 
großen Zahl weit verstreuter und zeitlich weit 
zurückliegender Gesetzesbestimmungen über 
die Organisation und Einrichtung des Obersten 
Gerichtshofes alles zu erfassen. 

Dann heißt es weiter : " .  . .  und gleichzeitig 
die gegen die geltende Regelung bastehenden 
verfassungsrechtlichen Bedenken aus der Welt 
geschafft werden" sollen. Auch das "soweit; 
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wie möglich".  Gerade das ist nur sehr schlecht wie der absolute Monarch der Vergangenheit 
gelungen, wenn man nicht sagen muß, daß und daß daher diese Gnadenrechte eine ver
es überhaupt nicht gelungen ist. fassungsgesetzliche Bereinigung erfahren müß-

Es ist ja eine der bemerkenswertesten ten. 
Erscheinungen, in denen sich unser Herr Ju- Darüber wird vielleicht einmal eingehender 
stizminister präsentiert, daß er von einem zu reden sein, aber es ist vielleicht illustrativ, 
enormen Eifer zur Bereinigung des gegenwär- was da eine Rolle spielt und wie die Dinge, 
tigen Rechtsbestandes von verfassungsrecht- die heute Bestand unseres Bundes-V erfas
lichen oder sonstigen Mängeln beseelt ist. sungsgesetzes und unseres Verfassungslebens 
Das könnte an sich kein Vorwurf sein, denn sind, beurteilt werden. 
den Eifer, alles verfassungskonform zu ge- Diese Vergleichung des Bundespräsidenten 
stalten, wo das nicht der Fall ist, könnte mit dem Monarchen der Vergangenheit vor 
man nur loben. Aber wenn das auf eine 1918, gewissermaßen die Gleichstellung des 
Weise geschieht, die nicht zu solchen Ergeb- vom Volk gewählten Bundespräsidenten mit 
nissen führt, und wenn das zu einer Zeit ge- dem vom Gottesgnadentum geleiteten Mo
schieht, in der keine dringende Notwendigkeit narchen der Vergangenheit, ist doch, das 
dazu gegeben ist, muß man zu einem solchen möchte ich schon sagen, ein Kunststück 
Eifer doch etwas anders als lobend Stellung verfassungsrechtlicher Beurteilung dessen, was 
nehmen. heute gegeben ist. 

Es hat sich schon bei vielen Gelegenheiten Die Gnadenrechte des Bundespräsidenten 
gezeigt, daß es dem Herrn Justizminister sind ein echter Bestand unseres Bundes
auf verfassungsgesetzliche Bereinigungen an- Verfassungsgesetzes, und die Stellung des 
kommt, wobei aber erstens die Bereinigungs- Bundespräsidenten ist in der Verfassung genau 
notwendigkeit sowieso fraglich ist, wobei beschrieben, sie unterscheidet sich von jener 
zweitens fraglich ist, ob das ausgerechnet eines absoluten Herrschers in einer Monarchie 
in den letzten 14 Tagen der Frühjahrssession in vielen und natürlich grundsätzlichen Be. 
des Parlaments geschehen muß, ob es drittens langen. Ich glaube, daß es auch in einer De
überhaupt von einer solchen . Dringlichkeit mokratie zumindest gut ist, wenn es außer 
ist, und viertens möchte ich \ bei manchen 

I 
der Gesetzgebung noch eine Autorität gibt, 

Din?en, die da .eine R�ll� spielen, noc� b�- die gewisse Gnadenrechte hat, gewisse Gnaden
zWeIfeln, daß dIe BereIwgungsnotwendigkmt akte üben kann. Bei den Kautelen, die unser 
ge ge ben ist . I Bundes-Verfassungsgesetz in diesem Belange 

Ich darf daran erinnern - ich habe davon enthält, ist auch kaum etwas zu befürchten, 
nicht nur einmal gesprochen -, daß es ein- denn es ist nicht vorstellbar - es ist denkbar, 
mal die sogenannten kollektiven Mächte aber es hat sich bisher noch nicht ergeben 
waren, die im verfassungsfreien Raum schwe- und wird sich meiner Ansicht nach nicht er
ben, die also durch unsere Verfassungsgesetz- geben -, daß ein Bundespräsident mißbräuch
gebung überhaupt nicht gedeckt sind, daß eine lieh ein Gnadenrecht übt. Dieses wird schon 
Erneuerung, eine Reform der Arbeitsgerichts- dadurch stark eingeschränkt, daß alle Akte des 
barkeit und der Sozialversicherungsgerichts- Bundespräsidenten eines Vorschlages des zu
barkeit wegen verfassungsrechtlicher Beden- ständigen Ministers bedürfen. 
ken nicht möglich ist, und schließlich hat ja Der Präsident und das Hohe Haus mögen 
auch �er Herr Justizminister gefunden, d�.ß mir, bit�e, diesen Exkurs auf dieses Gebiet 
man die Gnadenrechte des Herrn Bundespra- entschuldigen . Ich glaube nicht, daß es so 
sidenten daraufhin prüfen müßte, ob sie mit ganz zusammenhanglos war. 
unserer Verfassung im Einklang stehen. Eine der umstrittensten Angelegenheiten 

Obwohl es nicht zu dem Gegenstand gehört, des Gesetzentwurfes über den Obersten Ge
der auf der Tagesordnung steht, wohl aber zu richtshof ist die Beseitigung des im Jahre 1872 
dem ganzen Wesen der Argumentation, die eingeführten Spruchrepertoriums und des J udi
auch für diese Vorlage maßgebend ist, möchte katenbuches. Das ist gewiß eine Einrichtung, 
ich gerade in bezug auf die Gnadenrechte die ein beachtliches Alter aufweist, aber 
des Bundespräsidenten einiges sagen. eine Einrichtung, die sich bis heute bewährt 

Ich habe den Herrn Justizminister in einem 
Vortrag, in dem er sich mit diesem Problem
kreis beschäftigt hat, sagen gehört, daß die 
Gnadenrechte, wie sie dem Bundespräsidenten 
nach der Bundesverfassung zustehen, ein 
Relikt aus der Zeit der Monarchie sind und 
daß der Bundespräsident sich gewissermaßen 
in einer Rolle und in einer Stellung befinde 

hat. Die Mehrzahl der Gutachter zu dem 
Gesetzentwurf hat es außerordentlich bedauert, 
daß man gerade diese Einrichtung beseitigen 
will, weil verfassungsrechtliche Bedenken da
gegen bestehen. 

Daß es eine Beeinträchtigung des Prinzips 
der richterlichen Unabhängigkeit oder der 
richterlichen Unabhängigkeit überhaupt ist, 
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wenn alle Senate des Obersten Gerichtshofes 
an ein im Judikatenbuch eingetragenes Judi
kat gebunden sind, ist theoretisch nicht zu 
bestreiten. Die praktische Bedeutung dieser 
Einrichtung war aber sehr groß. Es ist eine 
Tatsache, daß das 100 Jahre hindurch unange
fochten geblieben ist und daß es auch keine 
Stimmen aus den Kreisen der Richterschaft 
gegeben hat - zumindest keine auffällige 
Zahl von Stimmen -, die das angefochten 
haben. Die Diskussion hat sich in der Haupt
sache in den Bereichen der Theorie abgespielt. 
Die Richter des Obersten Gerichtshofes haben 
sich über die Belastung ihres Gewissens hin
sichtlich der Einrichtung des Judikatenbuches 
zweifellos nicht beklagt, sondern haben es 
gehandhabt, weil es sich um ein brauchbares, 
ja um ein für die Interessen der Rechtsuchenden 
wichtiges Instrument der Rechtsvereinheit
lichung und der Rechtssicherheit gehandelt 
hat. Aber man kann sagen : Wenn irgendwo 
behauptet werden kann, daß eine Beeinträchti
gung der richterlichen Unabhängigkeit ge
geben ist, dann soll eine Lösung gesucht wer
den, die eine echte Lösung ist. Aber gerade 
das ist ja mit der Vorlage nicht gelungen. 
Was wir heute im § 8 der Regierungsvorlage 
vorfinden, ist nicht die echte Behebung des 
behaupteten Mangels, sondern eine andere 
Lösung, die aber im Grunde keine volle Lösung 
darstellt und die die Behauptung, daß es sich um 
eine Beeinträchtigung der richterlichen Unab
hängigkeit handelt, nicht außer Streit stellt. 

Meine Damen und Herren ! Gerade in der 
letzten Zeit hat sich ein sehr bedeutender Dis
kussionsteilnehmer in der " Österreichischen 
Juristen-Zeitung" gemeldet, der Hofrat des 
Obersten Gerichshofes Dr. Wolfgang Sperl, 
ein Sohn des bekannten und beachtens
wertesten Rechtslehrers auf dem Gebiet des 
Verfahrensrechtes. Er erhebt sehr maßge
bende Bedenken gegen die Regierungsvor lage 
und hegt insbesondere gegen die Zweckmäßig
keit und die Zielführung der in dieser Regie
rungsvorlage vorgesehenen Formulierungen 
große Bedenken. 

Herr Hofrat Sperl feiert in diesem Artikel 
geradezu die Bedeutung der Vorjudikatur 
als eine Möglichkeit der Rechtsvereinheitli
chung, als eine Möglichkeit der Rechtssicher
heit. Er sagt, durch eine längere einheitliche 
Judikatur werde wohl eine Wirklichkeit ge
schaffen, die in hohem Maße die Rechts
sicherheit fördere, weil sie der N achentschei
dung als geistige Leitlinie diene und die hohe 
Wahrscheinlichkeit bestehe, daß auch in Zu
kunft so entschieden werde. 

Damit will Hofrat Sperl keineswegs sagen, 
daß man sich sklavisch an die Vorjudikatur 
halten soll. Er stellt mit großer Deutlichkeit 

heraus, von welch hohem Wert es ist, eine gut 
bekanntgemachte Vorjudikatur zu haben, aber 
auch darauf Bedacht zu nehmen, daß die Zeit 
fortschreitet, daß die Dinge doch da und dort 
manch andere Beurteilung erfordern. Er will 
damit sagen, daß man zwischen einem sicher
lich möglichen Konservativismus und den 
Notwendigkeiten der Anpassung an die heu
tigen Gegebenheiten den rechten Mittelweg 
finden muß.  Aber im großen und ganzen 
betont er das, was in der bisherigen Gesetz
gebung gegeben war, er bekennt sich dazu, 
er bekennt sich zu der Problematik, aber er 
weist ja überhaupt auf die Problematik hin, 
in der sich der Richterstand hinsichtlich 
solcher Angelegenheiten befindet. Er spricht 
von einem unentrinnbaren Dilemma, in dem 
sich der Richter befindet, und zwar bei An
erkennung der Nützlichkeit und Notwendig
keit eines Instruments wie etwa des Judikaten
buchs und andererseits aber der Beachtung 
des verfassungsrechtlichen Prinzips der Un
abhängigkeit unserer Richter. 

Geradezu mit Feierlichkeit würdigt er das. 
was bisher gegeben war, mit folgenden Worten : 

"Als goldener Schatz, als Ergebnis mühe
voller Arbeit vieler Generationen steht uns als 
Vermächtnis früherer Richter in den vielen 
Publikationen bis zurück in das vorige Jahr
hundert als Quelle der Forschung, nicht als 
Quelle des Rechts, die Vorjudikatur zur Ver
fügung." 

Dann wendet er sich der Regierungsvorlage 
zu, befaßt sich kurz mit ihrem Inhalt und sagt, 
daß Spruchrepertorium und Judikatenbuch 
aus einer Zeit stammen, die unter anderen 
verfassungsrechtlichen Voraussetzungen ge
standen ist, und daß heute natürlich die Be
einträchtigung der richterlichen Unabhängig
keit nicht gerade geleugnet werden kann. 
Aber er stellt die Frage, ob die Behebung 
dieses Mangels durch die Regierungsvorlage 
gelungen ist. Obwohl er das nicht ausdrück
lich sagt, ist aus diesem Artikel herauszulesen. 
daß er das als nicht gegeben ansieht. 

Meine Damen und Herren ! Ich möchte 
Sie nicht zu · sehr mit sehr der Theorie ange4 
hörenden Erörterungen belasten, aber es han
delt sich in dieser Regierungsvorlage um den 
Kern der Dinge, und daher muß man darüber 
auch etwas sagen, ich glaube, man muß auch 
überhaupt dazu sagen, von welchem Gewichi 
solche behauptete verfassungsrechtliche Mängel 
sind. 

Herr Sektionschef Loebenstein hat in einem 
Artikel über die Reform der Sozialversiche
rungsgerichtsbarkeit - gemeint hat er offen
bar die Arbeits- und die Sozialversicherungs
gerichtsbarkeit - gesagt, es sei nicht so, 
daß die Verfassung als ein lästiges formales 
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Organisationsschema betrachtet werden kann, 
dessen Abänderung jeweils, wenn nur die not
wendige Mehrheit hiefür vorhanden ist, zur 
freien Disposition gestellt ist. - Das ist die 
Warnung an den Nationalrat als gelegentlichen 
Verfassungsgesetzgeber, sich da nicht einfach, 
nur weil eine entsprechende Mehrheit gegeben 
ist, auf eine Verfassungsänderung einzulassen. 
Die Verfassung - so ungefähr sagt er - ist 
das Instrument, an dem sich die Gesetzgebung 
zu orientieren hat, und da gibt es gewisser
maßen kein Abändern. - Er ist sich selber 
darüber klar, daß das nicht möglich ist, und 
spricht an anderer Stelle von "Verfassungs
rechtspolitik" ; die Rechtspolitik ist ja jene 
Ka.tegorie unseres öffentlichen Lebens, bei 
der alle Erwägungen über die Notwendigkeit 
künftiger Gesetze oder über die Reform be
stehender Gesetze angestellt werden. 

gliedern der Senate der Gerichtshöfe ? In den 
Senaten wird ja nach dem Mehrheitsprinzip 
entschieden. Es könnte ja von den Senats
mitgliedern der Gerichtshöfe erster und zweiter 
Instanz durchaus auch einmal jemand sagen : 
Ich habe es anders gemeint, ich bin überstimmt 
worden ! Wie ist es möglich, daß ich mich bei 
meiner richterlichen Unabhängigkeit einem 
Mehrheitsvotum be�gen muß ? - Aber es ist 
noch kein Richter auf die Idee gekommen, 
so etwas zur Geltung zu bringen, denn dann 
wäre es mit der Kollegialgerichtsbarkeit aus. 
Es würde ein Zustand entstehen, der nicht zu 
beheben, nicht zu überbrücken wäre. 

Ich will damit sagen, daß es doch in Wahrheit 
keine Beeinträchtigung der richterlichen Un
abhängigkeit ist, wenn das von den Richtern 
selbst getragen wird. Es ist in dieser Sache 
niemals eine Verfassungsgerichtshofklage er-

Meine sehr geehrten Damen und Herren ! hoben worden, und es sind, wie ich schon ge
Ich möchte überhaupt die Frage stellen, sagt habe, keine Bedenken dieser Art aus 
ob es wirklich die vom Bundes-Verfassungs- Richterkreisen - zumindest handelt es sich um 
gesetz verpönte Beeinträchtigung der richter- keine entsprechende Anzahl - erhoben wor
lichen Unabhängigkeit ist, wenn es von Gesetzes den. 
wegen den Richtern eines Gerichtshofes - Ich möchte die Frage stellen, ob nicht hier ein 
eines Gerichtshofes, wohlgemerkt - in die Stück Modifikation eines an sich richtigen Ver
�an� g�geben ist, sich eine gewis�e �axis fassungsprinzips vorliegt und ob damit nicht 
hInSlc�thch der Beacht�ng der. VorjudIkatur ein Stück Verfassungswirklichkeit gegeben ist. 
zurecht zu legen - das hegt memes Erachtens Aber Verfassungswirklichkeit ist ja auch etwas, 
mit dem

. 
bisherigen Spruchre�ertoriu� und 

I 
was man nicht gerne wahrhaben will. Die Ver

dem JudIkatenbuch vor -, eme PraXIS der fassung in ihrer Integrität zu wahren und zu 
�ehandlung der. V �rj�dikatur . im �nteresse verteidigen, ist zweifellos immer ein g:oßes 
emer RechtsveremheIthchung, emer SICherung Anliegen der Sozialdemokratischen ParteI von 
der Rechtsprechung vor Widersprüchen, was einst und der Sozialistischen Partei von heute 
ja nicht ganz gelingt ; denn sonst hätten wir geweseu. Aber daß deswegen nicht auch " Ver
nicht vor Jahren auch den Versuch einer Re- fassungsmaße" an gewisse Notwendigkeiten, 
gierungsvorlage über die Behebung der Wider- an die geänderten Zeitverhältnisse angepaßt 
sprüche bei unseren obersten Gerichtshöfen werden sollen, kann doch, glaube ich, nicht 
bekommen. mit Vernunft bestritten werden. 

Herr Professor Walter hat in einem Büch
lein - ich glaube, es ist mit "Verfassung und 
Gerichtsbarkeit" betitelt - ja irgendwie er· 
kennen lassen, daß er der Meinung ist, dieser 
verfassungsrechtliche Mangel wäre behoben, 
sobald alle Richter - er hat gesagt : "alle Per
sonen des Obersten Gerichtshofes" - an die 
Judikate gebunden werden. 

Mir erscheint, daß das eine Möglichkeit 
wäre . Es wäre auch technisch denkbar, daß 
die bisherigen Judikate bestehen bleiben und 
durch einen Beschluß der Vollversammlung 
des Obersten Gerichtshofes gedeckt werden. 
Wenn eine solche Entscheidung zustande
kommt, dann ist dies der Wille der Richter des 
Obersten Gerichtshofes. Es würde ja absurd 
sein, wenn etwa die Minderheit, die dagegen 
wäre, behaupten würde, sie wäre in ihrer rich
terlichen Unabhängigkeit beeinträchtigt, ver
gewaltigt worden. Denn da muß man doch die 
Frage stellen : Wie steht es denn mit den Mit-

Ich möchte diese Erörterungen mit der Fest
stellung abschließen, daß es jedenfalls dem 
Gesetzentwurf über den Obersten Gerichtshof 
nicht gelungen ist, das, worauf es dem Herrn 
Justizminister so sehr ankommt, nämlich die 
Bereinigung von verfassungsrechtlichen Män
geln, zustandezubringen. Denn im Grunde 
genommen ist das, was im § 8 der vorliegenden 
Regierungsvorlage enthalten ist, ja auch nichts 
anderes als eine Bindung der Senate des Ober
sten Gerichtshofes, sobald der Beschluß gefaßt 
ist. Der Beschluß wird gefaßt, wenn der Be
richterstatter der Meinung ist, daß es sich um 
eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Be
deutung, um ein Abgehen von der ständigen 
Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes 
handelt, wobei noch nie restlos ergründet wor
den ist, was diese "ständige Rechtsprechung" 
in Wahrheit ist . 

Es ist also die Lösung in § 8 der Regierungs
vorlage nicht echt, nicht brauchbar, und das 
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sagt auch der Hofrat des Obersten Gerichts
hofes Sperl, den ich zitiert habe, wörtlich. 

Gewisse Mängel und solche Mängel, solche 
Unvollständigkeiten wie diese in dieser wich
tigen Angelegenheit liegen in dieser Regierungs
vorlage noch einige mehr vor. Ich erspare es mir, 
darauf im einzelnen einzugehen. 

Ich möchte zusammenfassend feststellen : 
Die Regierungsvorlage ist übereilt zustande
gebracht worden, sie bringt nicht die Lösung, 
auf die es ankommen sollte. Es wird das, wor
auf es ankommt, weitgehend in der Diskussion 
überschätzt. Daher sehen wir uns nicht in der 
Lage, zuzustimmen. 

Einem sehr eindringlichen Einwand, der 
von den Organen der Straf justiz , der Straf
gerichtsbarkeit, gekommen ist, hat man über
haupt kein Gehör geschenkt. Es sollen ja auch 
Entscheidungen im Bereich der Strafgerichts
barkeit unter dieselbe Gesetzesbestimmung 
des § 8 der Vorlage fallen, was es bisher nicht 
oder zumindest seit vielen Jahrzehnten nicht 
mehr gegeben hat. Die Einrichtung des Spruch
repertoriums und des Judikatenbuches hat für 
die Zivilgerichtsbarkeit, nicht aber für die 
Strafgerichtsbarkeit gegolten. Sie war eine 
Zeitlang - ich glaube, bis in die neunziger 
Jahre des vergangenen Jahrhunderts - kurz
fristig dabei, es ist aber die Strafgerichtsbar
keit aus der Anwendung der Bestimmungen 
über das Judikatenbuch herausgehalten wor
den. 

Trotz überzeugender Stellungnahmen der 
Generalprokuratur und maßgeblicher Straf
rechtswissenschaftler hat man nun die Straf
gerichtsbarkeit auch in dieses unvollständige 
System einbezogen. Auch das bedauern wir 
stärkstens. Auch aus diesem Grunde lehnen 
wir die Vorlage ab. Wir lehnen sie ab, obwohl 
wir von der Bedeutung unserer Höchstgerichte 
überzeugt sind und eine sehr hohe Auffassung 
von ihnen haben. Aber dieser hohen Auffas
sung entspricht die Vorlage in keiner Weise, 
daher müssen wir sie ablehnen. (Beifall bei der 
SPÖ) 

Präsident : Zum Wort gemeldet ist der Ab
geordnete Dr. Hauser. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Dr. Hauser (ÖVP) : Hohes 
Haus ! Ich muß von der Möglichkeit Gebrauch 
machen, außerhalb des jetzigen Tagesord
nungspunktes auf etwas zu replizieren, was 
Herr Abgeordneter Zeillinger im Zusammen
hang mit der gestrigen Absetzung des Unter
ausschusses für das Strafvollzugsgesetz vor
gebracht hat, dies umsomehr, als mich manche 
Presseäußerungen dazu anregen. 

Ich darf vielleicht gleich sehr persönlich 
feststellen : Der einzige, der sich j edenfalls 
entschuldigen kann, scheine ich gewesen zu 

sein. Denn Herr Kollege Kleiner wird mir 
bestätigen, daß ich am Freitag, als ich von 
meiner Verhinderung, bei der Sitzung anwesend 
zu sein, erfuhr, mich mit ihm ins Einverneh
men gesetzt habe. Wir haben auch am Montag 
miteinander telephoniert. Ich habe ihn, mei
nen Stellvertreter im Justizausschuß, gebeten, 
dieser gestrigen Unterausschußsitzung vorzu
sitzen. Das hat er auch getan, obwohl er mir 
erklärt hat, er sei durch eine ihm auch oblie
gende weitere Verpflichtung sehr bald wieder in 
einer Verhinderungslage. Wir haben also ver
einbart, daß er jedenfalls zunächst meine Ver
tretung übernimmt ; das ist auch geschehen. 

Herr Kollege Zeillinger, ich möchte jetzt 
gar nicht Ihre Sorgen von der Nachtfahrt 
und vom Studium während der Nacht unter
schätzen. Wir leben alle unter denselben 
Schwierigkeiten, daß wir oft sehr überraschend 
zu Themen Stellung nehmen sollen, über die 
wir hier im Hause sprechen müssen. Aber ganz 
allgemein darf ich feststellen : 

Der Unterausschuß fand statt, er wurde von 
einem gewählten Vorsitzendenstellvertreter ge
führt, und die anwesenden Kollegen - ein 
Präsenz quorum zu diesem Punkt gibt es ja 
nicht - wären in der Lage gewesen, über die 
Materie zu debattieren. Wenn alle anwesenden 
Kollegen dann gemeinsam zur Auffassung ge
kommen sind - offenbar einschließlich Ihrer 
Person, Herr Kollege Zeillinger -, daß man 
aus Zweckmäßigkeitsgründen besser vertagt 
(Abg. Zei l l inger: Ich habe doch protestiert I) , 
dann war das der gemeinsame Wille aller. 
Aber dann bitte ich, nicht irgend jemanden 
(Abg. Zei l l inger: Entschuldigen Sie, ich habe 
doch protestiert, gegen die Vertagung !) und 
auch nicht mich als Ausschußvorsitzenden in 
diese Debatte zu ziehen. Ich kann nur sagen : 
es war offenbar der übereinstimmende Wille 
der Anwesenden, daß man die Unterausschuß
sitzung vertagt - und damit basta ! (Abg. 
Zeill inger: Nein, das i8t doch unrichtig ! 
I eh habe protestiert ! Das ist unwahr !) Ich habe 
das überrascht zur Kenntnis genommen, daß 
vertagt wurde, als ich zu Mittag kam. Aber hier 
jetzt eine Show ablaufen zu lassen und zu 
sagen, daß die Regierungspartei ihre eigenen 
Vorlagen nicht mehr ernst nimmt, das ist eine 
billige Tour (Abg. Zei l l inger: Das ist keine 
"billige Tour" ! Was Sie sagen, ist unwahr ! Blei
ben Sie bei der Wahrheit !  Ich habe protestiert !), 
die der Herr Kollege Zeillinger glänzend be
herrscht. ( Weitere Zwischenrufe des Abg. Zei l
l inger. - Der Präs iden t  gibt das Glockenzei
chen.) Ich weiß das, Herr Kollege Zeillinger. N eh
men Sie auch meine Rechtfertigung zur Kennt
nis. Ich habe nicht die Lust, mich hier von Ihnen 
auf diese Weise angehen zu lassen. Es war 
keine Rede davon, daß nicht in dem Unteraus-
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schuß gestern hätte gearbeitet werden können. 
(Abg. Z e i l l i nger: Aber ich habe gegen die 
Vertagung protestiert ! Reden Sie die Wahrheit !) 
Die Kollegin Bayer, die nur infolge einer 
Zug verspätung verhindert war, hatte 
·sich in ein Taxi gesetzt und wäre . . . (A nhal
tende Zwischenrufe des Abg. Zei l l inger.) 

sitzungen gehabt. Wir haben sogar fast 
alle Abänderungspunkte, die wir heute mit
beschließen wollen, relativ einstimmig be
schlossen, bis auf einen kritischen Punkt. 
Unter diesen Umständen zu sagen : "Hier 
wird gepfuscht, hier ist wieder einmal knapp 
vor Torschluß etwas durchgejagt worden !" ,  

Präsident : Herr Abgeordneter, Sie sind ja das wäre doch wirklich nicht den Tatsachen 
schon der nächste Redner ! entsprechend. 

Abgeordneter Dr. Hauser (fortsetzend): Ich bin 
ja schon dabei, das Thema abzuschließen. 
Ich will es auch nicht überspielen. Ich möchte 
mich nur dagegen verwahren, daß wir uns hier 
unnötig das Leben - ich möchte fast sagen : 
auf einem Nebenkriegsschauplatz - sauer 
machen. Das färbt dann vielleicht die Atmo
sphäre ungut bei Gelegenheiten, wo wir eine 
gute Atmosphäre bräuchten. 

Auch die Vorarbeiten an der Regierungs
vorlage haben doch bei Gott lange genug 
gedauert. Eine Vielzahl von Vorentwürfen 
legt Zeugnis davon ab, wie gewissenhaft 
zu Werke gegangen wurde. Daß das angesichts 
der Materie schwierig und kompliziert ist, 
können wir zugeben. 

Wir müssen auch feststellen : Der Anlaß 
für den Wunsch nach einer Neuordnung waren 
ja vor allem verfassungsrechtliche Bedenken. 

Nur soviel zu diesem Thema. Und nun zur Vielleicht ist auch manchem Juristen bei der 
gegenständlichen Vorlage, meine Damen und Beratung dieser Materie jetzt erst so recht 
Herren. ins Bewußtsein gekommen, wie sehr dieser 

Kollege Kleiner hat ausgeführt, warum unser 
.
heutiger Staa:t, diese Republik �it der 

die große Oppositionspartei - und, wie ich GeschIchte und m�t d�r RechtsentwICklu�g 
dem Vernehmen nach höre, offenbar auch I unser�r großen hIstorIschen .. 

Verl?angenhelt 
die kleinere Opposition - gegen diese Vorlage n�ch Immer auf� engste verknupft �st. Wenn. 
sein wird ; wenngleich natürlich festgehalten ;r nunmehr In den Schlußbe�tImmuugen 
wird, daß alle die Notwendigkeit einer geord- leses ?esetzes Re

.
chtsvorschrI�ten auf

neten Rechtspflege bejahen. Sie ist gewiß heben, dIe aus der MItte des 
.
vorlge� J�hr

eine der Säulen unseres demokratischen �underts stammen, wenn WIr. K�Iserhche 
Rechtsstaates. Aber wenn die geordnete at ente außer Kraft setzen, dIe bIS heute 
Rechtspflege das ist, dann ist damit doch auch geltendes Recht waren, dan� mag uns doch 
gleichzeitig gesagt, daß alle Gesetze, die die wohl bewu.ßt werden, daß. kem Staat - mag 
Organisation dieser Behörden, die in der �r auch seme sta:ats

.�
echthche F�rm gelegent

Rechtspflege tätig sind, sicherstellen sollen, I
N
lCh

ll
um

b 
b�uchsart

s
lg. ande

E
rn. - mI� dem

d 
Jahr

h
e 

ebenfalls von rößter Bedeutung sind. u egmn�. eme �lstenz 1st ennoc g verwoben mIt der GeschIChte. 
Wenn wir also heute das Bundesgesetz 

über den Obersten Gerichtshof beschließen Als diese Republik geboren wurde, konnte 
sie ohne Bedenken vieles von der damals und damit die organisatorischen Grundlagen 

eines unserer drei Höchstgerichte reformieren, bestehenden Rechtsordnung rezipieren. Das 
leisten wir der Rechtspflege, glauben wir, spricht doch für unsere Vorväter ! Das spricht 
einen guten Dienst. Gerade bei der Beratung für die Güte dieser großen gesetzgeberischen 
dieser Materie können wir sagen _ und da, Leistungen des 19 . Jahrhunderts. Und es 
glaube ich, muß man Dr. Kleiner etwas ist kein Zufall, daß gerade die großen Leistun-

gen Österreichs auf dem Gebiete des Rechtswidersprechen -, daß sie gründlich vorbereitet 
wurde . Es ist nicht so, wie Dr . Kleiner wesens sich im wesentlichen bis heute bewährt 
meinte, wenn er davon sprach, daß wir das haben und selbst in anderen Staaten, wie wir 
jetzt im Juni, 14 Tage vor Schluß der Session, wissen, noch heute ihre Nachwirkungen haben. 
gleichsam durchpeitschen. Meine verehrten Wenn wir uns heute aus verfassungsrecht
Herren Parlamentarier, sprechen wir uns lichen Überlegungen zu einer Reform der 
alle einmal da an : Die Vorlage ist im Mai Organisationsgrundlagen des Obersten Ge
des vergangenen Jahres in dieses Haus ge- richtshofes entschließen, dann liegt das ja 
kommen. Wir haben noch knapp vor Tor- weniger an den Mängeln der Statuten, die 
schluß der letzten Frühjahrssession den Unter- vielleicht in der Vergangenheit unseren Vätern 
ausschuß eingesetzt. Daß er so lange nicht passiert wären. Es liegt auch nicht daran, 
zusammentrat, weil wir das Budget beraten daß wir als Republikaner uns etwa daran 
haben und so weiter, das hat eben andere stoßen, daß heute noch Kaiserliche Patente 
Gründe. Aber niemand darf doch wohl sagen, innerhalb unserer Rechtsordnung gelten. Es 
daß bei dieser Vorlage "gehudelt" worden kommt doch vielmehr daher, daß auch die 
wäre. Wir haben genügend Unterausschuß- Rechtsanschauungen über gewisse Verfas-
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sungsfragen Wandlungen unterworfen sind. 
So begegnen manche verfassungsrechtliche 
Probleme eben im Ablauf der Zeit verschie
denem Interesse, man beginnt oft die Probleme 
neu zu durchdenken, und so entsteht plötzlich 
die Meinung, man sei hier aus verfassungs
rechtlichen Gründen zu einer Änderung ge
nötigt. Das ist ein allmählicher Prozeß. 

Wir wollen durchaus zugeben, Herr Doktor 
Kleiner, daß hier ein verfassungsrechtliches 
Denken der Anlaß für Reformen ist. Aber man 
muß auch wissen, daß die Wünsche nach einer 
Reformierung vom Obersten Gerichtshof selbst, 
von den Richtern selbst kamen und sie eben
falls jene Bedenken geteilt haben und nicht 
nur gleichsam ein übereifriger Herr Justiz
minister hier am Werke ist, der Verfassungs
wäsche halten will. So dargestellt - und der 
Versuch klingt immer wieder in der Richtung 
durch -, werden Dinge nicht ins richtige 
Licht gerückt. Wenn wir also die Dringlich
keit solcher Maßnahmen von Zeit zu Zeit 
spüren, dann hat sich die Gesetzgebung dazu 
zu stellen. 

. 

Daß man in den ersten Jahren nach der 
Gründung der Republik, etwa in den zwanziger 
Jahren oder etwa 1945, als wir die österreichi
sche Gerichtsorganisation wiedererrichtet ha
ben, sich nicht mit diesen Fragen konzis 
befaßt hat, mag uns heute doch verständlich 
erscheinen. Nun haben wir aber Grund genug, 
uns über solche Fragen in Ruhe zu unter
halten. Die Zeiten haben sich Gott sei 
Dank geändert. Es ist kein Grund - durchaus 
in offener Debatte -, uns gegenseitig nicht 
zu sagen, ob etwas notwendig oder richtig 
ist. 

Nun darf ich aber doch zu den wichtigsten 
Punkten kommen und die Verfassungsbeden
ken anführen. 

Da haben wir einmal das Sistierungsrecht 
des Präsidenten des Obersten Gerichtshofes, 
das er bisher auf Grund der aus Kaiserlichen 
Entschließungen stammenden Statuten hatte 
und das aus der Instruktion über Spruch
repertorium und Judikatenbuch stammt. 
Der Präsident konnte aus bestimmten Gründen 
einen Beschluß und eine Entscheidung des 
Senates aussetzen und eine neuerliche Be
ratung anordnen. Ein Mann, ein Richter 
nur innerhalb eines kollegialen Organs, hatte 
dieses Sistierungsrecht. Das waren die Be
denken, die verfassungsrechtlich gegen die 
Unabhängigkeit der Richter sprechen. 

Ich darf da gleich anknüpfen, Herr Dr. Klei
ner : Sie scheinen auch beim Studium dieser 
Vorlage einem Irrtum unterlegen zu sein. 
Jetzt liegen nicht etwa die gleichen Mängel 
vor, jetzt liegen auch nicht j ene Mängel vor, 

die wir noch bei der Geschäftsordnung des 
Verwaltungsgerichtshofes haben und die 
Sperl, von dem Sie meinen, er sei ein Kritiker 
der Vorlage, dort auch ablehnt. Was sagt 
Sperl in seinem Beitrag dazu 1 "Immerhin 
müssen wir anerkennen, daß sich die vom 
Bundesministerium für Justiz ausgearbeitete 
Regierungsvorlage überaus vorteilhaft vom 
Verwaltungsgerichtshofgesetz 1965 unterschei. 
det" - gerade auch in diesen Punkten ! 
Das Sistierungsrecht ist eben nicht einem 
Teil des zunächst entscheidungsberufenen Gre
miums vorbehalten, sondern der zunächst 
zuständige Senat als solcher faßt den Beschluß, 
nicht der Berichterstatter kann durch seinen 
Antrag allein bereits verfügen, es wäre nun 
die Kompetenz des verstärkten Senates gege
ben. Das ist der große Unterschied, Herr 
Dr. Kleiner. Natürlich, ich bin auch Ihrer 
Meinung : Die Frage, wann ein Richter 
beeinHußt oder beeinträchtigt ist in seiner 
Entscheidungsfreiheit, kann man bei dieser 
Gelegenheit studieren. Ich glaube, sie ist 
so zu beantworten : Ein zur Entscheidung 
berufenes Organ als solches hat - wenn wir 
aus Gründen der Einheitlichkeit der Recht
sprechung an eine solche Konstruktion den
ken - die Entscheidung zu treffen ; nicht ein 
Teil dieses Organs, nicht ein anderer, außerhalb 
dieses Organs. Diese Konstruktion, die jetzt 
gefunden wurde, ist zweifellos, glaube ich,  
verfassungsrechtlich einwandfrei. 

Wo ist der große Unterschied zu dem Spruch
repertorium und zu dem Judikatenbuch 1 
Ich bitte, das zu lesen. Das ist auch typisch 
ausgedrückt : "Seine Entscheidung" - näm
lich die des verstärkten Senates - "dient 
in der vorliegenden Sache dem betreffenden 
Senat als Norm." 

Mit dieser Phrase wird immer wieder die 
Bindung des entscheidenden Gremiums ver· 
fügt. Denn diese verstärkten Senate haben 
nicht den Fall entschieden, sie haben eine 
Rechtsfrage, die als Vorfrage im Fall drinnen 
stak, zu entscheiden gehabt. Das, was sie 
über den Teil entschieden haben, war Quasi
norm und war dann die Bindung für das ent
scheidende Gremium. Das war das verfas
sungsrechtlich Problematische - keine Norm 
schaffen. 

Wir gehen daher j etzt in der Vorlage mit 
Absicht den anderen Weg. Der verstärkte 
Senat wird den Fall als Ganzes zu entscheiden 
haben und nicht einen Rechtssatz entwickeln 
müssen, zu dem dann der andere Senat zu 
stehen hat. Das ist die neue Konstruktion, 
die, so glaube ich, verfassungsrechtlich zwei
felsfrei ist. Ich glaube, ich habe nun damit 
schon eine der Hauptfragen vorweggenommen, 
die bei dem Entwurf zur Diskussion standen. 

103. Sitzung NR XI. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)58 von 103

www.parlament.gv.at



Nationalrat XI. GP. 1 03. Sitzung - 19. Juni 1 968 8227 

Dr. Hauser 
Es war dann noch die zweite Frage, ob der 

Oberste Gerichtshof - wie er · es bisher auf 
Grund der Statuten tun konnte - auch Gut
achten zu erstatten haben soll oder nicht. 
Ich darf darauf hinweisen, daß auch die 
Herren des Obersten Gerichtshofes, auch in 
der Stellungnahme des Obersten Gerichtshofes 
die Meinung vertreten haben, diese Befugnis, 
Gutachten über Rechtsfragen zu erstatten, 
sei eigentlich ebenfalls verfassungsrechtlich 
bedenklich, und zwar deswegen, weil ein 
Gutachten zweifellos nicht ein Akt der Ge
richtsbarkeit in dem Sinne ist, daß über einen 
Einzelfall Recht gesprochen wird. Das Gut
achten hat ja immer nur eine abstrakt gestellte 
Frage zu beantworten. Aber diese Beantwor
tung gewinnt dann de facto den Charakter 
einer Norm, und das war das Bedenkliche daran. 
Man hat daher diese Gutachtensmöglichkeiten 
ebenfalls durch den jetzigen Entwurf beseitigt. 

Wir haben nur eine Frage ausgeklammert 
- ich selbst habe den Vorschlag, wie Sie wissen, 
im Unterausschuß getan -, daß wir bei der 
Gelegenheit nicht expressis verbis auch beim 
Arbeitsgerichtsgesetz, § 27, die dort vor
gesehene Gutachtensmöglichkeit beseitigen. 

Ich wollte damit einen Beitrag liefern, 
daß wir uns vielleicht über manche Fragen 
noch rascher näher kommen. Ich muß sagen, 
ich habe meine Pfunde vertan. Aus der anderen 
Frage machen Sie jetzt eine Kapitalfrage und 
stimmen dennoch gegen das Gesetz. Ich kann 
Sie daran nicht hindern. Ich wollte nur sagen, 
man soll, wenn man schon Bemühungen sieht, 
zu einer gemeinsamen Lösung in einer so 
wichtigen Materie zu kommen, vielleicht doch 
auch einmal sich selbst gewisse Stöße geben. 
Mir scheint doch eine gewisse Gefahr zu be
stehen, daß die sozialistische Fraktion hier 
einen Beweis liefern muß, wieder einmal gegen 
ein Gesetz zu sein, obwohl man 99 Prozent 
der behandelten Materie einverständlich be
raten hat. 

Diese Eimichtung des verstärkten Senates, 
die im Gesetz vorgesehen ist, war noch in dem 
wirklich entscheidenden Punkt - was Herr 
Kollege Kleiner zum Schluß ausgeführt hat -
strittig. Und zwar in dem Punkt, ob dieses 
Prinzip der verstärkten Senate, das der ein
heitlichen Rechtsprechung dienen soll, auch 
für die Strafsenate des Obersten Gerichts
hofes gelten soll. Bei dieser Frage, die uns 
lange beschäftigt hat, bei der wir auch durch 
Zuziehung von Experten noch unser Urteil 
schärfen wollten, sind wir miteinander nicht 
einig geworden. 

Ich glaube aber, daß man dazu doch noch 
etwas Wichtiges ausführen muß : Die Anregung, 
die Vorschriften über den verstärkten Senat 

auf das Zivilverfahren zu beschränken, konu
ten wir deswegen nicht aufgreifen, weil wir 
zunächst einmal keinen sachlichen Unterschied 
zwischen der Judikatur des Obersten Gerichts
hofes einerseits in Zivilrechtssachen und an
dererseits in Strafsachen spüren, wenn es um 
die Frage der Einheitlichkeit der Rechtspre
chung geht. Die Einheitlichkeit der Recht
sprechung ist doch für den Bürger, der als 
Beschuldigter oder Angeklagter mit dem Ge
setz in Konflikt gekommen ist, gewiß nicht 
weniger wichtig als für denjenigen Bürger, 
der irgendeine Zivilrechtsangelegenheit 
vor dem Gericht au stragen lassen will. Viel
leicht ist zweierlei Maß, das aus einer wider
sprechenden Judikatur drohen kann, auf die
sem Gebiet der Straf justiz menschlich noch ein 
viel härteres Problem als im Bereich des bürger
lichen Rechts. Schon aus Gründen dieser 
Überlegungen scheint mir die Unterscheidung 
zwischen diesen beiden Sachbereichen nicht 
von vornherein eindeutig zu sein. 

Nun kann der Hinweis kommen : Ja, aber im 
Bereich der Straf justiz haben wir doch eine 
Einrichtung, die ohnedies dem Versuch dient, 
die Judikatur zu vereinheitlichen, das ist 
die Generalprokuratur. Sie sichert bereits 
das Bedürfnis nach einer einheitlichen Recht
sprechung durch verschiedene Verfahrens
möglichkeiten, wie etwa die Nichtigkeits
besch werde zur Wahrung des Gesetzes und 
so weiter. Man muß aber sagen : es ist ja 
nicht so, daß dieses Gesetz die Generalpro
kuratur aufhebt oder sie mindert oder sie in 
ihrer Bedeutung herabsetzt. Alle die Vor
schriften, die die Generalprokuratur in Funk
tion setzen, bleiben ja gänzlich unverändert. 
Es ist in Wahrheit so, daß beide Einrichtun
gen, sowohl die des verstärkten Senats wie auch 
die der Generalprokuratur, sich durchaus er
ergänzen können und gemeinsam trachten 
können, verschiedene Rechtsprechungen auf 
dem Gebiet des Strafrechtswesens zu ver
hindern. 

Es stimmt auch nicht, wenn behauptet 
wird, die Einrichtung eines verstärkten Senats 
würde auf dem Gebiet des Strafrechtswesens 
so etwas Ähnliches wie ein Case Law schaffen. 
Ich glaube, das ist eine outrierte Darstellung, 
die man, wenn man genauer nachdenkt, 
leicht aus den Angeln heben kann. Man sagt, 
der Strafrichter würde ja nicht nur mehr 
gesetzestypisierte Tatbilder anzuwenden haben, 
er würde in die Gefahr geraten, quasi das 
Analogieverbot im Strafrechtswesen zu um
gehen, weil er nicht nur das Strafgesetz und 
seine Tatbestände, sondern auch den in einer 
solchen verstärkten Senatsentscheidung typi
sierten Tatbestand zu berücksichtigen hätte. 
(Präsident Wall n e r 'Übernimmt den Vorsitz.) 
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Dr. Hauser 
Ich darf noch einmal sagen : Jetzt werden 

nicht mehr Rechtssätze von irgendeinem 
Senat festgelegt werden können. Es ist nichts 
anderes als das Problem der Vorjudikatur, 
das auch bestünde, wenn wir gar keine Auf
zeichnungen über die Vorjudikatur hätten 
oder machen ließen. Man muß jedoch zugeben, 
daß das einfach eine übertriebene Darstellung 
ist. Die Bindung an Rechtssätze, die zur Norm 
dienen, wie es hier in dem alten Kaiserlichen 
Patent heißt, findet eben jetzt nicht mehr statt. 
Der verstärkte Senat in Strafsachen wird 
ebenso wie der verstärkte Senat in Zivil
rechtssachen den Fall selbst, nur unter Zu
grundelegung des gesetzlichen Tatbestandes 
zu entscheiden haben. Natürlich orientiert 
er sich - das würde er auch tun, wenn wir 
alle diese Vorschriften gar nicht hätten -
darüber : Wie wurde früher entschieden ? 
Wie haben wir uns früher als Richter in diesen 
oder ähnlich gelagerten Fällen verhalten ? 
Das würde jeder vernünftige Gerichtshof 
auch so tun. Ich glaube also, die Behauptung, 
wir kämen hier mit dem Analogiever bot in 
Konflikt, ist wirklich eine übertriebene Be
hauptung. 

man schon die gesamte Vorlage, die wir im 
Unterausschuß gründlich beraten haben, und 
alle vorgenommenen Abänderungen einver
ständlich beraten hat - das darf ich wohl 
feststellen, Herr Dr . Kleiner - und uns 
nur der eine Punkt noch trennt, dann begreife 
ich nicht, warum dann von Ihnen von einer 
durchaus möglichen Haltung nicht Gebrauch 
gemacht wird, die Sie auch sonst bei anderen 
Gelegenheiten im Haus demonstrieren : daß 
Sie etwa in einem Punkt einen Abänderungs
antrag beharrlich im Ausschuß und auch noch 
im Plenum verfolgen, wenn er aber die nötige 
Mehrheit nicht bekommen sollte, dann doch 
der Regierungsvorlage zustimmen. Dann hät
ten Sie diese Ihre Haltung in dem einen Punkt 
auch der Öffentlichkeit demonstriert, aber 
dann wäre es uns möglich gewesen - und das 
hätte ich sehr begrüßt -, den Gesetzesbe
schluß einvernehmlich zu fassen. Wenn sich 
diesmal die Opposition nicht dazu entschließen 
kann, will ich es nur hinnehmen. 

Die Regierungspartei wird jedenfalls dieser 
nötigen Neuordnung der Organisation unseres 
Obersten Gerichtshofes die notwendige Unter
stützung verleihen. Wir werden dem Gesetz 
zustimmen. (Beifall bei der 0 V P.) 

Präsident Wallner : Zum Wort gemeldet 
hat sich der Herr Abgeordnete Zeillinger . 
Ich erteile es ihm . 

Wir müssen auch noch wissen, daß die 
Stellungnahme des Obersten Gerichtshofes 
zu diesem Entwurf - er enthielt schon die Fra
ge des verstärkten Senates ab ovo - eindeutig 
gelautet hat : Es möge dieses Prinzip für beide 
Arten der Rechtsprechung des Obersten Ge
richtshofes gelten, und es solle kein Unter- Abgeordneter Zeillinger (FPÖ) : Hohes Haus ! 
schied zwischen den Strafsenaten und Zivil- Meine Damen und Herren ! Ich muß ebenso 
senaten bestehen. wie Kollege Dr. Hauser vor Eingang eine 

Feststellung treffen, zumal ich leider sagen 
Wenn in den Beratungen im Unterausschuß muß, daß das, was Kollege Hauser gesagt hat, 

die Strafrichter des Obersten Gerichtshofes, die Unwahrheit ist ; ich nehme an, es ist 
die anwesend waren, oder der Herr General- auf Grund einer unrichtigen Information 
prokurator in diesem Punkt ihre Bedenken durch einen Ihrer Klubkollegen geschehen. Daß 
vorgebracht haben, so haben wir sie gewiß die Sitzung des Unterausschusses des Justiz
nicht leichtfertig übergangen, wir haben diese ausschusses gestern überhaupt drei Minuten 
Argumente durchaus gewürdigt. Wir können gedauert hat, war deshalb, weil ich bei den 
uns aber nicht überzeugen lassen, daß das ande- · Worten "Ich schließe die Sitzung" sagte : 
re Prinzip gewissermaßen ein Fehler wäre. "Nein, ich möchte mich melden und prote-Wir müssen vielmehr durchaus feststellen : t' d Abb h d S·t " Al s lere gegen en ruc er 1 zung. so 
Es ist offensichtlich eine Minderheit auch inner- nicht einvernehmlich. Genauso wie der Herr 
halb der Strafrichter, die sich für dieses andere Präsident gesagt hat, es geschieht alles einver
Prinzip gerne ausgesprochen hätte. Die Hal- nehmlich, und mein Klubobmann feststellen 
tung der Herren des Obersten Gerichtshofes mußte, daß es nicht einvernehmlich geschieht, 
als solchem war jedenfalls so, daß die Vorschlä- so darf ich auch feststellen : Es ist unwahr, 
ge der Regierungsvorlage gutgeheißen wurden. wenn Sie sagen, es ist einvernehmlich vertagt 
Wir können uns d�her als Regierungspartei worden. Ich überlasse es der Sozialistischen 
in diesem Punkte nur ebenfalls der Regierungs- Partei, dazu Stellung zu nehmen, denn auch 
vorlage anschließen. von ihr hat ein Sprecher eine Erklärung abge-

Wir wissen uns in Übereinstimmung mit geben ; ich bin nicht befugt, für andere zu 
dem Obersten Gerichtshof und bedauern es sprechen. Ich für meine Person habe von den 
eigentlich, wenn die große Oppositionspartei drei Minuten, die die Sitzung gedauert hat, 
nun anderer Meinung ist . Es ist zwar ihr gutes zwei Minuten in Anspruch genommen, um 
Recht, anderer Meinung zu sein, nur bleibt dagegen zu protestieren, daß wir nun unnütz 
für mich eines weniger verständlich. Wenn dort sitzen, und habe erklärt - sogar in Über-
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Zeillinger 
schreitung meiner Vollmacht -, daß die beiden 
Oppositionsfraktionen da und durchaus ver
handlungsbereit sind. 

Herr Kollege Dr. Hauser, was Sie da.bei 
übersehen haben, ist folgendes : Kollege Kleiner 
sitzt hier und kann sich verantworten. Aber 
es wäre dann der Vorsitz an den Stellvertreter 
von der ÖVP übergegangen, und dieser hat 
es abgelehnt, den Vorsitz zu führen. Ja, 
darin liegt es doch ! Da kann man doch 
nicht jemandem anderen die Schuld geben. 
Dr. Halder hat doch auch seinerseits wörtlich 
erklärt . . . (Zwischenruf des Abg, Dr. H alder.) 
Sie haben doch selbst wörtlich erklärt, daß 
Sie den Vorsitz nicht übernehmen. Durchaus 
verständlich, Herr Kollege Dr. Hauser : Ihre 
Fraktion wäre dann nur mehr durch Dr. Gei
schläger vertreten gewesen. Die Herren sind 
ja gar nicht gekommen. Das war es, worüber 
mir der Grimm gekommen ist. Ich habe mir 
gesagt, die Partei weiß ,  daß gar keine Sitzung 
ist, ihre Mitglieder kommen gar nicht her. 
Vom Herrn Bundesminister wußten wir, daß 
er verhindert ist ; das haben wir auch akzeptiert. 
Ich bin der erste, der einen Minister angreift, 
aber ich habe ebenso auch gesagt, das akzep
tieren wir. Aber das für mich Überraschende 
ist heute gekommen, Herr Dr. Hauser. Ich 
schätze Ihre Vorsitzführung. Aber daß Sie 
jetzt als Vorsitzender des Unterausschusses 
zur Unwahrheit greifen und in der Öffentlich
keit etwas feststellen, was sich im verschlossenen 
Ausschuß ganz anders abgespielt hat, das ist 
bedauerlich. 

Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben auch schon 
3m Freitag gewußt, daß Sie zu dieser Sitzung 
nicht können, dann muß ich fragen : Warum 
haben Sie uns dann überhaupt hieher fahren 
lassen ? Warum mußten wir - ich persönlich 
300 km her und 300 km zurück, wobei eine 
Nacht daraufgegangen ist - kommen, wenn 
alle schon am Freitag gewußt haben, daß 
keine Sitzung ist und Ihre Herren gar nicht 
gekommen sind, Herr Kollege 1 ( Abg. Doktor 
Haus er :  Sie sind ja gekommen !) Die weitere 
Beratung ist doch daran gescheitert, daß die 
beiden Volkspartei-Vorsitzenden den Vorsitz 
nicht übernommen haben und die ÖVP-Frak
ti on gar nicht erschienen ist. Gekommen sind 
Dr. Halder und Dr. Geischläger. Hätte 
Dr. Halder den Vorsitz übernommen, dann wäre 
die Fraktion durch Dr. Geischläger allein 
vertreten gewesen. Ich glaube, Herr Kollege, 
Sie bestätigen das. (Zwischenruf des Abg. 
Dr. Hauser.) Sie können doch nicht in 
der Öffentlichkeit die Dinge anders darstellen. 
Selbstverständlich können Sie es, aber ich 
darf ebenso sagen : Das ist nicht die Wahrheit. 
Warum müssen Sie zur Unwahrheit greifen 1 
Man kann ruhig einmal sagen . . .  ( Abg. 

Dr. Hauser:  Beschuldigen Sie mich nicht 
der Unwahrheit 1) Die Unwahrheit besteht 
darin, daß Sie gesagt haben, es ist einvernehm
lich geschlossen worden, Herr Kollege. 
Nehmen Sie zur Kenntnis, ich habe in der 
Sitzung protestiert, und ich habe das auch 
heute wiederholt. Wenn Sie sagen, es ist ein
vernehmlich geschlossen worden, so hoffe ich, 
daß Kollege Dr. Halder soviel Anstand hat, 
mir zu bestätigen, daß ich gegen das Schließen 
der Sitzung protestiert habe und daß es 
unwahr ist, was Ihr Fraktionskollege sagt, 
daß ich dem Schließen zugestimmt habe 
und einverstanden war. 

Herr Kollege Dr. Hauser, zu dem muß man 
nicht greifen. Man kann cuhig sagen : Das 
ist passiert. Es können auch Pannen passieren. 
Ich bin der erste, der, sobald etwas passiert 
ist, sagt : Mir ist auch schon sehr viel im Leben 
passiert. Aber ich wehre mich dagegen, 
wenn Sie die Dinge so hinten herumdrehen 
und dann sagen : Jetzt behaupten wir das 
Gegenteil, denn wer kann zum Ausschuß 
hineinschauen, öffentlich ist er nicht, und einer 
wird lügen, entweder lügen Sie oder lüge ich, 
und die Öffentlichkeit wird eben glauben, 
der Zeillinger lügt. Dagen wird sich der 
Zeill inger wehren. Ich lüge hier nicht, das 
möchte ich ausdrücklich feststellen. Ich habe 
protestiert, und ich habe mich, zum Unterschied 
von Ihrer Behauptung, nicht mit der Vorgangs
weise einverstanden erklärt, sondern ich habe 
mich nur deshalb zum Wort gemeldet. Wenn 
das von den Beamten nur einigermaßen schrift
lich festgehalten worden ist, müßte eine Notiz 
über diese Wortmeldung bei der Drei-Minuten
Sitzung drinnen sein. In dieser Hinsicht muß 
ich Ihre Behauptung auf das schärfste zurück
weisen. So wie man von meinem Fraktions
kollegen Dr. Tongel heute zu Unrecht festge
stellt hat, er habe zugestimmt, daß es heute 
bis 22 Uhr geht, ebenso stelle ich fest, daß Sie, 
der Sie nicht dabei waren, hier zu Unrecht 
etwas behaupten. Hinter Ihnen sitzt Dr. Gei
schläger, der es bestätigen kann. 

Aber, Herr Kollege Dr . Hauser, erklären 
Sie uns doch, warum hat denn Ihre Fraktion 
sabotiert und ist nicht gekommen 1 ( Abg. 
Dr. H a'U,ser:  Sie haben ja nicht 8abotiert ! -
Weite1'e Zwi8chenrufe bei der ÖV P.) Ich spreche 
ja zum Thema. Bei aller Wertschätzung 
meines Schulkollegen Dr. Geischläger , er war 
bisher nicht der Sprecher, er War einer der 
Mitglieder Ihrer Fraktion, aber Ihre Sprecher 
sind ja gar nicht gekommen. Er wäre alleine 
dort gesessen und hätte die Verhandlungen 
mit sechs Sozialisten und mit dem Freiheit
lichen führen müssen. Ich will seine Tüchtig
keit nicht zur Diskussion stellen, aber ich glau be, 
damit ist doch schon bewiesen, daß Sie ihn 
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nur pro forma hingeschickt haben. Das ist 
die Wahrheit. Sie haben sabotiert. Sie haben 
es gewußt, daß nicht verhandelt werden wird, 
und haben uns herfahren lassen, Herr Kollege. 
Wollen wir das doch einmal in aller Offenheit 
aussprechen und nicht immer darum herum
reden. 

Und wenn Sie sagen, es geht uns allen so, 
Herr Kollege, dann lade ich Sie ein : lassen 
Sie es sich auch nicht gefallen !  Ich lasse es mir 
erstens nicht gefallen, wenn ich auf diese 
Art und Weise in meiner Arbeit als Abgeord
neter behindert werde, und zweitens lasse 
ich es mir nicht gefallen, wenn der Vorsitzende 
eines Unterausschusses die Vertraulichkeit 
des Ausschusses dazu benützt, um etwas 
im Hohen Hause zu berichten, was im Ausschuß 
nicht der Fall war, was unwahr ist. Dagegen 
werde ich mich zur Wehr setzen, da können 
Sie versichert sein. Ich werde mir nicht solche 
Verdächtigungen und Unterstellungen ge
fallenlassen, denn per saldo heißt es dann 
um die Ecke herum bei den Journalisten : 
Nun, da habt ihr es, der Zeillinger hat gelogen, 
er hat nicht einmal dem Dr. Hauser geant
wortet. Da sind Sie im Irrtum begriffen, 
Herr Kollege ! 

(Abg. Dr. Haus e r :  Man hätte doch über die 
Materie debattieren können 1) Herr Kollege, 
wir setzen ja nicht Unterausschüsse dazu ein, 
damit von sechs Unterausschußmitgliedern 
vier überhaupt nicht kommen, noch dazu 
jene, die die Sprecher waren. Das ist doch 
ein Akt der Fairneß, daß man in einem solchen 
Fall sagt : Meine Herren, bleiben Sie zu Hause, 
es wird heute keine Verhandlung sein, wir 
machen es nächste Woche ! Da wäre gar nichts 
dabei gewesen. Dazu haben wir doch die 
Unterausschüsse nicht, damit wir uns das 
Leben schwerrnachen, sondern damit wir uns 
das Leben erleichtern. Ich glaube, die Oppo
sition hat in diesem Hause bewiesen, daß sie 
gerade auch im Unterausschuß konstruktiv 
und in fairer Art und Weise mitarbeitet. 
Ich glaube, es wäre besser, wenn wir zum 
Unterschied von dem, was sich jetzt zuletzt 
abgespielt hat, auf diesem Weg bleiben würden. 

Sie haben gesagt, daß ich eine Show aufge
zogen habe. Herr Kollege, nein, die Show 
haben Sie eröffnet, indem Sie als Ausschuß
vorsitzender diese Erklärung abgegeben ha
ben. 

Ich beschwere mich auch nicht darüber, 
daß ich einmal unvorbereitet sprechen muß. 

Sie mißbrauchen Ihre Stellung als Ausschuß- Nein, das trifft mich wirklich nicht, wenn Sie 
vorsitzender, wenn Sie die Vertraulichkeit sagen, jeder hat schon unvorbereitet sprechen 
eines Unterausschusses dazu benützen, um müssen. Nun ja, vielleicht war ich immer 
hier im Hause wahrheitswidrige Darstellungen draußen, wenn gerade jene Kollegen unvorberei
über den Ablauf einer Sitzung, bei der Sie tet gesprochen haben, die ich noch nie unvor
selbst noch dazu nicht anwesend waren, bereitet sprechen gesehen habe. Um das, 
wiederzugeben. Das ist in den 15 Jahren, Herr Kollege, geht es nicht, sondern es geht 
in denen ich hier bin, noch bei keinem Ausschuß- um eine gründliche Vorbereitung auf eine 
vorsitzenden, ob 01' rot oder schwarz war, Gesetzesmaterie. 
passiert. Das ist Ihnen heute hier erstmalig Dazu darf ich sagen, um zum gegenwärtig . in 
vorbehalten. (Abg. Dr. Haus e r :  Hat der Beratung stehenden Tagesordnungspunkt, zum 
Vorsitzende gegen den Willen seiner Fraktion OGH.-Gesetz, zu kommen : Auch hier müssen 
vertagt ?) Herr Kollege, entschuldigen Sie, wir diese Frage aufwerfen. Wir sind jetzt in 
ich bin doch kein Sozialist. Haben Sie schon einem Zeitdruck. Jeder von uns ist von dem 
vergessen, wer wohin gehört ? Druck, unter dem wir stehen, beeindruckt. 

Ich darf Ihnen noch einmal sagen : Es waren Sie haben völlig recht : In diesem Fall trifft das 
im Ausschuß clie sechs Sozialisten, der Frei- Ministerium überhaupt keine Schuld. Diese 
heitliche, Dr . Halder und Dr. Geischläger. Vorlage liegt seit Jahr und Tag im Haus. 
Dr. Kleiner hat uns erklärt, es gehe ihn nichts Ausgerechnet an einem Tag wird sie behan
an, er führe den Vorsitz nicht, da hat Dr. Halder delt, an dem wir nicht mehr wissen, wie wir 
dem Sinne nach erklärt : Dann möchte ich fertig werden sollen. Oder sehen Sie noch eine 
auch nicht den Vorsitz übernehmen. Dem Chance, einigermaßen über die Bühne zu kom
Sinne nach war es so. (Abg. Dr. H a l d e r :  men, obwohl, wie ich gehört habe, dieses und 
Ich korrigiere : nachdem die Sitzung bereits jenes wieder von der Tagesordnung abgesetzt 
geschlossen war 1) Nein, Kollege, geschlossen wurde, damit wir einigermaßen zu Rande 
konnte Sie erst nach meiner Wortmeldung kommen ? Ein Jahr lang liegt diese Vorlage im 
worden sein. Ich habe mich ja noch zum Wort Haus. Aber ausgerechnet an einem solchen 
gemeldet und habe dagegen protestiert. Ich Tag muß der Oberste Gerichtshof hier zur Dis
habe auch noch gesagt, daß dann praktisch, kussion gestellt werden. Auch hier bezweifle 
wenn Sie den Vorsitz haben, Dr. Geischläger ich die Notwendigkeit. Soweit ich mich 
allein dort sitzen würde. Aber unbestritten erinnere, wurde dieses Gesetz schon mindestens 
ist, daß von Ihnen nur die beiden Herren I fünf oder sechs Jahre vorbereitet, es ist min
Dr. Halder und Dr. Geischläger da waren. destens so lange her, daß darüber gesprochen 
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worden ist und daß im Ministerium daran ge- ausschuß gebildet wird. Meistens nimmt man, 
arbeitet wird. Die Regierungsvorlage ist, wie wenn zu Vorlagen des Justizministeriums 
wir hören, seit über einem Jahr im Haus. Und Unterausschüsse gebildet werden, den Freiheit
an einem der wenigen Tage so wie heute, an lichen, der im Justizausschuß ja nicht Sitz und 
dem man den ganzen Druck zu spüren be- Stimme hat, in den Unterausschuß hinein, 
kommt, wird dieses Gesetz auf die Tages- so wie es beim Strafvollzugsgesetz und bei 
ordnung gesetzt. Das bedauern wir im Interesse anderen Gesetzen geschehen ist. Hier ist ein 
des Obersten Gerichtshofes, der eine andere Unterausschuß gebildet worden, aber sehr weise 
Behandlung, eine stärkere Hervorhebung seiner ein Unterausschuß ohne den Freiheitlichen. 
Bedeutung verdient hätte. Das bedauern wir Ich kenne nicht die Gründe, ich will auch 
Freiheitlichen im Interesse einer sachlichen gar nicht darüber klagen. Aber das ist der 
Diskussion. Wir bedauern es ferner, weil wir Grund, warum wir Freiheitlichen jetzt erst
der Ansicht sind, daß dieser Punkt vor einem malig Gelegenheit haben, uns mit dieser Materie 
oder zwei Monaten hätte behandelt werden zu beschäftigen und dazu Stellung zu nehmen. 
können. Da muß ich jetzt wieder den Herrn Ihr Klubobmann, Vizekanzler Dr . Withalm, 
Ausschußvorsitzenden fragen, denn letzten En- wird sicherlich die Gründe kennen, warum er, 
des liegt es ja an ihm, warum er es nicht getan zum Unterschied zur sonstigen Praxis,  beim 
hat . Wir Freiheitlichen glauben, solange man Gesetzentwurf über den Obersten Gerichtshof 
uns nicht das Gegenteil beweist, daß hier eine einen Unterausschu ß ohne Freiheitliche hat 
gewisse Absicht und Taktik dahintersteckt. bilden lassen und warum er ausgerechnet 
Das können Sie uns nicht übelnehmen, das ist heute, im größten Zeitdruck, das Oberst
eben nun einmal unsere Meinung. gericht hier zur Diskussion stellt, obwohl der 

über hundert Jahre besteht jetzt das Statut 
: Aus�chußvorsitzende .ges�gt hat , �aß diese 

des OGH. Wenn ich mich richtig erinnere, �egIerungsvorlage SeIt emem Jah: 1m Hause 

ist es das Kaiserliche Patent vom 7. August l�egt u
.
nd dah�r auch schon vor emem Monat 

1850 und die Kais rliche Entschli ß g vom SICherlIch fertiggestellt und auch behandelt 

3 . Oktober 1854. So
e
lange haben di: art:n Vor- hätte werd�n könne? Alles ge�t unt�r Zeit

schriften gehalten. Aber gerade heute muß druc� vor SICh. Deuthcher, alses �Ie R�gIerungs

es geschehen, daß wir das neue Gesetz beschlie- parteI . macht, kann man a�ch dIe MI
.
ßachtung 

ßen, denn heute ist eine Sitzung , bei der wir vor eInem ?bersten GerIchtshof mcht zum 

bis 22 Uhr arbeiten müssen, damit wir das Ausdruck brmgen. 

Notwendigste, das, was uns unter den Finger- Es ist in der bisherigen Diskussion schon viel 
nägeln brennt, fertig bringen, und ausgerech- von dem angeführt worden, was letzten Endes 
net heute kommt das Gesetz über den Obersten auch uns Freiheitliche bewogen hat, gegen das 
Gerichtshof, das seit einem Jahr in dem Unter- Gesetz zu stimmen . Ich darf sagen, Herr Mini
ausschuß behandelt wird, wie es mein Vorred- ster : Wir bedauern es. Wir hätten uns vorstel
ner erwähnt hat, auf die Tagesordnung. len können, daß man bei einem zwischen den 

Während ich hier spreche, sehe ich einen 
Zusammenhang zwischen dem Fernbleiben 
von gestern, dem Sabotieren des Unteraus
schusses und der Tatsache, daß man dieses Ge
setz so lange zurückgehalten hat und heute auf 
die Tagesordnung setzt. Das ist das Konzept, 
das ist der Plan, den ich schon bei meiner ersten 
Wortmeldung hier kritisiert habe und bei dem 
wir Freiheitlichen auf dem Standpunkt stehen, 
die Regierungspartei dlückt ihre Mißachtung 
gegenüber dem Obersten Gerichtshof am deut
lichsten dadurch aus, daß sie sagt : Wir machen 
es an jenem Tag, an dem wir keine Zeit haben, 
vernünftig und ernsthaft darüber miteinander 
zu beraten ! 

Ich darf auch hier gleich etwas feststellen. 
Herr Minister, das geht nicht an Ihre Adresse, 
aber ich sage es Ihnen, denn Sie sind vielleicht 
verwundert oder erstaunt, daß wir Freiheit
lichen dieser Vorlage nicht zustimmen werden. 
Es war hier einer jener wenigen Fälle - ich 
kenne nicht die Gründe, ich kann mich nicht 
in Ihre Partei hineindenken -, wo ein Unter-

drei Parteien geführten Gespräch bei diesem 
Gesetz über das Höchstgericht hätte zu einem 
Ergebnis kommen können, dem alle Parteien 
zustimmen. Wir sind doch nicht grundsätzlich 
dagegen, im Gegenteil : Sie können versichert 
sein, daß wir an allen Höchstgel'ichten Interesse 
haben. Das liegt wahrscheinlich in der Natur 
der Opposition, wir haben Interesse an deren 
Funktionieren. 

Wir glauben, daß es nicht gerade erfreulich 
ist, wenn Sie gerade die Zeit Ihrer Mehrheit 
von drei Stimmen, die Sie dann in die Waag
schale werfen, dazu ausnützen, um Bestim
mungen, die bereits 1 18 Jahre alt sind, aus
zulöschen, ihnen das Licht auszublasen, und die 
von Ihnen vorgestellte Lösung mit einer Mehr
heit von einer oder zwei Stimmen hier zu setzen. 
'ViI' glauben, daß man beim Obersten Gerichts
hof durch ein Gespräch zwischen den Parteien 
eine andere Lösung hätte finden können. 

Ich darf gleich einleitend sagen, daß ich ein 
Gutachten kurz zitieren werde, nämlich eine 
Stellungnahme des Hofrates des Obersten 
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Gerichtshofes Dr. Sper!. Es gibt genau.so Überblick für das Abgeordnetenhaus geben, 
gegenteilige Stellu.ngnahmen ; die Meinu,ngen was unter "nicht wesentliche V ermehru.ng" zu 
sind geteilt, bei den Politikern, bei den Rich- verstehen ist. 
tern, wahrscheinlich in allen Kreisen, die man Entgegen dem ursprünglichen Vorhaben 
darüber befragt. Aber hier sind Argumente erfolgt nu.n doch eine wesentliche Änderung 
vorgebracht worden, die u.ns zumindest ver- gegenüber der Regierungsvorlage. Das heißt 
anlaßt haben, darüber nachzudenken und mit anderen Worten : Die Vorlage, die wir jetzt 
zu. sagen : Wir glau.ben, daß die gegenwärtige vor uns haben, deckt sich in wesentlichen 
Lösung doch nicht den Vorstellungen, die wir Punkten nicht mehr mit dem, was seinerzeit 
Freiheitlichen von dem Gesetz über den begutachtet worden ist , denn ich habe eine 
Obersten Gerichtshof haben, entspricht. ganze Reihe von Hinweisen in den Begu.tach-

Über den Aufbau des Gesetzes wurde schon tungen vergebens gesucht, sodaß ich angenom

einiges gesagt. Ich schließe mich der Ansicht men habe, daß diese Vorlage nicht mehr begut

an, daß nicht u.nbedingt das Siegel und der achtet worden ist. Wir müssen daher auf jene 

Urlaub des Präsidenten die einleitenden Para- wenigen Stimmen, die wir zu.r Verfügu.ng haben 

graphen sein sollten, wobei ich bis jetzt noch und die sich damit beschäftigt haben, zurück-

nicht weiß,  ob das Wort "Staatswappen" , greifen. 

das im § 2 vorkommt, jener Begriff ist, bei dem Kollege Dr. Kleiner hat schon darauf hin
wir bleiben werden, oder ob wir nicht doch auf gewiesen, daß im § 8 ein Gesetz im Gesetz neuer 
das Wort "Bu.ndeswappen" z urückgreifen wer- Begriff aufscheint, nämlich die "ständige 
den, auf das im Gutachten des Innenministe- . Rechtsprechung" .  Die ständige Rec htspre
riums bereits au.fmerksam gemacht wurde ; chung ist ein im Gespräch, im Vortrag u.nd 
das ist eine rein technische Frage. Ich glaube, in der Lehre sehr häufig geübter Begriff, aber 
daß es zweckmäßiger gewesen wäre, nicht elen im Gesetzestext meines Wissens noch nicht 
Urlau.b des Präsidenten des Obersten Gerichts- vorgekommen. Hofrat Sperl wirft in seinem 
hofes an die Spitze zu stellen, was den Ver- Aufsatz die ,Frage auf : "Was eine ,ständige 
dacht erweckt, daß das Gesetz beschlossen Rechtsprechung' präzise ist, wissen wir nicht." 
werden müsse, weil der Präsident des Obersten I Ich muß sagen : Ich habe Bedenken. Niemand 
Gerichtshofes ein gewisses Interesse daran wird in Zweifel stellen, daß Hofrat Sperl nicht 
habe und vergangene, gegenwärtige und zu- der schlechteste Richter des Obersten Gerichts
künftige Justizminister nie ein Gesetz zur Be- hofes ist. Ich schließe mich als kleiner Mann 
schlußfassung vorlegen, wo seine Gleichstellu.ng dem an, ich war immer schon gegen eine solche 
im Ministerrang einigermaßen deutlich sichtbar allgemeine Feststellung. Was ist die "ständige 
zum Au.sdru.ck kommt. Dazu muß ich sagen : Rechtsprechung" ? Wo ist das definiert 1 Wenn 
Richtig, es ist gar nichts dagegen zu. sagen. ein Richter schon vor der Gesetzwerdung das 
Aber heu.te haben wir bestimmt andere Sorgen, offen bekennt, müßte man entweder dafür 
als u.ns mit dem Siegel des Obersten Gerichts- sorgen, daß man klarstellt, was die "ständige 
hofes und mit dem Erholu.ngsurlau.b des Prä- Rechtsprechung" ist, oder daß wir diesen 
sidenten zu. beschäftigen. Das hätten wir im Ausdruck vermeiden - welch zweitem Weg 
April oder Mai behandeln können oder auch wir Freiheitlichen uns angeschlossen haben. 
im September, nicht gerade in j enen Tagen, 
an denen wir große andere Sorgen haben. 

Eine allgemeine Frage noch zu dem Gesetz. 
Es ist wiederholt von der Personalvermehrung 
die Rede. Da nirgends - ich habe es zu.
mindest nicht gefunden - ein genauer Hinweis 
enthalten ist, welche Personalvermehrung die
ses Gestz tatsächlich bedeutet, wir aber hier 
im Hau.se doch immer wissen wollen - gerade 
jetzt in der Zeit der Einsparu.ng -, worin die 
Personalvermehrung besteht, wäre es doch 
begrüßenswert, wenn wir es vor der Beschluß
fassung erfahren könnten. Die Formulierung 
in den Erläu.terungen lautet : "Im Hinblick 
darauf wird wohl angenommen werden können, 
daß die Einführu.ng der Einrichtu.ng verstärk
ter Senate eine wesentliche Vermehrung des 
richterlichen Personals des Obersten Gerichts
hofes vorau.ssichtlich nicht erforderlich machen 
wird." Ich glau.be, man könnte jetzt schon einen 

Ein Richter des Obersten Gerichtshofes, 
der das Gesetz bekommt, der vielleicht einem 
solchen verstärkten Senat angehört, sagt auf 
Grund der Regierungsvorlage schon von vorn
herein : "Was eine ,ständige Rechtsprechu.ng' 
präzise ist, wissen wir nicht".  Ich glau.be, 
das sollte uns als Abgeordneten zu denken 
geben. 

Sperl sagt : "Sprechen wir doch auch von 
einer ,herrschenden Lehre' ,  ohne daß irgend 
jemand berufen wäre, im Widerstreit der Mei
nungen die Krone auf ein bestimmtes Hau.pt 
zu drücken. Dergleichen Ausdrücke sind 
lebensnah und sie genügen vollauf dem an
spruchslosen Sprachgebrauch des Alltags" -
meine Herren, das müssen wir uns sagen lassen ! ,  
haben wir das wirklich notwendig 1 -, "sie 
sind aber zuwenig deskriptiv, um sich als 
Elemente eines gesetzlichen Tatbestandes zu 
eignen. "  Ich darf Ihnen gleich sagen : Bei uns 
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in der Fraktion sind die Bedenken gegen die 
Formulierung "ständige Rechtsprechung" auf
getaucht, ehe wir den Artikel des Hofrates 
Sperl darüber zur Kenntnis bekommen haben. 

Sperl setzt fort : "Durch die Gesetzwerdung 
des Entwurfes würde erstmalig die ständige 
Rechtsprechung zum Rechtsbegriff erhoben. 
Diese Verlegenheit zu meistern würde immer
hin der Praxis gelingen. "  

Ich glaube, daß man zumindest darüber 
sprechen sollte. Sicher kann man jetzt sagen : 
Der und der und der ist anderer Meinung. 
Aber ich möchte Ihnen namens der freiheitlichen 
Fraktion etwas sagen, meine Damen und Her
ren, Herr Minister, was uns auch aufgefallen 
ist. Ich bin kein Monarchist, kann also in 
keinen falschen V erdacht kommen. Aber es 
sollte uns zu denken geben, wenn wir heute 
über kaiserliche Patente und kaiserliche Ent
schließungen, die 1 1 8  Jahre und 1 14 Jahre alt 
sind, beraten. Ich glaube, sie hätten nicht so 
lange gehalten, wenn man sich auch damals so 
leichtfertig über vorgebrachte Bedenken hin
weggesetzt hätte. Sicher möchte ich heute 
schon sagen : So lange wird das Gesetz bestimmt 
nicht mehr halten, wie die bisherigen Grund
lagen gehalten haben. 

Das Positive an dem Grundgedanken, den 
wir vom ersten Tag an begrüßt haben, ist, 
daß man einmal darangegangen ist, zu sammeln, 
zu sichten und eine klare Richtlinie, eine Leit
linie für den Obersten Gerichtshof zu geben. 

Das zweite, was durch dieses Gesetz ge
schieht, ist ebenfalls heute schon erwähnt 
worden : die Abschaffung des Spruchreper
toriums und des Judikatenbuches. An Stelle 
dessen kommt nun die "ständige Rechtspre
chung".  Das ist also der Tausch. Ich glaube, 
daß wir hier einen schlechten Tausch machen, 
und wir bedauern dieses leichte Abgehen 
von einer fast 100 Jahre bestehenden und be
währten Praxis und Einrichtung. 

Es erscheint uns noch ein Bedenken gewich
tig : Erlauben Sie mir, daß ich wieder mit einem 
Satz Sperl zitiere, der sich sicher besser vor
bereiten konnte, der es besser sagen kann als 
ich vorher : Jeder hat Anspruch zu wissen, 
wer sein Richter ist, und wie das Gremium 
ausschaut, das über ihn richtet. - Das ist 
doch ein fundamentaler Bestandteil eines 
Rechtsstaates. Wenn ich also eine Tat begehe, 
kann ich mir genau ausrechnen, vor welchem 
Richter ich stehen werde und vor welches Ge
richt ich komme. Davon wird abgegangen, 
und zwar in einer Art und Weise, die uns Frei
heitlichen bedenklich erscheint. Es sagt hier 
Sper! - ich darf ihn wieder zitieren, weil er 
besser formuliert als ich - :  "Vor Eingehen 
in die Sache nach dem der Instanz entsprechen-

den VerfahTen muß die Richterbank richtig, 
aber auch endgültig besetzt sein." 

überlegen Sie einmal, was das heißt ! Sie 
kommen zu einem Gericht, und dort wird 
plötzlich der Richter ausgetauscht, es sitzen 
auf einmal mehr Richter da. Sie wissen zu 
Beginn des Verfahrens noch nicht, welche 
Richter über Ihr Verfahren endgültig abfinden 
werden. Ich glaube, daß wir uns hier sehr, 
sehr weit von der bisherigen rechtsstaatIichen 
Auffassung in Österreich entfernen. 

"Hier aber ist es so, daß nach Erstattung 
des Berichtes und Beratung des Gegenstandes 
durch den einfachen Senat eine Umbesetzung 
der Richterbank vorgenommen werden soll, 
und zwar je nach der Rechtsansicht, die sich 
der einfache Senat gebild,lt hat. Im einen 
Fdl ist er berechtigt zu entscheiden, im ande
ren Fall ist er daran gehindert. Wo aber liegt 
das Hindernis für die Ausübung des Judici
ums ? Bei den Vorentscheidungen ! Die Beset
zung der Richterbank von einer Rechtsansicht 
im Gegenstand abhängig zu machen, bedeutet 
doch wohl einen Eingriff in die richtorliche 
Unabhängigkeit, nur wenig besser als die 
Bindung an das Judikat." 

Ich darf gleich sagen : Das ist eine persön
liche Meinung des Artikelverfassers, es wird 
sicher viele und ernst zu nehmende Bemer
kungen dagegen geben, und so wie ich Sperl 
zitiere, könnte und wird man wahrscheinlich 
auch dagegen zitieren. Ab.)r dbses Unbehagen, 
daß man bei Beginn dos Verfahrens noch nicht 
weiß, welche Richter letzten Endes darüber 
tlntscheiden werden, wird k..Jiner, auch kein 
Fürsprecher dieser in der Regierungsvorlage 
vorgeschlagenen Lösung uns nehmen können. 

Sporl schreibt weiter : "Daran ändert auch 
der Umstand nichts, daß die an der Ausübung 
des Judiciums gehindorten Richter des ein
fachen Senats auch dom verstärkten Senat 
angehören. Allenfalls könnte auch erwogen 
werden, ob nicht ein richterliches Kollegial
organ, nämlich der einfache Senat, aus dem 
einzigen Grund seiner im Dienste gebildöten 
Rechtsansicht durch den Zwang zur Verstär
kung des Senats ad hoc abgesetzt wird" -prak
tisch ist es eine Absetzung ad hoc, er setzt 
sich allerdings selber ab, er beschließt selbst 
mit Mehrheit, sich abzusetzen und einen ver
größerten, in dem der bisherige Senat dann 
eine Minderheit darstellt, dafür einzusetzen -, 
"weil doch die verfassungsrechtlich verbotene 
Absetzung des Richters durchaus nicht nur 
dienstrechtlich verstanden werden muß und 
ein Kollegialorgan ebenso abgesetzt werden 
könnte wie ein einzelner Richter. Hier ist 
es ja so, daß die einzelnen Richter nicht ad 
personam abgesetzt sind, da sie ja im ver
stärkten Senat votieren dürfen, aber ein Kol-
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legialorgan ist eine Einheit, und diese richter
liche Einheit wird abgesetzt. Wo das Gesetz 
den Richter rechtlich einwandfrei von der 
Ausübung seines Amtes ausschließt, dort 
geschieht es nicht, wie hier, aus dem Grunde 
seiner Rechtsansicht im Gegenstand." 

Ich glaube, daß wir hier vor einer grund
sätzlichen Frage stehen. Ich bin mir voll
kommen im klaren, daß wir sie nicht um 
%5 Uhr nachmittag hier lösen können. Aber 
es ist bedauerlich, daß diese Materie ein Jahr 
im Hause gelegen ist und keine Möglichkeit 
war, darüber die Meinungen abzutauschen. 
Ich bin nach wie vor überzeugt : Wenn 
guter Wille - und den guten Willen bezwei
feln wir, das sage ich in aller Offenheit - vor
handen gewesen wäre, hätte man auch hier 
einen Unterausschuß mit der Möglichkeit, 
alle Meinungen zu hören, bilden können, hätte 
man auch hier so rechtzeitig darüber diskutie
ren können, daß man sicher eine alle Parteien 
befriedigende Lösung gefunden hätte. 

Auf die weitere Diskussion in dieser Schrift 
gehe ich jetzt nur ein, weil der Sprecher der 
Regierungspartei, Dr. Hauser, den Artikel 
weiter zitiert hat. Der Artikelschreiber sagt 
dann : "Immerhin müssen wir anerkennen, 
daß sich die" jetzige "Regierungsvorlage . . .  
vorteilhaft vom Verwaltungsgerichtshofgesetz 
1 965 unterscheidet".  Richtig ! Ich muß aber 
sagen, das spricht eher für die Ansicht des 
Artikelschreibers. Er anerkennt, daß es bes
ser ist als dort, aber wir sind uns doch alle 
darüber im klaren, daß das Verwaltungs
gerichtshofgesetz aus dem Jahre 1965 nicht 
die ideale Lösung dargestellt hat. Ich bin 
völlig überzeugt, wenn man das heute noch 
einmal in Ruhe vorberaten und in diesem 
Hause beraten und beschließen könnte, daß 
man in beiden Fällen zu einer anderen und 
zufriedenstellenderen Lösung kommen könnte. 
(Abg. Dr. Haus e r :  Aber der Hofrat Sperl 
weiß nur keine I) Herr Kollege, ich möchte 
ausdrücklich feststellen : Das weiß ich nicht, 
das kaml ich Ihnen nicht sagen, ich habe mit 
ihm ' darüber nicht gesprochen ; kann sein, 
daß er Vorschläge gemacht hat. (Abg. Doktor 
Hau s e  r :  Das geht ja aus dem Artikel hervor I) 
Herr Kollege, deswegen, weil man keinen 
Vorschlag weiß, ist noch kein Grund gegeben, 
daß man einen bestehenden Zustand in Vor
schriften ändert, die eigentlich mehr oder min
der nur deswegen brennen, weil sie in so viele 
Gesetze und Verordnungen aufgesplittert sind 
und einmal zusammengefaßt werden sollen. 
Ich muß Ihnen sagen : In der Praxis sind die 
Mängel nicht so groß.  Wir wissen nicht, ob 
die kommenden Mängel nicht noch größer 
sind. (Abg. Dr. Haus e r :  Die gleichen Argu
mente wie Sperl I) Herr Kollege, sagen wir 

nicht : Die Argumente Sperls ! Sie sprechen 
von Argumenten. Sie haben mit 83 zu - was 
weiß ich - 80 Stimmen beschlossen, daß gegen 
Prader nicht untersucht werden darf, ob er 
einen Mißbrauch der Amtsgewalt begangen 
hat oder nicht. Das haben Sie beschließen 
können. Sie können jetzt mit derselben Mehr
heit beschließen, daß der Oberste Gerichtshof 
So eingerichtet wird, wie Sie es für richtig 
halten. Aber überlegen Sie doch einmal : Es ist 
ein Unterschied, ob wir untersuchen, ob ein 
Minister dieses oder jenes getan hat, oder ob 
man an einer Einrichtung, die bisher unange
tastet war, mit einer Mehrheit rüttelt, die im 
Jahre 1 970 weg sein kann ; Sie hoffen, daß sie 
bleibt, wir hoffen, daß sie nicht mehr bleibt .  
Und daß dann wieder alles geändert wird. 
davon können Sie überzeugt sein, Herr Justiz
minister ! Dann wird das Unerfreuliche gesche
hen, daß man sagen wird : Man hat in vier Jah
ren die Mehrheit dazu benützt, sich den Ober
sten Gerichtshof so herzurichten, wie es der 
Mehrheit des Hauses entspricht. Man wird 
das deshalb sagen, weil Sie gar nicht den Ver
such gemacht haben, das Gespräch mit einer 
anderen Fraktion zu suchen. Ich glaube, wir 
haben es bewiesen, daß wir in gewissen Fra
gen und auch in diesen Fragen durchaus ver
handlungsbereit und konstruktiv verhand
lungsbereit sind. Aber Sie haben gar nicht 
den Versuch gemacht, mit dieser Opposition 
zu verhandeln. Sie haben sie aus dem Unter
ausschuß ausgeschlossen ! Sie haben gesagt : 
Wir setzen unsere Meinung durch, wir brauchen 
eine andere Meinung nicht zu hören ! Wir 
gehen heute hier her und beschließen das 
Gesetz ! 

Jawohl, beschließen Sie ! Wir brauchen 
dann nicht weiter zu reden. Beschließen Sie, 
wie Sie hinsichtlich Prader beschlossen haben, 
daß nicht untersucht werden darf, ob er Ver
brechen begangen hat oder nicht. Beschließen 
Sie mit 83 zu 80, daß der Oberste Gerichtshof, 
solange Sie die Mehrheit haben, so eingerichtet 
zu werden hat, wie Klaus und Withalm es 
wollen ! 

Wir Freiheitlichen melden aus rechtsstaat
lichen Gründen die schwersten Bedenken an 
und antworten : Wenn Ihnen das Volk die 
Mehrheit nimmt, dann wird es auch dieses 
Gesetz wie viele andere ändern. Diesen Weg 
aber gehen Klaus und Withalm und Sie mit 
ihnen. (Beifall bei der F pt).) 

Präsident Wallner : Zum Wort gemeldet 
hat sich der Abgeordnete Dr. Kleiner. Ich 
erteile es ihm. 

Abgeordneter Dr. Kleiner (SPÖ) :  Hohes 
Haus ! Sie brauchen nicht zu b )fürchten, 
daß ich die Debatte über den Obersten Ge
richtshof fortsetzen werde. Ich sehe mich nm: 
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verpflichtet, den Zwiespalt, der zwischen Herrn 
Zeillinger und Dr. Hauser entstanden ist, 
durch eine Erklärung über den Verlauf der 
gestern von mir geleiteten Sitzung des Unter
ausschusses, der sich mit dem Strafvollzugs
gesetz zu beschäftigen gehabt hätte, aufzuklä
ren. Ich gebe diese Erklärung genau nach 
dem Verlauf dieser kurzen Sitzung ab. 

Ich habe von Dr. Hauser am Vortag die 
Nachricht bekommen, daß er nicht in der Lage 
sein werde, die Sitzung zu leiten, und ich 
wurde ersucht - es ist mir durch eine Ange
stellte mitgeteilt worden -, den Vorsitz in 
dieser Sitzung zu führen. Ich habe dann 
Gelegenheit gehabt, mit Dr. Hauser zu tele
phonieren und ihm mitzuteilen, daß ich ver
pflichtet bin, um 9 Uhr bei einem Termin des 
Kartellobergerichtes zu sein, und daß ich daher 
nicht in der Lage sein werde, die Sitzung 
zunächst über die erste Stunde hinwegzubrin
gen. Es wurde dann davon gesprochen, daß 
Dr. Kranzlmayr verständigt werden soll, 
wobei ich der Meinung war, daß Dr. Kranzl
mayr der zweite Stellvertreter ist, was sich 
aber später als Irrtum meinerseits heraus
gestell t hat. 

Als ich vor dem Beginn des Termins beim 
Obersten Gerichtshof in unsere Klubräume 
gekommen bin, wollte ich mich doch noch 
vergewissern, ob Dr. Kranzlmayr, den ich 
für den zweiten Stellvertreter im Vorsitz ange
sehen habe, auch im Hause ist, und habe 
gehört, daß das nicht der Fall sei. Nach einer 
Zeit des Zuwartens, nach der ich die Gewiß
heit hatte, daß Dr. Kranzlmayr nicht da ist, 
habe ich die Sitzung eröffnet und erklärt, 
daß ich auch nicht der Sitzung werde beiwoh
nen können, und zwar wegen des Termins 
beim Obersten Gerichtshof, und habe gemeint : 
Da auf diese Weise kein Vorsitzender da ist, 
werde ich die Sitzung schließen müssen. 

Daraufhin hat Herr Zeillinger erklärt : Aber 
man wird doch noch etwas sagen dürfen !,  
worauf ich die Sitzung fortgesetzt habe. Herr 
Zeillinger hat einen Protest erhoben - von 
dem er gesprochen hat -, und es hat sich 
nach Herrn Zeillinger, da ich die Sitzung ja 
fortgesetzt habe, Herr Dr. Halder gemeldet 
und meinen Irrtum aufgeklärt, daß nicht 
Dr. Kranzlmayr der zweite Vorsitzende ist, 
sondern er, Dr. Halder, worauf für mich die 
Situation die war, daß Dr. Halder den Vorsitz 
übernehmen und ich zum Obersten Gerichts
hof gehen werde. Herr Dr. Halder hat aber 
erklärt, daß er der Meinung sei, daß man die 
Sitzur.g beschließen solle, was ich dann auch 
getan habe. 

Ich erkläre also, daß für meine Begriffe 
durch die Erklärung von Dr. Halder • daß er 
für die Schließung der Sitzung sei, ein Einver-

nehmen zwischen ihm und mir zustande
gekommen ist, das dann zum endgültigen 
Schluß der Sitzung geführt hat. (Abg. Dok
tor Gruber :  Also hat der Hauser nicht gelo
gen ! - Abg. Zeill inger:  Im Einvernehmen 
aller drei Parteien ! - Abg. Dr. Gruber :  
Das kat er  nicht gesagt : aller drei Parteien !) 

Präsident WalIner : Zum Wort gemeldet 
hat sich Herr Bundesminister für Justiz 
Dr. Klecatsky. Ich erteile es ihm. 

Bundesminister für Justiz Dr. Klecatsky : 
Hohes Haus ! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren ! Ich gestatte mir, zum Bundesgesetz 
über den Obersten Gerichtshof einige kurze 
Erklärungen abzugeben. 

Der Herr Abgeordnete Dr. Kleiner hat in 
zwar freundlicher Weise, aber doch auch etwaS 
kritisch meinen, wie er es genannt hat, ver
fassungsrechtlichen Bereinigungseifer angespro
chen und in diesem Zusammenhang auch auf 
Ausführungen hingewiesen, die ich in Ausübung 
meines Rechtes auf freie Meinungsäußerung 
gemacht habe. Er hat sich nämlich auf meine 
Ausführungen über eine Reform des Gnaden
rechtes in Österreich bezogen. 

Nur damit in diesem Hohen Haus kein Irr
tum über meine Ausführungen entsteht, möchte 
ich sagen, daß diese Ausführungen abgedruckt 
sind ; man kann sie nachlesen. In diesen Aus
führungen wird an keiner Stelle das gegen
wärtige Gnadenrecht des Herrn Bundespräsi
denten in Zweifel gezogen, sondern ich habe 
dort sogar Vorschläge gemacht, die darauf 
abzielen, bei Aufrechterhaltung dieses Gna
denrechtes gewisse Verbesserungen sozusagen 
unterhalb der Stufe des Herrn Bundespräsi
denten vorzunehmen. 

Hohes Haus ! Dieser verfassungsrechtliche 
Bereinigungseifer, von dem der Herr Abgeord
nete Dr. Kleiner gesprochen hat, ist keines
wegs auf rein formale verfassungsrechtliche 
Gesichtspunkte gerichtet, sondern im Gegen
teil auf jene gesellschaftlichen Strukturen, 
die hinter diesen formalen Erscheinungen lie
gen. Ich brauche vor diesem Hohen Haus 
nicht zu sagen, daß die Notwendigkeit, über
holte gesellschaftliche Strukturen der neuen 
Zeit, der modernen Zeit anzupassen, inzwischen 
in aller Welt deutlich geworden ist. Ich komme 
ziemlich viel mit jungen Menschen, mit Stu
denten zusammen und darf sagen, daß ihre 
Kritik an diesen überholten formalen Erschei
nungen, an den überholten gesellschaftlichen 
Strukturen sehr ernst ist. In aller Welt haben 
Angehörige der älteren Generation zu diesen 
Wünschen und Forderungen Stellung genom
men und haben sie in grundsätzlicher Hinsicht 
bejaht, sie haben Reformen zugesagt. 
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Ich mache seit 15 Jahren auf allen möglichen 
Gebieten des Rechtslebens immer wieder Vor
schläge, wie man endlich - wir sind jetzt im 
50. Jahr der Republik - gewisse Rechts
erscheinungen den Proklamationen der Repu
blik, der Demokratie und · des Parlamentaris
mus nachziehen muß, damit die Republik, 
damit die Demokratie, damit der Parlamenta
rismus endlich jenes Gesicht erhält, das die 
Bundesverfassung ihnen gibt. 

Auf dieser Linie liegt auch dieser Entwurf 
eines Bundesgesetzes über den Obersten Ge
richtshof, der nach langen Vorarbeiten als 
Regierungsvorlage dem Hohen Haus zugeleitet 
worden ist. Der Oberste Gerichtshof hat 
14 Entwürfe ausgearbeitet, und nach diesen 
14 Entwürfen hat das Justizministerium wie
der Entwürfe ausgoarbeitct, hat sie versendet, 
schließlich ist eine Regierungsvorlage zustande
gekommen, und diese ist in vielen Sitzungen 
eines Unterausschusses des Justizausschusses 
erörtert worden. 

Es ist hier davon die Rede gewesen, daß 
sich die derzeitige Regelung über den Obersten 
Gerichtshof glänzend bewährt habe, daß sie 
glänzend in das Verfassungsgefüge der demo
kratischen Republik passe. Hohes Haus ! Ich 
darf vorlesen, was schon vor vielen Jahren 
über diese angeblich glänzenden Einrichtun
gen, die faktisch ohnedies nicht mehr wirksam 
waren, gesagt worden ist, und zwar von einem 
sehr guten Verfassungskenner , dem Herrn 
Professor Walter. · Herr Professor Walter hat 
zum Judikatenbuch und zum Spruchreperto
rium, das der Herr Hofrat des Obersten 
Gerichtshofes Dr. Sperl verteidigt, folgendes 
gesagt : 

"Die Mitglieder des OGH. sind in bestimm
ter Weise an die Rechtsansichten gebunden, 
die den in das Judikatenbuch oder Spruch
repertorium eingetragenen Entscheidungen zu
grunde liegen. Es handelt sich dabei um eine 
Bindung dieser Richter an einen von der 
Justiz gesetzten Akt. Die Entscheidung im 
konkreten Falle tritt als individuelle, lediglich 
die Parteien des entsprechenden Verfahrens 
bindende Rechtsvorschrift in Kraft. Durch 
ihre Eintragung in das Judikatenbuch erhält 
sie aber auch den Charakter einer internen 
generellen Rechtsvorschrift. " Er sagt an
schließend, warum die Vorschrift generell 
ist, und sagt dann weiter : "Da die von der 
Verfassung normierte richterliche Unabhängig
keit darin besteht, daß Richter in Angelegen
heiten ihres richterlichen Amtes keine Weisun
gen erhalten dürfen, entsprechen die Vorschrif
ten über die bindende Wirkung von Sprüchen 
und Judikaten, die bloß auf einfacher Gesetzes
stufe stehen, nicht der Verfassung." 

Hier wird der Oberste Gerichtshof - und 
das war die Grundlage der Reform - sozusagen 
als Quasi-Gesetzgeber, als Quasi-Parlament 
tätig, und das steht mit dem Grundkonzept der 
parlamentarischen Demokratie nicht im Ein
klang. 

Ich habe mich jahrelang mit der Frage zu 
beschäftigen gehabt, auf welche Weise eine 
einheitliche Judikatur innerhalb eines Gerichts
hofs und zwischen mehreren Gerichtshöfen 
gewährleistet werden kann. Ich habe auf Ein
ladung meines Amtsvorgängers vor etlichen 
Jahren auf einer Richterwoche über dieses 
Thema zu sprechen gehabt. Ich habe seither 
jedes Stück Papier über dieses Thema gesam
melt, ich habe einem gemeinsamen Komitee 
des Obersten Gerichtshofes und des Verwal
tungsgerichtshofes angehört, das beraten hat. 
wie man hier und dort die einheitliche J udika
tur sichern kann, und ich bin auch Mitglied 
vieler verstärkter Senate des Verwaltungs
gerichtshofes gewesen und habe erfahren, wie 
die Wirklichkeit auf diesem Gebiet aussieht. 

Vielleicht ist es nützlich, daran zu erinnern, 
daß auch dieses Hohe Haus sich wiederholt 
mit dieser Frage beschäftigt hat und wieder
holt an die Bundesregierung die Aufforderung 
gerichtet hat, Vorschriften zu entwerfen, die 
eine einheitliche Judikatur sichern und die 
damit der Rechtssicherheit dienen. Nur eine 
ganz kleine Auswahl : 

Am 3. Dezember 1957 hat sich das Hohe 
Haus mit dieser Frage beschäftigt und hat 
einhellig eine Entschließung folgenden In
halts gefaßt : "Die divergierenden Entschei
dungen der obersten Gerichtshöfe, das sind 
Verfassungsgerichtshof, Verwaltungsgerichts
hof und Oberster Gerichtshof, in den letzten 
Jahren in sehr wichtigen Lebenfsragen der 
Staatsbürger müssen dazu führen, das Rechts
bewußtsein in der Bevölkerung zu erschütteITI. 
Die Bundesregierung wird ersucht, geeignete 
Vorschläge zu erstatten, welche die überein
stimmung der Rechtsprechung der drei ober
sten Gerichtshöfe gewährleisten. " 

Hohes Haus ! Damit eine Übereinstimmung 
der Rechtsprechung der drei obersten Gerichts
höfe erzielt werden kann, ist es notwendig, 
daß innerhalb eines Gerichtshofes eine ein
heitliche Rechtsprechung gegeben ist. 

Am 2. Dezember 1958 ist im Hohen Haus 
wieder diese Sache zur Sprache gekommen, 
und es hat damals der Herr Abgeordnete 
Dr. Pfeifer folgendes gesagt : "Die vorjährige 
Entschließung" - aus dem Jahre 1957, wo
nach die Bundesregierung ersucht wird, ge
eignete V orschläge zu erstatten - " ist bisher 
noch nicht erfüllt worden. Mit Rücksicht 
auf einen von einem Juristenausschuß der 
Wiener Juristischen Gesellschaft ausgearbei-
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teten Gesetzesvorschlag ist zu hoffen und zu 
wünschen, daß im kommenden Jahr eine 
entsprechende Regierungsvorlage eingebracht 
wird. " - Jetzt, Hohes Haus, ist sie da. 

Der Herr Abgeordnete Dr. van Tongel 
hat am 1 .  Dezember 1959 in diesem Haus 
folgendes gesagt : "Wiederholt und seit Jahren 
wird immer wieder auf die divergierende 
Rechtsprechung unserer obersten Gerichte, 
des Verwaltungsgerichtshofes, des Verfassungs
gerichtshofes und des Obersten Gerichtshofes, 
hingewiesen. Es wurde seitens der Bundesre
gierung erklärt, daß in Kürze entsprechende 
Gesetzesvorschläge eingebracht werden sol
len. Angesichts dieser Erklärung der Bundes
regierung möchten wir von der Stellung eines 
diesbezüglichen Antrages vorläufig Abstand 
nehmen. Wir hoffen, daß im Sinne der von 
hervorragender juristischer Seite gemachten 
Vorschläge in Bälde dieses Problem, welches 
geeignet ist, die Grundlagen der rechtsstaat
lichen Ordnung zu erschüttern" - ich bin 
ganz dieser Meinung ! -, "eine Bereinigung 
ß,ndet" . (Abg. Zei l l inger :  Bestätigt unsere 
heutige Auffassung ! Wir stehen noch heute auf 
dem'Jelben Standpunkt ! - Abg. Dr. van 
To ng e l :  Ich stehe dazu !) 

Hohes Haus ! Im Jahre 1963 hat die Bundes
regierung auf eine Entschließung dieses Hohen 
Hauses hin neuerlich eine Regierungsvorlage 
eingebracht, die zwei Alternativvorschläge 
vorgesehen hat, in denen gleichfalls Maß
nahmen enthalten waren, die eine divergie
rende Rechtsprechung hintanhalten sollten. 
Ich darf vielleicht nur die Entschließung 
vom 5. Juni 1963 zur Verlesung bringen : 
" . . .  alle zur Vermeidung einander widerspre
chender Entscheidungen der Höchstgerichte 
notwendig erscheinenden gesetzgeberischen Re
gelungen als Regierungsvorlagen unverzüg
lich, spätestens j edoch bis zum 26. Juni 1963, 
dem Nationalrat vorzulegen" . - Diese Re
gierungsvor1agen sind gekommen, aber sie 
sind nur in einem Unterausschuß behandelt 
worden und dann liegengebliebe).l. 

Hohes Haus ! Ich habe mich verpflichtet 
gefühlt, wenigstens im Bereich der Justiz, 
wenigstens i m  Hinblick auf die Spitze dieser 
Justiz , den Obersten Gerichtshof, eine di
vergierende Rechtsprechung durch die Vor
bereitung entsprechender gesetzgeberischer 
Maßnahmen hintanzuhalten. 

Hohes Haus ! Nun im einzelnen ganz kurz : 
Es ist hier wiederholt eine Äußerung - es 
ist nur eine Äußerung gewesen - des von mir 
hochgeschätzten Hofrates des Obersten Ge
richtshofes Dr . Sper! zitiert worden. Ich habe 
mich selbst mit den von ihm behandelten 
Fragen beschäftigt. Aber um nur ja nicht 
befangen zu erscheinen, habe ich über diese 

Frage noch ein Gutachten des Herrn Pro� 
fessors Walter eingeholt, der sich seit vielen 
Jahren speziell mit der verfassungsrechtlichen 
Stellung der Justiz beschäftigt, und ich habe 
dieses Gutachten da. Ich möchte es nicht in 
allen Teilen verlesen, aber Ihnen doch seine 
Schlußfolgerung zur Kenntnis bringen. Er 
sagt : 

"Der Autor" Sperl - "scheint das 
Schwergewicht darauf zu legen, daß die 
Richter, die abweichend entscheiden wollen, 
dies nicht dürfen, sondern die Sache vom ver
stärkten Senat entscheiden lassen müssen, 
und erblickt hierin eine Einschränkung der 
richterlichen Unabhängigkeit. Nach der herr
schenden Auffassung über die ri chterliche 
Unabhängigkeit besteht diese in der Weisungs
freiheit. Dies wird aber nicht beeinträchtigt, 
wenn in bestimmten - objektiv umschriebe
nen - Fällen ein Richter nur eine Entschei
dung A fällen darf, sonst aber - bei Entschei
dung non-A - die Sache von einem anderen 
Richter entschieden werden muß.  Solche Fälle 
sind auch in der Rech tsordnung sonst üblich 
und wurden nicht als Eingriff in die Unab
hängigkeit angesehen. So darf zum Beispiel 
ein Richter einem Rekurs in gewissen Fällen 
stattgeben, wogegen er eine negative Entschei
dung dem Senat überlassen muß ." Und dann 
sagt er : "Von einer ,Absetzung' des Senats 
wegen der Zuständigkeit eines anderen kann 
keine Rede sein. Die verfassungsrechtlichen 
Bedenken des Autors in der angedeuteten 
Richtung kann ich daher nicht teilen." 

Ebenso hat sich der Verfassungsdienst des 
Bundeskanzleramtes zu dieser Problematik 
geäußert. 

Hohes Haus ! Eine andere Frage, die von 
Herrn Abgeordneten Dr. Kleiner hier erörtert 
worden ist, ist, ob die Vorschriften, die der 
Einheitlichkeit der Rechtsprechung dienen 
sollen, nur für Zivilrechtssachen oder aber auch 
für Strafsachen gelten sollen. Hier hat der 
Herr Abgeordnete Dr . Hauser bereits darauf 
aufmerksam gemacht, daß wir - das Justiz
ministerium - auch den Vorstellungen des 
Obersten Gerichtshofs, nämlich des Plenums 
des Obersten Gerichtshofs, gefolgt sind. Ich 
möchte Ihnen die offizielle Stellungnahme des 
Obersten Gerichtshofes kurz vortragen : 

"Das dringende Bedürfnis nach Einheitlich
keit der Rechtsprechung besteht beim Obersten 
Gerichtshof nicht nur in Zivilrechtssachen, 
sondern auch in Strafsachen. Auch in der 
Strafrechtspflege ist es in den letzten Jahren, 
seitdem es mehrere Strafsenate beim Obersten 
Gerichshof gibt, zu divergierenden Entschei
dungen in wichtigen Rechtsfragen gekom
men, ohne daß es den Ausgleichsbemühungen 
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gelungen wäre, die Einheitlichkeit wieder 
herzustellen. Gerade in Strafsachen, wo es 
von der Beantwortung einer Rechtsfrage 
abhängen kann, ob eine Person zu verurteilen 
oder freizusprechen ist, muß dafür gesorgt 
werden, daß es nicht von der Geschäftsvertei
lung abhängt, ob der eine oder der andere 
Strafsenat in dem einen oder dem anderen 
Sinne entscheidet. Es kann auf den Streit 
verwiesen werden, ob eine Strafe nach ihrer 
Dauer oder nach ihrem Grad als die schärfere 
anzusehen ist, ob zum Tatbild des Diebstahls 
Bereicherung nötig ist oder die Herrschafts
anmaßung genügt und wie es mit der Zuläs
sigkeit der Berufung gegen ein etwa ergangenes 
Ergänzungsurteil nach § 265 StPO. steht." 

Das sind die Motive für diese Regelung. 
Eine Ausnahme der Strafsachen von dieser 
Regelung wäre also verfassungswidrig ge
wesen, wäre rechtspolitisch verfehlt gewesen, 
wäre im Widerspruch gestanden mit dem, 
was das Plenum des Obersten Gerichtshofes 
vorgebracht hat, und es wäre im Widerspruch 
gestanden auch mit einem Gesetz, das dieses 
Hohe Haus erst im Jahre 1964 beschlossen hat. 
Es ist hier davon die Rede gewesen : Im Jahre 
1964 hat dieses Hohe Haus eine Novelle zum 
Verwaltungsgerichtshofgesetz beschlossen, und 
dieses Gesetz ist dann als Verwaltungsgerichts
hofgesetz 1965 wiederverlautbart worden. In 
diesem Gesetz findet sich die Regelung über 
die verstärkten Senate ebenso wie in dem Ge
setz über den Obersten Gerichtshof. Und 
niemand, Hohes Haus - niemand ! -, hat 
bisher an dieser Regelung, wie sie im Jahre 
1 964 festgelegt worden ist, Kritik geübt. 

Hohes Haus ! Der Oberste Gerichtshof hat 
nicht nur in dieser offiziellen Stellungnahme 
seine klare Meinung zu diesem Problem be
kundet, sondern der Unterausschuß des Ju
stizausschusses - davon ist die Rede gewesen, Der Herr Hofrat Sperl gehört nicht dem 
und daher kann ich auch darüber sprechen _ Verwaltungsgerichtshof an. ( Abg. Dr. K l ei

hat als Experten den Präsidenten des Obersten n e r : Natürlich !) Er gehört nicht dem Ver
Gerichtshofes und noch eine Reihe anderer waltungsgerichtshof an, er gehört dem Ober
Personen vorgeladen. Und der Präsident sten Gerichtshof an ! (Abg. Dr. K l e i n er :  

des Obersten Gerichtshofes hat dort darauf Ich bitte um Entschuldigung, das habe ich 
aufmerksam gemacht, daß das die Stellung- mißverstanden !) Ja. (Abg. Dr. K l e i n e r :  

nahme des Obersten Gerichtshofes ist und Aber gerade das kritisiert der Herr Hofral 

daß es nicht die Stellungnahme des Obersten Sperl !) Ja, er gehört aber nicht dem Ver
Gerichtshofes ist, was - wenn ich mich so waltungsgerichtshof an und hat niemals mit 
ausdrücken darf - von einer "Splittergruppe" dieser Regelu�g praktisch zu tun gehabt. 
vertreten worden ist. Und im gleichen Sinn (Abg. Dr. K l

.
e f, n e r :  Hofrat Dr. Sperl hat ver

hat sich der Herr Senatspräsident Dr. Schuster fassungsrechtl�che Bedenken !) Ich habe Ihnen 
zu diesem Problem geäußert, der Jahre das Geg?ngu�achten vorgelesen. Ich �ann 
hindurch mit dieser Materie im Rahmen des darauf hinweIsen, daß der Verfassungsdienst 
Obersten Gerichtshofes beschäftigt gewesen dagegen Stellung genommen hat. Aber, H?hes 
ist. Haus und Herr Abgeordneter Dr. Klemer, 

Wäre es wirklich möglich gewesen, verfas
sungsrechtlich und vom Standpunkt der 
Rechtssicherheit die Strafsachen, also jene 
Rechtssachen, durch die der Staatsbürger in 
empfindlichster Weise getroffen wird, von der 
Forderung nach Einheitlichkeit, von der For
derung nach Rechtssicherheit auszunehmen � 
Es wäre das sicher nicht möglich gewesen, 
und zwar deswegen nicht möglich gewesen, 
weil man damit gegen den Artikel 92 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes verstoßen hätte, 
jenen Artikel, der davon spricht, daß es nur 
e i n e n  Obersten Gerichtshof in Österreich 
gibt und nicht so viele Oberste Gerichtshöfe, 
als es Strafsenate gibt. Weiter hätte eine 
solche Regelung gegen den fundamentalen 
Grundsatz - fundamental für die Demo
kratie - der Gleichheit vor dem Gesetz ver
stoßen, weil es nicht einzusehen ist, daß ein 
Staatsbürger nur deswegen strenger bestraft 
wird, weil sein Familienname mit einem 
anderen Anfangsbuchstaben beginnt als der 
eines anderen. 

ich bin gerne bereit - ich möchte nur das 
Hohe Haus nicht im einzelnen damit be
helligen -, über alle Einzelfragen mit Ihnen 
darüber zu sprechen und die Argumente aus
zutauschen, um die es hier angeblich geht. 

Aber noch etwas darf ich zum Abschluß 
sagen : Eine derartige Regelung, wie sie der 
Herr Abgeordnete Dr. Kleiner befürwortet 
hat, wäre nicht nur rechtspolitisch verfehlt, 
verfassungsrechtlich bedenklich und verfas
sungswidrig gewesen, sondern sie hätte auch 
das Funktionieren eines einheitlichen Obersten 
Gerichtshofes hintangehalten. 

Ich darf sagen, daß einer der Experten -
ich gestatte mir das zu sagen, Herr Abge
ordneter Dr. Kleiner -, der von Seite der 
sozialistischen Opposition nominiert war und 
der auch beruflich Ihnen nahesteht, mein 
Freund, der Herr Professor Strasser, ebenfalls 
zu diesem Problem Stellung genommen und 
sich in folgendem Sinne geäußert hat. Er hat 
erklärt : Man soll nicht sagen, ein Gesetz 
über den Obersten Gerichtshof ist nur für 
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die Richter des Obersten Gerichtshofes da. 
Er hat gesagt : Ein Gesetz über den Obersten 
Gerichtshof geht die gesamte Bevölkerung 
an. 

Daher war das Justizministerium verpflich
tet, Hohes Haus, einen Gesetzentwurf der Re
gierung vorzulegen, der der ganzen Be
völkerung dient und nicht nur einer kleinen 
Minderheit. (Beifall bei der 0 V P.) 

Präsident Wallner : Zum Wort hat sich 
niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist ge
schlossen. Wünscht der Herr Berichterstatter 
das Schlußwort 1 - Er verzichtet. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung. 
Bei der A bstimmung wird der Gesetzent

wurf in der Fassung des Ausschußberichtes 
in zweiter  und dritter Lesung mit Mehr
heit zum Beschluß erhoben. 

7. Punkt : Bericht des Finanz- und Budget
ausschusses über die Regierungsvorlage (709 der 
Beilagen) : Bundesgesetz, betreffend Veräuße
rung von bundeseigenen Liegenschaften (899 der 

Beilagen) 

Präsident Wallner : Wir gelangen zum 
7.  Punkt der Tagesordnung : Veräußerung 
von bundeseigenen Liegenschaften. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Steiner. Ich bitte ihn, zum Gegenstand zu 
berichten. 

Berichterstatter Steiner : Hohes Haus ! Die 
Bundesregierung hat am 15. Jänner 1968 
den genannten Gesetzentwurf im Nationalrat 
eingebracht, durch welchen der Bundesminister 
für Finanzen ermächtigt werden soll, bundes
eigene Vermögenswerte dem Verein "Südmark" 
zu übertragen. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat den 
Gesetzentwurf am 5. Juni 1968 in Gegenwart 
des Herrn Bundesministers für Finanzen 
Dr. Koren der Vorberatung unterzogen. Nach 
einer Debatte, an der sich außer dem Bericht
erstatter die Abgeordneten Ing. Scheibengraf, 
Tödling, DDr. Pittermann und Dr. van Tongel 
beteiligten, wurde der Gesetzentwurf unver
ändert mit Stimmenmehrheit angenommen. 

Der Finanz- und Budgetausschuß stellt 
somit den Antr ag, der Nationalrat wolle 
den von der Bundesregierung vorgelegten 
Gesetzentwurf (709 der Beilagen) die ver
fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Falls Wortmeldungen vorliegen, bin ich 
vom Finanz- und Budgetausschuß ermächtigt, 
die Durchführung von General- und Spezial
debatte unter einem zu beantragen. 

Präsident Wallner : Es ist beantragt, General
und Spezialdebatte unter einem durchzu
führen. - Ein Einwand hiegegen wird nicht 

erhoben. General- und Spe2.ialdebatte wird 
daher unter einem vorgenommen. 

Wir gehen in die Debatte ein. Zum Wort 
gemeldet hat sich der Herr Abgeordnete 
Ing. Scheibengraf. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter lng. Scheibengraf (SPÖ) : Herr 
Präsident ! Hohes Haus ! Zu der in Beratung 
stehenden Vorlage 709 der Beilagen, betreffend 
die Veräußerung von bundeseigenen Liegen
schaften, habe ich im Finanz- und Budget
ausschuß in sachlicher Form gegen den ge
nannten Empfänger und zu dem Inhalt des 
Gesetzes und der Durchführung dieser Ver� 
äußerung bundeseigener Liegenschaften, wie 
sie vorgesehen ist, Stellung bezogen und einen 
diesbezüglichen Antrag gestellt. 

Seitens der Mehrheitspartei hat meines 
Wissens lediglich ein Abgeordneter dazu 
Stellung genommen, und zwar in der Form 
einer polemischen Antwort. Die Mehrheits
partei lehnte dann den von uns gestellten 
Antrag ab. Eine sachliche Behandlung unserer 
Einwände fand nicht statt. 

Welche Einwände konnten wir dort VOl'
bringen beziehungsweise ins Treffen führen 1 
Empfänger soll nach dflm Gesetz der Verein 
"Südmark" in Graz sein. Ich darf annehmen, 
daß der Grund des seinerzeitigen Vermögens
verfalles im Jahre 1945 dem Hohen Hause 
bekannt ist. 

Mit dem nach 1945 gegründeten Alpen
ländischen Kulturverband Südmark, ebenfalls 
in Graz, wurden lange Zeit hind�rch Ver
handlungen geführt, die auch zu einem Ab
schluß gebracht werden konnten, die, wie 
mir vor einigen Monaten versichert wurde, 
noch aufrecht gewesen sein sollen. Nun soll 
aber der Verein "Südmark" der nunmehrige 
Besitzer dieser zu übertragenen Vermögen 
werden. Die Frage, die schon im Finanz
und Budgetausschuß gestellt worden ist, warum 
wohl diese Änderung eingetreten ist, wurde 
nicht beantwortet. 

Den Erläuternden Bemerkungen können 
wir entnehmen : Als übernehmer soll der 
Verein ,;Südmark" in Graz, Joanneumring 1 1 ,  
fungieren. Es wird also hier ausdrücklich 
festgehalten "soll" . 'Varum, fragen wir, soll 
es nicht der Alpenländische Kulturverband 
Südmark sein, mit dem Jahre hindurch ver
handelt worden ist, sondern der Verein "Süd
mark" 1 Diese Frage wurde nicht klargestellt. 
Es drängt sich also nun die Frage auf: Welche 
Leistungen hat der Verein "Südmark" voll
bracht, wenn er nunmehr so hoch und so 
reichlich bel:!chenkt werden so11 1 Dies wäre 
eine Frage, die sehr wohl beantwortet wen{en 
müßte, denn es haben nicht nur sozialistische 
Widerstandskämpfer die Frage danach gestellt. 
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sondern auch solche der Mehrheitspartei. Es 
gingen allen Abgeordneten die entsprechenden 
Briefe dieser Bewegungen zu. 

Was haben wir weiter gegen diesen der
zeitigen Gesetzentwurf einzuwenden 1 Auf 
Grund der seinerzeitigen Verhandlungen ,vnr
den Ergebnisse erzielt und festgelegt. Soweit 
mit bekanntgegeben wurde, sehen diese 
Bedingungen wie folgt aus : Als Bedingung 
für die Rückgabe wurde vereinbart, daß die 
zum Vermögen gehörenden Schulen den Sitz
gemeinden übergeben werden, wobei die Über
gaben an die Gemeinden dann entschädigungs
los zu erfolgen hätten, wenn die Rückgabe 
seitens des Bundes entschädigungslos zuge
standen wird. Weiters mü ßten die im Hause 
\\'ien, Fuhrmannsgasse 18 a, untergebrachten 
Mieter, das ist unter andenölll der Jugend
buchklub, dort verbleiben können und durch 
intabulierte Mietverträge gesichert werden. 
Diese vereinbarten Bedingungen wurden vom 
Alpenländischen Kultul'verband Südmark voll
inhaltlich akzeptiert . 

Nachdem diese Fragen im Finanz- und Bud
getansschuß nicht b�handelt wurden, muß 
ich jetzt den Herrn Bnndesminister tür 
Finanzen fragen : Warum wurde dieses Ver
handlungsergebnis von damals negiert 1 Wir 
können uns nicht vorstellen, daß dem Finanz
ministerium dieses Ergebnis nicht bekannt ist, 
daß vor allem gewisse Voraussetzungen 
nicht bekannt gewesen sein sollen. 

In den Erläuternden Bemerkungen wird 
im dritten Absatz letzter Satz ausgefiihrt : 
"Ferner wird vorgesehen, daß die für Schul
zwecke benützten Liegenschaften auf die 
Dauer des Bedarfes auch weiterhin al" Schul
gebäude Verwendung finden." Man hat ahm 
gewußt, worum es geht. 

Ich müßte hier fragen : Nachdem die Ge
meinden seit 1945 sehr wesentliche Investi
tionen in diesen Schulen vorgenommen haben, 
warum soll dann durch ein solches Gesetz 
diesen Gemeinden Schaden zugefügt werden � 
Es ist das Eigentum der Gemeinden, über 
das hier der Bund durch ein Gesetz verfügt. 
Entschädjgt der Bund nunmehr diese Ge
meinden finanziell ? Das ist die zweite Frage. 
Was sollen zum Beispiel die Kärntner Ge
meinden für neue Beschlüsse fassen ? Sie 
haben auf Grund der seinerzeitigen Besprechun
gen und Vereinbarungen mit dem Finanz
ministerium. selbst bereits Beschlüsse der 
übernahme gefaßt. über all das setzt man 
sich anscheinend hinweg und hat nun jene 
Gesetzesvorlage eingebracht, die jetzt in Be
handlung steht. 

Das Finanzministerium wußte aber auch 
um. die Investitionen der Gemeinden, denn 
in den Erläuternden Bemerkungen heißt es 

am Ende : "In einzelnen Fällen entspricht 
der Schätzwert der Liegenschaften den von 
den Gemeinden aus eigenen Mitteln bereits 
getätigten Investitionen." Man weiß also, 
daß die Gemeinden hier Mittel zur Verfügung 
gestellt haben, daß sie auch in den Jahren 
1960, 1961 und 1962 das Eigentum daran 
beansprucht haben. Die diesbezüglichen Ver
handlungen wurden dann unterbrochen. All 
das harrt einer Beantwortung. 

Nun zu Kärnten selbst. Wenn man die 
Regierungsvorlage betrachtet, so fällt dem
jenigen, der die Verhältnisse kennt, auf, daß 
hier eine bereits genannte Schule, und zwar 
die Schule Rosenbach, überhaupt fehlt . Ist 
für diese Schule eine andere Regelung getroffen 
worden 1 

. 

Aus all den Gründen, die ich nunmehr 
dargelegt habe, sind wir nicht in der I.age, 
der Regierungsvorlage 709 der Beilagen zu
zustimmen. Wir wollen im Hohen Hause 
abermals einen Abänderungsantrag einbringen, 
der einigermaßen den Erfordernissen gerecht 
werden soll. Ich darf diesen Abänderungs
antrag zur Verlesung bringen. 

A b änderun gsantrag  
der Abgeordneten Ing. Scheibengraf und 
Genossen zur Regierungsvorlage 709 der 
Beilagen, betreffend Veräußerung von bun
deseigenen Liegenschaften in der Fassung 
des Ausschußberichtes. 

Der Nationalrat wolle beschließen : 
Die im Titel genannte Regierungsvorlage 

wird abgeändert wie folgt : 
Im § 1 haben die Abschnitte I und II 

zu entfallen. Der bisherige Abschnitt ITI 
bleibt dadurch ohne ziffernmäßige Bezeich
nung. 
Der Antrag sieht die Regelung für die 

steirischen Liegenschaften vor nnd lehnt sie 
für Kärnten und Wien ab . Wir empfehlen 
aus den aufgezeigten Gründen den Abge
ordneten der Regierungspartei die Annahme 
dieses von uns gestellten Antrages. (Beifall 
bei der S pO.) 

Präsident Wallner : Der vom Herrn Abge
ordneten Ing. Scheibengraf oingebrachte Ab
änderungsantrag ist genügend unterstützt und 
steht mit zur Verhandlung. 

Zum Wort gemeldet hat sich weiter der 
Herr Abgeordnete Tödling. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Tödling (ÖVP) : Herr Präsi
dent ! Meine Damen und Herren ! Herr 
Kollege Scheibengraf, eines muß ich Ihnen 
bestätigen : Sie haben es wahrlich nicht leicht 
gehabt, Ihre Ablehnung hier zu begründen. 
Sie haben es umsomehr sehr schwer gehabt, 
als bereits vor den Verhandlungen im Finanz-
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ausschuß Abkommen zwischen Ihrem stei
rischen Spitzenpolitiker Dr. Schachner-Blazi
zek, dem Vizebürgermeister von Wien Slavik 
und - ich glaube auch - Ihrer obersten 
Parteispitze vorhanden waren, daß Sie zu
stimmen werden. (Abg. W e ikhart: Unter 
dieser Voraussetzung, Herr Kollege Tödling, 
war immer die Rede davon ! So wie es Scheiben
graf gesagt hat !) Natürlich ! Der Kollege 
Scheibengraf hat es jetzt ebenso schwer 
gehabt wie im Finanzausschuß, umso mehr, 
als er obendrein Steirer ist. 

Meine Damen und Herren ! Bevor ich zur 
zur Sache selbst komme, möchte ich doch 
hier eine sehr grundsätzliche Feststellung 
machen, und zwar : Wenn auch nur der 
leiseste Zweifel an der Integrität, an der 
Vaterlandsliebe, an der He imattreue jene" 
Personen bestünde, die als Funktionäre den 
Alpenländischen Kulturverband Südma:::-k 
leiten, hätte ich mich nicht zum \Vort gemeldet. 
Jedoch muß ich zu dieser Regierungsvorlage 
doch einiges bemerken, umsomehr, als es 
sich um eine fast steirische Angelegenheit, 
Herr Kollege Sclwibengraf, handelt und ich 
als Steirer dem Finanzausschuß angehöre. 

Hohes Haus ! Meine Damen und Herren ! 
Ich möchte noch eine J1'eststellung eingangs 
machen : Ich bin nicht vom Herrn Bundes
kanzler hieher geschickt worden, um eine 
"heimliche Liebe" zu verteidigen. 

Obwohl ich mich ansonsten bemühe, hin
sichtlich der Informationen einigermaßen auf 
dem laufenden zu sein, habe ich bis vor kurzem 
nicht gewußt, daß wir in unserem Blätterwald 
- wenn ich so sagen darf - eine neue Zeitung 
" Die Republik" ,  wi<" sie sich nennt, haben. 
Seit mir aber bekannt ist, daß es diese Zeitung 
"Die Republik" gibt, weiß ich auch, daß dort 
ein vom Haß gegen den Herrn Kanzler erfüllter 
Dl'. Jambor die Feder führt. (Abg. Dr. van 
Ton ge l: Das ist doch ein Parteiangehöriger 
der Ö V P !  - Heiterkeit bei F PÖ und S PÖ.) 
Herr Kollege van Tongel, das will ich hier 
nicht untersuchen. (Abg. W e i k hart: 0 ja ! 
Das ist ein Ö VP-..Lllann l Das ist bekannt ! Der 
Haß ist im eigenen Haus und in Ihrer eigenen 
Familie ! Gegen den J ose! richtet sich der ganze 
Haß !) Meine Damen und Herren ! Mir ist bewußt, 
wenn ich den Namen dieses Herrn Dr. Jambor 
hier nenne, verhelfe ich ihm zu einer Publizität, 
die er vielleicht sehnliehst herbeisehnt, aber 
meiner Meinung nach kehiesfalls verdient 
hat. (Zwischenruf bei der SPO.) 

Ich muß mich dagegen verwahren, daß 
dieser Herr Dr. J am bor dem Kanzler mangelnde 
Geradlinigkeit, eine heimliche Liebe zu diesem 
Verband, von dem heute die Rede ist, vorwirft. 
(Abg. L i b al: Regelt das in eurer Partei !) 

Gegen diese Unterstellungen muß ich mich 
hier verwahren. 

Dieser Herr Dr. Jambor zerpflückt die 
gegenständliche Re�ierungs vorlage, gehl:imnist 
die tollsten Dinge hinein, und bezeichnet sie 
als parlamentarischen Handstreich . 

Meine Damen und Herren ! Ich treffe 
jetzt eine sehr ernste Feststellung. (Abg. 
Pro b s t: Der gehört ja gar nicht zu uns ! Was 
wollt ihr denn ?) Wenn das Österreichische 
Nationalinstitut . . .  Herr Kollege Probst ! 
Ich spreche vom Österreichischen National
institut, und ich glaube, das ist doch eine 
Sache, die uns alle angeht. (Abg. W e i khar t: 
Sie nennen einen Namen, der der Ö V P zu
gehört ! - Abg. Probs t: Haben Sie mit ihm 
keine Freude ? Sie haben mit jemand keine 
Freude ! Weil Sie keine Freude haben mit ihm !) 
Ich rede vom Östorroichischen Nationalinstitut, 
und dieser Dr. J am bor ist dort Vorsitzender. 
(Abg. Prob st: Das wÜJsen wir schon, wohin 
der J ambor gehört ! - Weitere Zwischenrufe bei 
('J V  P und SP(J. - Präsident Wal l n e r  
gibt das Glockenzeichen.) Meine Damen und 
Herren ! Ich rede vom Österreichischen 
Nationalinstitut. Und wenn dieses National
institut, das von diesem Herrn Dr. Jambor 
geleitet wird . . .  (Abg. Weikha rt: Der macht 
bei euch einen Wirbel ! - Abg. Probst: Ein 
weggelp,gtes Kind der Ö V P !  - Abg. Dr. Gruber: 
Auch in Ihrer Partei hat es A useinander
setzungen gegeben ! - Abg. W e i k h a rt: Wir 
sagen das nicht vom Rednerpult !) Herr Kollege 
Weikhart ! Wenn Sie wünschen, daß ich auch 
etwas zurückgreife und ähnliche Dinge hier 
auftische, die Ihre Partei betreffen - bitte 
gern ! Aber dann müssen Sie zur Kenntnis 
nehmen, daß wir hier eine Stunde länger 
sitzen. (Abg. W e i k ha rt: Entschuldigen Sie ! 
Wir sind ja nicht zum Rednerpult ins Parlament 
und haben uns beklagt ! Das machen wir uns 
selber aus ! - Abg. Dr. Gru ber: Herr Kollege 
Wei/ekart ! Der Winter hat sich auck über den 
Nenning genauso ausgelassen 1 - Abg. Gertrude 
Wondrack: Aber nicht hier im Haus ! -
Abg. Dr. Grub er: Da im Haus I) Meine 
Damen und Herren ! ( Weitere Zwischenrufe. -
Präsident Wal lner  gibt da.<; Glockenzeichen.) 
Frau Kollegin ! Ich habe schon betont, 
aber Sie lassen mich nicht reden. Es ist mein 
sonderbares Pech, so oft ich zum Rednerpult 
komme, ist bei Ihnen immer die Unruhe da. 
Ich verstehe das eigentlich nicht. (Abg. W e i k
ha rt: Wir wollten nur eine Feststellung machen, 
sonst gar nichts !) Frau Kollegin ! Ich rede 
vom Österreichischen Nationalinstitut, das 
dieser Herr leitet. Wenn nun von dort Publi
kationen kommen, so mu ß doch der Leser, 
also der Staatsbürger, meinen, daß das eine 
amtliche Publikation ist, oder nicht 1 Daher 
meine ich : Wenn dieser Herr Dr. Jambor 
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meint (Abg. Gertrude Wondrack: Das ist 
Ihr Parteifreund !) , den Herrn Kanzler ver
unglimpfen oder die leitenden Herren dieses 
Kulturverbandes angreifen zu müssen (Abg. 
Dr. - Hertha Firnberg: Sagen Sie es doch dem 
Herrn Dr. J am bor !) , dann soll er sich eines 
anderen Sprachrohres bedienen, meinetwegen 
der kommunistischen "Volksstimme", aber 
nicht einer Zeitung, die dem Österreichischen 
Nationalinstitut gehört. (Abg. Weikhart: 
Bagen Sie es dem Herrn Dr. J ambor ! Der 
gehört doch euch an ! - Abg. K onir: O v  p
Mitglieder schreiben in der " Volksstimme" ? -
Abg. Weikhart: Bagen Bie ihm das ! Bollen 
wir ihm das sagen ? - Abg. Probst: 1m 
Namen der () V P werden wir ihm das mit
teilen !) Herr Kollege Probst ! Ich stehe für 
die ÖVP da und sage das, weil ich mich ver
pflichtet fühle, im Zusammenhange mit der 
Regierungsvorlage dem Herrn das zu sagen. 
( A bg. Pro b 8 t: Beschweren Bie sich über ihn ! 
- Abg. Weikhart: Ihr Parteiobmann kann 
sich nicht wehren gegen sein Mitglied ? -
Abg. Dr. Gruber: Wir schließen nicht gleich 
jeden aus !) Er wird sich sehr wohl zu wehren 
wissen ! (Abg. W e i k h art: Bcheinbar nicht ! -
Abg. L ib al: Der Kanzler müßte sich schon 
längst wehren !) 

Meine Damen und Herren ! Wenn Sie sich 
einigermaßen beruhigt haben, darf ich hier 
die Zeitung "Grazer Montag" hernehmen. 
Hier wird sehr deutlich wieder auf die Re
gierungsvorlage Bezug genommen und aus
gesprochen, daß hoffentlich die Meinung, die 
im Finanzausschuß durch Herrn Klubobmann 
Dr. Pittermann vertreten wurde, am heutigen 
Tag einer Revision unterzogen wird. Aber 
wie wir bereits durch Scheibengraf wissen, 
ist das nicht der Fall. 

Der "Grazer Montag" schreibt unter ande
rem : "Wird er sich dem Parteibeschluß fügen" 
- folglich muß ein Beschluß schon vorhanden 
gewesen sein - "oder über diesen hinweg 
grundsätzlich Opposition betreiben 1 "  (Abg. 
Gertrude Wondrack: Die Zeitung muß es ja 
wissen ! - Abg. Dipl. -Ing. Dr. O. Wei hs: 
Herr Kollege Tödling ! Bie sollten Ihre eigene 
Zeitung kennen !) "Daß eine solche Opposition 
in breiten Kreisen der Bevölkerung nicht 
verstanden würde, liegt auf der Hand, ist 
doch die Arbeit des Alpenländischen Kultur
verbandes Südmark unter der Leitung seines 
Obmannes Dr. Heinz Brunner als außerordent
lich wertvoll und staatserhaltend zu be
zeichnen." Das ist immerhin eine steirische 
Zeitung. (Abg. Peter: Das ist aber das Leib
blatt vom Vancura ! - Abg. W e i khart: Der 
"Montag" gehört zur Verwandtschaft der 0 V P ! 

Abg. M os e r :  Wem gehört die Zeitung ? 
- A bg. Dr. Hertha Firnbe rg: Bie zitieren 

sich selber !) Wir haben Zeit ! (Weitere Zwischen
rufe bei 8P(J und (J V P. - Präsident Wallner  
gibt das Glockenzeichen.) Gnädige Frau ! An 
mir liegt es nicht, wenn wir uns zwischendurch 
unterhalten wollen. Ich ' folge Ihnen gerne, 
aber angesichts der Zeit . . .  (Abg. Brau neis: 
Wir haben Zeit !) Ich auch. (Abg. Probst: 
Wem gehört die Zeitung ? - Abg. Pro b st: 
Der Vancura ist ja allgemein bekannt ! - Abg. 
M oser: Wem gehört die Zeitung ?) Meine Damen 
und Herren ! Man kann nicht für jedes Vereins
mitglied einen Steckbrief anfertigen. (Abg. 
Probst: Daß der das nicht weiß I) 

Hier komme ich nun auf die Bedenken 
zu sprechen, die der Herr Klubobmann Doktor 
Pittermann im Finanzausschuß geäußert hat. 
Ich habe mir doch die Frage gestellt : Wer 
sind die Funktionäre dieses Alpenländischen 
Kulturverbandes 1 Den schon hier zitierten 
Obmann, Direktor Dr. Heinz Brunner aus 
Graz, ein aufrechter Mann, mit viel Dynamik, 
kenne ich persönlich seit Jahren. (Abg. Ing. 
Bcheibengraf: Dem geben Bie es ja nicht I) 
Im Vorstand findet man viel bekannte Namen 
aus Wirtschaft, Verwaltung und auch aus der 
Wissenschaft. 

Meine Damen und Herren ! Interessant 
gerade für Sie von der Opposition ist die Fest
stellung, daß sich in der Hauptleitung dieses 
Verbandes die Politiker finden, Politiker von 
links und auch von rechts : so etwa der Landes
hauptmann-Stellvertreter Professor Koren, 
Landeshauptmann außer Dienst Horvatek 
- ja der ist kein ÖVPler, meine Damen 
und Herren ! -, Bundesrat . . .  (Abg. Dipl.
Ing. Dr. O. Weihs: Das ist der einzige !)
ich habe noch mehr ! (Rufe bei der BP(): 
Heraus damit I) - Bundesrat Otto Hofmann
Wellenhof, der Landesjugendreferent für die 
Steiermark, Professor Moser. Hier finden wir 
also auch die Politiker. 

Nun aber weg von den Personen. Ich halte 
es für notwendig, daß hier auch einmal über 
die Tätigkeit dieses Verbandes einiges gesagt 
wird. Wenn man an Hand der Jahresberichte 
die Tätigkeit des Alpenländischen Kultur
verbandes einer Betrachtung unterzieht, muß 
man selbst bei kritischester Beurteilung zu
geben, daß die kulturelle Arbeit der Bundes
länder Kärnten und Steiermark und wohl 
auch des Bundes von diesem Verband tat
kräftigst unterstützt wird. 

Am Rande sei vermerkt, daß der Kultur
verband von Anfang an, also in den fünfziger 
Jahren, von Politikern wie Landeshauptmann 
Krainer, Landeshauptmann-Stell vertreter Ma
chold, Nationalratspräsident Dr. Gorbach und 
dem damaligen Landesrat Dr . Illig unterstützt 
wurde. 
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Doch nun noch einmal zurück zur Tätigkeit 
des Verbandes. Diese reicht von der Erhaltung 
von Grenzlandschulen, dem Bau von Lehrer
wohnungen, der Durchführung von Auf
forstungsaktionen an der Grenze im steirischen 
Grenzgebiet, der Unterstützung der Südtiroler 
bis zum Bemühen, Volks- und Brauchtum 
zu erhalten. Ich möchte Ihnen empfehlen, 
wenn Sie hier so manches lächerlich finden 
sollten, an die südsteirische Grenze zu gehen. 
Dort finden Sie die Spuren, und zwar sehr 
kräftige Spuren von der Tätigkeit dieses 
Verbandes. Nicht zu übersehen ist natürlich 
die Tätigkeit auch auf sozialem Gebiet. 

Wieder als Randbemerkung erlaube ich 
mir die Feststellung, daß Veranstaltungen des 
Kulturverbandes von Persönlichkeiten wie 
Bischof Dr. Schoiswohl, Superintendent Ach
berger, dem Konsul der Bundesrepublik 
Deutschland und dem Generalkonsul der Repu
blik Jugoslawien besucht werden. Hier kann 
man sehr wohl von einer ordentlichen Vereins
führung reden, sonst würden diese Leute nicht 
hingehen. 

In Fortsetzung meiner Randbemerkungen 
möchte ich festhalten, daß zur Durchführung 
einer Südtirol-Sammlung ein Kuratorium mit 
folgenden Mitgliedern gegründet wurde. (Abg. 
Libal: Burger !) Sie sind sehr leichtfertig 
mit Ihrem Zwischenruf. Dieser Zwischenruf 
paßt wirklich nicht, Herr Kollege, er paßt 
wirklich nicht in diesem Zusammenhang ! 

Diesem Kuratorium, das sich zur Aufgabe 
gestellt hat, eine Sammlung für Südtirol 
durchzuführen, gehören an : Landeshauptmann 
Krainer, Landeshauptmann-Stellvertreter Hof
rat Dr. Alfred Schachner-Blazizek, der Bürger
meister der Stadt Graz Dipl.-Ing. Gustav 
Scherbaum, die Bürgermeister-Stellvertreter 
Stöffler und Dr. Alexander Götz (Abg. Dr. van 
Tong el: Endlich einer von uns !) sowie die 
Rektoren der vier steirischen Hochschulen. 

Ich möchte doch meinen, daß dieser Verband 
in der Steiermark eine Rolle spielt, dies 
umsomehr, als hier der Beweis geführt ist, 
daß sich die Politiker von links und von rechts 
sehr wohl dafür interessieren und sich dieser 
Sache annehmen. (Abg. Peter: Die Reckte 
vergißt er !) Nein ; Ihr Götz ist ja ohnehin 
dabei. 

In der weiteren Folge - ich zähle hier 
die Namen bewußt auf - wurde in einem 
Jahresbericht mitgeteilt, welche Personen sich 
im Zuge dieser Sammlung mit der Sammel
büchse direkt auf die Straße gestellt haben. 
Hier finden wir wieder folgende Namen : 
Minister Piffl, Landeshauptmann Kraine.r, Lan
deshauptmann-Stellvertreter Schachner-Blazi
zek, Bundesrat Hofmann-Wellenhof, Bürger
meister Scherbaum, Landesrat Wegart, Landes-

rat Gruber - das ist auch kein ÖVPler -
und wieder Ihr Götz, Herr Kollege Peter ! 
Damit ist also erwiesen, daß sich sehr wohl 
alle drei Parteien um die Tätigkeit dieses 
Verbandes bemühen. 

Dieses Kapitel abschließend möchte ich 
feststellen, daß sich der Alpenländische Kultur
verband Südmark im wahrsten Sinne des 
Wortes in bester Gesellschaft befindet. Ob 
man das hier in Wien - das möchte ich 
ebenfalls sehr deutlich aussprechen - wahr
haben will oder nicht : Dieser Verband muß 
dennoch in Kärnten und vor allem in der 
Steiermark seine Bedeutung haben. 

Meine Damen und Herren ! Zum Abschluß 
einige Sätze zur Beschlußfassung der heutigen 
Regierungsvorlage. Im Finanzausschuß hat 
Kollege Abgeordneter Scheibengraf namens 
der SPÖ erklärt, sie - also die SPÖ -
könnte wohl einer Rückgabe der steirischen 
Vermögenswerte an den Verband "Südmark" 
zustimmen, nicht jedoch der Kärntner Objekte 
und des Wiener Objektes. Sie haben das ja 
heute bereits wiederholt und bestätigt. Bei 
der Begründung dieser Haltung war Ihnen 
vielleicht damals genauso unwohl wie heute 
hier, dies umsomehr - das wurde schon 
betont -, als Sie, wie ich glaube, gerne 
mit nach Hause gebracht hätten : Wir Steirer 
waren für diese Lösung im Sinne des Ver
bandes. 

Meine Damen und Herren ! Im Finanz
ausschuß wurde Ihr Klubobmann, Herr Doktor 
Pittermann, sehr deutlich : Er sprach von 
grundsätzlichen überlegungen, außerdem 
handle es sich, wie es hieß, hier um eine 
"Nazi-Angelegenheit" .  Dr. Pittermann hat 
sich damit selbst bescheinigt - ich bedaure 
sehr, daß ich ihm das nicht persönlich sagen 
kann -, daß er unglaubwürdig ist. Wenn Sie 
von der SPÖ infolge "grundsätzlicher" über
legungen gegen diese Vorlage sind, dann 
frage ich Sie : Warum sind Sie für eine Lösung 
für die steiermärkischen Vermögenswerte und 
für die anderen nicht 1 Wenn das eine grund
sätzliche Frage ist, dann müßten Sie auch 
gegen die Rückgabe der Vermögenswerte in 
der Steiermark stimmen. 

Ich möchte Ihnen sagen, daß bei diesen 
überlegungen bei Ihnen keine Grundsätze 
eine Rolle gespielt haben, sondern es war 
vielmehr der Versuch, indem Sie für die 
Steiermark zustimmen, Ihrem steirischen 
Spitzenpolitiker Dr. Schachner-Blazizek eine 
Art Alibi zu verschaffen, da er auch mit 
von der Partie ist, also pro Verband "Süd
mark" . Das wollten Sie erreichen, indem Sie 
für die steirischen Vermögenswerte gestimmt 
hatten. Ihr Nein zu den Kärntner Vermögens
werten und zu dem einen Objekt in Wien 
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Tödling 
lege ich so aus : Wien, Frießnitz, Matschach, 
Gödersdorf und MagIern sind SPÖ-Gemeinden. 
Ich kann verstehen, meine Damen und Herren 
von der SPÖ, Sie wollen mit Ihren SPÖ
Bürgermeistern dort Ihre Ruhe haben. Nun ja,  
ich kann das verstehen, das ist auch eine Art 
von Föderalismus. 

Wesentlich scheint mir aber die Tatsache 
zu sein, daß . . .  (Abg. Ing. Schei b engraf: 
Sie polem1:sieren n·'U.r, Sie sagen nichts Sachliches 
dazu !) Hören Sie, Herr Kollege : Wesentlich 
scheint mir aber die Tatsache zu sein, daß 
bereits fixe Abmachungen mit Ihrer Partei
zentrale für die gesamte Lösung bestanden 
haben, und mir ist es unerklärlich, daß Sie 
heute dagegen sind. 

Ich darf somit - und damit bin ich schon 
am Schluß - zusammenfassend sagen, daß 
Sie wieder einmal den Beweis der Unglaub
würdigkeit geliefert haben und daß zweitens 
die Wiener SPÖ-Zentrale ihre Landespolitiker 
im Stiche läßt, diese hier in Wien einfach 
nichts zu reden haben. Das wollte ich Ihnen 
noch sagen. (Abg. W e i k hart: Ich wünschte, 
eure Landespolitiker hätten in der Kärntner
straße soviel zu reden wie unsere in Wien !) 
Nein, das ist ein Beweis. Ihr Kollege Schachner
Blazizek wird es Ihnen sagen. 

Ein zweites Beispiel dieser Art haben Sie 
kürzlich auch in der Frage der Sicherheits
direktionen geliefert, wobei Sie die gleiche 
Haltung eingenommen haben. Da haben Sie 
auch Ihren Landeshauptmann Sima schmäh
lich, möchte ich fast sagen, im Stich gelassen. 

Wir, die Ver:treter der Österreichischen 
Volkspartei, nehmen im Gegensatz zu Ihnen 
auch auf die Probleme, die in den Bundes
ländern eine Rolle spielen, Rücksicht. Ein 
neuerlicher Beweis hiefür ist die heutige 
Regierungsvorlage, der wir unsere Zustimmung 
erteilen. (Beifall bei der O v  P.) 

Präsident Wallner : Zum Wort gemeldet 
hat sich der Herr Abgeordnete Dr. van Tongel. 
Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Dr. van TongeI (FPÖ) :  Herr 
Präsident ! Meine Damen und Herren ! Das Hohe 
Haus wird nicht erwarten, daß ich mich in 
den Streit meines Herrn Vorredners mit dem 
ÖVP-Mitglied Dr. J ambor einlasse. Die Aus
einandersetzung der ÖVP beziehungsweise 
ihrer Sprecher mit Herrn Dr. Jambor möge 
ihr überlassen bleiben. 

Die freiheitlichen Abgeordneten werden der 
in Verhandlung stehenden Regierungsvorlage 
ihre Zustimmung geben, wie sie dies schon 
im Ausschuß getan haben, sie sind daher 
nicht in der Lage, der Abänderung, die Kol
lege Scheibengraf beantragt hat, zuzustim
men. Ich darf aber einige grundsätzliche 
Bemerkungen machen. 

Es handelt sich hier um Vermögen des 
ehemaligen Deutschen Schulvereins, der sich 
in der Ersten Republik mit einem in Graz 
bestehenden Verein namens "Südmark" fusio
niert und dann unter dem Namen "Deutscher 
Schulverein Südmark" seine Tätigkeit aus
geübt hat . Präsident dieses Verbandes war 
bis zu seinem Ableben der hochangesehene 
Präsident des Abgeordnetenhauses der im 
Reichsrat vertretenen Königreiche und Län
der, das im Nachbarsaal, im großen Saal dieses 
Hauses getagt hat und dessen Präsident - wie 
gesagt - Herr Dr. Groß war. 

Dieser "Deutsche Schulverein Südmark" 
hat sich sowohl in der Monarchie wie auch in 
der Ersten Republik außerordentliche und 
größte Verdienste auf dem Gebiet der Kultur
politik und des Schulwesens erworben. Beweis 
dessen ist, daß ihm Angehörige aller Parteien 
- auch namhafte sozialdemokratische Poli
tiker - angehört haben. 

Ich habe es daher nicht verstanden, daß 
Herr Dr . Pittermann in der Sitzung des Finanz
und . Budgetausschusses die Redewendung ge
braucht hat : Ehemaliges Nazi-Vermögen wird 
an einen Nazi-Verband übertragen. - Der 
"Deutsche Schulverein Südmark" war alles 
andere als eine Nazi-Organisation. Er wurde 
ja bekanntlich auch im Jahre 1938 aufgelöst. 
( Abg. Lu k a s : Er hat die Auflösung selbst 
angestrebt !) Er hat im Zuge der Auflösung 
von Verbänden auf Verlangen der Behörden 
seine Tätigkeit eingestellt ; das haben viele 
Organisationen gemacht. Von sich aus wäre 
er sicher nicht auf diese Idee gekommen. 

Ich finde, daß der dort erhobene Vorwurf, 
der heute hier nicht wiederholt wurde, damit 
gegenstandslos geworden ist. Ob nun der 
Alpenländische Kulturverband Südmark 
oder - wie es die Regierungsvorlage sagt -
der Verein "Südmark" dieses Eigentum be
kommt, ist an sich für den Tatbestand un
wesentlich. Wir werden daher trotz der Aus
führungen und trotz der Kundgebungen der 
Widerstandskämpfer, die Briefe an die ÖVP 
und an die SPÖ gerichtet haben, und trotz 
verschiedener koalitionärer Verhandlungen, an 
denen wir nicht beteiligt waren und von denen 
wir nichts wissen, für den Text der Regierungs
vorlage stimmen. 

Im übrigen darf ich noch einmal sagen, daß 
unsere steirischen Freunde diese Haltung 
begrüßen und als selbstverständlich ansehen. 
Hier wird ein kleiner Teil eines Verdienstes 
anerkannt, das sich eine frühere kulturpoli
tische, nicht parteipolitische Organisation er
worben hat. Wir dürfen hoffen, daß der Ver
ein "Südmark" , der nunmehr einen geringen 
Teil dieses Eigentums zurückbekommt, im 
gleichen Sinne auf dem Gebiet der Kultur-
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Dr. van Tongel 

politik tätig ist · wie der große ehemalige 
"Deutsche Schulverein Südmark" . ( Beifall 
bei der FPÖ.j 

Präsident Wallner : Zum Wort gemeldet 
hat sich der Herr · Abgeordnete Ströer. Ich 
erteile es ihm .  

Abgeordneter Ströer (SPÖ) : Herr Präsident ! 
Hohes Haus ! Ich möchte nur einige Bemer
kungen zu den Ausführungen des Kollegen 
Tödling machen. Kollege Tödling hat sich 
sehr über das Nationalinstitut und seine Zeit
schrift "Die Republik" ausgelassen ; ich fürchte 
fast, daß nicht alle Damen und Herren des 
Hohen Hauses sehr gut über das National
institut und über die Zeitschrift "Die Repu
blik" informiert sind. (Abg. Dr. Pit t erman n :  
Das i8t ja ein österreichisches Nationalin8titut, 
daher ist er dagegen I) Daher möchte ich dazu 
ganz kurz folgendes sagen : 

Zunächst einmal arbeiten im Nationalinsti
tut durchaus ehrenwerte Leute und gute Öster
reicher, unter anderen der langjährige Präsi
dent dieses Hauses Minister a. D. Hurdes 
und der Herr Bürgermeister von Wien Bruno 
Marek sowie etliche andere Honoratioren und 
ang,�sehene Persönlichkeiten aus allen Kreisen 
unserer Bevölkerung. 

Dieses Österreichische Nationalinstitut - ich 
sage das, ohne daß ich mich über die Geschichte 
des Vereines "Südmark" verbreiten möchte -
hat auf jeden Fall in den letzten Jahren mehr 
für Österreich und unsere Republik geleistet , 
als leider die Vorläufer des Vereines "Süd
mark" und, ich fürchte fast, der Verein "Süd
mark" selber für Österreich zu leisten bereit 
waren, denn in allen Schriften, die wir mit 
großer Aufmerksamkeit lesen, lesen wir von 
vielen Dingen, aber sehr wenig von Österreich 
und der demokratischen Republik Österreich. 

Nun noch eine Bemerkung zur Zeitschrift 
des Nationalinstitutes, zur "Republik". In 
der gleichen Folge, wegen der Kollege Tödling 
übar Dr. Jambor herfällt, finden wir Artikel 
des Herrn Generalsekretärs Dr. Withalm. 
Dr. Jambor b3findet sich also zugegebener
maßen in guter Gesellschaft. Aber nicht nur 
das : Professor Dantine hat dieser Zeitschrift 
einen Artikel gewidmet, Herr Dr. Barta 
schrieb über das Thema "Religion, Kirche, 
Politik und Staat" .  Auch ein sehr ehrenwerter 
Ang�hörig3r unseres Hohen Hauses schreibt 
da reg�lmäßig : unser verehrter Herr Altbun
deskanzler Dr. Gorbach. Ihn finden wir in 
dieser und in der nächsten Folge. Es findet 
sich auch Frau Professor Weinzierl, doch auch 
eine der anerkanntesten Damen, die sich mit 
der Zeitgeschichte beschäftigt. (Abg. Töd
l ing, eine Zeit8chrift vorzeigend : Mir geht es 
um diesen Artikel I) 

Auch in der nächsten, in der jüngsten Folge 
finden wir einen Namen, der den Damen und 
Herren auf der rechten Seite nicht unbekannt 
ist : Es ist Dr. Busek, der mir nicht ungehalten 
sein wird, wenn ich ihn hier erwähne. Er 
schreibt über das Thema : "Der Österreicher 
hat ein Parlament". Ich finde hier auch 
Kollegen Machunze, der einen ausführlichen 
Beitrag lieferte .  Ich frage mich daher, Herr 
Kollege Tödling, was Sie wirklich veranlaßt 
hat, hier einen so scharfen Angriff gegen Leute 
loszulassen, die wirklich nur eines im Sinne 
haben : unsere Republik Österreich. (Beifall 
bei der SP(). - Abg. Tödling, die Zeitschrift 
"Die Republik" vorweisend : Um diesen Arti
kel geht e8 : "Des Kanzler8 heimliche Liebe" 1 
Da8 soll er woanders schreiben !) Das hätten 
Sie sagen müssen, Herr Kollege Tödling, 
aber Sie haben das Österreichische National
institut schwer angegriffen, die Persönlichkei
ten, die in ihm wirken, und den Geschäfts
führenden Präsidenten, Herrn Dr. Jambor. 
(Abg. T ödlin g : Ich hahe aber dazu gesagt : 
"De8 Kanzler8 heimliche Liebe" I) Aus Ihren 
Ausführungen, Herr Kollege Tödling, habe ich 
entnommen, daß Sie sehr wenig wissen über 
dieses Institut, über sein Wirken und noch 
weniger über diese Zeitschrift .  Ich danke. 
(Beifall bei der SP().) 

Präsident WaIlner : Zum Wort gemeldet hat 
sich der Herr Bundesminister Dr. Koren. Ich 
erteile es ihm. 

Bundesminister für Finanzen Dr. Koren : 
Herr Präsident ! Hohes Haus ! Ich darf zu 
zwei Fragen Stellung nehmen, die der Herr 
Abgeordnete Scheibengraf gestellt hat. 

Die erste Frage war, wer die Gemeinden für 
die von ihnen getätigten Investitionen ent
schädige. - Dazu darf ich feststellen, daß 
eine solche Entschädigung nicht vorgesehen 
ist, da die betreffenden Gemeinden diese 
Gebäude seit 1945 zu ihrer Verfügung hatten 
und daher auch für die Erhaltung zuständig 
waren. Ich darf weiters bemerken, daß fest
gehalten ist, daß die Gemeinden diese Gebäude 
auf die Dauer des Bedarfes werden weiter 
benützen können, sodaß ihnen eine Nutzung 
ihrer Investitionen auch für die Zukunft, 
solange diese Gebäude benötigt werden, zu
stehen wird. 

Ihre zweite Frage war die nach der Schule 
Rosenbach. Nach den mir vorliegenden Infor
mationen handelt es sich hier um die Liegen
schaft, die unter II c genannt ist . ( Beifall 
bei der Ö V  P.) 

Präsident WaIlner : Zum Wort hat sich nie
mand mehr gemeldet. Die Debatte ist ge
schlossen. Wünscht der Herr Berichterstatter 
das Schlußwort ? - Das ist nicht der Fall. 
Wir gelangen nunmehr zur A b s t i m m u n g. 

103. Sitzung NR XI. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 77 von 103

www.parlament.gv.at



8246 Nationall'at XI. GP. - 103. Sitzung - 19. Juni 1968 
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Es liegt mir ein Antrag der Abgeordneten 
Ing. Scheibengraf und Genossen vor, demzu
folge im § 1 die Abschnitte I und II entfallen 
sollen. Ich werde daher getrennt abstimmen 
lassen. 

Zu § 1 erster Satz, das ist bis zum Beginn 
des Abschnittes I, liegt kein Abänderungs
antrag vor. 

Ich bitte daher jene Damen und Herren, 
die diesem Teil des Gesetzentwurfes in der 
Fassung der Regierungsvorlage ihre Zustim
mung geben, sich von den Sitzen zu erheben. -
Das ist die Mehrheit. Angenommen. 

Hinsichtlich der Abschnitte I und II liegt 
mir der Antrag der Abgeordneten Ing. Schei
bengraf und Genossen auf Streichung vor. 
Ich kann nur positiv abstimmen lassen. Fin
den die Abschnitte I und II eine Mehrheit, 
80 ist der Streichungsantrag gefallen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die den 
Abschnitten I und II in der Fassung der 
Regierungsvorlage ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Das ist 
die Mehrheit. Angenommen. Damit ist der 
Streichungsantrag gefallen. 

Ich lasse nunmehr über die restlichen Teile 
des Gesetzentwurfes abstimmen, das sind § 1 ,  
Abschnitt III, sowie § 2 und § 3 ,  und bitte 
jene Damen und Herren, die diesen restlichen 
Teilen des Gesetzentwurfes samt Titel und 
Eingang in der Fassung der Regierungsvor
lage ihre Zustimmung geben, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Das ist die Mehrheit. 
Angenommen. 

Damit ist die z w ei t e  Lesung beendet. 
Der Berichterstatter beantragt die sofortige 

Vornahme der d r i t t e n  Lesung. Wird dagegen 
ein Einwand erhoben ? - Dies ist nicht der 
Fall. 

Ich bitte jene Frauen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter 
Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Dies ist die Mehrheit. 

Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter 
Lesung a ng e n o m m e n .  

8 .  Punkt : Bericht des Finanz- und Budgetaus
schusses über die Regierungsvorlage (861 der 
Beilagen) : Bundesgesetz, betreffend Veräuße
rung und Belastung von unbeweglichem Bun-

desvermögen (925 der Beilagen) 

Präsident Wallner : Wir gelangen zum 
8. Punkt der Tagesordnung : Bundesgesetz, 
betreffend Ver äußerung und Belastung von 
unbeweglichem Bundesvermögen. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Sandmeier . Ich bitte ihn, zum Gegenstand zu 
berichten. 

Berichterstatter Sandmeier: Herr Präsident ! 
Hohes Haus ! Die Bundesregierung hat am 
14. Mai 1968 einen Gesetzentwurf im National
rat eingebracht, durch welchen der Bundes
minister für Finanzen zu Verfügungen über 
unbewegliches Bundesvermögen ermächtigt 
werden soll, die vom Bundesministerium für 
Bauten und Technik, vom Bundesministerium 
für Verkehr und verstaatlichte Unternehmun
gen sowie vom Bundesministerium für Land
und Forstwirtschaft beantragt wurden. Die 
einzelnen Verfügungen sind in den Erläutern
den Bemerkungen der Regierungsvorlage ein
gehend begründet. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat in sei
ner Sitzung am 6. Juni 1968 den gegenständ
lichen Gesetzentwurf in Anwesenheit des Bun
desministers für Finanzen Dr. Koren der Vor
beratung unterzogen und einstimmig ohne 
Abänderung angenommen. 

Der Finanz- und Budgetausschuß stellt 
somit den An t r a g, der Nationalrat wolle 
dem von der Bundesregierung vorgelegten 
Gesetzentwurf (861 der Beilagen) die verfas
sungsmäßige Zustimmung erteilen. 

. Falls Wortmeldungen vorliegen, bitte ich, 
General- und Spezialdebatte unter einem ab
zuführen. 

Präsident Wallner : Zum Wort ist niemand 
gemeldet. Wir gelangen daher zur Abstim
mung. 

Bei der A bs t immung wird die Regierungs
vorlage in zwei t er  und d ri t t er  Lesung e i n
s t immig zum Beschluß erhoben. 

9. Punkt: Bericht des Finanz- und Budgetaus
schusses über die Regierungsvorlage (858 · der 
Beilagen) : Bundesgesetz, mit dem weitere 
Überschreitungen der Ansätze des Bundesfinanz
gesetzes 1968 genehmigt werden (2. Budget
überschreitungsgesetz 1968) (924 der Beilagen) 

Präsident Wallner : Wir gelangen zum 
9 .  Punkt der Tagesordnung : 2. Budgetüber
schreitungsgesetz 1968. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Dr. Haider. Ich bitte ihn, zum Gegenstand 
zu berichten. 

Berichterstatter Dr. Haider : Der vorliegende 
Entwurf ist am 14. Mai im Nationalrat ein
gebracht worden. Da im Bundesfinanzgesetz 
1968 erstmalig keine Bestimmung enthalten 
ist, wonach der Finanzminister zur Genehmi
gung von überschreitungen für Mehraul3gaben 
aus Rücklagenauflösungen ermächtigt ist, 
müssen diese Rücklagenauflösungen im Wege 
eines Budgetüberschreitungsgesetzes genehmigt 
werden. Derartige Anträge sowie einige weitere 
von den Ressorts vorgelegte Überschreitungs-
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anträge sind in der Regierungsvorlage, betref
fend das 2. Budgetüberschreitungsgesetz 1968, 
zusammengefaßt. Da die weiteren überschrei
tungen durch Ausgabenrückstellungen und 
-ersparungen bedeckt werden, ändert sich durch 
das vorliegende Gesetz der Budgetabgang für 
das Jahr 1968 nicht. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat den 
Gesetzentwurf in seiner Sitzung am 6. Juni 1968 
in Gegenwart des Bundesministers für Finanzen 
Dr. Koren der Vorberatung unterzogen. An 
der Debatte beteiligten sich außer dem Bericht
erstatter die Abgeordneten Dipl. -Ing. Dr . Oskar 
Weihs, Dr . van Tongel, Jungwirth und Lanc 
sowie Bundesminister Dr. Koren. Schließlich 
wurde der Gesetzentwurf unverändert mit 
Stimmenmehrheit angenommen. 

Der Finanz- und Budgetausschuß stellt somit 
durch mich den A n t r a g, der Nationalrat 
wolle dem von der Bundesregierung vorgeleg
ten Gesetzentwurf (858 der Beilagen) die ver
fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Falls Wortmeldungen vorliegen, beantrage 
ich, General- und Spezialdebatte unter einem 
durchzuführen. 

Präsident Wallner : Es ist beantragt, Gene
ral- und Spezialdebatte unter einem durch
zuführen. - Ein Einwand hiegegen wird nicht 
erhoben. General- und Spezialdebatte werden 
daher unter einem vorgenommen. Wir gehen 
in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet hat sich der Herr Abge
ordnete Peter. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Peter (FPÖ) :  Herr Präsident ! 
Meine Damen und Herren ! In Wahrnehmung 
der von der freiheitlichen Fraktion bisher zur 
Finanzpolitik der Regierung eingenommenen 
Haltung habe ich festzustellen, daß sie dem 
2. Budgetüberschreitungsgesetz 1968 die Zu
stimmung nicht erteilen kann. 

Bei dieser Gelegenheit halten wir Freiheit
lichen es aber für notwendig, den Herrn Finanz
minister neuerdings daran zu erinneTn, daß 
jene Zeit der budgetpolitischen Improvisation, 
der sein Vorgänger gehuldigt hat, ein Ende 
finden muß .  Die im Koren-Plan angekündigten 
Zielprogramme müssen nunmehr durch jenes 
Maßnahmenprogramm ergänzt werden, das 
der Herr Bundesfinanzminister seit geraumer 
Zeit ankündigt, das aber hier im Hause bis 
zur Stunde noch keinen entsprechenden Nie
derschlag gefunden hat. 

Ich gebe namens der freiheitlichen Fraktion 
der E;�wartung Ausdruck, daß Herr Finanzmini
ster Koren nicht jenen Weg beschreitet, der 
für den Herrn Bundesfinanzminister Doktor 
Schmitz lange Zeit hindurch eine sehr unerfreu
liche Selbstverständlichkeit gewesen ist . Bun
desfinanzminister Dr. Schmitz leistete sich 

nach unserer überzeugung auf dem Gebiet 
der Finanzpolitik fast alles - außer dem 
Eingeständnis, daß er eine Reihe von Fehlern 
gemacht hat, die sich sehr zu m Nachteil der 
österreichischen Wirtschaft und der betroffe
nen Arbeitnehmer auswirkte. 

Aber die Fehler der österreichischen Finanz
und Budgetpolitik gehen nicht allein in die 
Ära Schmitz zurück. Sie haben ihre Wurzel 
und Ursachen in einer mehr als 20jährigen 
schwarz-roten Koalitionspolitik. Diese Ursa
chen haben letzten Endes dazu geführt, daß 
Österreich hinsichtlich der Steuerbelastung in 
der Weltspitze liegt. Das ist leider eine über
aus unerfreuliche Tatsache. 

Die "Österreichische Politische Korrespon
denz" erinnerte in den letzten Tagen daran, 
daß die unerfreuliche österreichische Steuer
belastung nur noch durch Schweden und durch 
Frankreich überboten wird und daß wir 
Österreicher als nächste auf dem dritten Platz 
in der Spitzenbesteuerung liegen. 

Eine neucl'liche Verschärfung dieser überaus 
unerfreulichen Situation wird durch das 2. Ab
gabenänderungsgesetz in den nächsten Tagen 
herbeigeführt. Allerdings sieht der Herr Bun
desfinanzminister Dr. Koren in diesen Maß
nahmen keine weitere Verschärfung der öster
reichischen Steuersituation, sondern hat uns 
Freiheitliche schon mehrmals darauf aufmerk
sam gemacht, daß nach seiner überzeugung 
ein positiver Ausweg aus der Lage durch diese 
Steuererhöhungen beschritten werden würde. 

Herr Professor Dr. Koren hat es in den 
letzten Tagen in Salz burg für notwendig 
erachtet, in aller Öffentlichkeit darauf zu ver
weisen, daß sich mein Kollege Zeillinger hin
sichtlich der Beurteilung des Dienstposten
planes im Irrtum befinde. Ich wünsche im 
Interesse der Allgemeinheit , daß sich mein 
Kollege Zeillinger irrt und der Herr Bundes
finanzministel' in der weiteren Entwicklung 
recht behält, damit eine Situation geschaffen 
wird, die man frei von allen parteipolitischen 
Überlegungen vom staatsbürgerlichen Stand
punkt aus begrüßen kann. Allerdings bin ich 
der Meinung, Herr Bundesfinanzminister , daß 
eine harte Währung, fÜT die Sie und die Ö8ter
reichische Volkspartei immer wieder wortreich 
eintreten, nicht mit weichen Maßnahmen gehal
ten und verteidigt wel'den kann. Weiche Maß
nahmen muß ich Ihnen namens meiner Frak
tion so lange vorwerfen, solange Sie sich nicht 
entschließen können oder solange Sie nicht in 
der Lage sind, dem Nationalrat Auskunft 
über Ihre konkreten Einsparungsmaßnahmen 
zu geben. 

Wir Freiheitlichen sind der Ansicht, daß ein 
finanzpolitisches und wirtschaftspolitisches 
Sanierungskonzept nicht allein von der Ein-
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Peter 
nahmenseite her diskutiert werden kann, 
sondern im gleichen Zeitraum auch von der 
Ausgabenseite her beurteilt werden muß. Zu 
dieser Beurteilung sind wir Abgeordneten 
dieses Hohen Hauses deswegen bis zur Stunde 
noch immer nicht in der Lage, weil der Herr 
Bundesfinanzminister sich immer wieder hin
ter der Feststellung verschanzt, daß er erst 
im Zusammenhang mit dem Budget 1969 Auf
schluß über seine konkreten Einsparungsziel
setzungen geben kann. Es spricht für die eine 
Auffassung genausoviel wie für die andere 
Auffassung. Herr Bundesminister für Finan
zen ! Ich räume ein, daß Sie einer Reihe von 
großen Schwierigkeiten gegenüberstehen und 
es für Sie zweifelsohne nicht leicht ist, die von 
meiner Fraktion gewünschte Auskunft zu 
erteilen. 

Vorsorglich wollen wir Freiheitlichen daher 
heute an eine Feststellung erinnern, die Sie 
selbst in aller Öffentlichkeit am 14. Mai dieses 
Jahres getroffen haben, indem Sie erklärten, 
Sie würden sozusagen persönlich die Garantie 
dafür übernehmen, daß im Budget 1969 die 
Summe von 3,2 Milliarden Schilling verläßlich 
eingespart wird. Ich stelle namens meiner 
Fraktion fest, daß es sich dabei nicht um eine 
für uns befriedigende Erklärung handelt, son
dern lediglich um eine unerläßliche Notmaß
nahme. Wir wollen daher vorerst dieses Ihr 
vor aller Öffentlichkeit verpfändete Wort der 
Garantie nicht in Zweifel ziehen. (Abg. Doktor 
Pi t t ermann :  Geben Sie kein Darlehen darauf, 
Herr Peter l) Ich gebe kein Darlehen darauf, 
Herr Dr. Pittermann. (Abg. Dr. Pi t t e rm a n n :  
Höchstens einen Kredit I) Ich möchte aber den 
Finanzminister nicht voreilig diskreditieren, 
denn die Zeit eilt rasch davon, und er wird 
schon in wenigen Wochen in die Lage versetzt, 
den Wahrheitsbeweis für die übernommene 
Garantie antreten zu müssen. Ich bezweifle fürs 
erste, Herr Bundesminister für Finanzen, daß 
diese Garantieerklärung von Ihnen vor diesem 
Hohen Hause befriedigend eingelöst werden 
wird. (Abg . Dr. Pit te rma n n :  Es wird mit 
Milch wBggewaschen I) 

Ich darf daran erinnern, daß gerade von 
wirtschaftspolitischen Standesorganisa tionen 
- bis zu jenen, die die Kollegen Sallinger und 
Mussil immer sehr wortgewandt vertreten -
in aller Öffentlichkeit dieselben Argumente 
verfochten werden, die wir Freiheitlichen vor 
diesem Hohen Hause immer wieder vertreten. 
Die ÖVP-Wirtschafts bund-Seite erklärte in 
jüngster Zeit mehrere Male äußerst massiv, 
daß die Steueropfer ohne Einsparungen sinn
los sind. Nun sind Sie, Herr Finanzminister, 
nicht in der Lage, dem Nationalrat sinnvoll 
über die Einsparungen zu berichten. Man 
spricht auf ÖVP-Seite davon, daß die Sanie-

rungslawine nunmehr ins Rollen gebracht wor
den sei. Dem halten wir Freiheitlichen ent
gegen, daß man so lange von einer " Sanie
rungslawine" nicht reden kann, solange die 
Bundesregierung über kein Einsparungskon
zept verfügt. (Abg. Dr. Scrinzi:  Eine Sanie
rungslatrine I) Ob es eine Sanierungslatrine 
wird, wird sich auch spätestens bis zum 22. Ok
tober dieses Jahres herausstellen. 

Hohes Haus ! Diese "Sanierungslawine" 
entbehrt aber nach wie vor des konkreten 
Einsparungskonzepts. 

Herr Bundesminister für Finanzen ! Nun 
zwei ganz konkrete Fragen : "Berichte und 
Informationen" haben in zwei sehr ausführ
lichen und ins Detail gehenden Artikeln zu 
den Einsparungsmaßnahmen Stellung genom
men. Nach Ansicht von "Berichte und Infor
mationen" müßten Sie als Bundesminister für 
Finanzen in der Lage sein, 10 Milliarden 
Staatsausgaben einzusparen. In dem zweiten 
Artikel werden die einzelnen Einsparungspo
sten für diese 10 Milliarden im Detail ange
führt. 

Ich ersuche Sie namens meiner Fraktion, 
zu diesem 10 Milliarden-Einsparungsvorschlag 
von "Berichte und Informationen" konkret 
Stellung zu nehmen, denn damit würde sich 
zumindest jene Linie schon jetzt abzeichnen, 
mit der Sie uns doch spätestens am 22. Oktober 
dieses Jahres konfrontieren werden. 

Dem Herrn Präsidenten der Bundeskammer , 
Ingenieur Sallinger , pflichte ich namens meiner 
Fraktion in einer Forderung vollinhaltlich bei, 
wenn er sagt : Der Staat muß sparen ! Wörtlich 
führte er aus : "Keinesfalls kann das Ausein
anderklaffen der Staatseinnahmen und Staats
ausgaben einseitig nur durch eine Erhöhung 
von Einnahmen beseitigt werden ; primär 
wären auf der Ausgabenseite wesentliche Kor
rekturen notwendig. " 

Die Vertretung des Wirtschaftsbundes sitzt 
repräsentativ in den Reihen der ÖVP-Frak
tion, fordert dasselbe wie die freiheitliche Oppo
'3ition, begnügt sich · aber damit, daß sie auf 
ihre eigenen Fragen von der ÖVP-Alleinregie
rung keine Antwort erhält. Es ist unlautere 
Demagogie, wenn der Präsident der Bundes
handelskammer mit solchen Forderungen vor 
die Öffentlichkeit tritt, sich aber im Hohen 
Haus damit begnügt, auf diese von ihm selbst 
gestellte Frage vom Bundesminister für Finan
zen keine Antwort zu erhalten. 

Nun hat ein Regierungsmitglied der Öster
reichischen Volkspartei folgenden Satz ge
prägt : "Das, was wirtschaftlich notwendig ist, 
ist politisch nicht möglich, und was politisch 
möglich ist, das ist wirtschaftlich nicht not
wendig." 
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Das scheint das neue Konzept der ÖVP
Alleinregierung zu sein. Ich wäre dem Herrn 
Bundesminister für Finanzen äußerst verbun
den, wenn er mir diesen Satz, geprägt von 
einem anderen Regierungsmitglied, erläutern 
würde. Ich verstehe den Inhalt nämlich 
nicht. Wenn das wahr sein sollte, was sinn
gemäß darin enthalten ist, dann heißt das : 
Die Probleme lassen sich nicht IÖ8en. Teilen 
Sie diese Auffassung, Herr Bundesminister, 
oder distanzieren Sie sich von jenem Regie
I'ungskollegen, der diese Formulierungen ge
prägt hat ? 

Die Zeit ist zu weit fortgeschritten, meine 
Damen und Herren, um auf die Problematik 
der noch immer offenen Verwaltungsreform 
einzugehen. Aber eines sei der Bunde'3regie
rung und nicht zuletzt dem Bundesminister 
für Finanzen von freiheitlicher Seite ins Stamm
buch geschrieben : Eine Million Steuerzahler 
verhalten sich vernünftiger als eine einzige 
öffentliche Hand. Das kann man guten Gewis
sens feststellen, wenn man die bisher vorliegen
den Ergebnisse der Verwaltungsreform einer 
sachlichen Kritik unterzieht. Vom "Staub
saugerkomitee" wollen wir nicht reden, es ist 
praktisch ein "Pleitekomitee" ohne konkretes 
Ergebnis gewesen. (Der Prä sident  über
nimmt den Vorsitz .) 

Nun eine weitere Forderung, Herr Bundes
minister für Finanzen, die der Landeshaupt
mann Dr. Gleißner namens der Landeshaupt
leute erhoben hat . Dr. Gleißner forderte eine 
Beteiligung der Länder am Ergebnis der neuer
lichen Abgabenerhöhungen. Dem haben Sie 
ein Nein entgegengesetzt, wenn die Meldung 
der "Tiroler Tageszeitung" vom 14. Juni 1968 
stimmt. Halten Sio c:.iese Meinung aufrecht 
und bleiben Sie bei der Brüskierung der Lan
deshauptleute, oder sind Sie bereit, in diesem 
Punkte eine Revision Ihrer Auffassung herbei
zuführen ? 

Nun muß ich noch Klaus mit Klaus konfron
tieren. Am 10. Juni dieses Jahres erklärte 
Bundeskanzler Dr. Klaus, "namens der Bun
desregierung müsse er mit aller Klarheit fest
stellen, daß jede Spekulation, den budget
politischen Teil des Koren-Planes in seiner 
Substanz zu durchlöchern, zum Scheitern ver
urteilt sei".  Herr Bundesminister für Finanzen, 
jener, der die erste Durchlöcherung des Koren
Planes vorgenommen hat, war niemand Gerin
gerer als der Regierungschef selbst. Seien Sie 
bitte so freundlich, heute vor dem Nationalrat 
zur Durchlöcherung des Koren-Planes durch 
den Herrn Bundeskanzler Dr . Klaus Stellung 
zu nehmen. Verschanzen Sie sich nicht hin
ter der Taktik des Schweigens. Seien Sie mutig 
genug, auf diese Klaus-Äußerung einzugehen 
und dazu Stellung zu beziehen. Die Bundesre-

gierung wird nämlich unglaubwürdig, wenn der 
Kanzler vor aller Öffentlichkeit erklärt, es gäbe 
keine Durchlöcherung des Koren-Planes, Sie 
dann aber selbst in einer Finanzausschuß
sitzung, wie wir es erlebten, durch den Kanzler 
vor eine vollendete Tatsache gestellt werden. 
Da gibts nur eins, Herr Bundesminister für 
Finanzen : Entweder Sie distanzieren sich von 
dieser Erklärung des Bundeskanzlers und den 
von ihm getroffenen Maßnahmen oder Sie 
treten zurück. Wenn das so weitergeht, dann 
verlieren Sie durch den Kanzler und seine 
Maßnahmen Ihr Gesicht. 

Ich bedaure, daß Ihnen der Bundeskanzler 
Ihre überaus schwierige Aufgabe nicht er
leichtert. Ebenso ab€l' können Sie sich der 
Tatsache nicht entziehen, daß diese Maßnah
men des Bundeskanzlers das Vertrauen der 
Öffentlichkeit in Ihre persönliche Arbeit unter
graben. Wir haben ja Pressemeldungen - ich 
zitiere nur eine - :  "Sanierungskonzept in 
Gefahr" auf Grund jener Durchlöcherungen, die 
der Bundeskanzler vorgenommen hat und die 
noch, wie man hört, die eine oder andere 
Weiterung erfahren werden. 

Eins bewegt uns Freiheitliche auch, Herr 
Bundesfinanzminister : Immer wieder begegnet 
man Ihrer Forderung, daß an die Stelle der 
Symptombehandlung nun endlich die Struktur
bereinigung treten muß . Aber wenn wir die 
strukturbereinigenden Maßnahmen, die Sie 
bis jetzt dem Parlament vorgelegt haben, 
überprüfen, stellt sich heraus, daß dieEes Pro
blem nach wie vor im argen liegt. 

Wir Freiheitlichen sind auch der Meinung, 
daß Sie am 30. Mai 1968 eine überaus gewagte 
Erklärung abgeg�ben haben. Sie formulierten 
sie nach dem "OVP-Pressedienst" - und ich 
darf annehmen, daß diese Formulierung 
stimmt - so, daß nach Ihrer Ansicht die Wirt
schaftskrise endgültig überwunden sei . Dieser 
Auffassung, Herr Bundesfinanzminister, kön
nen wir Freiheitlichen uns auf Grund der gege
benen Situation nicht anschließen. Wir 
machen die Erfahrung, daß immer wieder 
schockartige Rückschläge im Wirtschaftsleben 
zu verzeichnen sind, die uns bisher jedoch dra
matische Auswirkungen erspart haben. Öster
reich ist bisher immer an dramatischen Krisen
effekten vorbeigegangen, wir vertreten aber 
die Meinung, daß wir eines Tages einer sehr 
dramatischen wirtschaftlichen Situation gegen
überstehen könnten, wenn die von Ihnen ange
kündigte Struktur bereinigung so langsam fort
schreitet, wie das in den letzten Monaten der 
Fall war. 

Und nun zu jenem Staatsbegräbnis 3. Klasse, 
das Sie als Bundesminister für Finanzen der 
zweiten Hälfte des Eventualbudgets in der 
letzten Sitzung des Finanzausschusses bereitet 
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haben. Während die erste Hälfte des Eventual
budgets hier im Hause behandelt wurde, tat 
die Österreichische Volkspartei noch so, als 
ob nur mehr kurze Zeit vergehen würde, ehe 
die zweite Hälfte des Eventualbudgets folgen 
würde. Wir waren allerdings sehr überrascht, 
aus dem Mund des Bundesfinanzministers im 
Ausschuß zu hören, daß die zweite Hälfte des 
Eventualbudgets nunmehr auf Grund des 
Koren-Plans nicht mehr notwendig sei . Hier 
beginnt die Finanzpolitik des Universitäts
professors Koren problematisch zu werden, weil 
er die' von ihm selbst vertretenen Grundsätze 
preisgibt, ohne dafür der Öffentlichkeit und 
dem Parlament eine ausreichende sachliche 
Begründung gegeben zu haben. Daher 
besteht nach Ansicht von uns Freiheitlichen 
die Gefahr, daß wir genau In jene 
Zickzack-Politik auf dem Gebiet der 
Budget- und Haushaltsführung eintreten, wie 
wir sie in einem unerfreulichen Maße während 
der Amtstätigkeit des Fillanzministers Doktor 
Schmitz erleben mußten. 

Auf Grund der von mir dargelegten Argu
mente sind wir Freiheitlichen nicht in der Lage, 
dem 2. Budgetüberschreitungsgesetz die Zu
stimmung zu erteilen. (Beifall bei der F pO.) 

Präsident : Zum Wort gemeldet ist der Abge
ordnete J ungwirth. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter jungwirth (SPÖ) : Herr Prä
sident ! . Hohes Haus ! Es liegt uns heute das 
2. Budgetüberschreitungsgesetz 1968 vor. Man 
könnte dieses Budgetüberschreitungsgesetz 
vielleicht mit einem Wilhelm Busch-Zitat 
überschreiben : "Dieses war der sechste Streich, 
doch der nächste folgt sogleich. "  

Ich erlaube mir, Herr Abgeordneter Ma
chunze - gerade Sie wollte ich jetzt an
sprechen -, zu sagen : Anscheinend ist Ihnen 
als "Oberstaubsauger" des "Staubsauger
komitees" bei dieser Regierungsvorlage einiges 
durch die Lappen gegangen. Es ist interessant, 
daß sich gerade die Österreichische Volks
partei in der letzten Zeit in der Öffentlich
keit - der Vorredner hat es schon betont -
sehr viel mit Einsparungen im Haushalt be
schäftigt hat. Darüber schreiben auch die 
unabhängigen Zeitungen : "Regierung will Ord
nung im Staatshaushalt", "Die Regierung 
Klaus hat sich viel vorgenommen", "Es 
soll wieder einmal gespart werden" . 

Hier erlaube ich mir, mit Einwilligung des 
Herrn Präsidenten ganz kurz die "Tiroler 
Tageszeitung", die nicht unserer Seite ange
hört, zu zitieren : 

"Darüber hinaus erklärte in der gestrigen 
Pressekonferenz Vizekanzler Klubobmann Dr. 
Withalm, daß man nunmehr darangehen werde, 
den Monate alten Plan zu verwirklichen, ein Ab-

geordnetenkomitee der Regierungspartei mit 
einer ,Entstaubung' des Bundeshaushaltes zu 
betrauen. Diese Idee vertritt seit langem 
der Wiener Abgeordnete Machunze, der auch 
Obmann des Finanz- und Budgetausschusses 
ist. Machunze glaubt, man könne mit einer 
solchen Durchforstung des Budgets, durch 
zahlreiche kleine Sparmaßnahmen eine große 
Entlastung des Bundeshaushaltes herbei
führen. Laut Vizekanzler Dr. Withalm sollen 
erste Ergebnisse der Arbeiten des Abge
ordnetenkomitees bereits auf der Semmering-
tagung vorliegen." . 

Ich weiß nicht, ob Ergebnisse vorliegen, 
darüber wurde die Öffentlichkeit nicht unt3r
richtet. Aber inzwischen ist ja auch geib 
der Semmering- Tagung etwas eingetreten, das 
der Herr Vizekanzler nicht ahnen konnte. 
Und zwar könnte auch auf ihn das Sprich
wort zutreffen : "Gestern noch auf hohen 
Rossen, heute in die Brust geschossen. "  (Abg. 
Ha r t l und Mac h u n z e : Wer schießt ?) Die 
österreichische Bevölkerung und ihr selbst 
in der Partei auf den Herrn Vizekanzler. 
Seine Wunschträume einer Hofübergabe lassen 
sich nicht verwirklichen. (Ironische Heiter
keit und Zwischenrufe bei der 0 V P. - Der 
Präs ident  gibt das Glockenzeichen.) 

Wir wollen uns grundsätzlich nicht der 
Tatsache verschließen, daß es im Zuge eines 
Finanzjahres da und dort zu überschrei
tungen von Ansätzen kommen kann und 
man da und dort eine Bedeckung bei den An
sätzen wird suchen müssen. Aber daß die 
Budgetüberschreitungen in einem solchen Aus
maß jedes bisherige ÖVP-Budget begleiten, 
spricht doch eine recht deutliche Sprache in 
bezug auf die Qualität der Finanzpolitik der 
Bundesregierung. Wie wenig sorgfältig muß 
doch ein Budget geplant sein, von dem zu
nächst im Zuge der Budgetdebatte behauptet 
wird, man hätte es auf Heller und Pfennig 
abgewogen und geprüft, und von dessen Aus
gabenbeträgen nach wenigen Wochen und 
Monaten Millionenbeträge bei Ausgabenan
sätzen zur Streichung kommen und als Be
deckung für neue Mehrausgaben herhalten 
müssen ! 

Da kommt aber noch eine andere Be
sonderheit bei diesem vorliegenden 2. Budget
überschreitungsgesetz zutage. Im Rahmen 
dieses Gesetzes sollen sogar Ausgabenbeträge 
aus dem durch Sie beschlossenen ersten Teil 
des Eventualvoranschlages zur Bedeckung 
von Mehrausgaben anderer Ansätze heran
gezogen werden. Dazu muß mit aller Deut
lichkeit gesagt werden, daß Ihre Partei und 
Ihre Minister, als wir Sozialisten im Zuge 
dieser Verhandlungen über das Eventual
budget im Finanz- und Budgetausschuß eine 
Umstrukturierung dieser Mittel und einen 
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schwerpunktartigen gezielten Einsatz dieser 
Ausgabenbeträge mit Konzentration auf echte 
konjunkturfördernde Projekte gefordert haben 
und vorschlugon, diese Anträge mit dem Hin
weis darauf abtaten, daß dieser Eventual
haushalt derart in sich ausgewogen und jeder 
Groschen notwendig wäre, daß man nichts 
daran ändern könne, ja nichts daran ändern 
dürfe. 

Nun kommen Sie, sehr verehrte Damen 
und Herren von der Österreichischen V olks
partei, und beginnen, bereits Millionensummen 
aus dem Eventualhaushalt als Bedeckung 
für andere Maßnahmen heranzuziehen. Glau
ben Sie wirklich, daß Sie durch eine solche 
Finanzpolitik in der Öffentlichkeit noch irgend
wie glaubwürdig auftreten können � Wir 
sagen Ihnen, daß Sie die Öffentlichkeit nicht 
mehr werden täuschen können ! Auch nicht 
durch Wirtschaftskonzepte der Bundesregie
rung, die sich dann letzten Endes in Wahr
heit, wie bereits der Herr Abgeordnete Peter 
betont hat, als reine Fassade erweisen. 

Aber in diesem Zusammenhang, um wieder 
direkt auf die Vorlage des 2. Budgetüber
schreitungsgesetzes zurückzukehren, muß wohl 
auch unterstrichen werden, daß die Re
gierung offenbar ständig bemüht ist, auch 
in den Erläuternden Bemerkungen Ihrer Re
gierungsvorlagen wesentliche Tatbestände 
falsch darzustellen. Im Zusammenhang mit 
dem Budget 1 968 stellt die Regierungsvorlage 
lapidar einfach fest, daß boi Gesetzwerdung 
des 2. Budgetüberschreitungsgesetzes keine 
Veränderung des Budget abganges eintritt. 
Wie so oft bei ÖVP-Vorlagen verbirgt sich 
hinter dieser Aussage jedoch nur eine halbe 
Wahrheit : Wohlweislich verschweigt diese Re
gierungsvorlage, daß sich durch Verabschie
dung des 2. Budgotüberschreitungsgesetzes 
die Gewichtung iImerhalb der einzelnen Res
sorts untereinander wesentlich verschiebt. 

Wohlweislich verschweigt diese Vorlage auch 
vor allem, daß sich durch ihre Verabschiedung 
der Umfang für das Budget 1968 ändert : 
Ausga ben- und Einnahmonsummen des Bud
gets erhöhen sich um rund 244 Millionen 
Schilling. Nur der Rest yon 24 Millionen 
Schilling kann durch Ausgabenkürzungen her
eingebracht werden. 

Und nun noch zu einzelnen Punkten, zu 
denen ich Stellung nehmen möchte. Es ist 
vor allem der Ansatz 1/13303 : "Museen ; 
Anlagen" . Ich möchte fragen : Was bleibt 
eigentlich noch übrig von dem Grundsatz 
der Budgetwahrheit und Budgetklarheit � Ich 
möchte die Frage stellen : Wieso, Herr Bundes
kanzler, konnte man das nicht voraussehen ? 
So wird hier zum Beispiel eine Umschichtung 
von 2 Millionen Schilling für die Installierung 
einer Fernsehanlage im Kunsthistorischen 
Museum verlangt. Hier meint der Herr 
Bundeskanzler, es sollte eine Sekundärgalerie 
errichtet werden. Diese Fernsehanlage im 
Wert von 2 Millionen Schilling sei unausweich
lich notwendig und müsse installiert werden, 
angeblich, wie es in den Erläuternden Bemer
kungen heißt, weil kein Personal aufzutreiben 
ist . 

Ich möchte daher die Fragen an Sie richten : 
Von welcher Firma soll nun diese Fernseh
übertragungsanlage angeschafft werden ? 
Weiters : Wieviel Personal wird für die Be
dienung dieser Fernsehanlage notwendig sein, 
und wieviel Betrie bskosten werden voraus
sichtlich für diese Anlage anfallen ? Ich möchte 
weiters die Frage an Sie richten, Herr Finanz
minister : Wurden Ihrerseits oder von Seite 
des Staubsaugerkomitees Alternativberechnun
gen darüber angestellt, inwieweit das ent
sprechende Personal weniger als eine solche 
Fernsehanlage um 2 Millionen Schilling kostet ? 

Nach unseren Berechnungen müßte der 
Betrag von 2 Millionen Schilling für rund 
vier Angestellte zehn Jahre hindurch voll
kommen reichen. Ich bin sogar der Meinung, 
daß es sicher eine Möglichkeit gäbe, Pensio
nisten und Invalide für diese Aufseheltätigkeit 
zu bekommen. 

Ebenso betrifft es den Ansatz 1/13406 : 
" Bundesdenkmalamt ; Förderungsausgaben" . 
Hier wird wieder von Restaurierungen verschie
dener Baudenkmäler gesprochen. Der Herr 
Bundeskanzler möchte diesen Betrag von 
2 Millionen Schilling durch Rückstellung von 
Vorhaben des Eventualvoranschlages, von 
dem nichts mehr zu streichen oder anläßlich 
der Beratungen umzuändern Wl1l', bei dem 
Ansatz 1/13016 für Musik und darstellende 
Kunst bedecken. Ich weiß nicht, ob der 
Herr Bundeskanzler - der Ansatz 1 /13016 

Auch die Bezeichnung "Mehreinnahmen" kommt hier zweimal vor, auch zugunsten der 
für Auflösungen von Rücklagenkonten I Maßnahmen im Ansatz 1/13303 wird der 
scheint uns eine irreführende Bozeichnung Ansatz Musik und darstellende Kunst ge
zu sein. Ich möchte mir erlauben, in diesem strichen - vielleicht gegen die Musik und 
Zusammenhang an den Herrn Minister die darstellenden Kunst eingesteHt ist. Ich möchte 
Frage zu richten, ob schon jetzt; wie anläßlich mich aber auch noch fragen, ob nicht voraus
des 4. Budgetüberschreitungsge ::et zes 1967, Aus- zusehen war, daß diese Renovierungen not
gaben für dieses 2. Budgetüberschreitungs- wendig sind. Daher wäre es zweckmäßig 
gesetz von einzelnen Ressorts getätigt wurden. gewesen, um dem Grundsatz der Budgetwahr-
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heit und Budgetklarheit zu entsprechen, diese 
notwendigen Ausgaben im Budget unterzu
bringen. 

Auch beim Zivilschutz werden einige Um
änderungen vorgenommen. Ich möchte deren 
Notwendigkeit in keiner Weise bestreiten. 
Es werden die für Zivilschutzzwecke erforder
lichen Erste Hilfe-Stationen durch Anschaffung 
weiterer . Trinkwasserfiltergeräte, Notstrom
aggregate und so weiter ausgestaltet. Hier 
möchte ich daran erinnern, daß gerade wir 
Sozialisten bei der Beratung des Katastrophen
fondsgesetzes den Vorschlag gemacht haben, 
daß das Rote Kreuz und die Feuerwehren, 
die die ersten bei solchen Katastrophen sind, 
aus diesem Katastrophenfonds auch einen 
Teil erhalten sollten, um sich die nötigen 
Geräte anschaffen zu können. Das kommt 
hier deutlich zum Ausdruck. 

Und nun kommt die Heeresverwaltung. 
Hier werden ebenfalls Aufwandskredite um
strukturiert, und zwar heißt es hier : "Die im 
Rahmen des Kreditvertrages aus dem Jahre 
1962 in den USA gekauften Panzer, Fahrzeuge 
und Geräte mußten für Schäden während 
des Transportes versichert werden. Für Ein
nahmen aus Schadensvergütungen durch die 
Versicherungen war beim Ansatz 2/40100 
,Heer und Heeresverwaltung ; zweckgebundene 
Einnahmen' eine zweckgebundene Einnahme-
post vorgesehen gewesen." 

. 

Ich frage mich nur : "Varum hat man sich 
nicht mit einem Kaufvertrag gegen Beschädi
gungen dieser Materialien, die man aus Amerika 
bekommen hat, abgesichert ? Es wäre zweck
mäßig gewesen, in einen solchen Kaufvertrag 
auch Risikoklauseln einzubauen, denn wir 
sehen nicht ein, wieso das Bundesheer die 
Kosten für die Beschädigungen während des 
Transportes zu übernehmen hat. Aber auch 
hier in Ihrem Ressort, Herr Bundesminister, 
scheint man auf das Sparen nicht viel Wert 
zu legen. 

Es ist erst in der letzten Woche allen 
Österreichern - auch ich habe es erhalten -
wieder eine neue Zeitschrift, "aktiv und 
bereit", zugegangen, mit dem Herrn "Ungustl".  
Eine kleine Polemik findet sich ja bereits 
in der "Wochenpl'esse". Ich möchte Sie, 
Herr Bundesminister, fragen :  Wieviel hat 
dieses Blatt gekostet ? Ich möchte mir in 
diesem Zusammenhang auch die Frage er
lauben, ob es überhaupt der Sinn und die 
Aufgabe eines Ministeriums ist, eine derartige 
Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Ich möchte 
nur feststellen, daß hier in einer umfang-reichen 
Bilanz sämtliche Aufstände und Unruhen 
seit 1945 aufgezählt werden, vom Aufstand 
in Aserbeidschan im Jahre 1945 bis jetzt, 
wo die Bevölkerung in dieser Flugschrift 

neuerlich daran erinnert wird, daß sich in 
Vietnam, in Israel und so weiter Kriegshand
lungen vollziehen. Ich weiß nicht, ob es 
zweckmäßig gewesen ist, daß Ihr Ministerium 
diese Aufgabe übernimmt. Ich glaube, es 
wäre wesentlich zweckmäßiger, wenn diese 
Arbeit unsere Presse übernehme und das 
Heer sich auf diese Weise einiges einsparen 
könnte. Man spart ja auch am verkehrten 
Platz. 

Damit möchte ich zu einem anderen Thema 
kommen, Herr Bundesminister. Ich weiß 
nicht, ob Ihnen von der Bürgermeister
konferenz des Bezirkes Innsbruck-Land in
zwischen eine Resolution zugegangen ist, daß 
der von Ihnen gezeichnete Erlaß rückgängig 
gemacht werden sollte, wonach die Musterun
gen nicht mehr wie früher von 8 Uhr bis 13 Uhr 
stattfinden, sondern durchgehend von 8 Uhr 
bis 1 9  und 20 Uhr. Zu diesen Musterungen 
werden zirka 100 Leute einberufen. Ich konnte 
als Bürgermeister - in Tirol ist es Brauch, 
daß die Bürgermeister die zur Musterung 
einberufenen jungen Männer in die Kaserne 
begleiten, dort verbleiben und sie auch wieder 
abholen, mit ihnen gemeinsam essen gehen 
und sich den Eltern gegenüber verantwortlich 
fühlen, daß die jungen Männer wieder ordent
lich nach Hause gebracht wel'Clen - im 
Februar das selbst miterleben. Die jungen 
Männer mußten um 6 Uhr früh auf, um den 
Zug zu erreichen und um 8 Uhr in der Kaserne 
sein zu können. Bei dieser Musterung sind 
die Jungmänner aus ungefähr neun Gemeinden 
einberufen worden. Man hat genau gewußt, 
daß man bis Mittag nicht fertig wird. Man 
hat diese Leute von 8 Uhr - in einem kleinen 
Raum zusammengepfercht - bis 19 Uhr 
abend stehen lassen, bis sie darangekommen 
sind. Dagegen haben sich selbst die BÜl'ger
meister Ihrer Couleur ausgesprochen und sich 
zu einer Resolution ver anlaßt gesehen. 

Herr Bundesminister, es wurde uns VOll 
dem dortigen Personal gesagt, daß diese Maß
nahme eine Ersparung von 40.000 S im Jahr 
für Reisediäten bringen würde. Aber der 
Eindruck, den die jungen zukünftigen Wehr
männer in den Stunden von 8 Uhr bis 20 Uhr 
in dieser Kaserne erhalten haben, ist zweifels
ohne nicht angetan, den Wehrwillen in 
der österreichischen Bevölkerung zu stärken 
und vor allem bei unseren Jungmännern zu 
heben. 

Herr Bundesminister, ich darf hoffen, daß 
Sie sich dieser Frage einmal annehmen und 
vielleicht doch eine Möglichkeit finden, wieder
um zu den früheren Gepflogenheiten zurück
zukehren. Denn der derzeitige Zustand ist 
weder den Wehrpflichtigen zuzumuten noch 
elen begleitenden Bürgermeistern noch dem 
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Jungwirth 
untersuchenden Arzt, der von 8 Uhr bis 
20 Uhr 100 bis 120 Männer von Kopf 
bis zum Fuß zu untersuchen hat ; das ist 
ihm physisch nicht möglich. Erkundigen 
Sie sich bitte draußen bei diesen Stellungs
kommanden, und Sie werden das, was ich 
Ihnen gesagt habe, bestätigt finden. 

Ich möchte mir abschließend, Herr Finanz
minister, noch eine Bemerkung erlauben . 
Sie sind als unpolitischer Wissenschaftler 
der Gefangene einer Partei ,  der Österreichischen 
Volkspartei, geworden (Widerspruch bei der 
O v  Pj, der Sie angebli,ch nicht angehören. 
Es war äußerst interessant : Wir haben am 
Montag in Innsbruck eine Diskussion ab
geführt, Herr DDr. Klose hat über Ihren 
Plan, den Koren-Plan, und Herr Dr. Veselsky 
über das Wirtschaftsprogramm der SPÖ in 
der Öffentlichkeit diskutiert. Ich mußte mit 
Verwunderung zur Kenntnis nehmen - das 
habe ich das erstemal gehört -, daß an 
diesem Koren-Plan, wie Herr Dr. Klose sagte, 
nicht Sie allein gearbeitet haben, ·sondern 
20 Wissenschaftler. Darum frage ich mich : 
Wieso der Name Koren-Plan ? Oder hat uns 
der Herr Dr. Klose falsch unteITichtet ? 
In einer Frage mußte dann auch Herr Doktor ' 
Klose zugeben, daß Herr Finanzminister 
Dr. Koren kein Freund der Schmitzschen 
Finanz- und Steuerpolitik gewesen sei .  

Herr Bundesminister ! Mit diesem 2. Budget
überschreitungsgesetz treten Sie zweifelsohne 
in die Fußstapfen Ihres Vorgängers und werden 
als unpolitischer Wissenschaftler Ihrem Ruf 
keinen guten Dienst erweisen. 

Diese Vor]age ist aber auch ein Beweis 
einer Budgetpolitik ohne Konzept. 

Im Finanzausschuß hat der Herr Abge
ordnete Geischläger folgenden Ausspruch getan : 
Bei der Beschlußfassung der Abgabenände
rungsgesetze, die hier nächste Woche im 
Haus zur Behandlung stehen werden, hat er 
im Namen des ÖAAB gesagt, daß sie mit 
Tränen in den Augen diesen Steuererhöhungen 
ihre Zustimmung geben. Ich möchte ab
schließend sagen, daß wir Sozialisten ohne 
Tränen in den Augen dieser 2. Budgetüber
schreitungsnovelle nicht zustimmen werden. 
(Beifall bei der S pO.) 

Präsident: Zum Wort ist niemand mehr 
gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Der 
Herr Berichterstatter verzichtet auf das Schluß
wort. 

Wir gelangen somit zur Abstimmung. 

Bei der A bst immung wird der Gesetz
entwurf in zwei t er  und dritter Lesung mit 
Mehrheit  zum Beschluß erhoben. 

10. Punkt : Bericht des Finanz- und Budget
ausschusses über die Regierungsvorlage (838 der 
Beilagen) : Bundesgesetz, mit dem das Gehalts
gesetz 1956 neuerlich geändert wird (18. Ge-

haltsgesetz-Novelle) (905 der Beilagen) 

11. Punkt: Bericht des Finanz- und Budget
ausschusses über die Regierungsvorlage (839 der 
Beilagen) : Bundesgesetz, mit dem das Ver
tragsbedienstetengesetz 1948 neuerlich geändert 
wird (14. Vertragsbedienstetengesetz-Novelle) 

(906 der Beilagen) 

12. Punkt: Bericht des Finanz- und Budget
ausschusses über die Regierungsvorlage (864 der 
Beilagen) : Bundesgesetz, mit dem das Kunst
akademiegesetz neuerlich abgeändert wird 
(Kunstakademiegesetz-Novelle 1968) (929 der 

Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen nunmehr zu den 
Punkten 10, 1 1  und 12 der heutigen Tages
ordnung, über die beschlossen wurde , die 
Debatte unter einem abzuführen. 

Es sind dies : 
18.  Gehaltsgesetz-Novelle, 
14. Vertragsbedienstetengesetz-Novelle und 
Kunstakademiegesetz-NoveUe 1968. 

Berichterstatter zu den Punkten 10  und 1 1  
ist der Herr Abgeordnete Gabriele . Ich bitte 
um die beiden Berichte. 

Berichterstatter Gabriele : Herr Präsident ! 
Hohes Haus ! Die Bundesregierung hat am 
24. April 1968 den Entwurf einer 18 .  Gehalts
gesetz-Novelle im Nationalrat eingebracht. 
Dieser hat das Ergebnis der Besprechungen 
zwischen den Verhandlungskomitees der Ge
bietskörperschaften und der Gewerkschaften 
des öffentlichen Dienstes für die unter das 
Gehaltsgesetz fallenden Besoldungsgruppen zur 
Grundlage. 

Im Hinblick auf die angespannte Budgetlage 
wird die finanzielle Auswirkung der Neurege
lung auf mehrere Jahre verteilt ; demnach 
sollen die im Gesetz angeführten Bezugs
ansätze in Etappen ab 1 .  Oktober 1968, 
1. September 1969, 1 .  August 1970 und 
1 .  Juli 1971  in Kraft treten. 

Durch diese Vereinbarung werden Ver
handlungen über generelle Bezugserhöhungen 
im Bereich des öffentlichen Dienstes bis zum 
Jänner 1972 ausgeschlossen. 

Zu erwähnen ist die im Artikel I Z. 1 und 6 
neu eingeführte Omnibuslenkerzulage, welche 
unter Bel ücksichtigung der besonderen Er
schwernisse im Omnibu slenkerdienst der Post
und Telegraphenverwaltung für Beamte des 
mittleren Verkehrsdienstes, die ständig als 
Omnibuslenker verwendet werden, geschaffen 
wurde. 

581 
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Ferner mußte auch noch eine Erhöhung 
der Einstiegsgehaltsstufen in der Dienst
klasse IV vorgenommen werden, um besonders 
für die Beamten der Verwendungsgruppen A 
u nd B eine Hebung der Bezüge in der ersten 
Hälfte der Laufbahn vornehmen zu können, 
da durch die Änderung der Bezugsansätze 
für die Beamten der Allgemeinen Verwaltung 
allein das Auslangen nicht gefunden werden 
konnte. 

Schließlich mußten mit Rücksicht auf die 
mit Beginn des Schuljahres 1968/69 zu er
richtenden Pädagogischen Akademien für die 
Lehrer an diesen Lehranstalten eine besondere 
Verwendungsgruppe "LPA

" 
geschaffen und 

ihre Bezugsansätze festgesetzt werden . 
Die Kosten der Neugestaltung des Besol

dungsrechtes der BUlldesbediensteten ein
schließlich der Bediensteten der Österreichi
schen Bundesbahnen, der Vertragsbediensteten 
und so weiter betragen für das J ahT 1968 
ungefähr 615 Millionen Schilling ; für das 
Jahr 1969, in dem sich die Mehrkosten der 
ersten Etappe bereits voll auswirken und 
ab 1 .  September die Kosten der zweiten 
Etappe hinzutreten, werden die Gesamtkosten 
etwa 2680 Millionen Schilling betragen . 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat die 
Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 5. Juni 
1 968 in Verhandlung gezogen. Dieser Sitzung 
wohnten Bundesminister Dr. Koren und Staats
sekretär Dr. Gruber bei. Nach einer Debatte, 
an der sich die Abgeo!'dneten Robert Weisz,  
Regensburger und DDr. Pittermann sowie 
Bundesminister für Finanzen Dr . Koren und 
Staatssekretär Dr. Gruber beteiligten, wurde 
der Gesetzentwurf unter Bel ücksichtigung 
eines Abänderungsantrages der Abgeordneten 
Regensburger , Rober·t Weisz und Peter ein
stimmig angenommen . 

Der Finanz- und Budgetausschuß stellt so
mit den Ant r a g, der Nationalrat wolle dem 
von der Bundesregierung vorgelegten Gesetz
entwurf (838 der Beilagen) mit den dem 
schriftlichen Bericht angeschlossenen Abände
rungen die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen. 

Falls Wortmeldungen vorliegen, beantrage 
ich, General- und Spezialdebatte unter einem 
durchzuführen. 

906 der Beilagen behandelt das Bundes
gesetz, mit dem das Vertrags bediensteten
gesetz 1 948 neuerlich geändert wird ( 14. Ver
tragsbedienstetengesetz-Novelle) . 

Die Bundesregierung hat am 24. April 1 968 
den Entwurf einer 14. Vertragsbediensteten
gesetz-Novelle im Nationalrat eingebracht . 
Dieser hat das Ergebnis der Besprechungen 
zwischen den Verhandlungskomitees der Ge
bietskörperschaften und der Gewerkschaften 

des öffentlichen Dienstes für die unter das 
Vertragsbedienstetengesetz 1948 faUenden Be
soldungsgruppen zur Grundlage . 

Um sicherzuste11en, daß die Nettobezüge 
der Vertragsbediensteten die gleiche Höhe 
der Nettobezüge vergleichbarer Beamter er
reichen, wurden mit Rücksicht auf die höheren 
Abzüge der Vertragsbediensteten auf Grund 
der Sozialversicherungsgesetze die Brutto
bezüge der Vertrags bediensteten des Ent
lohnungsschemas I um 5 von Hundert und 
der Vertrags bediensteten des Entlohnungs
schemas II um 7 von Hundert gegenüber den 
vergleichbaren Bruttobezügen der Beamten 
erhöht. 

Durch die Schaffung einer besonderen Ver
wendungsgru.ppe "LPA" im Gehaltsgesetz 1956 
infolge der mit Beginn des Schuljahres 1968/69 
zu errichtenden Pädagogischen Akademien 
wu,rde auch die Schaffung einer besonderen 
Entlohnungsgruppe , ,1 pa" im Schema l L  und 
Ir L der Vertragslehrer notwendig. Analog 
mußten auch die Bezugsansätze für diese 
Entlohnungsgruppe vorgesehen werden. 

Weiters mußten mit Rücksicht auf die 
Erhöhung der Pensionsbeiträge im ASVG. 
auch die Dienstzulagen der Vertragslehrer 
des Entlohnungsschemas I L von bisher 
3,5 von Hundert auf 5 von Hundert erhöht 
werden. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat die 
Regieru.ngsvorlage in seiner Sitzung am 5. Juni 
1968 in Verhandlung gezogen. Dieser Sitzung 
wohnten Bundesminister Dr. Koren und Staats
sekretär Dr. Gruber bei. Der Gesetzentwurf 
wurde u.nter Berücksichtigung eines Abände
rungsantrages der Abgeordneten Regensburger , 
Ro bert Weisz und Peter einstimmig ange
nommen. 

Der Finanz - und Budgetausschuß stellt 
somit den Ant r a g ,  der Nationalrat wolle 
dem von der Bundesregierung vorgelegten 
Gesetzentwurf (839 der Beilagen) mit den 
dem schriftlichen Bericht angeschlossenen Ab
änderungen die verfassungsmäßige Zustim
mung erteilen. 

Falls Wortmeldungen vorliegen, beantrage 
ich, General- und Spezialdebatte unter einem 
durchzuführen . 

Präsident : Berichterstatter zu Punkt 1 2  
ist der Herr Abgeordnete Regensburger. Ich 
bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Regensburger : Hohes Haus ! ' 
Wie zur 18.  Gehaltsgesetz-Novelle und zur 
14.  Vertragsbedienstetengesetz-Novelle be
richtet wurde, sollen die Bezugsansätze der 
öffentlich Bediensteten eine Erhöhung er
fahren. Im Gehaltsgesetz und im Vertrags
bedienstetengesetz sind aber nicht alle öffent-
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lieh Bediensteten, was die Gehaltsregelung 
betrifft, berücksichtigt. Es sind zum Beispiel 
die Bezüge der Vertragslehrer und Lehr
beauftragten an den Kunstakademien nicht 
enthalten ; ihre Bezüge werden im Kunst
akademiegesetz geregelt. 

Da nUll die Gehaltsansätze in der Gehalts
gesetz-Novelle und in der Vertragsbediensteten
gesetz-Novelle - wie bereits gesagt - eine 
Erhöhung erfahren, ist vorgesehen, auch für 
die Vertragslehrer und Lehrbeauftragten an 
den Kunstakademien eine Gehaltsregelung 
vorzunehmen. 

So ist im Artikel I der Regierungsvorlage 
(864 der Beilagen) festgehalten, wie in Zukunft 
die Mindest- und Höchst'sätze aussehen sollen. 
Im Artikel Ir sind die jeweiligen Prozentsätze 
angeführt, die von den Mindest- und Höchst
sätzen ab 1. Oktober 1968, 1. September 1969, 
1. Augu.st 1970 und 1. Juli 1971 gelten. 

Im Artikel III ist festgehalten, daß das 
Bundesgesetz mit 1. Oktober 1968 in Kraft 
treten soll, und im Artikel IV ist die Voll
ziehung geregelt. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat in 
seiner Sitzu.ng am 6. Juni 1968 in Gegenwart 
des Bundesministers für Finanzen Dr. Koren 
und des Staatssekretärs Dr. Gruber die Regie
rungsvorlage vorberaten und unverändert mit 
Stimmeneinhelligkeit angenommen. 

Namens des Finanz- und Budgetausschusses 
stelle ich somit den An t r a g, der Nationalrat 
wolle dem von der Bundesregierung vor
gelegten Gesetzentwurf die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

Gleichzeitig habe ich die Genehmigu.ng des 
Finanz- und Budgetausschusses, falls Wort
meldungen vorliegen, vorzuschlagen, General
und Spezialdebatte u.nter einem durchzu
führen. 

Präsident : Der Herr Berichterstatter bean
tragt, General- und Spezialdebatte unter einem 
vorzunehmen. - Ein Einwand wird nicht 
erhoben. 

Wir gehen somit in die Debatte ein. 
Als erster zum Wort gemeldet ist der 

Abgeordnete Stohs. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Stohs (ÖVP) : Hohes Haus ! 
Bei der am 13 .  Dezember 1966 abgeschlossenen 
Verhandlung über die Gehaltsforderungen des 
öffentlichen Diunstes wurde zwischen den 
Vertretern der Gebietskörperschaften und dem 
Verhandlungsausschuß der vier Gewerkschaften 
des öffentlichen Dienstes verein bart, ein neues 
Gehaltsgesetz für die Bundesbediensteten zu 
schaffen. Dabei wurde in Aussicht gestellt, 
ab 1 .  Jänner 1968 die Gehaltsansätze zu ver
bessern. 

Die Verhandlungen wurden unmittelbar 
danach aufgenommen. Nach eingehender Be
ratung wurde vereinbart, das Besoldungs
system des derzeitigen Gehaltsgesetzes beizu
behalten. Allerdings soll die Lösung ver
schiedener Probleme weiter in Behandlung 
stehen und in einem neuen Gehaltsgesetz 
später berücksichtigt werden. 

Mit Rücksicht auf die wirtschaftliche Situa
tion wurde dem Wunsch des Finanzministers 
auf Festlegung eines späteren Wirksamkeits
beginnes Rechnung get.ragen. Nach mehreren 
Beratungen kam es am 24. Juli 1967 zwischen 
den Vertretern der Gebietskörperschaften und 
dem Verhandlungsausschuß der vier Gewerk
schaften des öffentlichen Dienstes zu der 
Vereinbarung, wie sie in der vorliegenden 
18 .  Gehaltsgesetz-Novelle, in der 14. Vertrags
bedienstetengesetz-Novelle und in der Kunst
akademiegesetz-Novelle enthalten ist. 

Das volle Ausmaß dieser neuen Bezugs
regelung tritt allerdings erst nach Erfüllung 
der vierten Etappe am 1 .  Juli 1971 in Wirk
samkeit. Am 1 .  Oktober 1968 werden nur 
93,6 Prozent des in der Vorlage angeführten 
j eweiligen Bezuges zur Ausz,ahlung kommen. 

Mit Rücksicht au.f die sehr angespannte 
finanzielle Situ.ation des Staats budgets haben 
sich die Gewerkschaftsvertreter mit der Wirk
samkeit der ersten Etappe mit 1 .  Oktober 1968 
einverstanden erklärt, obwohl seinerzeit der 
1 .  Jänner 1968 in Aussicht gestellt worden 
war. 

Ich möchte einerseits betonen, daß die vier 
Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes sehr 
verantwortungsbewu,ßt gehandelt haben, und 
andererseits auch dem Herrn Finanzminister 
und der gesamten Bundesregieru.ng danken, 
daß trotz der erforderlichen Sparmaßnahmen 
das gegebene Wort eingelöst wurde. Danken 
möchte ich auch den Beamten des Finanz
ministeriu.ms und des Bundeskanzleramtes , 
die zu,sammen mit den Vertretern des Ver
handlu.ngsausschu.sses diese schwierige Au.f
gabe au.f sich genommen haben, u.m dieses 
neu.e Schema zu erstellen. 

Ich darf diesen Dank auch dem Hohen Hau.se 
au.ssprechen und gleichzeitig an alle Mitglieder 
der Bu.ndesregieru.ng u.nd des Hohen Hauses 
die Bitte richten, au.ch zum anderen Teil der 
Vereinbarung vom 24. Juli 1967 zu stehen, 
nämlich zu,r Wertsicheru.ngsklau.sel, die in 
Anwendung des § 88 des Gehaltsgesetzes gere
gelt werden soll, u.nd dieser Regelu.ng ebenfalls 
die Zustimmu.ng zu geben. 

Die Wert.sicheru.ngsklausel war nämlich der 
maßgebliche Bestandteil der Vereinbarung 
und die Vorau.ssetzung für die Annahme du,rch 
die Gewerkschaften und für das u.nausgespro-
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chene Stillhalteabkommen bis zum Jahre 197 1 .  
Der erste Vergleichszeitraum für die Wert
sicherung soll die Zeit vom 1 .  Oktober 1 967 
bis 30. September 1968 gegenüber dem voran
gegangenen Jahr betreffen. 

Wenn dem Herrn Finanzminister und der 
Bundesregierung hinsichtlich dieser Wert
sicherung, das heißt Anpassung der Bezüge 
an die gestiegenen Lebenshaltungskosten ge
mäß dem Lebenshaltungskostenindex, von ver
schiedenen Kreisen heftige Vorwürfe gemacht 
wurden, so möchte ich feststellen, daß eine 
ähnliche Wertsicherungsklausel in der aner
kannt sparsamen Schweiz schon seit Jahren 
besteht und sich dort bestens bewährt. 

So erhalten die öffentlich Bediensteten in 
der Schweiz zum Beispiel für das vergangene 
Jahr rückwirkend einen Teuerungsausgleich 
von 5 Prozent und zusätzlich am 1 .  Juli 1968 
eine Reallohnerhöhung von 6 Prozent, und 
dies trotz des Umstandes, daß die Bezüge der 
Schweizer öffentlich Bediensteten auch unter 
Berücksichtigung der höheren Lebenshaltungs
kosten wesentlich höher sind als bei uns. 
Objektiverweise muß allerdings zugegeben 
werden, daß der Personalstand im Schweizer 
Bundesdienst erheblich niedriger ist als in 
Österreich. 

Erfreulich ist, daß diese Gesetze, die nun 
Zll,r Beschlußfassung kommen, auch ihre Aus
wirkung auf die Landes- und Gemeinde
bediensteten haben und damit au.ch der Weg 
für die Verbesserung der Bezüge für diese Kol
legen frei ist. 

Ich möchte feststellen, daß es unter der 
ÖVP-Alleinregierung gelungen ist, für die 
öffentlich Bediensteten mehr zu erreichen als 
in früheren Jahren. Hätten wir zum Beispiel 
seinerzeit den Gabriele-PIan anstatt des Roth
Planes durchgesetzt, so wäre das, was wir jetzt 
mit dieser Gesetzesnovelle aufholen und sichern 
wollen, schon längst erreicht, und wir müßten 
nicht immer im öffentlichen Dienst gegenüber 
den Bezügen der Bediensteten der Privatwirt
schaft nachhinken. (Abg. Dr. Pi t termann : 
Dabei haben Sie den Kamitz immer so gelobt !) 

rufen, daß die Durchschnittsverdienste in der 
Industrie in derselben Zeit um 20,5 Prozent, 
also um 7,5 Prozent mehr, gestiegen sind und 
daß die ASVG.-Pensionen im gleichen Zeit
raum um 23 Prozent erhöht wurden. 

Erfreulich ist, daß auch die Kinderbeihilfen 
um 18 bis 25 Prozent erhöht wurden und so 
mit all diesen Verbesserungen die Vorausset
zungen geschaffen wurden, die es uns ermög
lichen, die notwendig gewordenen Maßnahmen 
der Budgetsanierung zu ertragen, im Interesse 
der Er haltung der Vollbeschäftigung und der 
Wertsicherung des Schillings. 

Wenn diese Bezugsverbesserung dem Staat 
für das Jahr 1968, also für die Zeit vom Okto
ber bis Dezember 1968, zirka 615 Millionen 
Schilling kostet, so können Sie errechnen, 
wieviel Millionen Schilling sich der Staat 
durch das Hinausschieben des Termines vom 
1 .  Jänner bis 1 .  Oktober erspart hat und welche 
Opfer die öffentlich Bediensteten für das Bud
get 1968 gebracht haben. 

Formell ist zu den Gesetzesvorlagen samt 
den vom Finanzausschuß beschlossenen Ab
änderungsanträgen ein weiterer Ergänzungs
antrag zur Vorlage 838 der Beilagen zu stellen, 
der von allen drei Parteien gemeinsam einge
bracht werden und vom Kollegen Weisz als 
Obmann des Verhandlungsausschusses näher 
erläutert und dem Hohen Haus bekanntgegeben 
werden wird. 

Ich möchte abschließend feststellen, daß wir 
Abgeordnete der Österreichischen Volkspartei 
diesen Gesetzesvorlagen samt den Abände
rungsanträgen gerne die Zustimmung geben, 
wohl wissend, daß sie eine wesentliche besol
dungsrechtliche Verbesserung für die öffent
lich Bediensteten bringen. Wir möchten aber 
auch fest,stellen, daß zu einem späteren Zeit
punkt bei einer verbesserten Budgetsituation 
das Versprechen wahr gemacht und ein neues 
Gehaltsgesetz geschaffen werden soll, in dem 
die berechtigten weiteren Wünsche der gesam
ten öffentlich Bediensteten oder einzelner 
Gruppen, die bisher und bei der heutigen 
Novellierung aus budgetären Gründen nicht 
berücksichtigt werden konnten, erfüllt werden. 

Die öffentlich Bediensteten bitte ich, in 
Anerkennung dieser Gesetze bemüht zu sein, 
zum Wohle unseres Staates und seiner Bevölke
rung als pflicht bewußte Bedienstete jeder an 
seinem Platz das Beste zu geben. (BeifaU bei 
der ÖVP.) 

Die Opposition, die die Verbesserungen der 
letzten Jahre gerne verkleinern möchte, obwohl 
real sehende und denkende Gewerkschafts
funktionäre, die der SPÖ angehören, es ab 
und zu eingestehen, sei gesagt, daß die Bezüge 
des öffentlichen Dienstes seit 1965 nominell 
um 13 Prozent gestiegen sind, obwohl das 
Brutto-Sozialprodukt in derselben Zeit nur 
um 7,2 Prozent angewachsen ist. Das reale Präsident: Zum Wort gemeldet ist der 

Volkseinkommen ist in dieser Zeit um 7,8 Pro- Abgeordnete Melter. Ich erteile es ihm. 

zent erhöht worden. Abgeordneter Melter (FPÖ) : Herr Präsi-
Den Kollegen der Privatwirtschaft, die viel- ·

I 
dent ! Meine Damen und Herren ! Die drei 

leicht glauben, für die öffentlich Bediensteten Novellen, die derzeit zur Behandlung stehen, 
werde zuviel getan, möchte ich in Erinnerung verdienen entsprechende Beachtung. Wir müs-
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Melter 
aen darauf hinweisen, daß die Ausarbeitu.ng übernehmen und kann demzufolge nicht das 
dieser Novellen sehr viel Zeit in Anspruch geben, was wünschenswert und zum Teil 
genommen hat u.nd daß durch diese Verzöge- jedenfalls auch dringend notwendig wäre. 
ru.ng natürlich die Bundesbediensteten einige An den Vorlagen ist zu bemängeln, daß sie 
finanzielle Nachteile in Kauf nehmen mußten. die sogenannte Dynamisierung der Leistungen, 

In der Öffentlichkeit wird nun der Gesamt- also die Aufwertung der Bezüge unter Berück
heit der Verwaltung und damit auch allen sichtigung der Steigerung der Lebenshaltungs
Bundesbediensteten immer wieder der Vorwurf kosten nicht gesetzlich regeln. Es ist nur ein 
gemacht, die Verwaltung sei zu teuer. Es muß Hinweis vorhanden, daß der Finanzminister 
hier eindeutig festgehalten werden, daß wohl unter Berücksichtigung des § 88 des Gehalts
in der Regel die Beamten an dieser Verteuerung gesetzes Anpassungen durch Verordnung durch
der Verwaltung kein Verschulden trifft, sondern führen könne. Dies ist eine sehr unzuverläs
daß die Ursache dafür in den gesetzlichen sige Sicherung für die Bundesbediensteten. 
Bestimmungen liegt, für die die Bundesregie- Das muß eindeutig festgestellt werden, denn 
rung und auch der Nationalrat verantwortlich es ist sehr zu befürchten, daß der ÖVP-Finanz
sind. minister bald wieder auf seine eigene Notlage 

Die ÖVP-Bundesregierung hat nun erstmals und auf sein Unvermögen hinweisen wird. 
einen eigenen Staatssekretär dafür bestem, Wir Freiheitlichen haben auch zur Kenntnis 
daß er die Aufgabe übernimmt, Maßnahmen nehmen müssen, daß die ÖVP-Regieru.ng 
einzuleiten, die geeignet sind, wesentliche einem besonders dringlichen Problem nicht 
Ersparungen in der öffentlichen Verwaltung besondere Aufmerksamkeit geschenkt hat. 
herbeizuführen. Leider sind diese Ersparun- Es geht um die Besoldung der Lehrer, insbeson
gen bisher nicht möglich gewesen. dere der Volksschullehrer. Es ist ja allgemein 

Wenn nun groß in der Presse verkündet bekannt, daß gerade in diesem Bereich ein 
wird, daß etwa 2 Milliarden Schilling durch besonderer Personalmangel besteht und größte 
Einschränkung des Personalstandes eingespart Sorgen darüber vorhanden sind, daß wir in 
werden können, so verdient diese Feststel- der Zukunft unseren kleinsten Schülern nicht 
lung wohl die größten Zweifel, denn es ist unserer die Ausbildung zukommen lassen können, auf 
Auffassung nach nicht möglich, die öffentliche die sie nach den gesetzlichen Bestimmungen 
Verwaltung allein dadurch sparsamer zu gestal- und den gesellschaftlichen Erfordernissen uno 

ten, daß man einfach den Dienststand ein- bedingt Anspruch erheben können. 
schränkt, sondern Voraussetzung dafür sind Auf diesen Anspruch wird zuwenig Rück
einfachere Gesetze und ein Dezentralisierung sicht genommen, weil man sich nicht darum 
der Verwaltung, also Abgabe von Aufgaben bemüht, für diesen Personalsektor mehr Anreiz 
aus dem Bundesbereich in den Landes- oder zu bieten. Im Gegenteil, die Gehaltsgesetze 
Gemeindebereich. Nur dadurch wird auf Dauer sehen vor, daß akademisch gebildete Volks
gesehen die Verwaltung billiger und auch zweck- schullehrer finanziell schlechter gestellt sind 
mäßiger gestaltet werden können. als B-Bedienstete. Ich konnte gerade kürzlich 

Die öffentlich Bediensteten, denen man zwei- anläßlich eines Matul'autentreffens mit einem 
fellos ein großes Maß an Verantwortung und Schulkollegen darüber sprechen, der sich erst 
Verantwortungsbewußtsein im Interesse des vor zwei Jahren vom Finanzbeamten auf den 
Staatsvolkes zutrauen kann und muß, haben Lehrberuf umgestellt hat. Er teilte mir mit, 
sehr viele Opfer im Vergleich zu anderen Ein- daß seine Erwartungen in finanzieller Hinsicht 
kommensempfängern gebracht, die in den ver- sehr stark enttäuscht worden wären, weil 
gangenen 20 Jahren oft wesentlich besser ent- er jetzt schon fühlbar weniger bekomme und 
schädigt wurden als die Bundesbediensteten. durch die schlechten Regelungen der Dienst
Es ist erfreulich, daß man jetzt wenigstens eine alterszulagen beim Endgehalt noch wesent
Teillösung durch die vorliegende Gehalts- lieh mehr benachteiligt wäre als dann, wenn er 
gesetz-Novelle, die Vertragsbedienstetengesetz- im Finanzdienst geblieben wäre. 
Novelle und die Kunstakademiegesetz-Novelle Das sollte zweifellos nicht der Fall sein. 
gefunden hat. Allerdings handelt es sich dabei Wenn sich schon Idealisten finden, die sich 
nur um Teillösungen ; sie können nicht ganz vom Verwaltungsdienst zum Lehrdienst über
befriedigen. Begründet wird dies mit der stellen lassen, dann sollte man ihnen wenig
Budgetlage des Bundes. Wir sehen auch hier stens die gleichen finanziellen Voraussetzungen 
den Verweis auf den Finanzminister, der nicht bieten können. Dies ist jedoch mit der vor
mehr geben könne. Warum er nicht mehr liegenden Gehaltsgesetz-Novelle nicht gesche
geben kann, wird nicht gesagt. Wir Freiheit- hen. Und man hat auch einige andere Pro
lichen wollen diesbezüglich nur pauschal fest- bleme unberücksichtigt gelassen. Man hat 
stellen : Er muß eben für 20 Jahre Koalitions- zum Beispiel für die Lehrer an den Lehreraka
oder Einparteienregierung die Verantwortung demien ein gesondertes Entlohnungsschema 
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geschaffen. Man hat jedoch noch keine Vor
sorge für die derzeitigen Schüler getroffen, die 
diese Akademien besuchen und nach Abschluß 
ihrer um zwei Jahre längeren Ausbildung 
natürlich auf Grund der besseren Ausbildung 
auch Anspruch erheben könnten, bessere 
Gehaltsbezüge zu erlangen. 

Daß die Bundesregierung, insbesondere der 
Herr Unterrichtsminister nicht auf dieses 
Problem aufmerksam gemacht worden wäre, 
kann keinesfalls behauptet werden. Ich kann 
mich diesbezüglich insbesondere auf einen 
Brief der Vorarlberger Pflichtschullehrer beru
fen, der am 10. Juni noch direkt an den Herrn 
Minister gesandt wurde, nachdem vorher 
schon einige Appelle im Rahmen der Bundes
sektion der Pflichtschullehrer verlautbart wor
den sind. 

Die Pilichtschullehrer schreiben u,nter ande
rem auch, daß die Lehrer unbedingt den Beam
ten des B-Dienstes gleichgestellt werden müs
sen. Insbesondere müßten ihnen auch die 
gleichen Beförderungsrichtlinien eingeräumt 
werden, wie sie für die B-Bediensteten schon 
seit längerer Zeit gelten. Man . muß also 
auch entsprechende Vorrückungsmöglichkeiten 
schaffen, damit die Lehrer zumindest zu annä
hernd gleichen Endbezügen gelangen wie andere 
Bundesbedienstete. 

Als zweiter Punkt wird die Dienstalters
zulage erwähnt, für die gefordert wird, gesetz
lich einen besseren Faktor festzulegen, damit 
eine besoldungsrechtliche "Bestrafung" ins
besondere für die Volksschullehrer vermieden 
wird. 

Als weiteres wird die Berücksichtigung der 
akademischen Ausbildung gefordert. Zum 
Teil werden ja bereits zu Beginn des nächsten 
Schuljahres aus den Versuchsakademien Leh
rer hervorgehen und zum Einsatz gelangen, 
aber sie haben bis jetzt noch keine Gewißheit, 
nach welchen Bestimmungen sie ihre Besol
dung erreichen werden. Es gibt für sie jeden
falls derzeit noch keine gesetzliche Bestim
mung, die einen Ausgleich dafür bietet, daß 
sie eine zwei Jahre längere Ausblldu,ng genos
sen haben. Auf Grund dieser Vorleistung 
können sie natürlich auch eine entsprechende 
Entschädigung beanspruchen. ( Präsident 
Dipl. -Ing. Waldbrunner  übernimmt den Vor
sitz.) 

Auch bezüglich des Besoldungsschemas der 
Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrerinnen 
gilt das gleiche. Für sie hat man eine um ein 
Jahr längere Ausbildung vorgeschrieben, ohne 
dies im Besoldu,ngsrecht entsprechend zu 
berücksichtigen. 

Ich darf als Sprecher der Freiheitlichen und 
wohl auch als Sprecher für die Interessen eines 
Berufsstandes, der nun im Mittelpunkt der 

Beurteilungen bezüglich des Unterrichtes steht, 
also für die Lehrer, ein Wort einlegen und die 
Bundesregierung ersuchen, diesem Problem 
besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden und 
die Zusage einzuhalten, daß bis 1 .  August 1968 
diesbezüglich klare VorauBsetzungen geschaffen 
werden. 

Wenn man heute davon spricht, daß durch 
Maßnahmen auf dem Personalsektor des öffent
lichen Dienstes Einsparungen von fast 2 Mil
liarden Schilling erreicht werden, so muß man 
in dem Zusammenhang die Bundesregierung 
schon ganz konkret fragen, wie sich diese 
Einsparungen unter Berücksichtigung des tat
sächlichen Personalstandes, der derzeit im 
Bundesdienst besteht, ergeben - nicht nur . im 
Vergleich zum Dienstpostenplan, der seit 
Jahren wegen der schlechten finanziellen Vor
aussetzungen für die Bundesbediensteten nicht 
eingehalten werden konnte. 

Wir Freiheitlichen sind der Auffassung, daß 
die öffentliche Verwaltung genauso wie die 
Privatwirtschaft größten Wert darauf legen 
muß, laufend einen tüchtigen Nachwuchs zu 
erhalten. Es geht nicht an, für Jahre Auf
nahmesperren zu verfügen, denn dadurch 
wird die Gefahr hervorgerufen, daß nach und 
nach die Verwaltung vollständig bewegungs
unfähig wird, daß man keine Bescheide und 
Entscheidungen mehr erwarten kann, wodurch 
größte Schwierigkeiten für alle Bereiche, nicht 
nur für die öflientliche Verwaltung, sondern für 
alle verwalteten Staatsbürger, eintreten wer
den. Ohne ausreichende qualitativ gute Beset
zung der Behörden wird der Staat auch zum 
Untergang verurteilt sein. 

Wir als Volksvertretung müssen demzufolge 
darauf hinweisen, daß die Bundesregierung auch 
verpflichtet ist, für die ordnungsgemäße Ver
waltung in allen Bereichen ausreichend und 
qualitativ Vorsorge zu treffen. Die sonst zu 
befürchtende Unordnung birgt keine Sicher
heit, bringt vor allen Dingen nicht mehr die 
Möglichkeit, in einem angemessenen Zeit
abstand vom Antrag im Verfahren sein Recht 
zu erhalten. Wir fordern daher die Bundes
regierung auf, ihre Bemühungen, die zum Teil 
schon vorhanden sind, fortzusetzen, damit man 
zu einer Verwaltungsvereinfachung gelangt, die 
es ermöglicht, den Beamtenstand zweckent
sprechend einzusetzen, insbesondere dort, wo 
der größte Bedarf vorliegt. 

Wenn diese Maßnahmen ernst genommen wer
den, dann können Sie in jeder Beziehung mit 
unserer Unterstützung rechnen. Da wir die 
drei Gesetzesvorlagen als einen Weg zu diesem 
Ziele ansehen, sind wir Freiheitlichen bereit,. 
diesen drei Vorlagen die Zustimmung zu ertei
len. (Beifall bei .der F pO.) 
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Präsident Dipl. -Ing. Waldbrunner : Als näch
stem Redner erteile ich dem Herrn Abgeord
neten Robert Weisz das Wort. 

Abgeordneter Robert Weisz (SPÖ) : Herr 
Präsident ! Hohes Haus ! In dem Reigen der 
föderalistischen Grundsätze kommt nach den 
zwei Vorrednern aus Vorarlberg auch ein 
Wiener zum Wort, und zwar zu der Gehalts
gesetz-Novelle und zu der Vertragsbedien
stetengesetz-Novelle. 

Ich möchte gleich a m  Anfang feststellen, 
daß die sozialistische Fraktion der 18. Gehalts
gesetz-Novelle und der 14.  Vertragsbedienste
tengesetz-Novelle sowie der Kunstakademie
gesetz-Novelle, deren Inhalt dem Ergebnis 
der Verhandlungen mit dem Ausschuß der 
vier Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes 
entspricht, die Zustimmung gibt. 

Ich gestatte mir aber auch noch, vorher 
einen A n t r a g  zur 18. Gehaltsgesetz-Novelle 
einzubringen, der von allen drei Parteien 
des Hauses unterfertigt ist. Ich ersuche, ihn 
ebenfalls in Behandlung zu ziehen. Der Antrag 
ist auch mit dem Verhandlungsausschuß der 
vier Gewerkschaften abgesprochen und korri
giert einen Formfehler der Gehaltsgesetz
Novelle. Er spricht nämlich aus, daß eine 
überleitungsmaßnahme auch auf Beamte des 
Ruhestandes, Hinterbliebene und Angehörige 
sinngemäß angewendet werden soll. 

Um die Neuordnung der Besoldung ist 
ein Kranz von Legenden gebildet worden. 
Auch mein Kollege Stohs hat einiges davon 
zum besten gegeben ; er hat insbesondere 
ausgesprochen, daß die ÖVP-Alleinregierung 
auf dem Personalsektor und Gehaltssektor 
schon wesentlich mehr gemacht habe, als 
dies früher in der Koalitionszeit der Fall war. 
Er hat gesagt, der gesamte Gehaltsaufbau 
wäre wesentlich anders, wenn man den Plan 
des Kollegen Gahriele durchgesetzt hätte 
und nicht den Roth-Plan. Ich schätze den 
Kollegen Gabriele als einen jahrzehntelangen 
Mitarbeiter, aher ich möchte hier doch der 
Wahrheit die Ehre gehen und sagen, daß 
dieser Roth-Plan einhellig vom Verhandlungs
ausschuß gebilligt wurde, daß man sich darauf 
geeinigt hat, damit den Weg zu suchen. 
Dazu kommt noch, daß der Roth-Plan zu 
einer Zeit entstanden ist, in der wesentlich 
andere Voraussetzungen vorgelegen sind ; er 
liegt j a  fast 15 Jahre zurück. Aber wenn 
der Kollege Stohs erklärt hat, die ÖVP
Alleinregierung habe in der letzten Zeit so 
viel getan, dann muß ich sagen : Die bis
herigen acht Finanzminister, die immer der 
ÖVP-Fraktion angehört haben, hätten ja ihr 
großes Herz für die öffentlich Bediensteten 
zeigen können und sich nicht immer in sehr 
harten Auseinandersetzungen die Erfolge einer 

Besserstellung für den öffentlichen Dienst 
abringen lassen müssen. Ich glaube, daß es 
vielleicht gerade an den Finanzministern ge
legen wäre, eine Besserstellung der Be
diensteten zu erreichen ; das war leider bisher 
nicht der Fall, und die Erfolge konnten immer 
erst in sehr hartnäckigen Auseinandersetzungen 
mit den Finanzministern erzielt werden . 

Wenn man über die Gehaltsgesetz-Novelle 
und über die Neuordnung der Besoldung 
spricht, wird es oft so dargestellt, als ob 
sie auf Initiative des Herrn Bundeskanzlers 
oder gar der ÖVP in Angriff genommen 
wurden und daß es sich bei dem Abschluß 
vom 24. Juli um ein neues, modernes und 
den sozialen Anforderungen entsprechendes 
Gehaltsgesetz handelt. Beide Behauptungen 
sind unzutreffend und nicht richtig. Die 
Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes haben 
auf ihren Gewerkschaftstagen schon in den 
Jahren 1965 und 1966 die Schaffung eines 
neuen Gehaltsgesetzes verlangt und sehr aus
führlich begründet, warum es zu einer Neu
ordnung der Besoldung kommen muß. Unter 
dem Druck dieser Beschlüsse und der Forde
rungen der Gewerkschaften hat der Herr 
Bundeskanzler am 13 .  Dezem ber 1966 an
läßlich von Verhandlungen über ein n�ues 
Gehaltsgesetz zugesagt, daß unmittelbar nach 
Jahreswechsel die Verhandlungen aufzunehmen 
sind. 

Die Verhandlungen konnten im Februar 
allerdings noch nicht aufgenommen werden, 
wie es zugesagt war, sondern wurden erst 
mit der 3. Dienstrechtsenquete, die am 6. und 
7 .  März 1967 im Wiener Kongreßhaus abge
halten wurde, eröffnet. 

Zu dieser Dienstrechtsenquete, deren einziger 
Tagesordnungspunkt die Neuordnung der Be
soldung war, wurden die Vertreter der Parla
mentsklubs, die Vertreter des Bundes, der 
Länder und Gemeinden sowie die führenden 
Funktionäre der vier Gewerkschaften des 
öffentlichen Dienstes eingeladen. Es soll hier 
nochmals vermerkt werden, daß nur die 
Gewerkschaften eine sehr gründliche Analyse 
der Entwicklung von Löhnen und Preisen 
seit 1957 erstellten und sechs, zum Teil schon 
sehr genau ausgearbeitete Lohnsystementwürfe 
der Enquete vorlegten. Alle Gewerkschaften 
haben sich darin bemüht, geeignete Vorschläge 
zu erstellen. 

Zu konkreten Verhandlungen kam es aber 
erst nach Einsetzung eines Ausschusses von 
Besoldungsfachleuten, der aus Beamten des 
Bu ndeskanzleramtes, des Finanzministeriums 
und Vertretern der Gewerkschaften einen 
Monat später zusammengesetzt wurde. 

Die ersten, im April 1 967 von der Verwaltung 
zur Verfügung gestellten Vorschläge bezogen 
sich nur auf die Bezugsansätze und waren 
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unbefriedigend und zum Teil auch unrealistisch. 
Die Gewerkschaften hatten ihre Schemata
vorschläge noch ergänzt und dann im Mai 1967 
dem Bundeskanzleramt ein umfassendes Pro
gramm für die notwendigen Änderungen des 
Gehaltsgesetzes überreicht, und zwar mit der 

-Absicht, wirklich ein neues, modernes und 
den sozialen Anforderungen gerecht werdendes 
Gehaltsgesetz zu schaffen. (Abg. Libal: Das 
liegt in der Schublade !) 

Die zur Verfügung stehende Zeit reichte 
jedoch nicht aus, diese Vorschläge in die 
Realität umzusetzen. Daher ist auch die 
Behauptung, daß heute dem Hohen Haus 
ein neues, modernes Gehaltsgesetz vorgelegt 
wird, vollkommen unzutreffend, wie ich ein
gangs schon erwähnt habe. 

Offen geblieben sind nämlich eine Reihe 
von schwerwiegenden Fragen, über die teils 
schon verhandelt wird oder noch Verhand
lungen abzuführen sind. Ich will nur die 
wichtigsten herausgreifen : Anrechnung von 
Zulagen und Nebengebühren für die Bemessung 
der Pension, klarere Rechtsnormen für den 
Anspruch auf Haushaltszulagen, Rechtsan
spruch für die qualitativen und quantitativen 
Mehrleistungen, Abgeltung der Sonn- und 
Feiertagsdienstleistungen für Bedienstete mit 
regelmäßiger Sonn- und Feiertagsarbeit und 
die vielleicht schwierigste Frage der leistungsge
rechteren Entlohnung verschiedener Bedienste
tengruppen und Sparten, wie etwa - diese 
Aufzählung ist demonstrativ und unvoll
ständig - Lehrer, Exekutive, Sozialberufe, 
Techniker und andere Berufssparten. Ich 
möchte feststellen, daß auch hier die Gewerk
schaften zum Teil sehr konkrete Lösungs
vorschläge erstellt haben. Erst WeIL'1 diese 
Probleme ebenfalls einer Lösung zugeführt 
worden sind, ist das Ziel, das wir uns gesetzt 
haben, nämlich die Schaffung einer wirklich 
modernen, gerechteren, sozialeren Neuordnung 
der Besoldung oder, wenn Sie wollen, ein 
neues Gehaltsgesetz, erreicht. 

Nach wiederholtem Drängen der Gewerk
schaften kam die Verhandlung mit dem Ver
handlungskomitee der Gebietskörperschaften 
unter dem Vorsitz des damaligen Finanz
ministers Dr. Schmitz zustande. Ein Teil des 
Verhandlungsergebnisses findet nun in den 
zur Behandlung stehenden Gesetzesvorlagen 
seinen Niederschlag. 

Zum System der Änderung der Bezüge, 
das eine stärkere Steigerung in der ersten 
Hälfte der Berufslaufbahn vorsieht, ist zu 
bemerken, daß damit nicht nur auf die sozialen 
Bedürfnisse der Dienstnehmer Bedacht ge
nommen, sondern auch eine Annäherung an 
die Lohnverhältnisse außerhalb des Staats
dienstes vollzogen wird. In der Absicht, auf 

diese Weise den öffentlichen Dienst attraktiver 
zu gestalten, stimmen die Dienstge bar und 
die Gewerkschaften überein. 

Zwei Akzente hat Finanzminister Doktor 
Schmitz bei der Verhandlung gesetzt : erstens 
den Wirksamkeitsbeginn und zweitens eine 
Etappenlösung. 

Zunächst zum Wirksamkeitsbgginn : Hier 
stand dem Begehren der Gewerkschaften, den 
Jänner 1968 vorzusehen, das Bestreben des 
damaligen Finanzministers Dr. Schmitz ent
gegen, daß das Budget 1968 so wenig wie 
möglich belastet wird. Es soll hier basonders 
vermerkt werden, daß die Gewerkschaften 
einmal mehr im Interesse des Staates und 
im Interesse einer guten Gesamtlösung zu
gestanden haban, daß die erste Maßnahme 
dieser Bezugsregelung erst am 1 .  Oktober 1968 
wirksam werden soll. 

Zur Etappenlösung ist zu sagen, daß auch 
in diesem Fall die Gewerkschaften einsichtig 
genug waren, zu erkennen, daß eine abrupte 
Belastung großen Ausmaßes für die Staats
finanzen kaum tragbar sei. Sie haben auch 
im Interesse der österreichischen V olkswirt
schaft eine längerfristige Budgetpolitik respek
tiert und deshalb letztlich der stufenweisen 
Realisierung der Gehaltsvereinbarung zuge
stimmt. Die vollEm Bezüge werden gemäß 
Artikel lI der Gehaltsgesetz-Novelle erst am 
1 .  Juli 197 1 erreicht. 

Jedem an der Verhandlung Beteiligten 
- ich betone ausdrücklich : auch den Vertretern 
des Bundes, der Länder und Gemeinden -
war bewußt, daß es, wenn es einerseits aus 
budgetären Gründen nicht möglich ist, das 
der Leistung entsprechende Gehalt sofort zu 
gewähren, andererseits nicht zumutbar ist, 
daß durch einen Kaufkraftverlust während 
des vierjährigen Erfüllungszeitraumes die Ge
haltsregulierung zum Teil oder gar zur Gänze 
egalisiert wird. 

So kam es auch zum zweiten Teil der 
Vereinbarung vom 24. Juli 1967 über die 
Wertsicherung. Sie hat in ihrem wesentlichen 
Teil folgenden Wortlaut und trägt die Unter
schrift des damaligen Finanzministers Doktor 
Schmitz : "Beginnend ab 1 .  Jänner 1969 werden 
die Bezüge zu jedem 1 .  Jänner um den Hundert
satz erhöht, um den sich die durchschnitt
lichen Lebenshaltungskosten erhöht haben, 
wenn diese letztere Erhöhung mindestens 
2,5 vom Hundert beträgt." 

In den zur Beschlußfassung vorliegenden 
Novellen ist darüber keine Bestimmung ent
halten, weil darin Übereinstimmung besteht, 
daß für die erforderlichen Maßnahmen zur 
Realisierung dieser Vereinbarung der § 88 des 
Gehaltsgesetzes eine ausreichende gesetzliche 
Grundlage darstellt. 

103. Sitzung NR XI. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)92 von 103

www.parlament.gv.at



Nationalrat XI. GP. - 103. Sitzung - 1 9. Juni 1968 8261 

Robert Weisz 

Noch einige erklärende Bemerkungen zur 
Erläuterung der Wertsicherung : Zum Zeit
punkt des Vertragsabschlusses, also am 24. Juli 
1967, wurden für eine bestimmte Tätigkeit 
Bezüge als angemessen anerkannt, und diese 
- man muß heute schon sagen : damals als 
angemessen befundenen - Bezüge werden 
nach einem Etappenplan in vollem Ausmaß 
erst am 1. Juli 1971 zur Auszahlung gelangen. 
Es gab und gibt in Österreich keine Gruppe 
von Arbeitnehmern, die auf das für den Zeit
punkt der Dienstleistung als berechtigt an
erkannte volle Arbeitsentgelt jahrelang ge
wartet hätte. 

Es ist schon eine leidige Übung, gegen 
Gehaltsbewegungen der öffentlich Bediensteten 
zu polemisieren ; doch diesmal ist es im Zu
sammenhang mit der Wertsicherung besonders 
arg. Da wird die Abneigung des Staatsbürgers 
als Steuerzahler damit mobilisiert, daß er 
die Kosten der Bezugserhöhung zu tragen 
hätte, und es wird nicht erklärt, daß auch 
der öffentlich Bedienstete für seine Dienste 
zum Nutzen der Allgemeinheit, wie jeder 
Arbeitnehmer, einen Anspruch auf ein seiner 
Leistung entsprechendes Entgelt hat. Da 
setzen die verschiedenen Interessengruppen 
die vielen ihnen zur Verfügung stehenden 
Massenmedien ein, um zu verhindern, daß 
finanzielle Mittel des Staates auch für seine 
Bediensteten aufgewendet werden, meist aus 
dem eigensüchtigen Motiv, eine oft umstrittene 
Subventionstätigkeit könnte dadurch beein
trächtigt werden. Da will ein Presseartikel 
den Verhandlungspartner der Gewerkschaften 
sogar zum Vertragsbruch verleiten, und es 
lautet da beispielsweise : "Es wird unum
gänglich sein, den Vertrag zu überprüfen, 
den der Bund im letzten Jahr mit den Beamten
gewerkschaften über die stufenweise und wert
gesicherte Erhöhung der Gehälter abgeschlossen 
hat ."  

Ja, Hohes Haus, meine Damen und Herren, 
so kann es doch wirklich nicht sein, vom 
Diener des Staates den Aufbau, die immer 
größer werdende verantwortungsvolle Ver
waltungstätigkeit ganz selbstverständlich zu 
verlangen, ihm aber die ihm gebührende Ent
lohnung vorzuenthalten, ihn gegenüber allen 
anderen Bediensteten mit gleicher Tätigkeit 
ganz einfach nur aus dem Grunde zurück
zustellen, weil er seine Entlohnung vom Staate 
erhält ! 

Das Hohe Haus wird mit der Beschluß
fassung über die Gesetzesvorlagen erst den 
ersten Teil der Vereinbarung verwirklichen. 
Ich richte daher gleich bei dieser Gelegenheit 
an die Bundesregierung den dringenden Appell, 
zum vorgesehenen Zeitpunkt den zweiten Teil 
des Übereinkommens zu realisieren. Die Ver
einbarung vom 24. Juli 1967 muß als Ganzes 

gesehen werden. Die damalige Kompromiß
lösung, mit dem Zugeständnis der Gewerk
schaften über den späteren Wirksamkeits
beginn und dem langfristigen Etappenplan, 
wäre ohne die Wert sicherung weder denkbar 
noch wäre sie zustandegekommen. Es geht 
dabei aber auch noch um etwas Wichtiges : 
Es geht um das Vertrauen in einen Verhand
lungspartner, der übernommene Verpflichtun
gen zu erfüllen hat ; es geht um das Vertrauen 
der öffentlich Bediensteten zu ihrem Dienst
geber - das ist letztlich die Bundesregierung-, 
und schließlich geht es aber auch um den 
Arbeitsfrieden in den Dienststellen. 

Und so lassen Sie mich, meine Damen und 
Herren des Hohen Hauses, abschließend wieder
holen, daß die sozialistische Fraktion der 
18 .  Gehaltsgesetz-Novelle und der 14. Ver
tragsbedienstetengesetz-Novelle die Zustim
mung geben wird. Sie tut dies in der Über
zeugung, daß damit die Grundlage für eine 
schrittweise Heranführung der Bezüge der 
öffentlich Bediensteten an ein leistungsge
rechtes Entgelt geschaffen wird. 

Mit ihrer unentwegten Tätigkeit für alle 
im öffentlichen Dienst Beschäftigten wollen 
die Sozialistische Partei und der Ver hand
lungsausschuß der vier Gewerkschaften des 
öffentlichen Dienstes diesen braven Menschen 
für ihre unermüdlichen Dienstleistungen, die 
sie im Interesse aller Österreicher und zum 
Nutzen unserer Heimat erbringen, Dank ab
statten ! (Beifall bei der SP(J.) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Der vom 
Herrn Abgeordneten Robert Weisz einge
brachte Abänderungsantrag, wonach die Über
leitungsbestimmungen des Artikels 111 auf 
Beamte des Ruhestandes, Hinterbliebene und 
Angehörige sinngemäß anzuwenden sind, ist 
genügend unterstützt und steht zur Ver
handlung. 

Der Antrag hat folgenden Wortlaut: 

Antrag 
der Abgeordneten Robert Weisz, Stohs, 
Peter und Genossen, betreffend Abänderung 
der Regierungsvorlage über das Bundes
gesetz, mit dem das Gehaltsgesetz 1956 
neuerlich abgeändert wird ( 18 .  Gehaltsgesetz
Novelle) . 

Der Nationalrat wolle beschließen : 
l .  Dem Wortlaut des Artikels 111 ist die 

Bezeichnung Aba. 1 voranzustellen. 
2 .  Dem Artikel 111 ist folgender Abs. 2 

anzufügen : 
, , (2) Die Überleitungsbestimmungen des 

Abs. 1 sind auf Beamte des Ruhestandes, 
Hinterbliebene und Angehörige sinngemäß 
anzuwenden. " 
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Präsident Dipl. -Ing. Waldbrunner : Zum 
Wort ist niemand mehr gemeldet . Die Debatte 
ist geschlossen. 

Der Herr Berichterstatter tritt dem Antrag 
der Abgeordneten Robert Weisz und Genossen 
bei und verzichtet ansonsten auf ein Schluß
wort. 

Wir kommen zur A b s t i m m u n g  über den 
Entwurf der 18 .  Gehaltsgesetz-Novelle. 

Es liegt hiezu ein gemeinsamer Abänderungs
antrag der Abgeordneten Robert Weisz, Stohs, 
Peter und Genossen zu Artikel III vor. . Ich 
werde daher getrennt abstimmen lassen. 

Ich lasse zunächst über die Artikel I und II 
in der Fassung des Ausschußberichtes ab
stimmen, zu denen keine Abänderungsanträge 
vorliegen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die 
diesen beiden Artikeln des Gesetzentwurfes 
in der Fassung des Ausschußberichtes ihre 
Zustimmung geben, sich von den Sitzen zu 
erheben. - Danke. Das ist einstimmig an
genommen. 

Hinsichtlich des Artikels III liegt ein gemein
samer Antrag vor, der dahin geht, dem bis
herigen Wortlaut des Artikels III die Absatz
bezeichnung I voranzustellen und sodann 
diesem Artikel einen neuen Absatz 2 anzu
fügen. 

Ich lasse zunächst über den Artikel III 
in der Fassung der Regierungsvorlage, der 
nun Absatz 1 werden soll, abstimmen und 
sodann über den Zusatzantrag auf Anfügung 
dieses Absatzes 2.  

Ich bitte jene Damen und Herren, die 
dem Artikel III in der Fassung der Regierungs
vorlage, der zum Absatz 1 wird, ihre Zu
stimmung geben, sich von den Sitzen zu 
erheben. - Danke. Das ist einstimmig an
genommen. 

Ich lasse nunmehr über den Zusatzantrag 
auf Einfügung eines neuen Absatzes 2 ab
stimmen. Wird dieser Antrag angenommen, 
erhält der bisherige, soeben angenommene 
Wortlaut des Artikels III die Absatzbezeich
nung 1 .  

Ich bitte jene Damen und Herren, die 
der Anfügung eines neuen Absatzes 2 in der 
Fassung des eben vorgebrachten Antrages 
der Abgeordneten Robert Weisz und Genossen 
zustimmen, sich von den Sitzen zu erheben. -
Danke. Das ist einstimmig angenommen. 

Zu den übrigen Teilen der Vorlage liegen 
keine Abänderungsanträge vor. Ich lasse 
hierüber unter einem abstimmen und bitte 
jene Damen und Herren, die diesen restlichen 
Teilen des Gesetzentwurfes samt Titel und 
Eingang in der Fassung des Ausschußberichtes 

ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben . - Danke. Damit ist das Gesetz 
in z w e  i t e r Lesung angenommen. 

Es ist die sofortige Vornahme der d r i t t e n  
Lesung beantragt. - Kein Einwand. Ich 
bitte jene Damen und Herren, die dem Gesetz
entwurf auch in dritter Lesung zustimmen, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Danke. 
Das ist in dritter Lesung e i n s t i m m i g  an
g e n o m m e n. 

Die 14. Vertragsbedienstetengesetz-Novelle mit 
den Abänderungen des A uS8chu88es und die 
K un8talcademiegesetz-N ovelle 1968 werden in 
zwei ter  und dri t t er  Lesung e ins t immig 
zum Be8chluß erhoben. 

13. Punkt : Bericht des Finanz- und Budgetaus
schusses über die Regierungsvorlage (869 der 
Beilagen) : Urkunde betreffend die Kündigung 
des Abschnittes 11 des Abkommens zwischen 
der Republik Österreich und dem Fürstentum 
Liechtenstein zur Vermeidung der Doppel
besteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom 
Einkommen und vom Vermögen sowie der 
Erbschaftssteuern durch die Republik Öster-

reich (933 der Beilagen) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Wir kom
men nun zum 13.  Punkt der Tagesordnung : 
Urkunde betreffend die Kündigung des Ab
schnittes II des Abkommens zwischen Öster
reich und Liechtenstein zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steu
ern vom Einkommen und vom Vermögen sowie 
der Erbschaftssteuern durch die Republik 
Österreich. 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Dipl.
lng. Hämmerle. Bitte. 

Berichterstatter Dipl.-Ing. Hämmerle: Herr 
Präsident ! Hohes Haus ! Im Verhältnis zwi
schen Österreich und dem Fürstentum Liech
tenstein mußte vor allem in der letzten Zeit 
ein erheblich ansteigender Trend zu Einkom
menS- und Vermögensverlagerungen nach Liech
tenstein, bedingt durch das dortige niedrige 
Steuerniveau, festgestellt werden. 

Dieser Trend wird durch das bestehende 
österreichisch-liechtensteinische Doppelbesteue
rungsabkommen vom 7. Dezember 1955 noch 
begünstigt. Dieses Abkommen sieht nämlich 
unter anderem vor, daß Österreich bei Divi
denden und Lizenzgebühren, die nach Liech
tenstein fließen, seine innerstaatlichen Besteue
rungsrechte fast völlig aufgeben . muß . 

Die zu beobachtende ansteigende Tendenz 
der Steuerflucht und Einkommens- sowie Ver
mögensverlagerung nach Liechtenstein geben 
zu der Befürchtung Anlaß,  daß die Steuerver
luste durch Abkommensmißbrauch im Jahr 
1969 erheblich hinaufschnellen werden. Es 
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Dipl.-Ing. Hämmerle 

besteht daher im Interesse der Vermeidung 
dieser Verluste die dringende Notwendigkeit, 
den Abschnitt II des Abkommens, der die 
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 
zum Gegenstand hat, unter Einhaltung der 
sechsmonatigen Kündigungsfrist zum Ende 
des Jahres 1968 zu kündigen. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat die 
Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 6. Juni 
1 968 in Anwesenheit des Bundesministers für 
Finanzen Dr. Koren der Vorberatung unter
zogen und einstimmig beschlossen, dem Hohen 
Hause die Genehmigung der Urkunde 869 der 
Beilagen zu empfehlen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Finanz- und Budgetausschuß den Ant r a g, 
der Nationalrat wolle der Urkunde betreffend 
die Kündigung des Abschnittes 11 des Abkom
mens zwischen der Republik Österreich und 
dem Fürstentum Liechtenstein zur Vermei
dung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete 
der Steuern vom Einkommen und vom Ver. 
mögen sowie der Erbschaftssteuern durch die 
Republik Österreich (869 der Beilagen) die 
verfassungsmäßige Genehmigung erteilen. 

Falls Wortmeldungen vorliegen, bitte ich, 
General- und Spezialdobatte unter einem abzu
führen. 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner: Danke. 
Es ist beantragt, General- und Spezialdebatte 
unter einem durchzuführen. - Kein Einwand. 
Wir gehen in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet ist der Herr Abgeord
nete Konir. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Konir (SPÖ) : Herr Präsident ! 
Meine Damen und Herren ! Hohes Haus ! Zu 
so später Stunde soll man noch eine Reise in 
das - nun weiß ich nicht genau, wie ich sagen 
soll - für viele angenehme Liechtenstein 
machen. Ich sage gleich - das hat sich schon 
aus den Worten des Berichterstatters erge
ben -, daß meine Fraktion der Vorlage zu
stimmt. Ich darf aber die ersten Zeilen der 
Erläuternden Bemerkungen wiederholen. Dort 
heißt es : 

"Das Fürstentum Liechtenstein weist ein 
außerordentlich niedriges Steuerniveau auf, 
und sein Recht sieht eine Reihe von Gesell
schaftsformen vor, die es den wirklich Betei-
1 igten gestatten, in völlige Anonymität zurück
zutreten. Diese Umstände haben es neben 
dem Vorteil der Währungsunion mit der 
Schweiz und der günstigen geographischen 
Lage sowie in Verbindung mit der weitläufig 
gehandhabten Praxis günstiger Steuerpauscha
lierungen für bloße ,Sitzgesellschaften' ( ,Brief
kastengesellschaften') mit sich gebracht, daß 
das Fürstentum Liechtenstein zunehmende 
Bedeutung als Steuerfluchtland ( ,Steueroase') 
erlangt hat." 

In einer "Oase" meint man meistens (Abg. 
Dr. Gorbach:  Kamel l) nicht gerade das zu 
finden, vor dem man flieht. Und die Menschen 
fliehen vor der Steuer und kommen dann in 
ein Steuerparadies. Dem Worte nach müßte 
es dort besonders schöne und ausgiebige Steu
ern geben. Da aber jetzt der Standpunkt 
maßgebend ist, ob es der Staat ist oder eben 
der Steuerzahler, so könnte man doch eventuell 
das Wort noch in diesem Sinne gebrauchen. 

Wir wollen uns heute mit dieser Situation 
beschäftigen, und es sind zwei Gegebenheiten, 
die angeblich manche dazu bewegen, die 
Flucht nach Liechtenstein vorzuziehen. Das 
ist einmal der Umstand, daß man dort keine 
Steuern oder weniger Steuern zahlt, und das 
ist zweitens die Anonymität, daß also niemand 
weiß, wer hinter irgendeiner Gesellschaft steht. 

Nun kann man nicht annehmen, daß Patrio
ten nach Liechtenstein fliehen, daß Mitglieder 
einer Partei meinen, irgendwo in Liechtenstein 
könnten sie ihrer Partei besser dienen als in 
der Heimat. 

Sie wissen, daß wir derzeit in Österreich 
einen Prozeß haben, der Tag für Tag bei unse
ren Leuten Aufsehen erregt. Ich sage gleich : 
Befürchten Sie nicht, daß ich jetzt weiß Gott 
wie lange über diesen Prozeß reden werde. Ich 
möchte mir nur gestatten, einige Zeilen aUS 
solch einem Bericht wiederzugeben : 

" ,Da hat sich mein Vater besser ausg'
kannte ", beginnt es. 

"Schwer hat es der Zeuge gegen die Fragen 
des Staatsanwaltes Dr. Tschulik. ,Da gibt 
es einen Brief, in dem die Optos den EMA
Auftrag storniert.' " - Der EMA-Auftrag 
war jener Auftrag, mit dem eine ganze Reihe 
von Elektrogeräten bestellt worden ist . 
" ,Wieso betrachten Sie heute das Geschäft 
als aufrecht l '  

,Um den Brief haben mich Opel und Za. 
potocky von der Newag händeringend ersucht, 
weil sie sich vor der Rechnungshofkontrolle 
fürchteten. ' 

Dr. Tschulik : ,Sie waren Geschäftsführer 
der Optos. Wem gehörte sie ? '  

Rudolf Müllner : ,Zu 85 Prozent den » Öster
reichischen Zeitschriften « ,  z u  15  Prozent mir.' 

Dr. Tschulik : ,Bei der Universitas, deren 
Ges(;häftsführer Sie auch waren, haben Sie 
einen Gehaltsvorschuß von 350.000 S genom
men. Wer gewährte den l' - ,Mein Partner, 
Herr Nöstlinger, hat das gegengezeichnet ! '  

, Wem gehörte die Universitas l '  
,Zu 25 Prozent mir, zu 75 Prozent den 

» Österreichischen Zeitschriften« . '  
,Und wem gehörten die » Österreichischen 

Zeitschriften {< l' ,Der EEI.' 
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Konir 
,Und wem gehörten diese l '  - ,Das weiß 

ich nicht.' 
,Sie wissen nicht, daß die EEI Ihrem 

Vater gehört � '  ,Nein ! '  " 
Nun brauche ich jetzt nicht zu sagen, wer 

dieser Vater ist. Das dürfte sich schon herum
gesprochen haben. (Abg. Hart l :  Vielleicht !) 
Ich meine, Kollege Hartl, ich glaube, sogar 
zu Ihnen ist die Kunde schon gekommen 
(Abg. Dr. Pit termann : Der Müllner und seine 
Kinder I) , daß es da einen Vater gibt, der zwei 
Söhne und eine Tochter hat, der Angst gehabt 
hat, daß sie ihm verhungern, und daher so 
aktiv für sie zu sorgen hatte. 

Diese E. E. I . ,  Etablissement Energie Inter
national Vaduz, ist eine merkwürdige Gesell
schaft. (Abg. Gugge n b erger :  SADI hat auch 
in Vaduz aufgehört ! - Abg. Wei khart :  
Das ist wohl das Dümmste , was Sie da sagen 
konnten 1 - Abg. H artl :  Ober die Linzer SADI 
redet ihr nicht mehr ! - Zwischenruf des Abg. 
Ing.Kun st. -Abg. Glaser :  Die SADI und der 
Kunst ! - Abg. Wei khart : Der Hartl war 
auch dabei 1 - Ruf bei der S pO : 5 Millionen 
Schilling für den (JAA B  I) Ein so sorgender 
Vater findet doch Interesse, das beweist schon 
dieses Zwischengespräch. (Abg. Glaser :  Herr 
Professor ! Lassen Sie sich nicht stören !) 
Ich lasse mich nicht stören, denn zu nächt
licher Stunde soll man sich doch nicht aufregen, 
das schadet doch unseren Nerven. Ich glaube, 
wir halten auch so etwas . . .  (Abg. Glaser :  
Das ist bei uns der Beginn der Arbeitszeit !) 
Ich bin ein Gewerkschafter, ich weiß, wann 
ich aufzuhören habe. (Heiterkeit.) 

Diese E. E. I. ist also eine Gesellschaft, die 
anscheinend dem Herrn Viktor Müllner gehört. 
Diese Gesellschaft hat eine Firma zu eigen, 
die "Fides" heißt. Ich will Ihnen jetzt nicht 
die ganze Geschichte der "Fides" erzählen, da 
kommt der Herr Prethaler vor, der einmal 
die Conti-Bank zu kontrollieren gehabt hätte 
und als Beteiligter bei der "Fides" eigentlich 
auch Eigentümer der Conti-Bank gewesen ist. 
Aber das ist für heute alles uninteressant. 

Ich meine, nur auf folgendes hinweisen zu 
müssen. Die E. E. I. . . .  (Zwischenrufe. -
Abg. Dr. Pit terma n n :  Da hat der Blöchl auf 
den Knien um Verzeihung bitten müssen, als 
er keine Immunität mehr gehabt hat ! - Abg. 
Glase r :  Wie hängt das mit dem Thema zusam
men ? ) Die "Fides" ist also Eigentum der 
E. E. I. in Vaduz. Die "Fides" hat, wie ich 
aus einem Protokoll der Generalversammlung 
der Continentale Bank entnehmen kann 
- 4. Oktober 1962 -, eine Beteiligung von 
4 Millionen Schilling, 4000 Stimmen. Das 
heißt also : "Fides" ist Hauptaktionär der 
Continentale Bank, der, wie wir sagen, Conti
Bank. 

Heute meinen wir, eine positive Leistung 
zu setzen, indem wir den Vertrag mit Liech
tenstein ändern. 

Nun verstehe ich einiges nicht. Wie können 
also Mitglieder Ihrer Partei damals nach Liech
tenstein Geld gebracht haben, wie kann ein 
Mann, der seit 1945 Obmann des AAB in 
Niederösterreich gewesen ist, der dann auch 
Vizeobmann der Volkspartei, lange Zeit füh
render Landespolitiker war, die Interessen 
Niederösterreichs und die Interessen seiner 
Partei so gewahrt haben � 

Aber, meine Damen und Herren, was mich 
dabei noch stört, ist folgendes - ich habe 
jetzt die Namen all der Damen und Herren , 
die bei dieser Generalversammlung anwesend 
gewesen sind - :  Da heißt es zum Beispiel 
unter Punkt 4 :  "Viktor Müllner . . . " (Abg. 
Guggenberger:  Reden wir von der SADI I) 
Ein anderes Mal können wir darüber reden. 
(Heiterkeit.) Wenn etwas Unrecht ist, dann 
ist es Unrecht für Sie und für uns. Es hat gar 
keinen Sinn, wenn wir jetzt Augen und Ohren 
zuschließen. 

Außerdem haben Sie doch den Müllner, den 
Herrn Müllner, vor Beginn der Gerichtsver
handlung ausgeschlossen ; er ist ja nicht mehr 
Mitglied der Volkspartei, er ist ja eine neutrale 
Person, der weder der einen noch der anderen 
Partei angehört. Er mußte aber doch Ihrer 
Partei längere Zeit zugezählt werden. (Abg. 
We i Tc h art :  Aber Geld hat er der () V P gegeben, 
Geld und wieder Geld!) 

Beim nächsten Mann, den ich anführen möch
te, wird die Sache ein bißchen unangenehm. 
Es geht nämlich nicht um einen Politiker ; 
Politiker sind gewohnt, etwas aushalten zu 
müssen, und sind manchmal auch so exponiert, 
daß sie vielleicht etwas tun müssen, was man 
nicht immer verantworten kann. (Abg. M eißl : 
Was sind das für Verhältnisse ?) Gibt es etwa 
in der Vergangenheit verschiedener Herren 
nicht Dinge, die sie heute bereuen 1 Waren 
es nicht Politiker, die das eine oder andere ge
macht haben, die einmal andere Absichten 
vertreten haben als heute � (Abg. Dr. Pitter
mann:  Damals waren Sie Polizeioffizier I) 

Da erscheint unter 6. ein Dr. Johann Holz
feind, Vizepräsident des Aufsichtsrates (Zwi
schenrufe) , aber, meine Damen und Herren : 
Stellvertretender Landesamtsdirektor Nieder
österreichs, beamteter Finanzreferent ! Das 
war also der Mann, der neben dem gewählten 
Finanzreferenten über die Finanzen des Landes 
hauptamtlich verfügt hat ! (Abg. Bart l: Was 
hat das mit Liechtenstein zu tun ?) Kommt 
schon ! 

Der nächste, unter 1 1 . , Roman Resch, 
war damals noch nicht Finanzreferent, sondern 
Betriebsrat der NEWAG. (Abg. Mach 'unze :  
Zentralbetriebsrat ! ) Ja, genau ! 
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Unter 27 . taucht ein Landesamtsdirektor 

Dr. Hans Vanura auf, unter 29. ein gewisser 
Hofrat Dr. Franz Baumgartner, Landesamts
direktor. (Abg. Glaser :  War das ein Liechten
steiner oder ein Niederösterreicher ?) Das waren 
vorläufig Niederösterreicher, die allerdings 
nicht bemerkt haben, daß der Hauptaktionär 
ein Liechtensteiner ist und daß das Geld der 
Conti-Bank eigentlich nach Liechtenstein gehen 
konnte. Dann gibt es einen Regierungsrat 
Dr. Kurt de Martin ; das ist einer jener Beamten, 
die an den Sitzungen der Landesregierung 
teilnehmen und, soviel ich weiß, dort das 
Protokoll führen. 

Meine Damen und Herren ! Man könnte sa
gen : Das war 1962. - Damit es keinen Irrtum 
gibt : Was kritisiere ich ? Erstens, daß Landes
beamte in einer Bank in führender Position 
sitzen, wo sie gleichsam über das Geld ihres 
Arbeitgebers, also des Landes Niederösterreich, 
bestimmen. Sie legen Landesgeld dort ein, 
und sie sind dort diejenigen, die mit den Divi
denden der Bank verdienen. 

Ich habe hier den Bericht über die General
versammlung von 1965. Darin taucht ein ge
wisser Ing. Johann Gassner auf, heute Landes
sekretär des AAB in Niederösterreich. Ich 
kann nicht glauben, daß alle diese Herren 
nicht gewußt haben, was die "Fides" wirklich 
ist, wer hinter der "Fides" steht. Aber bitte, 
das ist Sache der Gerichte. Ich meine nur : 
Wenn wir das Gesetz, das wir heute beschließen, 
früher beschlossen hätten, wenn wenigstens 
der Geist dieses Gesetzes auch gleichsam Moral 
der Parteien gewesen wäre, dann hätten wir 
uns vielleicht das alles erspart. 

Meine Herren ! Ich habe hier einen Brief. 
Ich habe ihn nur photokopiert bei mir, aber 
Sie können sich überzeugen, von wem er ge
zeichnet ist. Er ist an einen Herrn Ing. Mi
chael Derfler, Himmelstraße 43, Wien, gerich
tet. Er ist gezeichnet : für die Landesregierung : 
Resch, und für die Richtigkeit natürlich von 
irgendeinem Beamten : 

"Sie haben dem Bundesland Niederösterreich 
einen Vorschlag zur Errichtung einer Nieder
österreichischen Bau- und Boden-Bank durch 
Umwandlung eines bestehenden Institutes 
unterbreitet." - Sie brauchen nicht lange 
zu raten, wie dieses bestehende Institut heißt.
"Das Land steht diesem Vorschlag grundsätz
lich positiv gegenüber und wird ihn einer 
näheren Prüfung unterziehen. Das Land ist 
grundsätzlich bereit, die Verwirklichungen die
ses Vorhabens zu unterstützen und zu för
dern, soweit hiedurch Landesinteressen nicht 
beeinträchtigt werden ; es nimmt auch zustim
mend zur Kenntnis, daß Sie schon jetzt - für 

das Land j edoch völlig unverbindlich - Ver
handlungen führen." 

Darf ich das Datum sagen : 6. April 1967. 
(Abg. Hart l :  Das ist ein allgemeines Schreiben !) 
Na freilich, ganz richtig, da wird halt irgend
einer beauftragt. (Abg. H art l :  Mich tät' es nur 
interessieren, von wo er das her hat ! - Abg. 
Weikhart :  Nur allgemein ! Man nimmt Geld !) 

Im "Kurier" vom 6.  Juli 1967 heißt es : 
" Vor Fortsetzung des NEW AG-Skandals 1 
Viktor Müllner soll nochmals ins Spiel kommen 
- Geheimnisse um Conti-Bank : 

Die Vorgänge rund um den ,Müllner-NE
WAG-Skandal' sind noch lange nicht restlos 
geklärt und bereinigt. Während gegen den 
Exgeneraldirektor Müllner das Strafverfahren 
läuft, scheint sich auf einem Nebenschauplatz 
der Affäre Unfaßbares anzubahnen. Es geht 
um nicht mehr und nicht weniger als um die 
Erwägung des Rückkaufs von Aktien der im 
NEW AG-Rechnungshofbericht so oft und so 
unrühmlich genannten Conti-Bank. "  

Und dann wird die ganze Geschichte der 
Conti-Bank wiederholt. (Ruf bei der OVP: 
Das hat aber nicht gestimmt ! ) Nur keine Angst ! 
Ich lese Ihnen aus dem nächsten Dokument 
nicht die sechs Seiten vor . Nur soviel : "INTER
TREU Wirtschaftsberatungs- u. Revisions
ges. m. b. H. Proposition für den Besitz
übergang der Continentalen Bank AG.", heißt 
es da, und dann : 

"Herr Ing. Michael Derfler" - bitte, können 
Sie sich erinnern, das ist der Herr, an den der 
Brief gerichtet war, den ich gerade vorgelesen 
habe, der vom Landesfinanzreferenten gezeich
net gewesen ist. Nur einige Zeilen - "hat den 
Vertretern des Landes Niederösterreich, Herrn 
Landesrat Roman Resch als Finanzreferent 
und dem vortragenden Hofrat Karl Sawel'thal 
als Chef des Finanzreferates des Landes Nieder
österreich, den Vorschlag unterbreitet, ein den 
Landesinteressen besonders dienendes Bank
institut durch Rekonstruktion der Continen
talen Bank AG zu errichten. 

Das Amt der Niederösterreichischen Landes
regierung hat mit Schreiben vom 6. April 1967 
. . .  Herrn Ing. Michael Derfler zur DUl ch
führung dieses Vorhabens autorisiert und die 
Unterstützung und Förderung des Landes 
Niederösterreich zugesagt. 

In Durchführung dieses Auftrages erteilte 
der Syndikus der Continentalen Bank AG, 
Herr Rechtsanwalt Dr. Oskar Hammerle, 
als Vertreter der heiden Hauptaktionäre, der 
Mutual Consulting Establishment, vertreten 
durch deren Verwaltungsrat, Herrn fürstlicher 
Hofrat Dr. Ruppert Ritter, eine Option . . .  " 
(Abg. Hartl : So was hab' ich bei der SADI auch 
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gelesen !) Diese Mutual Consulting Establish
ment hat ihren Sitz in Vaduz . Wir sind wieder 
in Liechtenstein. (Abg. H artl: Na so was 1) 
Wenn man diese Handlung nach 1962 verstan
den hätte : Daß die Landesregierung 1965 noch 
immer bereit ist, mit Liechtenstein Geschäfte 
zu machen, ist unverständlich ! Denn das kann 
mir keiner einreden, daß ein Österreicher, 
der wirtschaftlich halbwegs interessiert ist, 
nicht weiß, was es heißt, wenn ein Betrieb 
nach Liechtenstein geht. Wer heißt es gut, daß 
ein Land durch seine Vertreter irgendwelche 
Firmen unterstützt, die - das sagt unser heu
tiges Gesetz - sich Steuern ersparen wollen, 
indem sie Kapital nach Liechtenstein verla
gern ? (Abg. Hartl : Sofort Liechtenstein be
setzen !) Meine Damen und Herren, soviel zu 
dem Gesetz. 

Nun gestatten Sie mir noch einige Bemer
kungen. Ich will Sie wirklich nicht zu . lange 
aufhalten. Darf ich bemerken, daß mein Freund 
Czettel und ich am 16 .  Juli 1964 zur Angelegen
heit Conti-Bank das erstemal eine mündliche 
Anfrage an den Herrn Finanzminister gestellt 
haben. Insgesamt haben wir 12 Anfragen 
gestellt oder über die Affäre im Parlament 
gesprochen (A bg. Ha r t l : Ober Liechtenstein 
habt ihr aber keine Anfrage gestellt 1) , zum Bei
spiel bei den Budgetberatungen. Ich kann 
mich erinnern, daß ich dem Herrn Finanz
minister in einer Budgetberatung seine Pflicht 
zitiert habe : "Das Bundesministerium für 
Finanzen hat außer den ihm in diesem Gesetz 
besonders zugewiesenen Geschäften die Auf
gabe, für die Beachtung allgemeinwirtschaft
licher Gesichtspunkte in der allgemeinen Kre
dit- und Bankpolitik und die Anpassung der 
Geschäfte der Kreditillstitute an die Bedürf
nisse der Gesamtwirtschaft zu sorgen" und 
so weiter. - So steht es im Bankenaufsichts
gesetz. - Der Herr Finanzminister hat damals 
gesagt : Ja, die Continentale Bank wird über
prüft. Ich kann mich nicht erinnern, jemals 
irgendein Ergebnis dieser Überprüfung ge
sehen oder davon gehört zu haben. (Abg. 
Ha r t l : Gestern in der Gericht8verlzandlung ! ) 
Der Herr Finanzminister hat ja nicht dem Ge
richt zu berichten, er hat ja uns zu berichten. 
Ich meine, wenn das Finanzministerium seine 
Pflicht erfüllt hätte, dann hätte vielleicht 
nicht das verhindert werden können, was 
1956, 1957 , 1961, 1962 und 1963 geschehen ist. 
Aber das, was in den letzten Jahren geschehen 
ist, hätte auf jeden Fall verhindert werden 
können. 

Ich meine daher, man soll doch in 
Zukunft solche Fragen ernster und vielleicht 
auch weniger parteiisch lösen. Ich glaube, 
das würde nicht nur der Volkspartei, sondefn 
ganz Öst�rreich außerordentl ich dienlich sein. 
Wir hatten rechtzeitig gewarnt. Wir haben auf 

all das aufmerksam gemacht. Man hat oft dar
über gelacht. Ich könnte Ihnen jetzt all die Zu
rufe, all die Reden aus dem Niederösterreichi
schen Landtag zitieren. Man hat all dies nicht 
ernst genommen, obwohl ein Mensch, der halb
wegs denken kann, wissen müßte, daß wir 
nicht aus der Luft zaubern, sondern daß das 
Unterlagen sind, die wirklich wert sind, dis
kutiert zu werden. Ich meine, daß wir uns in 
Zukunft in solchen Fällen anders verhalten 
sollen. 

Meine Damen und Herren ! Ich möchte so 
schließen, wie ich es einmal in der Budget
debatte getan habe. Ich habe einmal vor Jahren 
einen Artikel geschrieben - ich weiß nicht 
mehr, war es in der "Zukunft" oder in der "Welt 
der Arbeit" -, der sich betitelt hat : "Zeitbom
be Jugend" . Ich habe damals vorausgesagt 
- es ist viele Jahre her -, daß wir . . .  (Abg. 
Hart l :  Ein Prophet !) Kein Prophet, sondern 
nur ein Mensch, der ein bißchen beobachten 
kann und der Tuchfühlung mit den Menschen 
unseres Volkes hat, der auch liest und weiß, 
was in der Welt geschieht. Ich habe damals 
vorausgesehen, daß es zu einer Rebellion der 
Jugend kommen wird. Ich könnte darüber jetzt 
lange reden, ich meine aber nur eines :. Wir 
stehen .alle einem Unlustgefühl unserer Jugend 
gegenüber. Wir spüren, wie sie diesen Staat 
kritisiert, wir spü::'en die Distanz, die sie 
heute zur Gemeinschaft, zu allen Einrichtungen 
der Demokratie hat. 

Ich möchte um die Zukunft Österreichs 
bitten und möchte sagen : Versuchen wir doch 
all das zu verhindern, was unserer Jugend den 
Glauben an Österreich, den Glauben an die 
führenden Menschen dieses Landes nimmt ! 
Aus diesem Geiste heraus, daß wir uns zu 
Österreich bekennen, daß wir um die Zukunft 
Österreichs immer besorgt sein müßten, daß 
wir alle tätig sein müßten, diesem Land das 
beste Schicksal zu geben, bitte ich, in Zukunft 
solche Fragen doch ernster zu beraten. Wir 
werden, wie ich schon gesagt habe, der Vorlage 
unsere Zustimmung geben. (Beifall bei der 
SP(J. - Abg. Hart l :  Was machen wir mit 
Liechtenstein ? ) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner: Zum 
Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte 
ist geschlossen. Der Herr Berichterstatter 
verzichtet auf ein Schlußwort. (Allgemeine 
Heiterkeit. - Rufe bei der SPÖ: Hartl ! 
Abg. H art l :  Ich bin für Liechtenstein 1) 

Daher s t i m m e n  wir ab .  

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
Antrag des Berichterstatters beitreten, der 
gegenständlichen Urkunde die Genehmigung 
zu erteilen, sich von den Sitzen zu erheben. -
Danke. Ist e i n s t i m mig  a n g e n o m men.  
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14. Punkt : Bericht des Zollausschusses über die 
Regierungsvorlage (816 der BeHagen) : Ab
kommen zwischen der Republik Österreich 
und der Sozialistischen Republik Rumänien 
über die Gewährung begünstigter Zollsätze 

(942 der Beilagen) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Nun be
handeln wir Punkt 14 der Tagesordnung : 
Abkommen zwischen der Republik Österreich 
und der Sozialistischen Republik Rumänien 
über die Gewährung begünstigter Zollsätze. 

Berichterstatter ist wieder der Herr Abge
ordnete Dipl.-Ing. Hämmerle. 

Berichterstatter Dipl .-Ing. Hämmerle: Herr 
Präsident ! Hohes Haus ! Durch das vorliegende 
Abkommen soll der gegensei tige Warenaustausch 
zwischen der Repubik Österreich und der 
Sozialistischen Republik Rumänien gefördert 
werden. Insbesondere soll eine durch das 
Inkrafttreten der E-'gebnisse des Genfel' Proto
kolls ( 1967) zum Allgemeinen Zoll- und Han
delsabkommen (Kennedy-Runde), BGBI . 
Nr. 397/1967, verstärkte Diskriminierung auf 
dem Zolltarifsektor vermieden werden. Es 
erschien daher zweckmäßig, dem rumänischen 
Wunsch auf Einräumung aller jeweils geltenden 
GATT-Vel'tragszollsätze auf die Einfuhr rumä
nischer Waren gegen Zusicherung der unein
geschränkten Anwendung des jeweils in Gel
tung stehenden günstigsten ZollsYdtems auf die 
Einfuhr ö.3tel'reichischer Waren in Rumänien 
zu entsprechen. 

Das Abkommen ist gesetzändernd und darf 
daher gemäß Artikel 50 Abs. 1 Bundes-Ver
fassung 'gesetz in der geltenden Fassung nur 
mit Genehmigung des Nationalrates abgeschlos
sen werden. 

Der Zollausschuß hat die Regierungsvorlage 
in seiner Sitzung am 1 1 .  Juni 1968 in VCl hand
lung gezogen und nach einer W m.'tmeldung des 
Abgeordneten Dl'. Staribacher einstimmig be
schlossen, dem Hohen Hause die Genehmigung 
dieses Abkommens zu empfehlen. 

Der Zollausschuß hält im vorliegenden Falle 
die Erlassung eines besonde:'en Bunde�gesetzes 
im Sinne des Artikels 50 Abs. 2 Bundes-Ver
fassungsgeset.z in der geltenden Fassung zur 
Erfüllung dieses Abkommens für entbehrlich. 

Der Zollausschuß stellt somit den Antr ag, 
der Nationalrat wolle dem Abkommen zwischen 
der Republik Österreich und der Sozialistischen 
Republik Rumänien über die Gewährung be
günstigter Zollsätze (816 der Beilagen) die 
verfassungsmäßige Genehmigung erteilen. 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Danke. 
Ich möchte bitten, die Freude darüber, daß 
wir bald fertig sein werden, etwas zu mäßigen 
und noch ein wenig zuzuhören. Dann wird es 
noch schneller gehen. 

Zum Wort ist niemand gemeldet. Daher 
stimmen wir sofort ab. 

Bei der A bs t immung wird dem Abkommen 
e ins timmig die Genehmigung erteilt. 

15. Punkt : Bericht des Zollausschusses über 
die Regierungsvorlage (846 der Beilagen) : 
Abkommen zwischen der Republik Österreich 
und der Sozialistischen Föderativen Republik 
Jugoslawien über die Verbringung von Waren 
im Kleinen Grenzverkehr (943 der Beilagen) 

Präsident Dipl. -Ing. Waldbrunner : Punkt 15  
der Tagesordnung : Abkommen zwischen der 
Republik Österreich und der Sozialistischen 
Föderativen Republik Jugoslawien über die 
Verbringung von Waren im Kleinen Grenz
verkehr . 

Ber ichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Suppan. Ich bitte. 

Berichterstatter Suppan : Herr Präsident ! 
Hohes Haus ! Durch das vorliegende Abkom
men, das am 22. April 1968 in Wien unter
zeichnet wurde, soll die Verbringung von Waren 
im Kleinen Grenzverkehr neu geregelt werden. 
Dieses Abkommen enthält gegenüber dem Ab
kommen aus dem Jahre 1966 weitgehende Er
leichterungen für die Grenzbevölkerung. 

Das Abkommen ist gesetzändernder Natur 
und darf daher gemäß Artikel 50 Abs. 1 Bundes
Vei fassungiOgesetz in der geltenden Fassung 
nur mit Genehmigung des Nationalrates ab
geschlossen werden. 

Der Zollausschuß hat die Regierungsvorlage 
in seinm" Sitzlmg am 1 1 .  Juni 1968 in Verhand
lung gezogen und einstimmig beschlossen, 
dem Hohen Hause die Genehmigung dieses 
Abkommens zu empfehlen. 

Der Zollausschuß hält im vorliegenden Falle 
die E::lassung eines besonderen Bundesgesetzes 
im Sinne des Artikels 50 Abs . 2 Bundes-Ver
fassungsgesetz in der geltenden Fassung zur 
EIfüllung dieses Abkommens für entbehrlich. 

Der Zollausschuß stellt somit den An trag. 
der Nationalrat wolle dem Abkommen zwischen 
der Republik Österreich und der Sozialistischen 
Föder ativen Republik Jugoslawien über die 
Verbringung von Waren im Kleinen Grenzver
kehr die verfassungsmäßige Genehmigung er
teilen. 

Falls Wortmeldungen vorliegen, bitte ich, Falls Wortmeldungen vorliegen, bitte ich, 
General- und Spezialdebatte unter einem General- und Spezialdebatte unter einem abzu-
abführen zu wollen. führen. 
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Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner: Danke. 
Zum Wort ist niemand gemeldet. Wir stimmen 
a.b. 

Bei der A bs timmung wird dem Abkommen 
einstimmig die G e n e hmigung erteilt. 

16. Punkt: Bericht des Zollausschusses über 
die Regierungsvorlage (848 der Beilagen) : 
Deklaration über den vorläufigen Beitritt der 
Vereinigten Arabischen Republik und Dritte 
Niederschrift (Pro ces-Verbal) betreffend die 
Verlängerung der Deklaration über den vor
läufigen Beitritt der Vereinigten Arabischen 

Republik (944 der Beilagen) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Punkt 16 
der Tagesordnung : Deklaration über den vor
läufigen Beitritt der Vereinigten Arabischen 
Republik und Dritte Niederschrift betreffend 
die VeTlängerung der Deklaration über den 
vorläufigen Beitritt der Vereinigten Arabischen 
Republik. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Frodl. Ich bitte. 

Berichterstatter Frodl : Herr Präsident ! Ho
hes Haus ! Die Vertragsparteien des Allgemeinen 
Zoll- und Handelsabkommens (GATT) legten 
am 13. November 1962 eine "Deklaration 
über den vorläufigen Beitritt der Vereinigten 
Arabischen Republik" zur Unterzeichnung 
auf. In der Folge nahm die überwiegende Mehr
heit der Vertragsparteien diese Deklaration an . 

Auch Österreich war bestrebt, seine Handels
beziehungen mit der Vereinigten Arabis.chen 
Republik auf die Grundlagen des Allgemeinen 
Zoll- und Handelsabkommens zu stellen. 

Diese Deklaration war mit 31 .  Dezember 1964 
befristet. Durch zwei Niederschriften wurde 
ihre Gültigk�itsdauer bis zum 3 1 .  Dezember 
1 967 verlängert . 

Es zeigte sich jedoch, daß auch diese Frist 
nicht ausreichte, um die Schwierigkeiten, die 
einem definitiven Beitritt der Vereinigten 
Arabischen Republik zum GATT entgegen
stehen, zu beseitigen. 

Einem Ersuchen der Regierung der Vereinig -
ten Arabischen Republik entsprechend, be
schlossen daher die Vertragsparteien am 14.  No
vember 1967, eine "Dritte Niederschrift (Pro
ces-Verbal) betreffend die Verlängerung der 
Deklaration über den vorläufigen Beitritt der 
Vereinigten Arabischen Republik" zur Unter
zeichnung am Sitz des GATT-Sekretariats in 
Genf aufzulegen. 

Diese Niederschrift sieht die Verlängerung 
der provisorischen Mitgliedschaft der Ver
einigten Arabischen Republik bis zum 3 1 .  De
zember 1968 vor, und zwar durch Ersetzung 
des Datums in Absatz 4 der Deklaration durch 
dieses Datum. 

Die Deklaration und die Niederschrift sind 
in Österreich ge setzändernd , weil durch ihre 
Bestimmungen das GATT-Abkommen, BGBl. 
NI'. 254/1951 ,  bezügHch seiner Anwendbar
keit um ein weiteres Land, die Vereinigte 
Arabische Republik, erweitert wird. 

Infolge ihres gesetzändernden Charakters 
dürfen die Deklaration und die Niederschrift 
gemäß Artikel 50 Abs. 1 des Bundes-Ver
fassungsgesetzes in der geltenden Fassung nur 
mit Zustimmung des Nationalrates abgeschlos
sen werden. 

Der Zollausschuß hat die Regierungsvorlage 
in seiner Sitzung am 1 1 .  Juni 1968 in Verhand
lung gezogen und einstimmig beschlossen, 
dem Hohen Hause die Genehmigung der De
klaration und der Dritten Niederschrift zu em
pfehlen. 

Der Zollausschuß hält im vorliegenden Falle 
die Erlassung eines besonderen Bundesgesetzes 
im Sinne des Artikels 50 Abs. 2 Bundes-Ver
fassungsgesetz in der geltenden Fassung 
zur Erfüllung der Deklaration und der Dritten 
Niederschrift für entbehrlich . 

Der Zollausschuß stellt somit den Antr ag, 
der Nationalrat wolle der Deklaration über 
den vorläufigen Beitritt der Vereinigten Ara
bischen Republik und der Dritten Nieder
schrift (Proces- Verbal) betreffend die Ver
längerung der Deklaration über den vorläufigen 
Beitritt der Vereinigten Arabischen Republik 
(848 der Beilagen) die verfassungsmäßige 
Genehmigung erteilen. 

Falls Wortmeldungen sind, bitte ich, General
und Spezialdebatte in einem abzuführen. 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Danke. 
Es ist beantragt, General- und Spezialdebatte 
unter einem durchzuführen. - Kein Einwand. 

Zum Wort gemeldet ist der Herr Abgeord
nete Dr. Staribacher. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Dr. Staribacher (SPÖ) : Herr 
Präsident ! Hohes Haus ! Als diese Regierungs
vorlage im Ausschuß zur Debatte stand, hat 
es zuerst keine große Diskussion gegeben, 
weil man angenommen hat, es würde von 
seiten der Regierungspartei doch noch viel
leicht ein entsprechender Antrag kommen, 
um vor allem den Titel entsprechend zu 
ergänzen. Wenn man sich diese Regierungs
vorlage in der Übersetzung anschaut, die, 
das gebe ich zu, nicht authentisch ist, denn 
es ist nur der englische und französische Text 
authentisch, so findet man überall "Dekla
ration über den vorläufigen Beitritt der Ver
einigten Arabischen Republik".  (Abg. Zei l
l inger :  Zu was ?) Zu was � Genau das war 
also die große Diskussion. 

Jetzt wurde von seiten der Regierungspartei 
zuerst gemeint : Nun ja, bitte, sagen wir 
nichts, dann kann uns nichts passieren ; 
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Dr. Staribaeher 

denn das ist ja immerhin ein internationaler im Zusammenhang stehenden Dritten Nieder
Vertrag, der jetzt kaum vom Parlament schrift die Genehmigung zu erteilen, sich von 
geändert werden kann ! Man hat sich daher den Sitzen zu erheben. - Danke. Ist e i n
nicht entschließen können, eine Ergänzung s t i m m i g  a n g e n o m m en. 
zu machen. 

Einige Abgeordnete der ÖVP haben gemeint : 
Da steht oben ohnehin übersetzung und in 
Klammern ,,(GATT)". Es kann sich also 
nur um das GATT handeln, denn hinten ist 
ja auch der ganze Vertrag auf das GATT
Abkommen bezogen. Damit sei eigentlich 
schon klar, es könnte hier gar nichts anderes 
gemeint sein. 

Nun hat sich da leider dann eine Debatte 
entwickelt. Auf Grund dieser Debatte sehe 
ich mich veranlaßt, das dem Hohen Hause 
zur Kenntnis zu bringen. (Abg. Glaser :  
Es ist inzwischen geklärt !) Es ist nicht geklärt, 
Herr Kollege Glaser ! Denn die Behauptung 
des Handelsministeriums, da es sich hier 
um einen provisorischen Beitritt handelt, 
müßte nicht dabeistehen, wozu dieser Beitritt 
erfolgt, stimmt nämlich nicht. Dieser provi
sorische Beitritt wurde zum Beispiel bei 
Tunesien ebenfalls im Bundesgesetzblatt ver
öffentlicht und dort steht genau, daß es eine 
"Deklaration über den provisorischen Beitritt 
Tunesiens zum Allgemeinen Zoll- und Handels
abkommen" ist. Daher wäre nach unserer 
Meinung diese Ergänzung dringend not
wendig. 

Es hat dann der Herr Vorsitzende des Aus
schusses, unser sehr geschätzter Herr Obmann 
Fink, gemeint, man sollte vielleicht doch darüber 
hinweggehen, wir sollen das Ganze nicht noch 
neuerlich in Behandlung ziehen. Wir haben 
daher keinen Reassumierungsbeschluß ge
faßt und haben das also durchgelassen. 

Aber ich habe mich doch veranlaßt gesehen, 
das Hohe Haus darauf aufmerksam zu machen, 
daß es nicht stimmt, was die Ministerial
vertretung behauptet hat : wenn es sich um 
einen provisorischen Beitritt handelt, müsse 
nicht "GATT" dabeistehen, nur wenn es sich 
um einen endgültigen Beitritt handelt, daIm 
müsse in der Überschrift "GATT" dabei
stehen. Diese Auffassung trifft nicht zu. 
Daher ist es nicht in Ordnung, Herr Abge
ordneter Glaser. Aber das Hohe Haus hat 
diese meine Erklärung auch zur Kenntnis 
genommen, wie ich glaube. (Beifall bei der 
SpO und bei Abgeordneten der 0 V P.) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Zum 
Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte 
ist geschlossen. Der Herr Berichterstatter 
verzichtet auf das Schlußwort. Wir s t i m m e n 
a b. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
Antrag des Berichterstatters beitreten, der 
gegenständlichen Deklaration und der damit 

17. Punkt : Bericht des Zollausschusses über 
die Regierungsvorlage (870 der Beilagen) : 
Abkommen zwischen der Republik Österreich 
und der Volksrepublik Bulgarien über die 
Gewährung begünstigter Zollsätze (945 der 

Beilagen) 

Präsident Dipl. .lng. Waldbrunner : Punkt 17 
der Tagesordnung : Abkommen zwischen der 
Republik Österreich und der Volksrepublik 
Bulgarien über die Gewährung begünstigter 
Zollsätze. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Dipl. -Ing. Hämmerle. Ich bitte um den 
Bericht. 

Berichterstatter Dipl.-Ing. Hämmerle : Herr 
Präsident ! Hohes Haus ! Durch das vorlie
gende Abkommen soll der Handelsverkehr 
zwischen der Republik Österreich und der 
Volksrepublik Bulgarien gefördert werden. 
Insbesondere soll eine durch das Inkrafttreten 
der Ergebnisse des Genfer Protokolls (1967) 
zum Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen 
(Kennedy-Runde), BGBl. Nr. 397/1967 , ver
stärkte Diskriminierung auf dem Zolltarif
sektor vermieden werden. Es erschien daher 
zweckmäßig, dem bulgarischen Wunsch auf 
Einräumung aller jeweils geltenden GATT
Vertragszollsätze auf die Einfuhr bulgarischer 
Waren gegen Zusicherung der uneingeschränk
ten Anwendung des jeweils in Geltung stehen
den günstigsten Zollsystems auf die Einfuhr 
österreichischer Waren in Bulgarien zu ent
sprechen. 

Das Abkommen ist gesetzändernd und darf 
daher gemäß Artikel 50 Aba. 1 B.-VG. in 
der geltenden Fassung nur mit Genehmigung 
des Nationalrates abgeschlossen werden. 

Der Zollausschuß hat die Regierungsvorlage 
in seiner Sitzung am 1 1 .  Juni 1968 in Verhand
lung gezogen. Nach einer Wortmeldung des 
Abgeordneten Dr. Staribacher wurde ein
stimmig beschlossen, dem Hohen Hause die 
Genehmigung dieses Abkommens zu empfehlen. 

Der Zollausschuß hält im vorliegenden Falle 
die Erlassung eines besonderen Bundesgesetzes 
im Sinne des Artikels 50 Abs. 2 B.-VG. in 
der geltenden Fassung zur Erfüllung dieses 
Abkommens für entbehrlich. 

Der Zollausschuß stellt somit den Antrag, 
der Nationalrat wolle dem Abkommen zwi
schen der Republik Österreich und der V olks
repu blik Bulgarien über die Gewährung be
günstigter Zollsätze samt Briefwechsel (870 der 
Beilagen) die verfassungsmäßige Genehmigung 
erteilen. 
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Dipl.-Ing. Hämmerle 

Falls Wortmeldungen vorliegen, bitte ich, den Verfassl1ngsausschuß vor. - Widerspruch 
General- und Spezialdebatte in einem ab- wird keiner erhoben. Damit erscheint der 
führen zu lassen. Antrag dem Verfassungsausschuß z u gewie-

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Zum 
Wort ist niemand gemeldet. Wir s t i m m e n 
a b . 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
Antrag des Berichterstatters beitreten, dem 
vorliegenden Abkommen samt Briefwechsel 
die Genehmigung zu erteilen, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Danke. Das ist e i n
s t i m m i g angen o mm e n. 

18. Punkt : Erste Lesung des Antrages 66jA 
der Abgeordneten Probst und Genossen, be
treffend ein Bundesgesetz, mit dem der § 7 
des Versammlungsgesetzes 1953 aufgehoben 

wird (Versammlungsgesetz-Novelle 1967) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Wir 
kommen nunmehr zum 18. Punkt der Tages
ordnung : Erste Lesung des Antrages 66jA 
der Abgeordneten Probst und Genossen, be
treffend Versammlungsgesetz-N ovelle 1967 . 

Mir liegt ein genügend unterstützter Antrag 
der Abgeordneten Czettel und Genossen mit 
folgendem Wortlaut vor : 

Im Rahmen der ersten Lesung des Initiativ
antrages NI'. 66jA (Versammlungsgesetz
Novelle) wird beantragt, dem zweitunter
zeichneten Abgeordneten Czettel das Wort 
zur Beg� ündung zu erteilen und nach Durch
führung der ersten Lesung den Antrag dem 
Verfassungsausschuß zuzuweisen. 

Ich bringe diesen Antrag zur Abstimmung. 
Wer damit einverstanden ist, den bitte ich, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Danke. 
Ist einstimmig angenommen. 

Ich erteile nunmehr dem Herrn Abgeord
neten Czettel zur Begründung das Wort. 

Abgeordneter Czettel (SPÖ) : Hohes Haus ! 
Meine Damen und Herren ! Da die Österreichi
sche Volkspartei heute ihre Absicht bekannt
gegeben hat, die Behandlung der Regierungs
vorlage 874 der Beilagen, durch die das Ver
sammlungsgesetz 1953 abgeändert werden 
soll, auf den Herbst zu vertagen, verzichten 
wir Sozialisten auf die Durchführung der 
ersten Lesung des Initiativantrages 66/A 
und b e a n t r a g e n  die Zuweisung dieses An
trages an den Verfassungsausschuß, damit 
er dort gemeinsam mit der Regierungsvorlage 
874 der Beilagen behandelt werden kann. 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Es ist 
weiter niemand zum Wort gemeldet. Die De
batte ist damit geschlossen. 

Im Sinne des gestellten Antrages nehme 
ich, falls kein Widerspruch erhoben wird, 
die sofortige Zuweisung dieses Antrages an 

s e n. 
Die Tagesordnung ist erschöpft. 
Die n ä c h s t e  Sitzung berufe ich für morgen, 

Donnerstag, den 20. Juni, 10 Uhr, mit folgender 
Tagesordnung ein : 

1 .  Bericht des Rechnungshofausschusses 
über den Tätigkeitsbericht des Rechnungs
hofes (741 der Beilagen) ,  betreffend das 
Verwaltungsjahr 1966 (2. Teil) (941 der 
Beilagen) ; 

2 .  Bericht des Finanz- und Budgetausschus
ses über die Regierungsvorlage (825 der Bei
lagen) : Investmentfondsgesetznovelle (900 der 
Beilagen) ; 

3. Bericht des Finanz- und Budgetausschusses 
über die Regierungsvorlage (826 der Beilagen) : 
Energieanleihegesetz 1968 (901 der Beilagen) ; 

4. Bericht des Finanz- und Budgetaus
schusses über die Regierungsvorlage (827 der 
Beilagen) : Bundesgesetz, betreffend die 'über
nahme der Bundeshaftung für Anleihen, Dar
lehen und sonstige Kredite der Dachstein 
Fremdenverkehrs-Aktiengesellschaft (902 der 
Beilagen) ; 

5 .  Bericht des Finanz- und Budgetausschus
ses über die Regierungsvorlage (828 der Bei
lagen) : Bundesgesetz, betreffend die 'über
nahme der Bundeshaftung für Anleihen, Dar
lehen und sonstige Kredite der Ersten Donau
Dampfschiffahrts-Gesellschaft (903 der Bei
lagen) ; 

6. Bericht des Finanz- und Budgetausschus
ses über die Regierungsvorlage (829 der Bei
lagen) : Bundesgesetz, betreffend die Über
nahme der Bundeshaftung für Anleihen, Dar
lehen und sonstige Kredite der Vereinigten 
Österreichischen Eisen- und Stahlwerke Aktien
gesellschaft (904 der Beilagen) ; 

7. Bericht des Finanz- und Budgetauschus
ses über die Regierungsvorlage (847 der Bei
lagen) : Bundesgesetz über die Veräußerung 
eines Geschäftsanteiles der Österreichischen 
Sprengmittel-Vertriebsgesellschaft mit be
schränkter Haftung (907 der Beilagen) ; 

8. Bericht des Finanz- und Budgetausschus
ses über die Regierungsvorlage (849 der Bei
lagen) : Bundesgesetz, betreffend die 'über
nahme der Bundeshaftung für Anleihen, Dar
lehen und sonstige Kredite der Österreichi
schen Automobil-Fabriks-Aktiengesellschaft 
(908 der Beilagen) ; 

9. Bericht des Finanz- und Budgetausschus
ses über die Regierungsvorlage (859 der Bei
lagen) : Bundesgesetz, betreffend die Aufnahme 
eines Darlehens bei der Stadt Wien und die 
Genehmigung von Kreditüberschreitungen 
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Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner 
beim Ansatz 5/79913 "Schnellbahn" der An
lage I des Bundesfinanzgesetzes 1968 (931 der 
Beilagen) ; 

10. Bericht des Finanz- und Budgetauschus

ses über die Regierungsvorlage (868 der Bei
lagen) : Bundesgesetz über einen Zuschuß 
aus Bundesmitteln an die Austria-Wochen
schau Ges. m. b. H. (932 der Beilagen) ;  

1 1 .  Bericht des Ausschusses für verstaat
lichte Betriebe betreffend den 2. Bericht 
des Bundesministers für Verkehr und 
verstaatlichte Unternehmungen über die Lage 

der in der Anlage zum ÖIG-Gesetz angeführten 
verstaatlichten Unternehmungen zum 31.  De
zember 1 967 sowie den Hbschließenden Bericht 
über die Stillegung des Betriebes der Lavant
taler Kohlenbergbau Ges. m. b. H. (938 der 
Beilagen) ; 

12. Erste Le.sung des Antrages 57/ A der 
Abgeordneten Habe1-l und Genossen betreffend 
die 2. Sporttoto-Gesetz-Novelle. 

Diese Sitzung morgen wird mit einer Frage
stunde eingeleitet. 

Die heutige Sitzung ist g e s c h l o s s en. 

SchIuE der Sitzung : 20 Uhr 15 Minuten 

österreichische Staatsdruckerei L0027038 
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